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Vorwort

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Verhältnis zwischen Sonderpädagogik und

Hochbegabung zu führen ist nicht neu. Verändert hat sich im Verlauf der Jahre indes die Ebe-

ne, auf der das Verhältnis skizziert wird. Eingesetzt hat die Diskussion im deutschsprachigen

Raum in den späten 1970er Jahren mit Postulaten nach einer speziellen Förderung hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler, die allerdings vornehmlich mit einer appellhaften Rhetorik

und Argumentation vorgetragen wurden. In den letzten Jahren bröckelte die blosse Aufforde-

rung an einigen Stellen zu Gunsten systematischer Skizzen der Sonderpädagogik ab, auf deren

Grundlage die Einordnung der Hochbegabung geleistet wurde. Gleichzeitig wuchs der Körper

empirischer Befunde der Hochbegabungsforschung beträchtlich an.

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die beiden letztgenannten Strömungen zusammen

zu führen. Denn damit ist es möglich, den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler

in den Auftrag der Sonderpädagogik auf der Grundlage theoretischer Überlegungen zur Son-

derpädagogik vorzunehmen und zugleich mit der Verwendung empirischer Befunde aus der

Hochbegabungsforschung zu überprüfen.

In meinem Bemühen, dies zu tun, bin ich von mehreren Personen unterstützt worden. An er-

ster Stelle möchte ich Prof. Ursula Hoyningen-Süess dankend erwähnen: Nicht nur dafür, dass

sie mich in die Thematik eingeführt und die vorliegende Arbeit begleitet hat, sondern auch für

die Art und Weise, mir den Blick zu schärfen. Prof. Walter Herzog danke ich, dass er sich

bereit erklärt hat, die Arbeit zu beurteilen; dies war mir Ehre und Ansporn zugleich. Weiter

namentlich erwähnen möchte ich Dr. Peter Lienhard, Christian Liesen, Denise Hampson und

Irène Hüsser. Die beiden Letztgenannten arbeiten mit mir zusammen in einem National-

fondsprojekt zur "Erziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher". Dem

Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung sei an dieser

Stelle herzlich für die finanzielle Unterstützung des Forschungsprojekts gedankt.

Schaffhausen, im März 2003 Dominik Gyseler
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1. Einleitung

1.1. Zum Klärungsbedarf

Der Titel dieser Arbeit – "Hochbegabung als Thema der schulischen Sonderpädagogik" – hat

vielleicht kontraintuitiven, sicherlich aber programmatischen Charakter. Kontraintuitiv mag er

wirken, weil gemeinhin eine Personengruppe als Gegenstand des Auftrags der Sonderpädago-

gik, zumal der auf den schulischen Unterricht bezogenen schulischen Sonderpädagogik, er-

wartet wird. Im vorliegenden Fall wären dies hochbegabte Schülerinnen und Schüler, der da-

mit verbundene Auftrag primär deren Erziehung und Bildung. Diese Engführung soll in und

mit dieser Arbeit aufgebrochen werden. Daraus speist und entfaltet sich die Programmatik –

deshalb ist der Titel Programm. Insbesondere ist er wider einer in den letzten Jahren sich ma-

nifestierenden Schwerpunktsetzung in der Thematisierung der Hochbegabung im Kontext der

Erziehung und Bildung zu betrachten. Danach sind immer mehr die 'Hochbegabten' und deren

Förderung in der Praxis denn die 'Hochbegabung' und deren Bedeutung für die Praxis Gegen-

stand der Betrachtungen. Um die damit verbundene Problematik für das Verhältnis zwischen

Sonderpädagogik und Hochbegabung aufzuzeigen, sei diese zuvor als 'Engführung' bezeich-

nete Entwicklung näher ausgeführt.

Als Ausdruck dieser Entwicklung in der Thematisierung der Hochbegabung können verschie-

dene Indikatoren aufgeführt werden. Beispielsweise kann diese Entwicklung anhand des 14.

Weltkongresses der Hochbegabung, der unter dem Leitspruch "The World of Information:

Opportunities and Challenges for the gifted and talented" im Jahr 2001 in Barcelona durchge-

führt wurde, aufgezeigt werden. Seit seiner ersten Durchführung im Jahre 1975 in London

wird der Weltkongress der Hochbegabungsforschung im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet

und bietet Leuten aus der Wissenschaft, der Praxis und der Bildungspolitik eine internationale

Plattform für einen geregelten Austausch. Aus wissenschaftlicher Sicht stellen die jeweiligen

Beiträge auch immer ein Abbild der aktuellen Schwerpunktsetzung der Praxis- und For-

schungsaktivitäten dar. In Barcelona liessen sich drei thematische Schwerpunkte ausmachen:

Die Vorstellung von Förderprojekten und -programmen für hochbegabte Schülerinnen und

Schüler zum einen, methodisch-didaktische Aspekte ihrer Förderung zum zweiten und zu-

künftige Aufgaben der (Hoch-)Begabtenförderung und -forschung zum dritten. Die quantita-

tive Prägnanz des dritten Themenbereichs lässt sich wohl mit der prospektiven und im Titel

verankerten Ausrichtung des ersten Weltkongresses im dritten Jahrtausend erklären und damit

auch ein Stück weit relativieren. Dagegen sind die beiden erstgenannten Themenfelder durch-

aus in eine jüngere Entwicklungslinie der Schwerpunktsetzung einzuordnen.
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Diese Tendenz bleibt indes nicht beschränkt auf Kongresse und ähnliche Veranstaltungsfor-

men. In einer auf die Jahre 1992 bis 1998 bezogenen Metaanalyse verschiedener Fachzeit-

schriften wird sie vorgezeichnet und ausdifferenziert (Heller & Schofield 2000). So lässt die

Analyse der Themenfelder der in diesem Zeitraum veröffentlichten Beiträge eine prioritäre

Ausrichtung auf die Darstellung und Überprüfung von Förderprogrammen und –projekten für

hochbegabte Schülerinnen und Schüler erkennen, währenddem sich nur eine Minderheit der

Beiträge mit theoretischen Grundlagen, beispielsweise der Entwicklung hochbegabter Kinder

und Jugendlicher, befasst. Diese Priorisierung hatte sich bereits in einer vorgängigen Analyse

angedeutet (Heller 1993). In diesem Kontext ist auch das Fazit der Metaanalyse zu lesen: "Es

ist nach wie vor eine Schwerpunktsetzung auf praktische Probleme der Erziehung und Bil-

dung hochbegabter Kinder und Jugendlicher auszumachen, währenddem grundlegende For-

schungsbeiträge ... nur marginal vorhanden sind" (Heller & Schofield 2000, 136).1

Wie lassen sich diese Verschiebungen bündeln und etikettieren? Die beschriebenen Schwer-

punktsetzungen spiegeln drei Trends in der Auseinandersetzung mit der Thematik der Hoch-

begabung wider, die sich in den letzten fünfzehn Jahren entwickelt haben und in einen ent-

sprechenden Zusammenhang mit der Sonderpädagogik gestellt werden müssen:

– Pädagogisierung der Hochbegabung.

Der Themenbereich der Hochbegabung weist seine Wurzeln in der Psychologie auf. Sie stellt

traditionellerweise als primäre Bezugsdiszplin theoretische Grundlagen für die Erziehung und

Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher bereit. Der Trend der 'Pädagogisierung' meint

zunächst, dass die Hochbegabung in den letzten Jahren immer dezidierter unter dem Siegel

einer pädagogischen Pragmatik und praxisorientierten Nutzbarkeitserwägungen thematisiert

wurde, ohne dass eine entsprechende, theoretisch angeleitete Reflexion festzustellen war. In-

dikatoren dafür sind beispielsweise methodisch-didaktische Empfehlungen zur Förderung

Hochbegabter ohne Bezug zu psychologischen Grundlagen. Zusammengefasst steht nach der

Entwicklung des Kindes vermehrt die Entwicklung seines pädagogischen Umfelds im Zen-

trum des Erkenntnisinteresses, wobei erstere zunehmend aus dem Blick gerät. – In sonderpäd-

agogischer Hinsicht ist dies insbesondere in der Praxis der Erziehung und Bildung hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler abzulesen. 'Pädagogisierung' meint in diesem Zusammen-

hang die Tendenz, das notwendige Komplement von theoretischen Grundlagen und prakti-

schen Folgerungen unter dem Primat der sonderpädagogischen Praxis zu stark aufzubrechen.

                                                
1 Alle Zitationen in englischer Sprache werden eines besseren Leseflusses wegen übersetzt. Die Übersetzungen
stammen von DG.
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– Pathologisierung der Hochbegabten.

Zum zweiten ist eine Tendenz der Problematisierung der Hochbegabten und der pauschalisie-

renden Verwendung von Schulschwierigkeiten festzustellen. Dabei wird ein intuitiver Kau-

salzusammenhang zwischen der als 'Ursache' konzipierten Hochbegabung und ihrer 'Folge'

der Schulschwierigkeiten hergestellt, ohne diesen näherhin zu begründen oder die Anhäufung

unterschiedlicher Phänomene, die als Schulschwierigkeiten bezeichnet werden, differenzie-

rend zu betrachten. Ein Indikator dafür ist insbesondere, aber nicht nur, die steigende Anzahl

populärwissenschaftlicher Beiträge zur Problematik einer Hochbegabung. – In der Sonder-

pädagogik ist dies insbesondere in der inflationären Zuschreibung von besonderen Bedürfnis-

sen an hochbegabte Schülerinnen und Schüler festzustellen. 'Pathologisierung' meint damit in

diesem Zusammenhang die Tendenz, Schulschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und

Schüler sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrem Bezug zur Hochbegabung unangemessen

und ohne genügende theoretische Grundlegung darzustellen.

– Konfundierung von Hochbegabtenförderung und Begabungsförderung.

Zum dritten ist in den letzten Jahren eine sukzessive Veränderung des Forschungsgegenstan-

des festzustellen, derweil dessen Etikettierung bestehen bleibt. Ein Indikator dafür ist die Ab-

schwächung von Kriterien der Hochbegabung, die zu einer Verwässerung und beinahe infini-

ten Ausweitung des Gegenstands geführt haben. In der Folge ist die Kontrastierung von Be-

gabung und Hochbegabung immer mehr verlustig gegangen. Abgebildet wird dies auf der

Ebene der Praxis in der zunehmenden Konfundierung der Hochbegabtenförderung mit der

sogenannten Begabungsförderung, unter die der Umgang der Volksschule mit der Heteroge-

nität unterschiedlicher Fähigkeiten subsummiert wird (Grossenbacher 1999). – Im Bereich der

Sonderpädagogik zeigt sich dies insbesondere durch die zunehmende Zuweisung der Durch-

führung begabungsfördernder Bildungsmassnahmen an Fachpersonen der schulischen Son-

derpädagogik.

Diese Tendenzen sind insofern zusammenhängend zu betrachten, als sie nur ungenügend auf

theoretische Überlegungen, insbesondere der Sonderpädagogik, zurückgreifen. Die Folge da-

von sind mehr programmatische denn reflexiv gestützte Denk- und Handlungsmodelle sowohl

der Erziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher als auch des Zusammen-

hangs zwischen Sonderpädagogik und Hochbegabung. Klärungsbedarf besteht deshalb aus

sonderpädagogischer Sicht insbesondere in der Frage, inwiefern der Themenbereich der

Hochbegabung auf der Grundlage theoretischer Überlegungen der Sonderpädagogik in den

Auftrag der Sonderpädagogik eingebettet werden kann.
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1.2. Zu den Zielstellungen der Arbeit

Die Arbeit beschäftigt sich aus der Sicht der Sonderpädagogik mit dem Themenbereich der

Hochbegabung. Damit ist die Argumentationsrichtung festgelegt: Die Grundlage der Arbeit

bieten theoretische Überlegungen zur Sonderpädagogik, um davon ausgehend den Themenbe-

reich der Hochbegabung in ein Verhältnis zur Sonderpädagogik zu stellen. Im Einzelnen wer-

den zwei Zielstellungen verfolgt:

– Die primäre Zielstellung besteht im Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf der Grundlage theoretischer Überle-

gungen zur Sonderpädagogik. Die Argumentationsgrundlage bildet dabei die Bestimmung

des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik. Die Bestimmung resultiert aus der Ent-

wicklung einer Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse. Das

Ziel des Einbezugs ist erreicht, wenn Kriterien des Einbezugs, die sich aus dem Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik ergeben, mit Verwendung empirischer Befunde aus der

Hochbegabungsforschung erfüllt werden.

– Die sekundäre Zielstellung besteht in der Überprüfung der Konzeption der besonderen

Erziehungs- und Bildungserfordernisse mit der Anwendung der Hochbegabung. Zur Klä-

rung dieser Fragestellung dient der Einbezug von Ergebnissen einer Vorstudie, die im em-

pirischen Teil vorgestellt wird. Die Vorstudie ist Teil eines Nationalfondsprojekts zur Er-

ziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher (vgl. Vorwort). Mit der Vor-

studie wird geklärt, wie der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik in der Praxis ausgeübt wird.

In diesen beiden Zielstellungen ist auch die Ausrichtung auf den beschriebenen Klärungsbe-

darf beinhaltet. Zum einen wird damit wider einer vornehmlich die Praxis thematisierenden

'Pädagogisierung' der Hochbegabung das notwendige Komplement der theoretischen Grund-

lagen bearbeitet. Zum zweiten wird die 'Pathologisierung' der Hochbegabten relativiert, indem

die Bedingungen dargestellt und deren Häufigkeit eingeschätzt werden, unter denen bei hoch-

begabten Schülerinnen und Schüler besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erfor-

derlich sind. Zum dritten schliesslich werden die Gebiete der Begabungsförderung und Hoch-

begabtenförderung insofern entflochten, als ein sonderpädagogisch relevanter Begriff der

Hochbegabung und damit die Bezugnahme auf eine ausgewiesene Zielgruppe eine notwendi-

ge Voraussetzung für den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik darstellt.
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1.3. Zum Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in der Grobstruktur in drei Teile gegliedert (vgl. Abbildung 1). In Teil I werden

theoretische Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik vorgenommen und damit die primäre Zielstellung

der Arbeit verfolgt. Entsprechend nimmt dieser Teil der Arbeit den grössten Raum ein. Primä-

re Argumentationsebene ist die Theorie der Praxis der Sonderpädagogik.2 In Teil II der Arbeit

wird im Rahmen der Vorstudie die Praxis des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik untersucht. In Teil III wird insbe-

sondere dargestellt, inwiefern mit dem Themengebiet der Hochbegabung wesentliche kon-

zeptuelle Komponenten des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik kontrastiert werden

können. Damit wird Bezug auf die sekundäre Zielstellung der Arbeit genommen.

Die Feinstruktur wird deutlich, wenn die Inhalte der einzelnen Kapitel umrissen werden. Den

Angelpunkt der Argumentation bildet ein in Teil I der Arbeit erarbeitetes Verständnis des

Auftrags der schulischen Sonderpädagogik. Es basiert auf der Grundlage einer Konzeption

besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse, welche aus einer vergleichenden Analyse

von Konzeptionen der special needs heraus entwickelt wird. Die Konzeption der besonderen

Erziehungs- und Bildungserfordernisse bildet die Brücke zwischen der Sonderpädagogik und

der Hochbegabung und leistet die Basis für die Kompatibilität zwischen diesen beiden Kom-

ponenten aus sonderpädagogischer Sicht (Kapitel 2). Sie stellt in der weiteren Folge der Ar-

beit die Grundlage verschiedener Analyseschritte dar und wird den einzelnen Teilen jeweils

zugrunde gelegt. Ausgehend von dieser Konzeption werden, in Hinleitung zum Themenbe-

reich der Hochbegabung, Kriterien eines sonderpädagogisch relevanten Begriffs der Hochbe-

gabung bestimmt. Die Frage, ob hochbegabte Menschen Teil des Auftrags der schulischen

Sonderpädagogik sind, hängt von der Kompatibilität beider Bestimmungen ab – des Auftrags

der Sonderpädagogik und des Begriffs der Hochbegabung. Vor diesem Hintergrund werden

drei verschiedene Konzeptionen der Hochbegabung analysiert und daraus ein sonderpädago-

gisch relevanter Begriff der Hochbegabung abgeleitet (Kapitel 3). Mit diesen beiden Bestim-

mungsstücken können Kriterien des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik aufgestellt und mit Bezugnahme auf empirische

Befunde der Hochbegabungsforschung überprüft werden. Die Ergebnisse münden ein in die

Darstellung der Hochbegabung als Auftrag der schulischen Sonderpädagogik (Kapitel 4).

                                                
2 Die 'Theorie der Praxis' ist auf eine Praxis im Sinne von Folgen von bestimmten Entwicklungsvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler (Schädigung, Hochbegabung etc.) ausgerichtet.
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In Teil II der Arbeit wird der praktizierte Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik überprüft. Gegenstand der Überprüfung ist der

Umgang von Lehrpersonen mit der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse –

einer Variation besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse – bei hochbegabten Schü-

lerinnen und Schülern. Zunächst werden theoretische Überlegungen zur Zuschreibung beson-

derer pädagogischer Bedürfnisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schüler (Kapitel 5) und

darauf aufbauend die forschungsmethodischen Grundlagen des empirischen Teils dargestellt

(Kapitel 6). Die Klärung der Fragestellung erfolgt in Form einer Vorstudie. Die Vorstudie

beinhaltet die deskriptive Darstellung verschiedener Komponenten der Entscheidungsgrund-

lage von Lehrpersonen bei der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei hoch-

begabten Schülerinnen und Schülern (Kapitel 7). Anschliessend werden die Ergebnisse auf

der Grundlage der theoretischen Überlegungen interpretiert (Kapitel 8).

In Teil III wird zum einen überprüft, inwiefern der Themenbereich der Hochbegabung im

Sinne eines konturierenden Faktors für die Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungs-

erfordernisse verwendet werden kann. Zum andern werden Konsequenzen der dargestellten

Einbettung der Hochbegabung in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik für die Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung aufgezeigt und Desiderate für die Hochbegabungsforschung aus

sonderpädagogischer Sicht formuliert (Kapitel 9).

Abbildung 1: Zur Struktur der Arbeit.

Sonderpädagogik und
Hochbegabung

Hochbegabung als Auftrag der
schulischen Sonderpädagogik

(Kapitel 7 und 8)
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besonderen Erziehungs-

und Bildungserfordernisse

(Kapitel 2.4)

Sonderpädagogik

(Kapitel 2)

Hochbegabung
(Kapitel 3)

Sonderpädagogik und
Hochbegabung

Hochbegabung als Auftrag der
schulischen Sonderpädagogik

(Kapitel 4)

THEORIE DER PRAXIS PRAXIS

Teil I Teil II

Teil III

Zuschreibung besonderer
pädagogischer Bedürfnisse

durch Lehrpersonen

(Kapitel 5)

(Kapitel 9)
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TEIL I – THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM EINBEZUG HOCHBEGABTER SCHÜLERINNEN

UND SCHÜLER IN DEN AUFTRAG DER SCHULISCHEN SONDERPÄDAGOGIK

2. Zur Sonderpädagogik

2.1. Von den 'special needs' zu einer Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungser-

fordernisse

Hochbegabung war in der deutschsprachigen Tradition der Sonderpädagogik kaum Gegen-

stand wissenschaftlicher Reflexionen. Einzelne Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass das

Themengebiet der Hochbegabung immer mehr in den Aufgabenbereich der Sonderpädagogik

zu rücken scheint. So besetzt die Hochbegabung ein Unterkapitel im 'Handbuch der Sonder-

pädagogischen Psychologie' (Perleth 2000), und in einer Einführung in die einzelnen Fach-

richtungen der Sonderpädagogik, die an der Universität Potsdam gelehrt werden, ist der

Hochbegabung ein eigenes Kapitel gewidmet. Danach fallen hochbegabte Kinder und Ju-

gendliche auch in den Personenkreis, "die im Lernen  und Verhalten hervorstechende Beson-

derheiten aufweisen" (Goetze 1998, 5f.). Dies sind jedoch meist formale Einordnungen. Eine

inhaltliche und zumal systematische Auseinandersetzung ist bisher im deutschsprachigen

Raum kaum geleistet worden. Die wenigen Vorschläge zur Betrachtung der Hochbegabung

aus sonderpädagogischer Sicht beschränken sich entweder auf einzelne, intuitiv-deskriptive

Zusammenhänge zwischen hochbegabten und lernbehinderten Schülerinnen und Schülern

(Vernooij 2000) oder eine unsystematisierte Auflistung möglicher Schulschwierigkeiten

hochbegabter Schülerinnen und Schüler (Fels 1999), gehen jedoch nicht darüber hinaus.

Die Verwandtschaft dieser Entwürfe liegt darin, dass sie keine theoretischen Überlegungen

zur Sonderpädagogik voranstellen, in die derartige Phänomene der Affinität zwischen Son-

derpädagogik und Hochbegabung substantiell eingeordnet werden könnten. Wenn ein The-

menbereich in eine Disziplin eingeordnet werden soll, muss zunächst Klarheit darüber ge-

schaffen werden, worin es eingeordnet werden soll. Überlegungen zur Sonderpädagogik, auf

deren Grundlage der Themenbereich der Hochbegabung systematisch in den Auftrag der

Sonderpädagogik eingebettet werden kann, sind im deutschsprachigen Raum nur vereinzelt zu

finden. So zwängte Weinschenk (1979a, b, c; 1981) die Hochbegabung in das Prokrustebett

des zur damaligen Zeit "populärsten, zumindest auflagenstärksten" (Weinschenk 1981, 92)

Systems der Sonderpädagogik (Bach 1980), ohne dies jedoch mit genaueren Angaben über

Lernvoraussetzungen hochbegabter Kinder und Jugendlicher zu stützen oder gar mit empiri-

schen Befunden zu überprüfen, sodass die pamphletartigen Ausführungen letztlich lediglich in

einen Appell zur vermehrten Förderung Hochbegabter einmünden. Hoyningen-Süess (1989;
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1991; 1998; zus. mit Lienhard 1998) greift hingegen als Grundlage für die Betrachtung der

Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht auf den Ansatz der 'special needs' aus der US-

amerikanischen Sonderpädagogik zurück, mit dessen Verwendung das Aufgabenfeld der

Sonderpädagogik so erweitert werde, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler darin ein-

bezogen seien.

Tatsächlich kann in den USA im Gegensatz zur Situationsdarstellung in der deutschsprachi-

gen Sonderpädagogik eine lange Tradition der Einbettung der Hochbegabung in den Auftrag

der 'Special Education' zurückverfolgt werden. Auch ein Blick in die einschlägigen Lehrbü-

cher der Special Education der letzten Jahrzehnte dokumentiert den kontinuierlichen Einbe-

zug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der Special Education (vgl. Halla-

han & Kauffman 1986; Morris & Blatt 1986; Reynolds & Mann 1987; Patton et al. 1991;

Winzer 1993). Grund für diesen unterschiedlichen Umgang der Special Education und der

Sonderpädagogik mit dem Themengebiet der Hochbegabung sind dabei nicht in erster Linie

differierende Konzeptionen von Hochbegabung, sondern unterschiedliche Auffassungen zum

Reichweite des Auftrags der Sonderpädagogik und insbesondere den darin enthaltenen

Grundbegriffen der sonderpädagogischen Theoriebildung (Hoyningen-Süess 1989; 1991).

Währenddem in der Special Education der USA hochbegabten Schülerinnen und Schülern

'special needs' und damit das Recht auf sonderpädagogische Massnahmen zugeschrieben wer-

den, ist der Gegenstandsbereich der deutschsprachigen Sonderpädagogik vornehmlich durch

den Begriff der 'Behinderung' geprägt, dessen konzeptuelle und auch intuitive Inkompatibili-

tät mit dem vorherrschenden Verständnis von Hochbegabung den systematischen Einbezug

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der Sonderpädagogik zumindest er-

schwert.

Diese Inkompatibilität scheint jedoch in den letzten Jahren sukzessive aufgebrochen zu wer-

den, indem der Begriff der 'Behinderung' als Grundbegriff der Sonderpädagogik in Frage ge-

stellt und durch andere Begriffe substituiert wird. Dabei wird insbesondere an die angelsäch-

sischen Begriffe der 'special needs' oder der 'special educational needs' Anleihe genommen.

Indikatoren dieser Tendenz sind Begriffe wie 'sonderpädagogischer Förderbedarf' (KMK

1994), 'spezielle Erziehungserfordernisse' (Speck 1996) oder 'zusätzlicher Förderbedarf' (Bach

1993), die in den letzten Jahren vermehrt als zentrale Begriffe in Publikationen zur sonder-

pädagogischen Theoriebildung auf- und eingeführt werden. Bisweilen wird sogar auf der

Grundlage einer ausgewählten Variante dieser Begriffsfamilie eine "kopernikanische Wende"

der Behindertenpädagogik konstatiert (Bleidick, Rath & Schuck 1995, 253) oder ein Paradig-
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menwechsel innerhalb der Sonderpädagogik ausgerufen (Hensle & Vernooij 2000). Von ein-

zelnen Vertretern wird der Begriff der 'besonderen Erziehungserfordernisse' überdies als neu-

er Legitimationsbegriff der Sonderpädagogik gefordert, der in Abkehr vom Behinderungsbe-

griff als Leitbegriff der Sonderpädagogik die Notwendigkeit besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen nachweisen und legitimieren soll (Speck, 1996).

Die Geschlossenheit der Ansätze speist sich jedoch allein in der Anlehnung an den Begriff der

'special needs' aus der angelsächsichen Theoriebildung.3  Bereits der Dissens der terminologi-

schen Rezeption lässt die inhaltliche Diversifizität der Konzeptionen erahnen, die sich hinter

dem gemeinsamen Rückgriff auf die 'special needs' verbergen. Die Argumentationsfigur der

vorliegenden Arbeit setzt an dieser Stelle der vermuteten Heterogenität der Rezeption an. Die

primäre Zielstellung der Arbeit besteht in der Entwicklung theoretischer Überlegungen und

der Überprüfung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik. Als Ausgangspunkt werden die Konzeptionen der special

needs verwendet. Zur Zielerreichung dienen zunächst zwei Argumentationsschritte:

1. Konzeptionen der special needs – einschliesslich der deutschsprachigen Varianten –

sind nicht initiierende Bestandteile, sondern Ausdruck paradigmatisch genannter Ver-

änderungen in der Sonderpädagogik im Zeitraum der letzten dreissig Jahre, wobei der

Begriff der special needs die Zielgruppe sonderpädagogischer Massnahmen etikettiert.

Dies wird illustriert, indem vier Konzeptionen von special needs in ihren Grundlagen

dargestellt und in diese Entwicklungslinie der Sonderpädagogik eingeordnet werden.

Damit kann gezeigt werden, dass sich verschiedene Konzeptionen der special needs in

ihren konstitutiven Komponenten wesentlich voneinander unterscheiden bzw. dass der

Begriff der 'specal needs' ein institutionell-administrativer Begriff ist  (Kapitel 2.2).

2. Die vergleichende Analyse der Konzeptionen der special needs dient als Grundlegung

der Konturierung der Reichweite des jeweiligen Auftrags der schulischen Sonderpäd-

agogik. Damit kann gezeigt werden, dass sich verschiedene Konzeptionen der special

needs jeweils in ihrer Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik von-

einander unterscheiden. Darauf aufbauend können Bedingungen formuliert werden,

die einem Einbezug der Hochbegabung in den Auftrag der schulischen Sonderpädago-

gik zugrunde liegen (Kapitel 2.3).

                                                
3 Der Ausdruck der 'special needs' wird im Verlauf der Arbeit – falls nicht anders erwähnt – in pauschalisieren-
der Form als Oberbegriff verwendet. Er umfasst sowohl die angelsächsischen ('special needs', 'special educatio-
nal needs') als auch die deutschsprachigen Konzeptionen ('sonderpädagogischer Förderbedarf', 'besondere päd-
agogische Bedürfnisse' etc.).
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Die vergleichende Analyse der Konzeptionen der special needs bietet damit die Grundlage für

den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-

pädagogik. Für den weiteren Argumentationsgang wird jedoch keine vorherrschende Kon-

zeption der special needs als Grundlage ausgewählt und übernommen, sondern aus der ver-

gleichenden Analyse resultiert ein Vorschlag einer Konzeption der besonderen Erziehungs-

und Bildungserfordernisse (Kapitel 2.4). Sie bildet in der Folge die Grundlage des Einbezugs

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik. Mit

ihr wird es nachfolgend auch möglich, die Hochbegabung auf der Grundlage empirischer Be-

funde der Hochbegabungsforschung als Themengebiet des Auftrags der schulischen Sonder-

pädagogik zu begründen.
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2.2. Zur Entwicklung der 'special needs' in der Sonderpädagogik

Eine Analyse verschiedener Konzeptionen der 'special needs' geht einher mit einer Analyse

der Entwicklung der Sonderpädagogik für den Zeitraum, in dem der Begriff in den wissen-

schaftlichen Diskurs eingeführt worden ist. Die Entstehung verschiedener Konzeptionen der

'special needs' ist genauerhin im Rahmen bestimmter Entwicklungen der Sonderpädagogik in

den letzten dreissig Jahren zu betrachten und vor diesem Hintergrund zu analysieren. Inner-

halb dieser Zeitspanne wurden sowohl die angelsächsische als auch die deutschsprachige

Sonderpädagogik durch verschiedene Veränderungen geprägt. Für das Verständnis der Kon-

zeptionen von special needs und deren angemessene Rezeption sind insbesondere zwei Pha-

sen der Veränderungen von Bedeutung, denen mithin eine paradigmatische Kraft zugespro-

chen wurde: Eine zunehmende integrative Ausrichtung sonderpädagogischer Angebote zum

einen sowie die Rezeption ökologischer Ansätze in der Sonderpädagogik zum andern.4

In diese Skizze lässt sich die These einordnen, die dieses Kapitel anleitet. Verweilt man in

dieser Rhetorik mit der Verwendung des 'Paradigmas', sind die Konzeptionen der special

needs nicht als Paradigmata zu betrachten, die eine dritte Phase der Veränderung darstellten,

wie dies insbesondere in den letzten Jahren von Vertretern der deutschsprachigen Sonderpäd-

agogik propagiert wird (v.a. Speck 1996; Hensle & Vernooij 2000). Vielmehr, so die These,

sind die Konzeptionen der special needs als Ausdruck paradigmatisch genannter Veränderun-

gen in der Sonderpädagogik im Zeitraum der letzten dreissig Jahre zu betrachten, so sie dar-

aus entstanden sind. In und mit den special needs sind die Veränderungen abgebildet worden

– die verschiedenen Konzeptionen der special needs sind Resultanten der Veränderungen der

Sonderpädagogik. Ausdruck dafür ist der im Bereich der schulischen Sonderpädagogik ver-

wendete Begriff der 'Schülerinnen und Schüler mit special needs' als Etikettierung für diejeni-

gen Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen.

In der Ausführung dieser These werden fünf Bezugspunkte der Entwicklung der Sonderpäd-

agogik dargestellt, in deren Rahmen verschiedene Konzeptionen von special needs eingeord-

net werden können. Sie bestehen aus drei Modellen der special needs – verstanden als Ober-

form von Konzeptionen –, die jeweils durch Phasen bestimmter Veränderungen miteinander

verbunden werden (Abbildung 2):

                                                
4 Im Rahmen dieser Arbeit werden diese Prozesse nur soweit aufgeführt, wie sie der zentralen Argumentation
dieses Kapitels dienen. Im Zentrum steht deshalb der Einfluss der Veränderungen auf die verschiedenen Kon-
zeptionen der 'special needs'.
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(1) Das Modell der Sonderschulbedürftigkeit; (2) die Phase der Deinstitutionalisierung; (3)

das Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse; (4) die Phase der Deperso-

nalisierung; und (5) das Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse.

Modell der Sonderschulbedürftigkeit

Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse

Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse

Abbildung 2: Entwicklungen der Sonderpädagogik und ihre Abbildung in Modellen der special needs
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(1) Das Modell der Sonderschulbedürftigkeit stellt den argumentativen Ausgangspunkt der

Entwicklung der verschiedenen Konzeptionen der special needs dar. Es ist geprägt durch eine

Verbindung zwischen einem von der durchschnittlichen Ausprägung in der Grundgesamtheit

abweichenden Merkmal des Kindes und der daraus im Kontext der Erziehung und Bildung

erfolgenden Zuweisung in eine sonderpädagogische Institution. Nach diesem Modell ist eine

negative Normabweichung in bestimmten menschlichen Entwicklungsbereichen – in der

deutschsprachigen Sonderpädagogik zumeist etikettiert als Behinderung, im Sinne der tradi-

tionellen Behinderungsformen – notwendig und hinreichend für die Zuweisung in eine son-

derpädagogische Institution. Dabei werden die institutionellen Angebote, derer die Schülerin-

nen und Schüler bedürftig sind, kompatibel zu den medizinisch orientierten Klassifizierungen

der Normabweichnungen konzeptualisiert (z.B. Sonderschule für Sehbehinderte für Menschen

mit einer diagnostizierten Sehschädigung). Das Junktim von Personmerkmal und daraus her-

vorgehender institutioneller sonderpädagogischer Förderung wird in Anlehnung an die Praxis

der deutschsprachigen Sonderpädagogik in den 1970er Jahren im Begriff der 'Sonderschulbe-

dürftigkeit' abgebildet.

(2) Aufgebrochen wurde dieses Modell in den 1970er (angelsächsischer Sprachraum) bzw.

1980er Jahren (deutschsprachiger Raum) durch die Integrationsbewegung. Sie prägte die Pha-

se der Deinstitutionalisierung. 'Deinstitutionalisierung' zielt in diesem Kontext auf die Abkehr

von ausschliesslich institutionellen – im Sinne separativer, in speziellen Institutionen erfol-

genden – Formen der sonderpädagogischen Förderung. Das im Zusammenhang mit dem Mo-

dell der Sonderschulbedürftigkeit beschriebene Junktim von Personmerkmal und institutio-

neller sonderpädagogischer Förderung wird, hinsichtlich der Folgen (norm-)abweichnder

Merkmale des Kindes, aufgebrochen und in die Form einer Kontingenz gestellt: Wegen eines

(norm-)abweichenden Merkmals von Schülerinnen und Schülern kann die Zuweisung in eine

sonderpädagogische Institution erfolgen, muss aber nicht. Mit dem Begriff der 'Deinstitutio-

nalisierung' ist der Ort der Förderung – Sonderschule oder Regelschule – nicht mehr festge-

schrieben: Die Umsetzung besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist im Zuge der

Phase der Deinstitutionalisierung nicht mehr an Sonderschulen gebunden.

Damit gehen häufig Formen der Dekategorisierung einher. In der Regel wird damit der Ver-

zicht auf die Verwendung von Behinderungskategorien im förderdiagnostischen Prozess be-

zeichnet. Nach diesem Ansatz wird nicht mehr nach Personmerkmalen – in der Regel nach

Behinderungsformen – klassifiziert, sondern nach der Art und Weise der erforderlichen Er-

ziehungs- und Bildungsmassnahmen. Damit wird einem Perspektivenwechsel von der soge-
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nannten Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung Ausdruck verliehen, im Zuge dessen

üblicherweise auch an die Stelle eines Zuweisungsprozesses ein förderdiagnostischer Prozess

tritt. Mit Veränderungen in Form von Deinstitutionalisierungen ist freilich nicht die Notwen-

digkeit einer Dekategorisierung verbunden. Im Bemühen um die Entstigmatisierung als be-

hindert etikettierter Schülerinnen und Schüler geht sie jedoch in vielen Fällen mit einer De-

kategorisierung einher.

(3) Die mit der integrativen Praxis der Erziehung und Bildung in Zusammenhang stehenden

Veränderungen werden im Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse ab-

gebildet. Dieser Begriff leistet die Abbildung zweierlei Hinsicht: Weder ist in und mit ihm die

Art und Weise der sonderpädagogischen Praxis abzulesen, noch werden die Schülerinnen und

Schüler formal nach ihrer Behinderung klassifiziert. Inhaltlich wird mit dem Modell der be-

sonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse jedoch weiterhin Bezug auf die Behinderung

genommen: Notwendige und hinreichende Bedingung der Indikation sonderpädagogischer

Massnahmen sind nach wie vor (norm-)abweichende Merkmale des Kindes. Aus diesem

Grund wird dieses Modell personenbezogen als 'Modell der besonderen Erziehungs- und Bil-

dungsbedürfnisse' etikettiert. Mit der Verwendung des Modells in Form der Dekategorisie-

rung einhergehende Veränderungen in der Etikettierung der Zielgruppe sonderpädagogischer

Massnahmen – 'Menschen mit besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnissen' an Stelle

von 'Menschen mit einer Behinderung' – erzeugen womöglich eine entstigmatisierende Wir-

kung, beinhalten aber letztlich eine unveränderte Reichweite des Auftrags der schulischen

Sonderpädagogik. Insofern darf von der Veränderung der Form (Etikettierung) nicht auf Ver-

änderungen des Inhalts (Reichweite des Auftrags) geschlossen werden.

(4) Veränderungen im Bereich der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men kennzeichnen die Phase der Depersonalisierung. In diesem Zusammenhang wird unter

'Depersonalisierung' eine Sichtweise verstanden, nach der bei der Frage der Indikation beson-

derer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht mehr nur (norm-)-abweichende Merkmale

der Person zur Beurteilung herangezogen werden, sondern eine Person-Umwelt-Analyse

durchgeführt wird. Die Indikation verläuft situationen- statt personenbezogen. Diese verän-

derte Sichtweise ist Folge der Rezeption ökologischer Ansätze in der Sonderpädagogik. Dabei

ist der Unterschied zur Dekategorisierung zu betrachten: Derweil die Dekategorisierung auf

die Frage, welche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind, ausgerichtet ist,

bezieht sich die Depersonalisierung auf die Frage, ob besondere Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen erforderlich sind.
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(5) Die Überlegungen im Rahmen der Depersonalisierung werden – zusätzlich zu denjenigen

der Deinstitutionalisierung – im Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungserforder-

nisse abgebildet. Nach diesem Modell werden besondere Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men erforderlich, wenn die Erziehung und Bildung erschwert verläuft oder voraussichtlich

erschwert verlaufen wird. Das Erfordernis besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen

ist an die individuelle pädagogische Situation gebunden. Die Erschwerung der Erziehung und

Bildung wird in ihrer Entstehung durch die Wechselwirkung von Merkmalen der Person und

Merkmalen der Umwelt, insbesondere der schulischen Umwelt, konstituiert. Wie später noch

zu zeigen ist, kann eine Schädigung oder Behinderungsform eines Kindes hierbei ein Be-

standteil der personalen Merkmale sein, jedoch sind auch Situationen möglich, in denen eine

Erschwerung der Erziehung und Bildung nicht auf eine Schädigung oder Behinderungsform

des Kindes zurück geführt werden kann. Zugleich ergeben sich im Kontext individueller Er-

ziehungs- und Bildungssituationen Möglichkeiten der Kompensation negativer Normabwei-

chungen des Menschen durch seine Umwelt. (Norm-)abweichender Merkmale eines Kindes

können damit Bestandteil der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen

sein, sind jedoch nicht hinreichend.

Mit dieser Abfolge der Veränderungen der Sonderpädagogik kann die These, wonach ver-

schiedene Konzeptionen der special needs nicht als eine isolierbare Phase der Veränderung,

sondern als Resultanten jeweils verschiedener Phasen zu betrachten sind, genährt werden. Um

die These jedoch näherhin zu prüfen und damit auch zu zeigen, dass sich verschiedene Kon-

zeptionen der special needs nicht nur terminologisch, sondern auch inhaltlich voneinander

unterscheiden, sind zwei Schritte notwendig. In einem ersten Schritt werden die für die nach-

folgende Analyse ausgewählten Konzeptionen der special needs in diesen Ablauf der Ent-

wicklung der Sonderpädagogik eingeordnet bzw. einem Modell der special needs zugeordnet.

Diese Zuordnung kann vorgenommen werden, indem die Entstehungsgeschichte der einzel-

nen Konzeptionen der special needs daraufhin überprüft wird, inwiefern sie Phasen der Dein-

stitutionalisierung bzw. der Depersonalisierung beinhaltet. In einem zweiten Schritt wird die

Analyse näherhin auf die konstitutiven Komponenten der special needs ausgerichtet. Insbe-

sondere wird überprüft, auf welchen Komponenten der Theorie der Sonderpädagogik die

Konzeptionen der special needs basieren. Erst mit dem Rückgriff auf die Ebene der Theorie

der Sonderpädagogik kann die Reichweite der Konzeptionen der special needs hinreichend

beurteilt und so auch die Überprüfung vorbereitet werden, ob hochbegabte Schülerinnen und

Schüler mit Verwendung der jeweiligen Konzeption der special needs in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik einbezogen werden können.
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Für dieses Ziel der vergleichenden Analyse ist es vorgängig erforderlich, Komponenten zu

bestimmen, welche konstitutiv für die einzelnen Konzeptionen der special needs sind. Bezug-

nehmend auf die skizzierte Abfolge der Veränderungen der Sonderpädagogik ergeben sich

drei Komponenten, die die Zielgruppe der Konzeptionen der special needs bestimmen:

- Wie entstehen special needs?

- Welches ist der Massstab der Feststellung von special needs?

- Welches sind die Kriterien der Feststellung von special needs?

Die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik ist, stellt man ihn auf die

Grundlage einer Konzeption der special needs, abhängig von der Ausgestaltung dieser

grundlegenden Komponenten. Beinhaltet er, wie hier angenommen, die Erziehung und Bil-

dung von 'Schülerinnen und Schüler mit special needs', so werden durch die Inhalte der Kon-

zeptionen der special needs wesentliche Komponenten der schulischen Sonderpädagogik und

damit die Frage, wie sich schulische Sonderpädagogik konstituiert, bestimmt. Aus der Sicht

der schulischen Sonderpädagogik ist deshalb die Bestimmung der drei Komponenten gleich

bedeutend mit der Festlegung

- der Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik;

- des normativen Bezugsrahmens der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik;

- der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik.

In den folgenden Kapiteln werden vier Konzeptionen der special needs auf dieser Grundlage

vergleichend betrachtet: Aus dem angelsächsischen Sprachraum werden die Konzeptionen der

'special needs' in den USA (Kapitel 2.2.1) und der 'special educational needs' in Grossbritan-

nien (Kapitel 2.2.2) dargestellt, aus dem deutschsprachigen Raum die Konzeptionen des 'son-

derpädagogischen Förderbedarfs' in Deutschland (Kapitel 2.2.3) und der 'besonderen pädago-

gischen Bedürfnisse' in der Schweiz (Kapitel 2.2.4).
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2.2.1. 'Special needs' in den USA

Die Konzeption der 'special needs' in der US-amerikanischen Sonderpädagogik ist in Zusam-

menhang mit gesetzlichen Vorgaben zu betrachten. Im Jahr 1975 erliess der 94. Amerikani-

sche Kongress sein 142. Gesetz namens "The Education for All Handicapped Children Act",

bekannt als Public Law 94-142 (P.L. 94-142). Es zielt auf die Regelung der Praxis der Son-

derpädagogik und ist heute noch wegweisend. Insbesondere legt es zwei Sachverhalte fest:

Zum einen haben alle Schülerinnen und Schüler mit special needs das Recht auf besondere

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen und können diese einklagen; zum andern sollen die

besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen – wenn immer möglich – innerhalb des

Regelklassensystems umgesetzt werden (vgl. Martin 1976; Levine & Wexler 1981).

Für den vorliegenden Argumentationsgang ist besonders die juristisch festgelegte Priorisie-

rung einer integrativen Förderung von Bedeutung. Mit der Implementierung des P.L. 94-142

fanden Bestrebungen der Deinstitutionalisierung der sonderpädagogischen Praxis ihre juristi-

sche Entsprechung. Bis in die 1960er Jahre war die Praxis der US-amerikanischen Sonder-

pädagogik im Sinne des Modells der Sonderschulbedürftigkeit durch institutionalisierte Ab-

bildungen (norm-)abweichender personaler Merkmale in spezielle Klassen und Schulen ge-

prägt (Winzer 1993). Angefochten wurde diese separierende Praxis ab Ende der 1950er Jahre

durch eine Reihe von erfolgreich bestrittenen, wider einer solchen Zuweisung angestrengten

Prozessen von Eltern behinderter Schülerinnen und Schüler. Verschiedene Rechtssprechungen

stärkten in der Folge die Macht der Erziehungs- und Bildungsadressaten, jedoch mit der Kon-

sequenz, dass die sonderpädagogische Praxis auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene in un-

terschiedlichster Weise gestaltet wurde (vgl. Opp 1993). Mit dem P.L. 94-142 wurde das Ziel

einer Vereinheitlichung der sonderpädagogischen Praxis verfolgt. Kerngedanke war das Recht

auf eine bestmögliche, den individuellen Möglichkeiten entsprechende Erziehung und Bil-

dung für alle Kinder und Jugendlichen. Dazu gehörte auch das Recht, nicht vom Regelklas-

senverbund ausgeschlossen zu werden.

"Exzeptionalität bezieht sich auf Kinder, Jugendliche und

Erwachsene, deren Verhaltensweisen und/oder Eigen-

schaften in solch einem Ausmass von der Norm abweichen

– ob oberhalb oder unterhalb –, dass special needs  vorlie-

gen und sonderpädagogische Massnahmen berechtigt sind"

(Patton, Blackbourn & Fad 1996, 4).
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Die für das Verständnis der US-amerikanischen Konzeption der special needs und diese

Aspekte der Deinstitutionalisierung wesentlichen Stellen des P.L. 94-142 beziehen sich auf

die integrative Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots für Schülerinnen und Schüler

mit special needs. Im P.L. 94-142 ist das Recht auf eine weitestmögliche integrative Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern mit special needs im Prinzip der 'am wenigsten ein-

schränkenden Lernumgebung' (least restrictive environment) abgebildet (vgl. Degener 1990;

Kaschade 1992; Jülich 1996). Nach diesem Prinzip soll die schulische Platzierung von Schü-

lerinnen und Schülern mit special needs möglichst nahe an der Regelklasse erfolgen. Die bil-

dungsorganisatorische Voraussetzung zur Umsetzung dieses Gedankens bildet die Errichtung

eines Kontinuums sonderpädagogischer Massnahmen und mündet ein in die Entwicklung

eines Kaskaden-Systems sonderpädagogischer Angebote (vgl. Opp 1993). Das Prinzip der 'am

wenigsten einschränkenden Lernumgebung' enthält jedoch auch Kriterien, deren Erfüllung die

Umsetzung separativ ausgerichteter sonderpädagogischer Massnahmen erlaubt: Der Schwe-

regrad einer Behinderung und die mangelnden Fördermöglichkeiten in der Regelklasse kön-

nen im Einzelfall eine integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit special needs

verunmöglichen. Separativ ausgerichtete Varianten der sonderpädagogischen Förderung müs-

sen aber durch Art und Schweregrad einer diagnostizierten Behinderung und den daraus her-

vorgehenden, in der Regelklasse nicht zu befriedigenden Lernerfordernissen der Schülerinnen

und Schüler begründet werden (vgl. Jülich 1996).5

Im Hinblick auf die Umsetzung des integrativ ausgerichteten Prinzips der 'am wenigsten ein-

schränkenden Lernumgebung' ist im P.L. 94-142 zudem festgeschrieben, dass für alle Schüle-

rinnen und Schüler, denen das Recht auf eine sonderpädagogische Förderung zugesprochen

wird, die Erstellung eines individuellen Förderplans (individual education plan) verpflichtend

ist. In diesem wird festgelegt, welche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen durchzuführen

sind, um den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit special needs

gerecht zu werden. Dies ist insofern ein weiterer Aspekt der Deinstitutionalisierung, als damit

die Frage nach den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schülern mit

special needs entgegen einer zuweisungsorientierten, institutionalisierten Sichtweise prioritär

behandelt wird.

                                                
5 Im juristischen Jargon würde man hier wohl vom Prinzip der Beweisnot sprechen. Danach wird das Kind so-
lange in der Regelklasse unterrichtet, bis es als unumgänglich betrachtet wird, dass eine Zuweisung in ein sepa-
rativ ausgerichtetes Angebot erfolgt.
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Die Zielgruppe, die von diesen juristischen Bestimmungen Gebrauch machen kann, wird im

P.L. 94-142 jedoch nicht näher ausgeführt. Mit dem Recht von Schülerinnen und Schülern mit

special needs auf möglichst nahe am Regelklassenbereich durchgeführte besondere

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen und der verpflichtenden Erstellung eines individuellen

Förderplans ist nur die Folge der Zuschreibung von special needs gesetzlich geregelt, nicht

aber das Kriterium für die Zuschreibung selber. Jedoch ergeben sich aus dem Umstand und

der Entstehungsgeschichte der juristischen Grundlegung der sonderpädagogischen Praxis

formale Bedingungen der erforderlichen, die Zielgruppe bestimmenden Kriterien: Um der

Praktikabilität und Präzision des Gesetzes und seiner Umsetzung willen muss ein Kriterium

für die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit special needs eingesetzt werden, welches

die Anwendung des Gesetzes praktikabel und präzise regelt und weiteren drohenden

juristischen Auseinandersetzungen nicht auf dieser Ebene Vorschub leistet.

In der US-amerikanischen Sonderpädagogik wird dafür traditionellerweise auf die Konzeption

der Exzeptionalität zurückgegriffen: Seit Inkrafttreten des P.L. 94-142 ist die Gewährung

sonderpädagogischer Massnahmen rechtlich an die Diagnose einer Exzeptionalität gebunden

(vgl. Benkmann 1994). Die quantitativ-pragmatische Konzeption der Exzeptionalität wird als

Normabweichung in konsensuell bestimmten Funktionsbereichen (im Einzelnen: Lernen, so-

zio-emotionale Entwicklung, Kommunikation, Gesundheit, Entwicklungsstörungen, Autismus

und Hochbegabung) definiert (Patton, Blackbourn & Fad, 1996, 8). Mit diesem

Bestimmungsstück werden denjenigen Schülerinnen und Schülern special needs

zugesprochen, die in einem der dargestellten Bereiche exceptional sind:

"Exzeptionalität bezieht sich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, de-

ren Verhaltensweisen und/oder Eigenschaften in solch einem Ausmass von

der Norm abweichen - ob oberhalb oder unterhalb -, dass special needs

vorliegen und sonderpädagogische Massnahmen berechtigt sind" (Patton,

Blackbourn & Fad, 1996, 4).

Exzeptionalität ist damit ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für die Feststellung

von special needs. Schülerinnen und Schüler mit einer ausgewiesenen Exzeptionalität weisen

special needs auf und haben damit das Recht auf besondere Erziehungs- und Bildungsmass-

nahmen, ohne dass jedoch die Diagnose einer Exzeptionalität notwendigerweise mit der Ein-

leitung besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen verbunden ist. Insofern ist die Zu-

schreibung von special needs nicht situationsabhängig, sondern die special needs sind qua

Exzeptionalität als personales Merkmal konzeptionalisiert.
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Mit diesen Komponenten kann die Konzeption der special needs der US-amerikanischen Son-

derpädagogik in die Entwicklungslinie der Sonderpädagogik (vgl. Kapitel 2.2) ein- und einem

Modell der special needs zugeordnet werden. Hierbei ist sie dem Modell der besonderen Er-

ziehungs- und Bildungsbedürfnisse zuzuordnen:

– Aspekte der Deinstitutionalisierung sind im P.L. 94-142 in Form der Prinzipien der 'am

wenigsten einschränkenden Lernumgebung' und des 'individuellen Förderplans' juristisch

festgeschrieben. Danach haben Schülerinnen und Schüler das Recht auf besondere Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen, die so nahe wie möglich an der Regelkasse erfolgen.

– Aspekte der Depersonalisierung sind hingegen nicht in der Konzeption der special needs

enthalten. Die Exzeptionalität als notwendiges und hinreichendes Kriterium für die Zu-

schreibung von special needs ist nur auf die Person bezogen. Schülerinnen und Schüler

mit special needs weisen diese unabhängig von der individuellen pädagogischen Situation,

qua Exzeptionalität, auf.6

Die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik wird mit Bezug auf diese

Konzeption der special needs zwar präzise bestimmt, jedoch nicht aufgrund sonderpädago-

gisch relevanter Kriterien: Die Entstehung der special needs wird auf dieser statischen

Grundlage zu Gunsten der Pragmatik verdrängt und ausschliesslich von psychologischen und

medizinischen Formen der Diagnostik bearbeitet. Die Grundlagen der Zuschreibung von spe-

cial needs bieten im wesentlichen die psychologische Diagnostik im Hinblick auf die Abwei-

chung psychischer Merkmale und Verhaltensweisen sowie die medizinische Diagnostik im

Hinblick auf die Abweichung physischer Merkmale. Ökologische Ansätze werden nur margi-

nal in die Diskussion miteinbezogen. Der Massstab der Feststellung von special needs ist auf

die Normalverteilung innerhalb medizinisch, psychologisch und allenfalls neurowissenschaft-

lich eingeschätzten Entwicklungsbereichen bzw. eine prozentual festgelegte Abweichung der

Verhaltensweisen und/oder personaler Merkmale ausgerichtet, wobei beide Seiten der Ver-

teilung die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik eingrenzen. Implizit

wird in einem solchen Verständnis davon ausgegangen, dass diejenigen Menschen, die dem

Normal- oder Medianbereich zugeordnet werden, mit herkömmlichen Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen adäquat unterrichtet werden. Die Grenzziehung zwischen der Sonderpäd-

agogik und der Regelpädagogik fällt zusammen mit der quantitativ festgelegten Grenzziehung

zwischen Normalität und Exzeptionalität.

                                                
6 Insofern ist die Rezeption der US-amerikanischen Konzeption der special needs als besondere Erziehungs- und
Bildungsbedürfnisse – im Gegensatz zu situationsbezogenen Erfordernissen – formal richtig.
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Damit lassen sich zusammenfassend die folgenden Merkmale einer US-amerikanischen Son-

derpädagogik, die auf der Konzeption der special needs basiert, darstellen (Abbildung 3):7

– Die Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik wird

vorwiegend mit medizinischen, psychologischen und allenfalls neurowissenschaftlichen

Diagnostiken untersucht. Durch sie wird festgelegt, wer ein Recht auf sonderpädagogische

Massnahmen besitzt.

– Der normative Bezugsrahmen der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik ist auf die von der Medizin und Psychologie festgelegte Normalverteilung aus-

gewählter Bereiche des Verhaltens und/oder personaler Merkmaler ausgerichtet. Der Be-

reich ausserhalb der Normalität wird als Exzeptionalität festgelegt.

– Die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik besteht aus Schülerin-

nen und Schülern mit einer Exzeptionalität im Bereich des Verhaltens und/oder personaler

Merkmale.8

Abbildung 3: Konzeption der special needs in der US-amerikanischen Sonderpädagogik

                                                
7 In den Abbildungen 3 bis 6 werden jeweils die besondere Problemstellung  der schulischen Sonderpädagogik
fett umrahmt und deren normativer Bezugsrahmen doppelt umrahmt dargestellt.
8 In der US-amerikanischen Sonderpädagogik werden drei Gegenstandsbezeichnungen unterschieden: "Excep-
tional children", "handicapped children" und "children with special needs". "Exceptional children" sind wie in
der Definition dargelegt Schülerinnen und Schüler, welche in ausgewählten Merkmalen oder Verhaltensweisen
in signifikanter Weise von der Norm abweichen und sowohl oberhalb als auch unterhalb dieser Norm angesiedelt
werden können. Dieser Terminus ist in den meisten US-Bundesstaaten gebräuchlich (Jülich 1996). "Children
with special needs" umfasst dieselbe Zielgruppe, mit dem Unterschied, dass die Notwendigkeit oder zumindest
das Recht auf besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen betont wird. Dagegen beinhaltet der Begriff
"handicapped children" Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung, verstanden als negative Abweichung
von der Norm und strikt bezogen auf diese Seite der Normalverteilung.
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2.2.2. 'Special educational needs' in Grossbritannien

"Kinder haben special educational needs, wenn sie Lern-

schwierigkeiten aufweisen, die besondere Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen erforderlich machen" (Department for

Education and Skills 1994, 5).

Der Begriff der 'special educational needs' wurde in Grossbritannien mit dem Warnock-

Report vom Jahr 1978 eingeführt (Department for Education and Science 1978). Dieser Re-

port beinhaltet eine Reihe von Empfehlungen und diente als vorbereitende Grundlage für das

Education Act von 1981. Die Empfehlungen waren auf das Ziel einer verstärkt integrativ ge-

stalteten Praxis der Sonderpädagogik ausgerichtet. Dem Report vorausgegangen waren Jahr-

zehnte der Entwicklung und des Ausbaus sonderpädagogischer Angebote ausserhalb des Re-

gelklassensystems. Ab den frühen 1970er Jahren wurden sowohl seitens der Eltern als auch

der Lehrpersonen verstärkt Forderungen nach vermehrter integrativer Förderung vorgetragen,

sodass die Regierung 1974 eine von Lady Mary Warnock präsidierte Ermittlungskommission

einsetze. Deren zentrale Aufgabe bestand in einer Bestandesaufnahme der Quantität und

Qualität des sonderpädagogischen Angebots in England und Wales, auf deren Grundlage

Empfehlungen zur zukünftigen Erziehung und Bildung behinderter Schülerinnen und Schüler

erarbeitet werden sollten. Die Veröffentlichung des Warnock-Reports markierte einen Wen-

depunkt in der Geschichte der Sonderpädagogik in Grossbritannien. Allerdings war er nicht

der Ursprung der integrativen Ausrichtung der sonderpädagogischen Praxis in Grossbritanni-

en, sondern deren bildungspolitischer Katalysator.

Trotz zu grössten Teilen positiven Reaktionen auf den Warnock-Report mussten im Kontext

innenpolitischer Konflikte und einer wirtschaftlichen Misere erhebliche Schwierigkeiten der

Umsetzung konstatiert werden (Stakes 1997). In einer zweiten Phase der Implementierung,

die ihren juristischen Niederschlag im Education Act von 1993 findet, wurden vornehmlich

dafür notwendige Reformen innerhalb der Regelschule fokussiert. Der Code of Practice von

1994, ein Instrument zur Verbesserung der Implementierung des Education Act von 1993,

baut auf dem Warnock-Report von 1978 auf. Im Prinzip besteht der Zweck sowohl des

Education Act von 1993 als auch des Code of Practice in der Begleitung und Sicherung der

Implementierung der Empfehlungen aus dem Warnock-Report.9

                                                
9 Dieser Aspekt wird eingebracht, weil die Zitationen zu den 'special educational needs' aus dem Code of Prac-
tice (Department for Education and Skills 1994) und nicht aus dem Warnock-Report entnommen sind. Die in-
haltlichen Ausführungen des Code of Practice zu den 'special educational needs' entsprechen jedoch denjenigen
des Warnock-Reports.
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Im Hinblick auf die Konzeption der special educational needs sind zwei Empfehlungen des

Warnock-Reports wesentlich: Zum einen die Empfehlung einer integrativen Ausrichtung des

sonderpädagogischen Angebots, soweit dies möglich ist, zum zweiten diejenige nach der De-

kategorisierung derjenigen Schülerinnen und Schüler, welche besondere Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen benötigen. Die primäre Empfehlung des Warnock-Reports beinhaltet die

Forderung nach einer integrativen Ausrichtung der sonderpädagogischen Praxis.10 Den Emp-

fehlungen folgend können den Lernvoraussetzungen der Mehrzahl der Schülerinnen und

Schüler mit special educational needs im Rahmen der Regelklasse entsprochen werden. Mit

der Bezeichnung der special educational needs werden dabei diejenigen Schülerinnen und

Schüler etikettiert, welche sonderpädagogische Massnahmen benötigen. Der Begriff der spe-

cial educational needs ist damit primär ein institutioneller Begriff, mit dem bezeichnet wird,

dass besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind. Gemäss der Bestan-

desaufnahme weisen landesweit etwa 20% aller Schülerinnen und Schüler zu bestimmten

Zeiten ihrer Schulkarriere bestimmte Formen von special educational needs auf, wobei nach

dem Warnock-Report lediglich ein kleiner Teil davon, ca. 2%, in separativen Settings ge-

schult werden müsse, derweil die anderen 18% mit sonderpädagogischer Unterstützung inner-

halb der Regelschule unterrichtet werden könnten (Gipps, Gross & Goldstein 1987; Gross &

Gipps 1987).

Zum zweiten empfiehlt der Report eine Dekategorisierung derjenigen Schülerinnen und

Schüler, welche besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen, ob integrativer oder sepa-

rativer Ausrichtung, benötigen. 'Dekategorisierung' beinhaltet den Verzicht auf die Verwen-

dung von Behinderungskategorien: Nicht mehr (norm-)abweichende Merkmale der Person,

sondern die Art der benötigten Förderung in der individuellen Situation – die pädagogischen

Erfordernisse (special educational needs) – stellt die Grundlage der Indikation besonderer

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen dar. Grundlegend für diesen Perspektivenwechsel ist

die Abkehr von einem defizit- hin zu einem ressourcenorientierten Ansatz der Förderplanung:

Einem Kind mit 'special educational needs' sollte eine Förderung zukommen, die seinen indi-

viduellen Voraussetzungen und Möglichkeiten entspricht und nicht ausschliesslich auf seine

Schwierigkeiten ausgerichtet ist.11

                                                
10 Eine integrative Leitlinie in der Gestaltung der Praxis der Sonderpädagogik in Grossbritannien wurde jedoch
in ihren Grundzügen bereits 34 Jahre vorher im Education Act (1944) dargelegt (vgl. Stakes 1997).
11 Das entsprechende Instrument zur Sicherstellung der Umsetzung dieses Leitgedankens ist wie in der US-
amerikanischen Sonderpädagogik der individuelle Förderplan (IEP). Im Zentrum des individuellen Förderplans
sollen spezifische Lernziele des Kindes mit special educational needs und die angestrebten Leistungen aufge-
führt werden, die einen signifikanten Fortschritt bedeuten würden.
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An Stelle der Behinderung wurde mit dem Warnock-Report ein Kriterium für die Zuschrei-

bung von special educational needs eingesetzt, mit welchem die Schwierigkeiten der Schüle-

rinnen und Schüler in der pädagogischen Situation abgebildet werden konnte. Zudem musste

seine Bestimmung, im Zuge des erwähnten Prozesses der Schulentwicklung und Sicherung

der Schulqualität, so präzise wie möglich messbar sein. Auf der Grundlage dieser Argumen-

tation und Intention wird im Warnock-Report der Begriff der 'special educational needs' ein-

geführt und wie folgt definiert:

"Kinder haben 'special educational needs', wenn sie Lernschwierigkeiten

aufweisen, die besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforder-

lich machen" (Department for Education and Skills 1994, 5).12

In einem weiteren Schritt wird der Begriff der Lernschwierigkeiten kriterial bestimmt:

Kinder haben Lernschwierigkeiten, wenn sie

a) deutlich grössere Schwierigkeiten im Bereich des Lernens aufweisen als

die Mehrheit der gleichaltrigen Kinder; oder

b) eine Behinderung aufweisen, durch welche sie gehindert oder gehemmt

werden, von den üblichen pädagogischen Einrichtungen und Massnah-

men Gebrauch zu machen; oder

c) wenn sie noch nicht im Pflichtschulalter sind und unter die Kategorien

(a) oder (b) fallen oder ohne besondere Erziehungs- und Bildungsmass-

nahmen fallen würden (ebd., 5).

Mit diesen Komponenten ist die Konzeption der special educational needs dem Modell der

besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse zuzuordnen, aus folgenden Gründen:

– Aspekte der Deinstitutionalisierung sind in den Leitlinien des Warnock-Reports und den

Implementierungshilfen des Code of Practice prioritär enthalten. In beiden Berichten wird

eine integrative Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots gefordert und dessen

Reorganisation angeleitet.

– Primärer Aspekt der Depersonalisierung ist die Festlegung des situationenbezogenen

Kriteriums der Lernschwierigkeiten an Stelle des personbezogenen Kriteriums der Behin-

derung für die Zuschreibung von special educational needs.13 Die Leitidee dieser Ver-

schiebung basiert auf der Prämisse der Dekategorisierung, wonach nicht die Schwierig-

                                                
12 Unter den besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen werden diejenigen Erziehungs- und Bildungs-
massnahmen subsummiert, die zusätzlich oder ergänzend zu den herkömmlichen Erziehungs- und Bildungs-
massnahmen angeboten werden.
13 In einigen Ausführungen werden neben den Lernschwierigkeiten jeweils zusätzlich Verhaltensauffälligkeiten
als Kriterien der Zuschreibung von special educational needs erwähnt (Gipps, Gross & Goldstein 1987; Gross &
Gipps 1987).
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keiten der Schülerinnen und Schüler, sondern deren pädagogische Erfordernisse die

Grundlage der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen darstellen

sollen. Damit verbunden ist auf der formalen Ebene die Rede von 'Schülerinnen und

Schüler mit special educational needs' als Zielgruppe der schulischen Sonderpädagogik an

Stelle von 'Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung'.

Mit diesen Aspekten ist eine inhaltliche Veränderung der Zielgruppe der schulischen Sonder-

pädagogik möglich, jedoch nicht notwendigerweise verbunden, wie dies beispielsweise Bürli

(1997) annimmt. Entscheidend für die Bestimmung der Reichweite des Auftrags der schuli-

schen Sonderpädagogik ist die Klärung der Frage, ob und inwiefern sich in der Folge der De-

personalisierung die Zielgruppe der 'Schülerinnen und Schüler mit special needs' inhaltlich

von der abgelösten Zielgruppe der 'Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung' unter-

scheidet. Dazu muss geklärt werden, ob eine Behinderung der Schülerinnen und Schüler im-

plizit nach wie vor als notwendig für die Diagnose von Lernschwierigkeiten betrachtet wird

oder ob auch Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung special educational needs zuge-

schrieben werden können. Mit der Frage, ob eine Behinderung eine notwendige Vorausset-

zung zur Zuschreibung von special educational needs darstellt, wird zugleich das zentrale

Kriterium für die Feststellung von special educational needs näherhin betrachtet. Dieses Kri-

terium ist nach der Konzeption der special educational needs erfüllt, wenn die schulischen

Leistungen eines Kindes deutlich schlechter als diejenigen der Mitschülerinnen und Mitschü-

ler ausfallen. Dieser Aspekt lässt eine Verschiebung der Indikation besonderer Erziehungs-

und Bildungsmassnahmen von der personalen Ebene auf eine pädagogisch relevante situatio-

nale Ebene vermuten, setzt sie jedoch noch nicht fest. Zur Sicherung der Annahme dient die

Betrachtung der normativen Dimension der Konzeption der special educational needs.

Der Massstab der Feststellung von special educational needs bezieht sich der quantitativ-

pragmatischen Ausrichtung entsprechend auf die curricular festgelegten unterrichtlichen An-

forderungen. Special educational needs weisen diejenigen Schülerinnen und Schüler auf, de-

ren allgemeine oder spezifische Leistungen deutlich unterhalb der curricular geforderten Er-

ziehungs- und Bildungsziele liegen.14 Als Instrumentarium zur Festlegung von Lernschwie-

rigkeiten und daraus hervorgehender special educational needs dienen Standards innerhalb

des Nationalen Curriculums.15 Mit diesem normativen Bezugsrahmen kann die wesentlichste

                                                
14 In praxi machen Schülerinnen und Schüler mit speziellem pädagogischem Bedarf "nur langsame Fortschritte"
(Department for Education and Skills 1994, 46).
15 Die stufenweise Einführung des Nationalen Curriculums hatte insofern einen wesentlichen Einfluss auf die
sonderpädagogische Praxis, als damit der curriculare Handlungsspielraum der Lehrpersonen eingeschränkt wur-
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Veränderung mit der Einführung der special educational needs abgebildet werden: Der Wech-

sel von medizinischen zu pädagogischen Kriterien der Indikation besonderer Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen bzw., in anderer Terminologie, der Zuschreibung von special educatio-

nal needs. Die Entstehung der special educational needs wird auf dieser Grundlage nach ei-

nem ökologischen Ansatz konzeptualisiert. Danach erschwert eine Behinderung unter be-

stimmten Umständen die Erziehung und Bildung, sodass nun vermehrt ihr Einfluss auf die

Entstehung von Lernschwierigkeiten im Zentrum der Überlegungen steht.

Damit ist zugleich eine Dekategorisierung verbunden, insofern die Veränderungen im Rah-

men der Einführung der special educational needs primär auf die Art und Weise der Mass-

nahmenplanung ausgerichtet sind, währenddem für die Indikation besonderer Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen weiterhin – wenn auch jetzt in impliziter Form – verschiedene Formen

der Behinderung grundlegend sind, wobei Lernschwierigkeiten von der schulischen Lernum-

welt oder der Lehrer-Kind-Beziehung verstärkt werden können.16 Eine Behinderung der Per-

son scheint zwar formal nicht als notwendige Bedingung für die Indikation besonderer Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen konzeptualisiert zu sein. Die Konzeption rekurriert jedoch

implizit ausschliesslich auf die traditionellen Formen der Behinderung. Nur werden sie jetzt

unter dem Aspekt spezifischer Lernschwierigkeiten, die aus ihnen hervorgehen können, be-

trachtet und in den diagnostischen Prozess der Zuschreibung von special educational needs

einbezogen. Dass auch mit der Depersonalisierung aber weiterhin eine prioritäre Ausrichtung

auf Menschen mit einer Behinderung vorherrscht, zeigt sich einerseits im Titel des Warnock-

Reports ("Warnock’s Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and

Young People" – Hervorhebung DG). Andererseits werden in komplexitätsreduzierender und

quantitativ-pragmatischer Absicht verschiedene Gebiete unterschieden, auf die sich special

educational needs beziehen können. Diese Gebiete – Kommunikation und Interaktion, Kogni-

tion und Lernen, Verhalten, emotionale und soziale Entwicklung, Wahrnehmung und/oder

Körper – lehnen sich dabei stark an verschiedene Behinderungsformen an. Insgesamt wäre es

zwar der Konzeption nach möglich, Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung special

educational needs zuzuschreiben, es wird aber nicht praktiziert.

                                                                                                                                                        
de, um die objektive Vergleichbarkeit verschiedener Schulen im Prozess der Sicherung der Schulqualität ver-
stärkt gewährleisten zu können.
16 So weisen beispielsweise fremdsprachige Kinder gemäss dem Code of Practice – im Gegensatz zum RESA-
Projekt (vgl. Kap. 2.2.4) – nicht automatisch special educational needs auf. In diesen Fällen solle sorgfältig dar-
auf geachtet werden, inwiefern die Schwierigkeiten, welche diese Kinder aufwiesen, in Zusammenhang mit
Einschränkungen der Unterrichtssprache in Verbindung stehen oder auf special educational needs hinweisen
würden.
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Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich Merkmale einer schulischen Sonderpädagogik,

die auf der Grundlage der Konzeption der special educational needs basiert, zusammenfassen

(vgl. Abbildung 4):

– Die Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik wird

nach einem ökologischen Ansatz interpretiert. Eine Behinderung des Kindes wird den

Grundüberlegungen nach weder als notwendige noch hinreichende Bedingung von special

educational needs betrachtet. Implizit wird trotzdem auf die traditionellen Formen der Be-

hinderung zurückgegriffen: Eine Behinderung kann zu Lernschwierigkeiten führen, muss

aber nicht, derweil andere mögliche Determinanten nicht berücksichtigt werden.

– Der normative Bezugsrahmen der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik ist auf die curricularen Anforderungen im schulischen Unterricht ausgerichtet.

Diese werden durch Standards innerhalb des Nationalen Curriculums festgelegt. Werden

diese nicht erfüllt, sind Lernschwierigkeiten des Kindes zu diagnostizieren.

– Die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik besteht nach der Kon-

zeption der special educational needs aus Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierig-

keiten.

Abbildung 4: Konzeption der 'special education needs' in Grossbritannien
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2.2.3. 'Sonderpädagogischer Förderbedarf' in Deutschland

"Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Ju-

gendlichen anzunehmen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs-

und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unter-

richt der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unter-

stützung nicht hinreichend gefördert werden können" (Drawe,

Rumpler & Wachtel 2000, 28f.).

Die Konzeption des 'sonderpädagogischen Förderbedarfs' ist im Rahmen der am 6. Mai 1994

verabschiedeten "Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung" der Ständigen Konfe-

renz der Kultusminister (KMK) einem breiteren Fachkreis zugänglich gemacht worden.17 Sie

folgen dem "Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens" vom 1960 und der "Empfeh-

lung zur Ordnung des Sonderschulwesens" von 1972, an deren Stelle sie treten. Insgesamt

weisen die Empfehlungen kontraterminologisch keine richtungsweisende, sondern eine zu-

sammenfassende und konsensorientierte Funktion auf. Sie stellen eine Bestandesaufnahme

der sonderpädagogischen Reformentwicklungen der 22 Jahre zwischen den beiden letzten

Empfehlungen der KMK dar (vgl. Wittmann 1997; Kanter 2000). Dementsprechend vage und

kompromissorientiert sind sie formuliert.

Im Vergleich der drei Veröffentlichungen der KMK sind Aspekte der Deinstitutionalisierung

zu erkennen. Sie nehmen ihren Ausgangspunkt im "Gutachten zur Ordnung des Sonderschul-

wesens" (1960), in dem eine separative Ausrichtung verankert war und das deutsche Sonder-

schulwesen mit der Unterscheidung von zehn behinderungsspezifischen Sonderschularten

einen sehr hohen Differenzierungsgrad aufwies. Die schulische Sonderpädagogik war damit

gleichbedeutend mit einer Sonderschulpädagogik. Die frühen 1970er Jahre markierten den

Umbruch und den Beginn der Phase der Deinstitutionalisierung (vgl. Möckel 1998), ohne

jedoch bereits ihren Niederschlag auf der Ebene der KMK-Empfehlungen von 1972 zu finden.

Nachdem die Grundaussage der Empfehlungen von 1972 noch gelautet hatte, dass behinderte

Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen unterrichtet werden sollten, sind die Empfehlun-

gen von 1994 institutionell offener gehalten. Sie zielen in erster Linie auf die Abkehr von der

zuweisungsorientierten Institutionalisierung der sonderpädagogischen Praxis und gegen den

Ausbau des Sonderschulwesens.

                                                
17 Die Kultusminister haben mit Abkommen, Empfehlungen und Gutachten eine Hierarchie von Beschlüssen
abnehmender Ordnung zur Verfügung.
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Die Forderung nach einer verstärkt integrativen Ausrichtung der Praxis der Sonderpädagogik

ist in Deutschland mit den KMK-Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung indes

nicht zum ersten Mal vorgetragen worden, sondern wurde mancherorts bereits zwei Jahr-

zehnte vorher geäussert. Nur ein Jahr, nachdem die KMK ihre auf den weiteren Ausbau des

Sonderschulwesens ausgerichteten "Empfehlungen zur Ordnung des Sonderschulwesens"

(1972) veröffentlichten, gab die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats (1973) ihre

Empfehlungen "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter

Kinder und Jugendlicher" heraus. Wesentliche bildungsorganisatorische Elemente der KMK-

Empfehlungen von 1994 sind dort vorgezeichnet (vgl. Eberwein 1998). Insbesondere wurde

dem vorherrschenden schulischen Segregationsprinzip das schulische Integrationsprinzip ent-

gegen gestellt, nach dem eine weitestmögliche gemeinsame Unterrichtung von Behinderten

und Nichtbehinderten angestrebt werden sollte. Im Einzelnen wird darin für eine Abstufung

von Vollintegration, Teilintegration und zeitweisen gemeinsamen Lernorten eingetreten. In

formaler Hinsicht führte dies zur Verwendung des Begriffs der "pädagogischen Förderung"

(Deutscher Bildungsrat 1973) bzw. zur "sonderpädagogischen Förderung" (KMK 1994) als

Oberbegriffe für alle Fälle erschwerter Erziehungs- und Bildungsprozesse.18

In den KMK-Empfehlungen von 1994 werden diese Leitgedanken der Deinstitutionalisierung

in der Forderung nach der Pluralisierung der Förderorte abgebildet: "Die Erfüllung sonder-

pädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden; ihm kann auch in allge-

meinen Schulen ... vermehrt entsprochen werden" (Drawe, Rumpler & Wachtel 2000, 26).

Neben Empfehlungen zum Ort der sonderpädagogischen Förderung enthalten die KMK-

Empfehlungen auch Leitlinien im Hinblick auf die Art der sonderpädagogischen Förderung.

Danach soll sich eine individualisierende Förderung nicht nach den Schädigungen und Behin-

derungen der Schülerinnen und Schüler ausrichten, sondern nach den individuellen Erforder-

nissen an besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen, am pädagogisch Notwendigen

(vgl. auch Speck 1996). Diese pädagogischen Erfordernisse gehen aus der Beeinträchtigung

der Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten hervor. Der sonderpädagogische För-

derbedarf muss damit "in jedem neuen Lernzusammenhang eigens bedacht werden" (Drawe,

Rumpler & Wachtel 2000, 29). Dies sind ökologische Überlegungen, nach denen nicht nur die

Behinderung der Person, sondern auch die Erschwerung der Erziehung und Bildung eine not-

wendige Voraussetzung für die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmasssnahmen

darstellt. Zu den vordringlichen förderdiagnostischen Aufgaben gehört es deshalb, "das Be-

                                                
18 Dieser Wechsel spiegelt sich ebenfalls in der Umbenennung der Arbeitsgruppe zu Handen der KMK von
"Sonderschulwesen" zu "Sonderpädagogischer Förderung" wider (Bleidick, Rath & Schuck 1995, 248).
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dingungsgefüge einer Behinderung" (Drawe, Rumpler & Wachtel 2000, 28) zu erkennen und

"die Bedeutung der jeweiligen Behinderung für den Bildungs- und Lebensweg" (ebd., 28)

einzuschätzen. Deshalb sind die KMK-Empfehlungen "Zeichen für eine eher personenbezo-

gene, individualisierende und nicht mehr vorrangig institutionenbezogene Sichtweise sonder-

pädagogischer Förderung" (ebd., 26).

Mit dieser ressourcenorientierten Sichtweise und der Relativität der Behinderung geht eine

Dekategorisierung im förderdiagnostischen Prozess einher. An die frühere Stelle einer Zuord-

nung von Behinderungsarten zu Sonderschultypen wird in der Frage der Förderplanung eine

klassifikatorische Ordnung von Förderschwerpunkten der Schülerinnen und Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf erstellt. Diese Ablösung kategorialer Behindertenpädagogik

findet ihren Ausdruck in den KMK-Empfehlungen von 1994, indem nicht mehr von Behinde-

rungskategorien, sondern von Förderschwerpunkten die Rede ist. Die KMK-Empfehlungen

beinhalten neben allgemeinen Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in der Kon-

sequenz solche zu einzelnen Förderschwerpunkten, die in den nachfolgenden Jahren von der

Arbeitsgruppe "Sonderpädagogische Förderung" entwickelt wurden.19 Der Begriff des son-

derpädagogischen Förderbedarfs wird im Kontext dieser Priorisierung der integrativen Aus-

richtung und der ressourcenorientierten förderdiagnostischen Prinzipien der KMK-

Empfehlungen verwendet:

"Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen an-

zunehmen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten

so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne

sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden

können" (Drawe, Rumpler & Wachtel 2000, 28f.).

Mit diesen Komponenten kann die Konzeption des sonderpädagogischen Förderbedarfs in die

dargestellte Entwicklungslinie der Sonderpädagogik eingeordnet und einem Modell der spe-

cial needs zugeordnet werden. Weil der sonderpädagogische Förderbedarf zwar Aspekte der

Deinstitutionalisierung, jedoch keine Aspekte der Depersonalisierung beinhaltet, ist er dem

Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse zuzuordnen:

– Aspekte der Deinstitutionalisierung sind in den KMK-Empfehlungen zur sonderpädagogi-

schen Förderung insofern enthalten, als deren Ort der Umsetzung nicht mehr festgeschrie-

ben ist bzw. dem sonderpädagogischen Förderbedarf auch innerhalb der Regelschule ent-

                                                
19 Diese beinhalten namentlich die Bereiche Hören (1996 verabschiedet), körperliche und motorische Entwick-
lung (1998), Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler (1998), Sehen (1998), Sprache (1998), geistige Ent-
wicklung (1998), Lernen (1999), emotionale und soziale Entwicklung (2000) und autistisches Verhalten (2000).
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sprochen werden kann. Im Begriff des 'sonderpädagogischen Förderbedarfs' an Stelle der

'Sonderschulbedürftigkeit' wird die Deinstitutionalisierung und Pluralisierung der Förder-

orte abgebildet.20

– Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Modell der Sonderschulbedürftigkeit basie-

ren auf Aspekten der Dekategorisierung. Danach steht nicht das Kind bzw. dessen Merk-

male allein im Zentrum der Beurteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, sondern

das Kind-Umfeld-System, in welchem pädagogische Interventionen ihren Ausgang neh-

men (vgl. Sander 1985; Hildeschmidt & Sander 1993; Speck 1996). Der Bezugspunkt der

pädagogischen Entscheidungen ist nicht nur das einzelne Kind (und z.B. dessen Schädi-

gung), sondern die besondere Erziehungssituation (Speck, 1996). Die Rezeption des öko-

logischen Ansatzes bezieht sich jedoch nur auf die Frage, welche besonderen Erziehungs-

und Bildungsmassnahmen erforderlich sind und nicht auf die vorgeschaltete Frage, ob be-

sondere besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind.

Der sonderpädagogische Förderbedarf beinhaltet eine Form des "pädagogischen Verständnis-

ses von Behinderung" (Kornmann 1996, 16), nach der individuelle Bildungs-, Entwicklungs-

und Lernmöglichkeiten unter den jeweiligen Bedingungen der Erziehung und Bildung beein-

trächtigt sind. Mit der Verlagerung des zentralen Kriteriums der Feststellung sonderpädago-

gischen Förderbedarfs von der Behinderung der Schülerinnen und Schüler zu ihrer er-

schwerten Erziehung und Bildung wird zwar dekategorisierenden Bestrebungen Rechnung

getragen, jedoch mit nachteiligen Auswirkungen auf die Klarheit der Zielgruppe der schuli-

schen Sonderpädagogik. Denn damit geht die Kontur der Reichweite des Auftrags der Son-

derpädagogik insofern verloren, als sie nach dem Prinzip der Subsidiarität von den jeweiligen

pädagogischen Umständen abhängig ist und sich ausschliesslich durch sie konstituiert: "Son-

derpädagogik hat keinen Anspruch auf bestimmte Kinder" (Drawe, Rumpler & Wachtel 2000,

61). Dass hinter dem Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs und der damit verbun-

denen Dekategorisierung aber nach wie vor eine Ausrichtung auf die traditionellen Behinde-

rungskategorien bestimmend wirkt, kann mit der Darstellung der Entstehung des sonderpäd-

agogischen Förderbedarfs verdeutlicht werden. Eine Beeinträchtigung der Bildungs-, Ent-

wicklungs- und Lernmöglichkeiten wird durch die Behinderung einer Person und ihre Aus-

wirkungen im Kontext der Erziehung und Bildung bewirkt: "Mit der Beschreibung Sonder-

pädagogischen Förderbedarfs ist ein Verständnis von Behinderung verbunden, das die Be-

deutung [der Behinderung] ... vor dem Hintergrund schulischer Anforderungen in den Vor-

                                                
20 Insofern trägt der begriffliche Wechsel von der 'Sonderschulbedürftigkeit' zum 'sonderpädagogischen Förder-
bedarf' nicht einfach "euphemistische Züge" (Bleidick 1996, 29), sondern bildet inhaltliche Akzentuierungen ab.
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dergrund rückt" (ebd., 29). Dies ist auch anhand der unverminderten Anbindung an den Be-

griff der Behinderung ersichtlich, wie anhand formaler Aspekte wie des Begriffs der "behin-

derungsspezifischen Förderschwerpunkte" (ebd., 32) gezeigt werden kann, unter denen –

wenngleich nicht in starrer klassifikatorischer Ordnung – in verklausulierter Form die frühe-

ren Sonderschultypen abgebildet sind. Vor diesem Hintergrund ist auch der Perspektiven-

wechsel zu verstehen: Alle Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung weisen qua Be-

hinderung einen sonderpädagogischen Förderbedarf auf, aber nicht notwendigerweise alle

denselben. Der Begriff der Behinderung wird in dieser Argumentation als Leitbegriff der

Sonderpädagogik durch den Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs substituiert: Be-

sondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen sind dann erforderlich, wenn ein sonderpäd-

agogischer Förderbedarf festgestellt werden kann, und werden auch durch diesen legitimiert.

Allerdings wird mit diesem Prinzip der Subsidiarität der normative Bezugsrahmen unklar. Der

Massstab der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist in einer Tautologie

aufgehoben, insofern nach dem Prinzip der normativen Kraft des Faktischen bei denjenigen

Schülerinnen und Schülern sonderpädagogischer Förderbedarf  anzunehmen ist, die ohne be-

sondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht mehr genügend gefördert werden kön-

nen.21 Die schulische Sonderpädagogik wird damit zum Auffangbecken einer gescheiterten

Pädagogik reduziert: "Sonderpädagogischer Förderbedarf ist subsidiär erst dort gegeben, wo

die allgemeinpädagogischen Förderversuche der ... Regelschule nicht ausreichen" (Sander

1996, 61). Damit würde die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik, griffe

man nicht implizit auf die traditionellen Behinderungskategorien zurück, konturlos. Der un-

klare normative Bezugsrahmen wiegt doppelt schwer, da im Begriff des Förderbedarfs prä-

skriptive Anteile enthalten sind. Die Feststellung eines Bedarfs ist immer an zu bestimmende

normative Grundlagen gebunden (Bach 1996; 1999). Der Begriff des sonderpädagogischen

Förderbedarfs kann damit aber nicht als Substituente für den Begriff der Behinderung und als

Grundbegriff der sonderpädagogischen Theoriebildung verwendet werden, sondern mit ihm

werden primär methodisch-didaktische Leitsätze der Förderpraxis transportiert.22

                                                
21 Diesen tautologischen Gehalt bemängeln auch Bleidick et al. (1995), fügen sich aber beim Versuch, eine alter-
native Definition für den sonderpädagogischen Förderbedarf vorzuschlagen, nahtlos in die Reihe tautologischer
Bestimmungen ein: "Bei Kindern und Jugendlichen, deren individuelle und soziale Benachteiligungen die Lern-,
Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so weit erschweren, dass sie mit den Mitteln der allgemeinen Bil-
dungsinstitutionen nicht ihren Möglichkeiten entsprechend in ihrer Entwicklung unterstützt werden, entsteht ..
der sonderpädagogische Förderbedarf, der seitens der Schule abzudecken ist" (S. 254 - Hervorhebung DG).
22 In ähnlicher Weise versteht Speck (1996) seinen Begriff der 'speziellen Erziehungserfordernisse', insofern
diese an eine spezifische Störung, Erschwerung oder Problemlage gebunden sind, die aus allgemeinen Erzie-
hungsbedürfnissen, die ein interindividuell unterschiedliches Mass an Bedürftigkeit an Erziehung beinhalten und
immer Gültigkeit aufweisen, spezielle Erziehungserfordernisse machen. Mit dem unklaren normativen Bezugs-
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Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich drei konstitutive Elemente einer schulischen

Sonderpädagogik, die auf der Grundlage der Konzeption des sonderpädagogischen Förderbe-

darfs basiert, zusammenfassen (Abbildung 5):

– Die Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik wird

nach einem ökologischen Ansatz interpretiert. Danach führt eine Behinderung zu Beein-

trächtigungen der Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und damit zu Schwie-

rigkeiten im Erfüllen schulischer Anforderungen. Daran werden aber auch Kompensati-

onsmöglichkeiten im Umgang mit einer Behinderung gekoppelt, sodass zwar alle Behin-

derungsformen mit der Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs verbunden sind,

jedoch nicht auf denselben sonderpädagogischen Förderbedarf hinweisen.

– Der normative Bezugsrahmen der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik ist nur vage und in tautologischer Form bestimmt, im Hinblick darauf, dass die

herkömmlichen Massnahmen als nicht ausreichend betrachtet werden, wobei nicht ausge-

führt wird, wofür sie nicht ausreichend sind.

– Die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik besteht primär aus

Schülerinnen und Schüler mit einer Erschwerung der Erziehung und Bildung. Diese mani-

festiert sich im schulischen Unterricht in der Beeinträchtigung der Bildungs-, Entwick-

lungs- und Lernmöglichkeiten.

Abbildung 5: Konzeption des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Deutschland

                                                                                                                                                        
rahmen basiert denn auch auch die von Speck (ebd.) angestrebte Legitimation der Sonderpädagogik "durch spe-
zielle Erziehungserfordernisse des Individuums im Rahmen der allgemeinen Erziehungsaufgabe" (S. 267) auf
einem tautologischen Prinzip: Wenn der Begriff der 'speziellen Erziehungs- und Bildungserfordernisse' "signali-
siert, dass die üblichen Erziehungsinstitutionen und -methoden nicht ausreichen, d.h., dass spezielle Eziehung –
in welcher Form auch immer – erforderlich ist" (ebd., S. 272), dann wird die besondere Problemstellung der
Sonderpädagogik, die lediglich als solche etikettiert, inhaltlich aber nicht näher ausgeführt wird, hinter die offen-
sichtliche Erschwerung der Erziehung und Bildung zurückgestellt. Damit verliert die Reichweite des Auftrags
der Sonderpädagogik erstens ihre Konturen und wird zweitens in alleiniger Abhängigkeit von der Praxis der
Pädagogik bestimmt.
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2.2.4. 'Besondere pädagogische Bedürfnisse' in der Schweiz – am Beispiel der RESA23

Das aktuelle Schulsystem im Kanton Zürich beinhaltet eine grosse Zahl sonderpädagogischer

Angebote. So bekamen im Jahr 1996 – dem Zeitpunkt der Initiierung des nachfolgend be-

schriebenen Projekts – ungefähr 30% aller Schülerinnen und Schüler der Volksschule des

Kantons Zürich in irgendeiner Form eine sonderpädagogische Massnahme zugesprochen

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 1999a, 29). Der starke Ausbau des sonderpädagogi-

schen Angebots in den letzten zwanzig Jahren und die damit verbundene Zunahme an Schüle-

rinnen und Schülern mit verfügten besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen haben

zu vielerlei Schwierigkeiten geführt; so beispielsweise auch der nachfragebildenden Wirkung,

die sonderpädagogische Massnahmen ausserhalb des Regelklassensystems erzeugten. Deshalb

wurde im Jahr 1996 ein gross angelegtes Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, diesem

Trend zu begegnen.

Das Leitbild für die Reorganisation des Sonderpädagogischen Angebots (RESA) im Kanton

Zürich wurde vom kantonalen Regierungsrat im Jahr 1996 als verbindliche Grundlage für die

Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebots im Kanton Zürich in Kraft gesetzt (Bil-

dungsdirektion des Kantons Zürich 1999b). Das RESA-Projekt ist in einen grösseren bil-

dungsorganisatorischen Gesamtzusammenhang eingebettet, einer geplanten Gesamtreform der

Zürcher Volksschule.24 Die leitenden Kerngedanken des RESA-Projekts sind auf das Ziel der

integrativen Ausrichtung der sonderpädagogischen Praxis bzw. der Abkehr der Ausbau- und

Differenzierungstendenzen separativer Angebote in der sonderpädagogischen Praxis ausge-

richtet. Als erster Schritt der Deinstitutionalisierung wurden neue Leitlinien für die Gestaltung

des sonderpädagogischen Angebots erstellt. Auf dieser Grundlage wurde das RESA-Projekt

entwickelt.

                                                
23 In den folgenden Ausführungen wird auf die Konzeption der 'besonderen pädagogischen Bedürfnisse' im
Kanton Zürich Bezug genommen. Vor dem Hintergrund der föderalistischen Struktur der Schweiz ist diese Kon-
zeption zwar nicht als einzige vertretene Position, aber zumindest als wegleitend für die Diskussion im ganzen
Land zu betrachten.
24 Das Gesamtpaket der Zürcher Volksschulreform wurde in einem kantonalen Abstimmung am 24. November
2002 vom Volk abgelehnt. Aus diesem Grund ist zur Zeit nicht festgelegt, ob und welche Elemente des RESA-
Projekts in zukünftigen Projekten umgesetzt werden.

"Die Neuorganisation geht davon aus, dass es Schülerinnen

und Schüler gibt, die für eine optimale Entwicklung mehr

Unterstützung brauchen als andere; sie haben besondere

pädagogische Bedürfnisse" (Bildungsdirektion des Kantons

Zürich 1999a, S. 4)
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In den RESA-Leitlinien finden sich zwei Aspekte der Deinstitutionalisierung, die bereits in

den angelsächsischen Reformdiskussionen zur sonderpädagogischen Praxis verfolgt werden

konnten (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 1999a, b). Zum einen beinhalten sie das auf

eine integrative Förderung ausgerichtete Prinzip der schul- und klassenintegrierten Unterstüt-

zung, angelehnt an das Prinzip der 'am wenigsten einschränkenden Lernumgebung'. Gemäss

dieser bildungspolitischen Direktive soll die Zielgruppe – Schülerinnen und Schüler mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen – so weit wie möglich innerhalb der Regelklasse ge-

fördert werden. Der zweite Kernaspekt stellt die an den 'individuellen Förderplan' angelehnte

Forderung nach individualisierenden Erziehungs- und Bildungsmassnahmen dar. Die RESA-

Leitlinien basieren auf einem sogenannten ressourcenorientierten Verständnis der sonderpäd-

agogischen Förderung mit der personenbezogenen Orientierung an den Bedürfnissen der

Schülerinnen und Schüler an Stelle einer institutionenbezogenen Ausrichtung in Form einer

Zuweisung zu sonderpädagogischen Angeboten. Diese Haltung wird einem defizitorientierten

Verständnis der Erziehung und Bildung gegenüber gestellt, mit dessen Verwendung man sich

in der Frage nach geeigneten Erziehungs- und Bildungsmassnahmen an den Problemen der

Schülerinnen und Schüler orientiere, diese als 'Problemschülerinnen und -schüler' betrachte

und sie in der Regel sonderpädagogischen Institutionen zuweise.

Mit dem Personenbezug geht die Einführung des Begriffs der 'besonderen pädagogischen

Bedürfnisse' einher. In den RESA-Leitlinien werden die intendierten Modifikationen abgebil-

det, indem die Zielgruppe nicht mehr als 'Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung',

sondern als 'Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen' etikettiert

wird. Die Grundprämisse lautet, ähnlich wie bei Speck (1996), dass alle Schülerinnen und

Schüler interindividuell unterschiedliche pädagogische Bedürfnisse aufweisen. Diese umfas-

sen ein nicht weiter trennbares oder -scharfes  Konglomerat von Leistungsfähigkeit, individu-

ellen Begabungen und Neigungen. Aus diesem psychologischen Bündel heraus sollen im Sin-

ne von Lernbedürfnissen die pädagogischen Bedürfnisse des Individuums bestimmt werden.

Diese Bedürfnisse gelten dann als besondere, wenn sie im Regelunterricht nicht angemessen

erfüllt bzw. – in methodisch-didaktischer Argumentation – wenn sie durch individualisierende

Massnahmen im Regelunterricht nicht mehr aufgefangen werden können und zu Schwierig-

keiten in der Entwicklung der betreffenden Schülerinnen und Schüler führen:

"Die Neuorganisation geht davon aus, dass es Schülerinnen und Schüler

gibt, die für eine optimale Entwicklung mehr Unterstützung brauchen als

andere; sie haben besondere pädagogische Bedürfnisse" (Bildungsdirektion

des Kantons Zürich 1999a, S. 4).
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Mit diesen Komponenten kann die Konzeption der besonderen pädagogischen Bedürfnisse in

die dargestellte Entwicklungslinie der Sonderpädagogik eingeordnet und einem Modell der

special needs zugeordnet werden. Weil die Konzeption sowohl Aspekte der Deinstitutionali-

sierung als auch der Depersonalisierung beinhaltet, ist sie dem Modell der besonderen Erzie-

hungs- und Bildungserfordernisse zuzuordnen:

– Aspekte der Deinstitutionalisierung sind in den RESA-Leitlinien in zwei Ausrichtungen

abgebildet: Erstens in der Ausrichtung auf zusätzliche Unterstützungsangebote im Rah-

men der Regelklasse im Gegensatz zur Differenzierung des separativ ausgerichteten son-

derpädagogischen Angebots. Zweitens folgt aus der integrativen Ausrichtung auf der me-

thodisch-didaktischen Ebene der Förderplanung eine primäre Orientierung an den Lern-

voraussetzungen und –möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler im Gegensatz zur Ori-

entierung an ihren Defiziten. Damit werden die sonderpädagogischen Angebote auf die

pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet.

– Aspekte der Depersonalisierung sind zum einen anzunehmen, weil besondere pädagogi-

sche Bedürfnisse entstehen, wenn sie mit der Individualisierung des Regelunterrichts nicht

mehr aufgefangen werden können. Das besondere pädagogische Bedürfnis ist danach kein

Merkmal eines Kindes, sondern das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Merkmalen

des Kindes und Merkmalen der schulischen Umwelt. Zum andern kann die Regelschule

den Bedürfnissen dieses Kindes im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht gerecht werden:

Besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen sind dann erforderlich, wenn die her-

kömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht mehr ausreichend sind.

Um zu überprüfen, inwieweit mit der Zielgruppe der 'Schülerinnen und Schüler mit besonde-

ren pädagogischen Bedürfnissen' faktisch eine Depersonalisierung im Bereich der Indikation

besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen verbunden ist, muss die Konzeption im

Hinblick auf eine Veränderung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik

untersucht werden. Entsprechende Analysen zeigen, dass die Zielgruppe der 'Schülerinnen

und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen' inhaltlich gleichsam unbestimmt

bleibt. So bleibt beispielsweise der Massstab der Feststellung besonderer pädagogischer Be-

dürfnisse ausnehmend vage. Er ist lediglich schemenhaft auf eine diagnostizierte oder pro-

gnostizierte Beeinträchtigung der Entwicklung ausgerichtet, insofern "es Schülerinnen und

Schüler gibt, die für eine optimale Entwicklung mehr Unterstützung brauchen als andere"

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich 1999a, 4 - Hervorhebung DG). Entwicklungstheoreti-

sche Grundlagen, welche die beeinträchtigten Entwicklungen näherhin umschreiben oder als

Basis für deren Einordnung dienen würden, sind jedoch nicht konzeptualisiert.
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Der daraus folgenden Unschärfe der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädago-

gik folgt eine zusätzliche Ausweitung derselben, wenn die Konzeption der besonderen päd-

agogischen Bedürfnisse hinsichtlich der Entstehung der besonderen pädagogischen Bedürf-

nisse betrachtet wird. Besondere pädagogische Bedürfnisse entwickeln sich danach aufgrund

einer Diskrepanz zwischen den Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und den un-

terrichtlichen Anforderungen der Schule: "Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen,

wenn sie [die pädagogischen Bedürfnisse – DG] mit der Individualisierung des Regelunter-

richts nicht mehr aufgefangen werden können. (...) Das besondere pädagogische Bedürfnis ist

keine Eigenschaft des Kindes, sondern das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen einer in-

dividuellen Besonderheit des Kindes und der Tragfähigkeit der Regelklasse" (Bildungsdirek-

tion des Kantons Zürich 1999a, 31). Die Tatsache, dass ausgesprochen weiche Kriterien –

individuelle Besonderheiten des Kindes und Merkmale der schulischen Umwelt – die Bedin-

gungskomponenten der besonderen pädagogischen Bedürfnisse darstellen und damit konsti-

tuierend auf die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik einwirken, führt

zu einer prinzipiell infiniten Ausdehnung ihres Inhaltes.25

Eine notwendige, wenn auch moderate Eingrenzung der Zielgruppe erfolgt mit den Kriterien

der Feststellung besonderer pädagogischer Bedürfnisse innerhalb des diagnostischen Prozes-

ses. Der Entscheidungsprozess der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse sieht

zwei Schritte vor. Zunächst wird die individuelle Problemlage bzw. Besonderheit des Kindes

betrachtet und auf der Grundlage des ICD-10 quantifiziert, wobei die Kriterien bewusst tief

angesetzt werden, um allfällige Grenzfälle nicht auszuschliessen.26 In einem zweiten Schritt

des diagnostischen Verfahrens wird eine Kind-Umwelt-Analyse vorgenommen.27 In einer

Zusammenkunft aller Beteiligten am sogenannten 'Runden Tisch' soll schliesslich Konsens

darüber gefunden werden, ob das Kind besondere pädagogische Bedürfnisse aufweist bzw. ob

besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind.28

                                                
25 Diese Aussage findet ihre Bestätigung in aktuellen Tendenzen. So scheint die verstärkte Zunahme an Schüle-
rinnen und Schülern, die den Heilpädagogischen Tagessonderschulen im Kanton Zürich zugewiesen werden, aus
der Verwässerung der Zielgruppe zu resultieren: "Die Zunahme der Bestände scheint vor allem im erweiterten
Aufgabenverständnis der Schulen zu wurzeln, die sich neuem Publikum öffnen, so etwa Kindern mit Entwick-
lungsverzögerungen, Konzentrations-, Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen oder sozial-emotionalen Bela-
stungen" (Lienhard et al. 2002, online).
26 Als Kriterium für eine Hörbehinderung wird beispielsweise eine vergleichsweise niedrige Hörschwelle von 26
dB festgelegt.
27 Es ist vorgesehen, für die Erfassung der individuellen Problemlage sowie die Beurteilung der Wechselwirkung
mit dem Umfeld ein neues diagnostisches Instrument auf der Basis des Kategoriensystems ICF der WHO zu
entwickeln.
28 Auf der Grundlage der unscharfen Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik ist es weder
ketzerisch noch sonderlich schwer zu prognostizieren, dass sich hinsichtlich der Zielgruppe sonderpädagogischer
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Die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

bleibt mit diesen Bedingungskomponenten konturlos. Es ist keine klar ausgewiesene Eingren-

zung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik ersichtlich und deshalb

eine vergleichsweise markante Erweiterung der Zielgruppe zumindest denkbar.

Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich drei konstitutive Elemente einer schulischen

Sonderpädagogik, die auf der Grundlage der Konzeption der besonderen pädagogischen Be-

dürfnisse basiert, zusammenfassen (Abbildung 6):

– Die Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik wird

nach einem ökologischen Ansatz interpretiert: Besondere pädagogische Bedürfnisse ent-

stehen in einer Wechselwirkung zwischen individuellen Besonderheiten der Schülerinnen

und Schüler und Merkmalen der schulischen Umwelt.

– Der normative Bezugsrahmen der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik bezieht sich auf die Beeinträchtigung der Entwicklung von Schülerinnen und

Schüler, sowohl in diagnostizierter als auch prognostizierter Form, wobei er nur schemen-

haft bestimmt wird. Primär bestimmend ist die Erschwerung der Erziehung und Bildung.

Insofern konstituiert sich die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit besonderen

pädagogischen Bedürfnissen aus der normativen Kraft des Faktischen.

– Die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik besteht nach der Kon-

zeption der besonderen pädagogischen Bedürfnisse aus Schülerinnen und Schülern mit ei-

ner Erschwerung der Erziehung und Bildung.

Abbildung 6: Konzeption der 'besonderen pädagogischen Bedürfnisse' in der Schweiz

                                                                                                                                                        
Massnahmen einige Schwerpunktverlagerungen ergeben werden. So zeichnet sich jetzt bereits der Trend ab,
Schülerinnen und Schülern aufgrund diffuser Schulschwierigkeiten besondere pädagogische Bedürfnisse zuzu-
schreiben (vgl. FN 25), und die Gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler wird ebenfalls vermehrt auf ihr
Recht auf spezifische Fördermassnahmen hinweisen. Diese denkbare Ausweitung wird in den RESA-Leitlinien
auch in Teilen praktiziert: Zu den Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gehö-
ren hochbegabte Schülerinnen und Schüler ebenso explizit dazu wie behinderte, leistungsschwache oder fremd-
sprachige Schülerinnen und Schüler.
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2.3. Zur Reichweite der verschiedenen Konzeptionen der special needs – unter besonde-

rer Berücksichtigung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Entscheidend für den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

Sonderpädagogik auf der Grundlage einer Konzeption der special needs ist die Klärung der

Frage, welche Reichweite die jeweiligen Konzeptionen der special needs aufweisen und in-

wiefern mit ihr der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler möglich ist. Zur Bear-

beitung dieser Fragestellung wird in einem ersten Schritt auf die Zuordnung der Konzeptionen

der special needs zu einem der drei Modelle der special needs (vgl. Abbildung 2) zurückge-

griffen. Die Reichweite einer Konzeption der special needs ist abhängig davon, welche Kom-

ponenten der Theorie der Sonderpädagogik konstitutiv für sie sind. Im Einzelnen wirken sich

die Phasen der Deinstitutionalisierung und der Depersonalisierung in verschiedener Weise auf

die Reichweite der Konzeptionen der special needs aus und damit auf die Klärung der Fragen,

wen das Etikett der 'Schülerinnen und Schüler mit special needs' beinhaltet und inwiefern

hochbegabte Schülerinnen und Schüler darin einbezogen werden können.

Die unterschiedlichen Auswirkungen der Phasen der Deinstitutionalisierung und der Deperso-

nalisierung auf die Reichweite der Konzeptionen der special needs lassen sich in drei Aussa-

gen zusammenfassen:

– Aus der Deinstitutionalisierung resultieren keine Veränderungen der Reichweite einer

daraus hervorgehenden Konzeption der special needs. Das Modell der besonderen Erzie-

hungs- und Bildungsbedürfnisse umfasst nach wie vor Schülerinnen und Schüler mit

(norm-)abweichenden Merkmalen, worunter im deutschsprachigen Raum traditioneller-

weise verschiedene Behinderungskategorien subsummiert werden. Hochbegabte Schüle-

rinnen und Schüler sind darin nicht enthalten.

– Hingegen können Komponenten der Depersonalisierung Einfluss auf die Reichweite des

Auftrags der schulischen Sonderpädagogik aufweisen. Das Modell der besonderen Erzie-

hungs- und Bildungserfordernisse bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, bei denen

eine Erschwerung der Erziehung und Bildung die primäre Voraussetzung der Indikation

besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen darstellt. Damit sind Veränderungen

der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik möglich, nicht aber not-

wendigerweise darin enthalten.

– Hochbegabte Schülerinnen und Schüler können damit, unter bestimmten Bedingungen, in

ein Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse einbezogen werden.

Diese Bedingungen sind mit Bezug auf die Theorie der Sonderpädagogik festzulegen.
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Im zweiten Schritt werden die Fragestellungen geklärt, inwiefern und inwieweit mit der im

Modell der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse abgebildeten Perspektivenver-

schiebung von der Behinderung des Kindes auf die Erschwerung der Erziehung und Bildung

im Einzelnen eine Veränderung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädago-

gik verbunden ist und inwiefern und inwieweit auf dieser Grundlage die Hochbegabung in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik eingebettet werden kann: Unter welchen Be-

dingungen können hochbegabte Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik einbezogen werden? Die Klärung der Fragestellungen trägt zur Entwicklung

eines Vorschlags einer Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse bei. Er

ist Bestandteil von Kapitel 2.4 und bildet die Grundlage des Einbezugs hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik.

Um die Bedingungen für den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auf-

trag der schulischen Sonderpädagogik formulieren zu können, müssen drei Fragestellungen zu

den Konstituenten einer Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse

beantwortet werden:

(I) Wie muss die Entstehung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik bestimmt sein, damit hochbegabte Schülerinnen und Schüler im Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik einbezogen sind?

(II) Wie muss der normative Bezugsrahmen der besonderen Problemstellung der schuli-

schen Sonderpädagogik bestimmt sein, damit hochbegabte Schülerinnen und Schüler

im Auftrag der schulischen Sonderpädagogik einbezogen sind?

(III) Wie muss die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik bestimmt

sein, damit hochbegabte Schülerinnen und Schüler im Auftrag der schulischen Son-

derpädagogik einbezogen sind?

Ala Grundlage der Klärung der Fragestellungen dient eine vergleichende Analyse der vier

Konzeptionen der special needs. Leitend für die Klärung ist das Bestreben, die Reichweite des

Auftrags der schulischen Sonderpädagogik präzise zu bestimmen. Erst unter dieser Voraus-

setzung können Komponenten des Auftrags formuliert werden, mit denen der Einbezug hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik möglich

ist. Sind die Komponenten formuliert, werden sie in einem nächsten Schritt mit Rückgriff auf

die Theorie der Sonderpädagogik konkretisiert und in die Form eines Vorschlags zu einer

Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse übergeführt (vgl. Kapitel 2.4).

Zunächst werden drei diesbezügliche Komponenten dargestellt.
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(I) Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist nur mit einem interaktionalen Ansatz der Entstehung der besonderen

Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik möglich.

Erstens muss betrachtet werden, wie special needs in den einzelnen Konzeptionen entstehen

und ob es davon ausgehend möglich ist, dass die Hochbegabung als Bestandteil dieses Entste-

hungsprozesses eingesetzt werden kann. Die Formulierung der Fragestellung weist bereits

programmatischen Charakter auf und bezieht sich darauf, dass in der Entwickung der Sonder-

pädagogik im Zuge der Akzentuierung der Erschwerung der Erziehung und Bildung dynami-

sche Konzeptionen der special needs aufgekommen sind. Danach entstehen special needs im

Kontext der Erziehung und Bildung und können nicht unabhängig von der pädagogischen

Situation an (norm-)abweichenden Merkmalen des Kindes festgemacht werden. Exemplarisch

für den abgelösten, statischen Ansatz steht die Konzeption der special needs (USA), wonach

die special needs mit der Exzeptionalität des Kindes verbunden sind bzw. unabhängig von der

pädagogischen Situation aus ihr hervorgehen. Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler

haben qua Exzeptionalität ein Recht auf sonderpädagogische Massnahmen.29 Allerdings bietet

der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der US-amerikanischen

Sonderpädagogik für den vorliegenden Argumentationsgang keine Grundlage dar, weil er

nicht auf einer für die Diskussion der deutschsprachigen Sonderpädagogik argumentativ rele-

vanten, sondern auf einer pragmatisch-konsensualen Entscheidungsgrundlage basiert.

Hingegen basieren die europäischen Konzeptionen auf einem dynamischen Ansatz, wonach

auf einer allgemeinen Ebene die Interaktion zwischen den Merkmalen des Kindes und den

Merkmalen der Umwelt zur Entstehung der special needs beiträgt. Die Gemeinsamkeit aller

Konzeptionen besteht im Einbezug inadäquater unterrichtlicher Anforderungen als eine Be-

dingungskomponente der Entstehung von special needs. Die Konzeptionen unterscheiden sich

jedoch in der Ausdifferenzierung des Merkmals des Kindes. Hierbei sind zwei Formen zu

unterschieden: (1) Die Beschränkung der personalen Merkmale auf die Behinderung des Kin-

des, die in Diskrepanz zu den unterrichtlichen Anforderungen gesetzt wird, und (2) die Be-

schränkung der personalen Merkmale auf die Bedürfnisse des Kindes, verstanden als psycho-

logisches Konglomerat von Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten, die in Diskrepanz zu

den unterrichtlichen Anforderungen gesetzt werden.

                                                
29 Die Rechte hochbegabter Schülerinnen und Schüler sind im P.L. 94-142 noch nicht explizit enthalten, sondern
werden erst im P.L. 95-561 (Gifted and Talented Children’s Education Act) vom Jahr 1978 gesetzlich erwähnt.
Der Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Act von 1988 (PL 100-297) legt die gesetzliche Grundlagen
für die Förderung hochbegabter Menschen umfassend fest.
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An dieser Stelle sind die beiden Kriterien, die leitend für diesen Argumentationsgang sind, in

Erinnerung zu rufen: Die präzise Bestimmung der Reichweite des Auftrags der schulischen

Sonderpädagogik und der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Bei einer Be-

schränkung der personalen Merkmale auf die Behinderung des Kindes sind hochbegabte

Schülerinnen und Schüler nicht im Auftrag der schulischen Sonderpädagogik enthalten. So-

wohl bei den special educational needs (Grossbritannien) als auch beim sonderpädagogischen

Förderbedarf (Deutschland) wird die Wechselwirkung zwischen einer Behinderung des Kin-

des und Merkmalen der schulischen Umwelt als Interpretationsgrundlage für die Entstehung

von special needs konzeptualisiert. Beide Konzeptionen gehen implizit von den traditionellen

Formen der Behinderung aus, die im Kontext der Erziehung und Bildung zu Schwierigkeiten

führen können, mit dem Unterschied, dass in den KMK-Empfehlungen der sonderpädagogi-

sche Förderbedarf ausschliesslich von einer Behinderung des Kindes determiniert wird, wäh-

renddem es nach dem Warnock-Report denkbar wäre, dass auch andere Einflussfaktoren als

eine Behinderung des Kindes special educational needs bedingen könnten. Dementsprechend

ist die Hochbegabung kein Thema in den KMK-Empfehlungen in Deutschland. Nach dem

Warnock-Report in Grossbritannien wäre der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und

Schüler zwar denkbar, wird jedoch nicht praktiziert.30

Dagegen wird in der Konzeption der besonderen pädagogischen Bedürfnisse (Schweiz) auf

die pädagogischen Bedürfnisse des Kindes, ein Konglomerat von Leistungsfähigkeit, indivi-

duellen Begabungen und Neigungen, Bezug genommen. Darin kann eine Hochbegabung ab-

gebildet werden. In den RESA-Leitlinien sind hochbegabte Schülerinnen und Schüler denn

auch explizit in der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik aufgeführt.

Allerdings ist der Begriff der 'pädagogischen Bedürfnisse' weder praktikabel noch präzise,

sodass an seiner Stelle ein anderer Begriff eingesetzt werden muss (vgl. dazu Kapitel 2.4). Die

Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik wird in dieser Konstellation, in

Abkehr zum Rückgriff auf die traditionellen Kategorien der Behinderung, zunächst einmal

ausgeweitet: Ausgehend davon, dass die besondere Problemstellung der schulischen Sonder-

pädagogik zum einen entsteht und dabei zum andern nicht auf festgelegte Formen der Behin-

derung zurück greift, ist der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik möglich.

                                                
30 Dies im Gegensatz zu den legislativen Bestimmungen in Schottland, in denen hochbegabte Schülerinnen und
Schüler zwar nicht aufgeführt sind, jedoch in einem Zusatzartikel explizit als denkbare Erweiterung der Ziel-
gruppe erwähnt werden.
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(II) Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist nur mit einer Ausrichtung des normativen Bezugsrahmens auf den Kon-

text der Erziehung und Bildung möglich.

Zweitens muss betrachtet werden, mit Bezug auf welchen normativen Rahmen in den einzel-

nen Konzeptionen der special needs entschieden wird, ob besondere Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen erforderlich sind. Nach der vergleichenden Analyse der vier Konzeptionen

der special needs sind zwei Formen zu unterscheiden: (1) Eine Ausrichtung auf einen medizi-

nischen und/oder psychologischen Bezugsrahmen; (2) eine Ausrichtung auf einen pädagogi-

schen Bezugsrahmen. Zudem unterscheiden sich die Konzeptionen dadurch, ob der jeweilige

normative Bezugsrahmen Möglichkeiten der objektiven oder subjektiven Bewertung bzw.

eine Mischform beinhaltet.

In Verbindung mit der Akzentuierung der Erschwerung der Erziehung und Bildung können

bei den deutschsprachigen Konzeptionen der special needs unscharfe und tautologische Spiel-

arten der Bestimmung des normativen Bezugsrahmens festgestellt werden, die zu einer ent-

sprechenden Ausweitung und Verwässerung der Reichweite des Auftrags der schulischen

Sonderpädagogik führen. So ist die Feststellung besonderer pädagogischer Bedürfnisse

(Schweiz) mit dem Hinweis auf eine beeinträchtigte Entwicklung auf einen – allerdings nur

schemenhaft skizzierten – pädagogischen Bezugsrahmen ausgerichtet, ohne jedoch auf ent-

wicklungstheoretische Grundlagen zurückzugreifen, mit denen eine Beeinträchtigung der

Entwicklung substantiell beurteilt werden könnte. Damit bleibt die Zielgruppe der Schülerin-

nen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen konturlos und konstituiert sich

letztlich im wesentlichen aus der normativen Kraft des Faktischen: Die Reichweite des Auf-

trags der schulischen Sonderpädagogik wird durch den jeweils subjektiv angelegten Massstab

der Schulschwierigkeiten bzw. der Erschwerung der Erziehung und Bildung festgelegt und

wird letztlich dadurch bestimmt, ob die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men im Einzelfall ausreichend sind oder nicht. Beim sonderpädagogischen Förderbedarf

(Deutschland) wird der normative Bezugsrahmen durch die tautologische Argumentation –

wonach sonderpädagogische Erziehungs- und Bildungsmassnahmen dann erforderlich sind,

wenn ohne besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht mehr hinreichend geför-

dert werden kann – gleichsam aufgehoben. Ohne die implizite Rekurrierung auf die traditio-

nellen Behinderungsformen würde dies zu einer infiniten Ausweitung der Reichweite des

Auftrags der schulischen Sonderpädagogik führen.
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Damit kann festgehalten werden: Konstituiert sich die Zielgruppe besonderer Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen ausschliesslich aus der Erschwerung der Erziehung und Bildung und

unterliegt damit einer normativen Kraft des Faktischen, basiert sie auf tautologischen Grund-

zügen und ist konturlos. Aufgebrochen wird eine Tautologie, indem ein zusätzliches kriteria-

les Bestimmungsstück eingeführt wird. Im Einzelnen ist eine Personalisierung des normativen

Bezugsrahmens erforderlich, ohne jedoch des pädagogischen Bezugsrahmens verlustig zu

gehen. Denn eine Ausrichtung auf einen medizinischen und/oder psychologischen Bezugs-

rahmen führt, wie das Beispiel der special needs (USA) zeigt, zu einer ausschliesslichen Ab-

hängigkeit der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik von diesen Bezugs-

disziplinen. Die schulische Sonderpädagogik wird in diesem Rahmen auf eine angewandte

Disziplin beschränkt, deren primärer Auftrag es ist, quantifizierten Entwicklungsabweichun-

gen mit entsprechenden Erziehungs- und Bildungsmassnahmen gerecht zu werden. Diese bil-

den die Grundlage für das Konzept der Exzeptionalität und der objektiven, von der Medizin

und Psychologie angeleiteten Bestimmung von special needs. Die Klarheit und Praktikabilität

wird in dieser Konzeption mithin durch den Verlust eigenständiger theoretischer und normati-

ver Grundlagen erstanden.

Wie die beiden leitenden Kriterien der Präzision der Reichweite des Auftrags der schulischen

Sonderpädagogik sowie des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler erfüllt werden

können, kann am Beispiel der Konzeption der special educational needs (Grossbritannien)

gezeigt werden. Zum einen ist deren Zuschreibung an – nicht erfüllte – curriculare Anforde-

rungen, die in Form von Standards im Nationalen Curriculum festgelegt sind, gebunden und

führt so zur Präzisierung der Reichweite. Zum andern beinhaltet die Konzeption der special

educational needs eine normative Ausrichtung auf den Kontext der Erziehung und Bildung

und konstituiert damit ihre Zielgruppe nicht in ausschliesslicher Abhängigkeit von der Medi-

zin und der Psychologie. Damit ist der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik möglich: Bedingung dazu ist der Nachweis,

dass diejenigen hochbegabten Schülerinnen und Schüler, denen special needs zugeschrieben

werden, die curricularen Anforderungen nicht erfüllen. Jedoch muss dazu die Ausrichtung des

normativen Bezugsrahmens in einem nächsten Schritt, mit Bezug auf die Theorie der Sonder-

pädagogik, konkretisiert werden (vgl. Kapitel 2.4).
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(III) Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist nur mit einer Ausrichtung der besonderen Problemstellung der schuli-

schen Sonderpädagogik auf eine Beeinträchtigung des Kindes möglich.

Drittens muss betrachtet werden, welche Kriterien der Feststellung von special needs in den

einzelnen Konzeptionen vorliegen und inwiefern hochbegabte Schülerinnen und Schüler ein-

bezogen werden können. Aus den Kriterien der Feststellung von special needs ergeben sich

Angaben über die besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik. Insgesamt

lassen sich drei Ausrichtungen unterscheiden: (1) Die Ausrichtung auf (norm-)abweichende

Merkmale der Person ausserhalb der pädagogischen Situation, in diesem Argumentationsrah-

men als Behinderung des Kindes etikettiert; (2) die Ausrichtung auf Schwierigkeiten der

Schülerinnen und Schüler in der pädagogischen Situation, die sich in bestimmten Merkmalen

der Schülerinnen und Schülern manifestierten, hier etikettiert als Beeinträchtigung des Kin-

des; (3) die Ausrichtung auf die Unzulänglichkeit herkömmlicher Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen, hier etikettiert als Erschwerung der Erziehung und Bildung.

Mit der Rezeption der special needs ist im deutschsprachigen Raum in Bezug auf die Aus-

richtung der besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik eine zunehmende

Schwerpunktverlagerung von der Behinderung des Kindes auf die Erschwerung der Erzie-

hung und Bildung verbunden. In den beiden skizzierten deutschsprachigen Konzeptionen der

special needs ist das Kriterium der Erschwerung der Erziehung und Bildung sogar eine con-

ditio sine qua non für die Zuschreibung von special needs. Jedoch unterscheiden sie sich so-

wohl in der argumentativen Priorität, die sie diesem Kriterium zuschreiben, als auch im Ein-

bezug weiterer Kriterien für die Zuschreibung von special needs. So wird beim sonderpäd-

agogischen Förderbedarf (Deutschland) implizit auf die traditionellen Behinderungskategori-

en Bezug genommen und die Zielgruppe dementsprechend festgelegt, derweil bei den beson-

deren pädagogischen Bedürfnissen (Schweiz) kein entsprechender Bezug konzeptualisiert

wird. Dies führt zu unterschiedlichen Auswirkungen auf die Reichweite des Auftrags der

schulischen Sonderpädagogik: Auf der Grundlage der Konzeption des sonderpädagogischen

Förderbedarfs wird die Reichweite durch den Rückgriff und die Beschränkung auf die tradi-

tionellen Behinderungskategorien konturiert, derweil er auf der Grundlage der Konzeption der

besonderen pädagogischen Bedürfnisse auf alle Schülerinnen und Schüler ausgeweitet wird,

bei denen eine erschwerte Erziehungs- und Bildungssituation festgestellt wird.
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Zwei grundlegende Merkmale aller Konzeptionen von special needs werden damit verdeut-

licht: Zum einen sind mit dem Begriff der special needs keine Aussagen über die Reichweite

des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik verbunden, sondern er ist lediglich Ausdruck

dessen, dass besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind. Der Begriff

der special needs ist primär ein institutionell-administrativer Begriff. Zum andern wird mit der

Entstehungsgeschichte der einzelnen Konzeptionen deutlich, dass im und mit dem Gebrauch

des Begriffs die Gegenstandslosigkeit der schulischen Sonderpädagogik abgebildet wird. Die

schulische Sonderpädagogik verliert, insbesondere im deutschsprachigen Raum, mit dem Per-

spektivenwechsel von der Behinderung des Kindes zur Erschwerung der Erziehung und Bil-

dung immer mehr ihren identitätsstiftenden Gegenstand und flüchtet sich implizit oder expli-

zit in tautologische und konfuse Formen der Gegenstandskonstituierung. Letztlich versucht

die schulische Sonderpädagogik damit, ihre Legitimationsprobleme zu eskamotieren oder mit

einer Umetikettierung als Lösung darzubieten: Namentlich mit dem Insistieren darauf, dass es

de facto Schülerinnen und Schüler gibt, bei denen besondere Erziehungs- und Bildungsmass-

nahmen erforderlich sind.

Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Son-

derpädagogik erfordert aber eine Konturierung dessen Reichweite. Diese erreicht die schuli-

sche Sonderpädagogik nur mit der Personalisierung ihres Gegenstandes. In der US-

amerikanischen Konzeption der special needs ist die Diagnose einer Exzeptionalität einer Per-

son hinreichend für die Zuschreibung von special needs. Mit Rückgriff auf die Exzeptionalität

wird die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik präzise und praktikabel

geregelt, wenn auch für den vorliegenden Argumentationsgang nicht verwendbar, weil sich

aus (norm-)abweichenden Merkmalen einer Person allein besondere Erziehungs- und Bil-

dungserfordernisse weder begründen noch legitimieren, sondern lediglich konsensuell festle-

gen lassen. Brauchbarer ist in dieser Hinsicht der Rückgriff auf die Konzeption der special

educational needs (Grossbritannien). Wie in den deutschsprachigen Rezeptionen ist hierbei

zwar desgleichen die Erschwerung der Erziehung und Bildung massgebend für die Feststel-

lung von special educational needs, jedoch mit dem Unterschied, dass diese in Form von

Lernschwierigkeiten – auf der eingeführten Abstraktionsebene etikettiert als Beeinträchtigung

des Kindes – personalisiert werden, damit präziser diagnostizierbar sind und folglich die

Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik hinreichend klar begrenzt wird.

Im nächsten Schritt werden diese drei Bedingungen in Form eines Vorschlags einer Konzep-

tion besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse konkretisiert und zusammengeführt.
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2.4. Vorschlag einer Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse

als Grundlage des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik

Die vorausgehenden Analysen zeigen, dass der Begriff der special needs weder als Grund-

noch als Legitimationsbegriff der schulischen Sonderpädagogik verwendet werden kann.

Vielmehr ist er als institutionell-administrativer Begriff zu betrachten und in diesem Sinne zu

verwenden. Mit ihm wird primär umschrieben, dass Schülerinnen und Schüler mit special

needs besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen benötigen. Deshalb kann zur Be-

gründung für den Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schu-

lischen Sonderpädagogik nicht auf den Begriff allein zrückgegriffen werden: Die Aussage,

wonach für hochbegabte Schülerinnen und Schüler besondere Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen erforderlich sind, weil sie special needs aufweisen, beruht auf einer Tautologie.

Die Analysen haben jedoch auch gezeigt, dass die Veränderungen der Sonderpädagogik, die

in unterschiedlicher Art in der Begriffsfamilie der special needs abgebildet werden, eine ver-

änderte Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik zur Folge haben können.

Insofern ist der Begriff der special needs formaler Ausdruck von Veränderungen der Sonder-

pädagogik, auf die zur Begründung und Legitimation des Einbezugs hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik zurückgegriffen werden

kann. Hingegen dient er nicht als Grund- oder Legitimationsbegriff der Sonderpädagogik, wie

dies in den letzten Jahren, insbesondere in der deutschsprachigen Sonderpädagogik, von eini-

gen Vertretern gefordert wurde (v.a. Speck 1996; Hensle & Vernooij 2000).

Wesentlich für den weiteren Argumentationsgang ist, in Negierung der legitimierenden Ver-

wendung des Begriffs der special needs, der Rückgriff auf diejenigen Komponenten der Theo-

rie der Sonderpädagogik, welche dem institutionell-administrativen Begriff der special needs

zugrunde liegen und ihn konstituieren. Erst mit Rückgriff auf diese Elemente ist eine Kontu-

rierung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik zu erreichen. Die dar-

aus resultierende, als Vorschlag vorgebrachte Konzeption der besonderen Erziehungs- und

Bildungserfordernisse stellt die Grundlage für eine Formulierung des Auftrags der schuli-

schen Sonderpädagogik dar, in den hochbegabte Schülerinnen und Schüler einbezogen wer-

den können. In der Folge werden drei Konstituenten der Konzeption besonderer Erziehungs-

und Bildungserfordernisse dargestellt, aus denen sich jeweils Aussagen zur Reichweite des

Auftrags der schulischen Sonderpädagogik ergeben und dieser Form verleihen.
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1. Die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist auf Schüle-

rinnen und Schüler ausgerichtet, deren Entwicklung beeinträchtigt verläuft oder vor-

aussichtlich beeinträchtigt verlaufen wird.

Mit dem in der Begriffsfamilie der special needs abgebildeten Perspektivenwechsel von der

Behinderung des Kindes zur Erschwerung der Erziehung und Bildung des Kindes als Kriteri-

um der besonderen Problemstellung verliert die schulische Sonderpädagogik, insbesondere im

deutschsprachigen Raum, immer mehr ihren identitätsstiftenden Gegenstand. Mit der verglei-

chenden Analyse verschiedener Konzeptionen von special needs wurde zudem deutlich, dass

der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-

pädagogik eine Konturierung dessen Reichweite erfordert.

Mit der Ausrichtung auf Schülerinnen und Schüler, deren Entwicklung beeinträchtigt verläuft,

wird eine besondere Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik skizziert, die zwei

Kernelemente beinhaltet: Zum einen die Verlagerung der besonderen Problemstellung in den

Kontext der Erziehung und Bildung bzw. in die pädagogische Situation, wie sie mit dem Kri-

terium der Erschwerung der Erziehung und Bildung angestrebt wurde. Zum andern aber auch

eine Personalisierung der besonderen Problemstellung, mit der zudem der erforderliche Rück-

griff auf die Theorie der Sonderpädagogik und die Grundlagen der besonderen Problemstel-

lung der schulischen Sonderpädagogik festgelegt werden kann. Erst mit dieser Anbindung an

die Theorie der Sonderpädagogik wird die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonder-

pädagogik konturiert.

Der Begriff der Entwicklungsbeeinträchtigungen wird vor diesem Hintergrund als Folge einer

Dissonanz zwischen den Entwicklungsvoraussetzungen eines Kindes und den Sozialisations-

bedingungen der Umwelt betrachtet.31 Die Folgen manifestieren sich im Kontext der Erzie-

hung und Bildung in der Regel in Form von Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkei-

ten. (Norm-)abweichende Merkmale eines Kindes, z.B. eine Schädigung, können zu Beein-

trächtigungen der Entwicklung und einer Erschwerung der Erziehung und Bildung führen, tun

dies jedoch nicht notwendigerweise. Vielmehr ist die Klärung der Frage, ob ein individueller

Entwicklungsstand als beeinträchtigt beurteilt wird, sowohl vom normativen Bezugsrahmen

in der pädagogischen Situation als auch der Diagnose und Prognose der Entwicklungsvoraus-

setzungen abhängig.

                                                
31 vgl. dazu Punkt 3 in diesem Kapitel und näherhin Kapitel 4.2
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2. Die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist auf Schüle-

rinnen und Schüler ausgerichtet, bei denen das Erreichen vorgegebener Erziehungs-

und Bildungsziele gefährdet ist.

Auf eine schulische Situation eines Kindes kann auf unterschiedliche Weise reagiert werden.

Dass faktisch eine diesbezügliche Heterogenität herrscht, kann im Bereich der schulischen

Sonderpädagogik anhand der diffusen Reichweite ihres Auftrags dargestellt werden, die zu

einer stetigen Zunahme der Zahl der Schülerinnen und Schüler führt, die sonderpädagogische

Massnahmen in Anspruch nehmen. Ein ausgewiesener, auf die Schülerinnen und Schüler aus-

gerichteter Massstab für die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen

weicht dabei immer mehr einer normativen Kraft des Faktischen, nach der Schülerinnen und

Schüler dann besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen zugewiesen werden, wenn

die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen in irgendeiner Weise nicht mehr

als genügend beurteilt werden. Bezugspunkt sind dann nicht mehr die Schülerinnen und

Schüler, sondern die pädagogischen Massnahmen. Mit der normativen Kraft des Faktischen

und der Ausrichtung auf die Erziehungs- und Bildungsmassnahmen geht jedoch der Blick auf

die Zielgruppe besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen und deren Bestimmung

durch die Theorie der Sonderpädagogik verloren, mit der dargelegten Folge, dass die Reich-

weite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik subjektiv, im Einzelfall, entschieden

wird.

Zur Konturierung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik wird in der

Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse auf den normativen Be-

zugsrahmen der Gefährdung des Erreichens vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele zu-

rückgegriffen. Unter Erziehungs- und Bildungszielen werden die curricular festgelegten, vom

jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund geprägten Leit- oder Richtziele der

Erziehung und Bildung verstanden, die in dieser Form in einem bestimmten Rahmen auch

messbar sind. Dies gilt insbesondere für die Beurteilung von Lernschwierigkeiten, während-

dem Verhaltensauffälligkeiten in stärkerem Masse einer subjektiven Beurteilung unterliegen.

Der Begriff der Gefährdung umfasst das diagnostizierte und prognostizierte Nicht-Erfüllen

schulischer, curricular festgelegter Anforderungen, ohne diese als präzise definierte End-

punkte einer angestrebten Entwicklung festzulegen oder zu denken.32

                                                
32 Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung von Erziehungs- und Bildungstheorien, wenngleich sie
konzeptuell mit dem Kriterium der Gefährdung des Erreichens von Erziehungs- und Bildungszielen notwendi-
gerweise verbunden sind. Dies hier zu leisten ist jedoch für die argumentative Weiterführung nicht erforderlich.
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3. Die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist auf Schüle-

rinnen und Schüler ausgerichtet, bei denen der Umgang mit bestimmten Entwick-

lungsvoraussetzungen zur Entstehung besonderer Problemlagen im Unterricht beiträgt.

Wie entsteht eine besondere Problemlage eines Kindes, die sich in einer Beeinträchtigung

seiner Entwicklung manifestiert und aufgrund der beurteilt wird, dass bei ihm das Erreichen

vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist? Erst mit der Klärung dieser Frage

wird die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik festgelegt. Dazu wird auf

die Theorie der Sonderpädagogik und die Grundlagen für die Interpretation von Entwick-

lungsbeeinträchtigungen zurückgegriffen. Mit der Konzeption besonderer Erziehungs- und

Bildungserfordernisse wird ein interaktionaler Ansatz festgelegt, wonach Entwicklungsbeein-

trächtigungen aus dem personalen oder dem sozialen Umgang mit den Entwicklungsvoraus-

setzungen des Kindes resultieren. Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schü-

ler können beispielsweise bestimmte Formen von Schädigungen umfassen, die zur Interpreta-

tion der Entstehung von Entwicklungsbeeinträchtigungen herangezogen werden: Der perso-

nale, d.h. subjektive Umgang mit einer Schädigung, beispielsweise einer leichten Sehschädi-

gung, kann ebenso zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung im engeren Sinne in Form von

Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten führen wie der soziale Umgang mit der

Sehschädigung, die sich in unangemessenen Anforderungen an das Kind manifestiert. In der

Interpretation der besonderen Problemlage würden in diesem Fall im Rahmen der Theorie der

Sonderpädagogik insbesondere auf medizinische, psychologische und neurobiologische Be-

funde, aber auch auf Ansätze zu Sozialisationsbedingungen der Entwicklung sehgeschädigter

Menschen zurückgegriffen werden. Gleichzeitig ist damit verdeutlicht, dass die entsprechen-

den Befunde und Ansätze nicht übernommen, sondern im Lichte der sonderpädagogischen

Fragestellung rezipiert werden müssen, um eine angemessene Interpretation der Entstehung

der besonderen Problemlage eines Kindes leisten zu können.

Zur Bestimmung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik muss vor

dem Hintergrund des interaktionalen Ansatzes nun untersucht werden, welche Formen von

Entwicklungsvoraussetzungen oder auch Sozialisationsbedingungen in gehäufter Form, je-

doch nicht notwendigerweise, zu Entwicklungsbeeinträchtigungen in der pädagogischen Si-

tuation beitragen. Die Reichweite des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik setzt sich

aus diesen Formen zusammen.
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Auf der Grundlage dieser Komponenten der Konzeption besonderer Erziehungs- und Bil-

dungserfordernisse kann der folgende Auftrag der schulischen Sonderpädagogik formuliert

werden:

Aus diesem Auftrag der schulischen Sonderpädagogik lassen sich zwei Argumentationsstufen

zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler ableiten:

1. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist plausibel, wenn bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern

Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnostiziert oder prognostiziert werden.

2. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik kann erst dann hinreichend begründet werden, wenn ein Einfluss der

Hochbegabung auf die Beeinträchtigungen der Entwicklung angenommen werden

kann.

Die auf dieser Grundlage vorzunehmende Plausibilitäts- und Begründungskontrolle des Ein-

bezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik wird in Kapitel 4 mit Rückgriff auf empirische Befunde der Hochbegabungsforschung

durchgeführt. Zunächst wird ein dafür notwendiger Begriff von Hochbegabung erarbeitet.

Dieser Begriff der Hochbegabung muss sonderpädagogisch relevant sein. Die Relevanz be-

zieht sich auf den formulierten Auftrag der schulischen Sonderpädagogik.

Im nächsten Schritt werden drei Konzeptionen von Hochbegabung auf ihre sonderpädagogi-

sche Relevanz hin geprüft. Dazu sind drei Schritte notwendig: Erstens, ausgehend vom darge-

stellten Auftrag der schulischen Sonderpädagogik, die Formulierung von Kriterien eines son-

derpädagogisch relevanten Begriffs von Hochbegabung (Kapitel 3.1); zweitens die Darstel-

lung verschiedener Auffassungen von Hochbegabung (Kapitel 3.2 bis 3.4); drittens die Analy-

se dieser Auffassungen auf der Grundlage der genannten Kriterien mit dem Ziel der Darstel-

lung eines sonderpädagogisch relevanten Begriffs von Hochbegabung (Kapitel 3.5).

Die schulische Sonderpädagogik beschäftigt sich mit der Erziehung und Bildung von

Schülerinnen und Schülern, bei denen aufgrund einer diagnostizierten oder prognostizier-

ten Beeinträchtigung der Entwicklung das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bil-

dungsziele gefährdet ist. Deshalb werden besondere Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men als erforderlich erachtet.
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3. Zur Hochbegabung

3.1. Kriterien für einen sonderpädagogisch relevanten Begriff von Hochbegabung

Die Klärung der Frage, ob der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auf-

trag der schulischen Sonderpädagogik möglich ist, ist neben der Bestimmung des Auftrags der

Sonderpädagogik vom verwendeten Begriff der Hochbegabung abhängig. Das Ziel des dritten

Kapitels ist die Bestimmung eines sonderpädagogisch relevanten Begriffs von Hochbega-

bung, mit dessen Verwendung die Plausibilitäts- und Begründungskontrolle des Einbezugs

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik

durchgeführt werden kann.

Hochbegabung ist kein pädagogischer, sondern ein psychologischer Begriff. Eingeführt in den

wissenschaftlichen Diskurs wurde er zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Etikettierung für

Menschen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit überdurchschnittliche schulische und berufli-

che Leistungen erzielten (Stern 1916). Im Gegensatz zur bis dahin vorherrschenden Bezeich-

nung des 'Genies', welche auf Menschen mit herausragenden Leistungen ausgerichtet war

(vgl. Simonton 2000), wurde die 'Hochbegabung' als Konstrukt zur Erklärung dieser Leistun-

gen eingesetzt. Hinreichende Bedingung für die Diagnose einer Hochbegabung war ein über-

durchschnittliches Ergebnis in einem Intelligenztest. Damit konnten herausragende schulische

und berufliche Leistungen nicht mehr nur diagnostiziert, sondern mit Bezug auf eine über-

durchschnittliche Intelligenz als deren quantifizierter Prädiktor auch prognostiziert werden.

In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene, erweiterte Konzeptionen von Hochbegabung

entwickelt. Im Vergleich aller Konzeptionen besteht Konsens, dass überdurchschnittliche Fä-

higkeiten – im schulischen Kontext in der Regel gleichbedeutend mit einer überdurchschnitt-

lichen intellektuellen Intelligenz – eine zwar notwendige, nicht aber hinreichende Vorausset-

zung für das Erbringen überdurchschnittlicher Leistungen darstellen. Neben überdurch-

schnittlichen Fähigkeiten sind leistungsförderliche personale und soziale Merkmale ebenfalls

notwendig zur Erbringung überdurchschnittlicher Leistungen in einer spezifischen Domäne.

Dissens besteht zwischen den verschiedenen Konzeptionen von Hochbegabung jedoch darin,

inwieweit diese leistungsförderlichen Merkmale konstitutiv für eine Hochbegabung sind. Zu-

rückführbar sind diese Unterschiede auf die jeweils verschiedenen Erkenntnisinteressen und

Fragestellungen, die mit der Konzeption der Hochbegabung beantwortet werden sollen. Aus

diesem Grund kann an deren Inhalt auch am besten beurteilt werden, inwieweit die verschie-

denen Auffassungen von Hochbegabung Relevanz für die Sonderpädagogik beinhalten.
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Zur Erarbeitung eines sonderpädagogisch relevanten Begriffs von Hochbegabung werden in

diesem Kapitel drei Konzeptionen von Hochbegabung dargestellt und auf ihre sonderpädago-

gische Relevanz hin überprüft. Dabei werden zwei Formen der Relevanz unterschieden:

– Zum einen wird die Relevanz der jeweiligen Konzeption der Hochbegabung hinsichtlich

ihrer Verwendung für die theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schü-

lerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik beurteilt. Mit Be-

zug auf die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ergibt sich

hierfür ein Kriterium der Beurteilung: die Konzeptualisierung der Hochbegabung als Ent-

wicklungsvoraussetzung. In dieser Form weist die Hochbegabung sowohl Einfluss auf die

Leistungs- als auch die Persönlichkeitsentwicklung auf. Als Kontrastierung dienen Kon-

zeptionen der Hochbegabung als Leistungsvoraussetzung, wie sie in der Psychologie vor-

herrschen. Mit dieser Auffassung wird ausschliesslich der Zusammenhang zwischen

Hochbegabung und Hochleistung untersucht. Aus der Beurteilung dieser Form der Rele-

vanz resultiert die Entscheidung für eine Konzeption der Hochbegabung, die nachfolgend

der Überprüfung der Einbettung der Hochbegabung in den Auftrag der schulischen Son-

derpädagogik zugrunde gelegt wird (Kapitel 4). Grundlegend für diese Form der Relevanz

sind damit die theoretischen Grundlagen einer Konzeption der Hochbegabung.

– Zum andern wird die Relevanz der jeweiligen Konzeption der Hochbegabung hinsichtlich

ihrer Verwendung zur Beurteilung der Plausibilität und Begründung des Einbezugs hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik be-

urteilt. Im Vergleich zur ersten Form der Relevanz ist damit zwar dieselbe Ausrichtung,

jedoch keine Entscheidung für eine bestimmte Konzeption der Hochbegabung verbunden,

sondern es soll die sonderpädagogische Relevanz jeder Konzeption beurteilt werden. Da-

zu wird überprüft, inwiefern mit den Ergebnissen der Untersuchungen, die aus den einzel-

nen Konzeptionen der Hochbegabung hervorgehen, Aussagen zu Entwicklungsbeein-

trächtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler bzw. zum Einfluss der Hochbega-

bung auf Beeinträchtigungen der Entwicklung gemacht werden. Grundlegend für diese

Form der Relevanz sind damit die empirischen Befunde, die in Zusammenhang mit einer

Konzeption der Hochbegabung stehen.

Diese beiden Zielstellungen werden im Aufbau der Darstellung der Konzeptionen von Hoch-

begabung abgebildet: Für die Beurteilung der ersten Form der sonderpädagogischen Relevanz

sind die konzeptuellen Grundlagen und das daraus hervorgehende Erkenntnisinteresse bzw.

die leitenden Fragestellungen entscheidend. Sie werden jeweils im ersten Teil dargestellt. Im

zweiten Teil stehen die entsprechenden, auf dem Verständnis der Hochbegabung basierenden
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empirischen Befunde im Zentrum der Darstellung. Sie bilden die Grundlage für die Beurtei-

lung der zweiten Form der sonderpädagogischen Relevanz.

Es werden drei Konzeptionen der Hochbegabung dargestellt und mit Blick auf diese Zielstel-

lungen hin analysiert. Die Auswahl basiert auf deren Einordnung in eine Kompetenz-

Performanz-Relation: Sie unterscheiden sich darin, inwieweit in ihnen personale und/oder

soziale Einflussfaktoren der Leistungsentwicklung konstitituv für den Begriff der Hochbega-

bung sind:

(1) Hochbegabung als Extremvariante der allgemeinen Intelligenz g;

(2) Hochbegabung als personale Voraussetzung für Hochleistungen;

(3) Hochbegabung als personale und soziale Voraussetzung für Hochleistungen.

Um die einzelnen Ansätze und ihre Implikationen besser in ihrer sonderpädagogischen Rele-

vanz beurteilen zu können, ist es notwendig, ihre theoretischen Grundlagen in einem grösse-

ren Zusammenhang darzustellen. Dies wird durch eine Personalisierung der Konzeptionen

angestrebt. In den Kapiteln 3.2 bis 3.4 wird jeweils eine Konzeption der Hochbegabung mit

Bezug auf einen ihrer massgeblichen Vertreter vorgestellt. Diese Auswahl basiert auf dem

Kriterium der Rezeption im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig fliessen dadurch empiri-

sche Befunde, die auf der Grundlage der jeweiligen Konzeption gewonnen wurden, in die

Darstellung mit ein, erhöhen den Grad der Konkretisierung und ermöglichen eine bessere In-

terpretation der sonderpädagogischen Relevanz. Als ausgewählte Protagonisten der Konzep-

tionen dienen (1) Detlef H. Rost mit dem Marburger Hochbegabtenprojekt (Kapitel 3.2); (2)

Jospeh S. Renzulli mit den Untersuchungen im 'National Center for Gifted Education and

Talent Development' (Kapitel 3.3); sowie (3) Kurt A. Heller mit der Münchner Hochbega-

bungsstudie (Kapitel 3.4). Abgeschlossen werden die Betrachtungen mit der Darstellung eines

sonderpädagogisch relevanten Begriffs der Hochbegabung (Kapitel 3.5).
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3.2. Hochbegabung als Extremvariante der allgemeinen Intelligenz – am Beispiel des

Marburger Hochbegabtenprojekts

3.2.1. Konzeptuelle Grundlagen

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die Definition einer Hochbegabung als überdurch-

schnittlich hohe Intelligenz weit verbreitet, vor allem im US-amerikanischen Raum (v.a. Ter-

man, 1926; Terman & Oden 1947; Holahan & Sears 1995). In den folgenden Jahrzehnten

wurde diese Auffassung mancherorts in Form verschiedener mehrkriterialer Ansätze der

Hochbegabung und unter Verwendung pädagogischen Impetus' aufgebrochen (vgl. Kapitel

3.3 und 3.4). In den letzten Jahrzehnten hat sie wieder an rezeptiver Kraft dazu gewonnen und

wird sowohl im US-amerikanischen Raum (z.B. Benbow & Stanley 1983; Coleman & Gal-

lagher 1995; Callahan 2000) als auch im deutschsprachigen Raum (z.B. Weinert & Wald-

mann 1990; Amelang & Bartussek 1997) vermehrt vertreten. Einer ihrer populärsten Vertreter

in Deutschland ist der Psychologe Detlef H. Rost, Leiter des Marburger Hochbegabtenpro-

jekts. Anhand der theoretischen, forschungsmethodischen und empirischen Aspekte dieser

Studie sollen exemplarisch Inhalte und Implikationen einer Konzeption von Hochbegabung

als hohe Intelligenz aufgezeigt werden. Dazu dient zunächst als richtungsweisendes Element

das Erkenntnisinteresse des Marburger Hochbegabtenprojekts.

Der Quell der Auseinandersetzung mit dem Thema der Hochbegabung und damit in gewisser

Weise der Ausgangspunkt des Marburger Hochbegabtenprojekts war der im Jahr 1980 in

Hamburg stattfindende erste Kongress zur Hochbegabungsforschung in Deutschland

(Wieczerkowski & Wagner 1981). Darin wurde im deutschsprachigen Raum unter anderem

ein Mangel an methodisch fundierten empirischen Studien zur Entwicklung (intellektuell)

hochbegabter Schülerinnen und Schüler, insbesondere über nicht-intellektuelle Aspekte deren

Entwicklung, konstatiert. Verstärkt wurde die Dringlichkeit dieses Desiderats an die – damals

sich im deutschsprachigen Raum erst breit organisierende – Hochbegabungsforschung durch

zwei konkurrierende Annahmen zur Entwicklung hochbegabter Menschen, die als Harmonie-

bzw. Disharmoniethese etikettiert, jeweils für unterschiedliche Annahmen über die Persön-

lichkeitsentwicklung hochbegabter Menschen Pate standen: Währenddem die Harmoniethese

die Annahme harmonisch verlaufender Entwicklungen hochbegabter Menschen beinhaltet,

geht nach der Disharmoniethese eine Hochbegabung in der Regel mit abweichenden Verhal-

tensweisen einher (vgl. dazu ausführlicher Kapitel 4.1.2).
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Das Erkenntnisinteresse des Marburger Hochbegabtenprojekts setzt an dieser Stelle, mit dem

Hintergrund der differentiellen Entwicklungspsychologie, an. Mit ihm soll geklärt werden,

inwieweit diese beiden konkurrierenden Positionen empirisch bestätigt werden können. Die

allen Teilstudien des Marburger Hochbegabtenprojekts zugrunde liegende Fragestellung lau-

tet (Rost 1993; 2000):

Inwiefern unterscheiden sich hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und

Schüler hinsichtlich ausgewählter, insbesondere nicht-intellektueller, Merkmale?

Methodische Voraussetzung für die exakte Beschreibung und Interpretation von Unterschie-

den zwischen Individuen und Gruppen sind messbare Merkmale. In der Klärung der vorlie-

genden Fragestellung weist dies auf das Erfordernis der Beschränkung auf bzw. Isolierung

von einer Kernvariablen als zu unterlegendem Kontrastierungsfaktor hin. Dies führt zu einer

Konzeption von Hochbegabung auf der Grundlage zweier Kriterien: Erstens muss die Hoch-

begabung empirisch umsetzbar und damit operationalisierbar sein; zweitens muss sie, weil

deren Einfluss auf die individuelle Entwicklung gemessen werden soll, als Kompetenz einer

Person von einer Performanz unterschieden werden. Erfüllt werden diese Bedingungen zu-

nächst einmal in einem allgemeinen Rahmen durch verschiedene Konzeptionen der Intelli-

genz.

Im Marburger Hochbegabtenprojekt wird, wie in einer Vielzahl anderer longitudinal ange-

legter Projekte zur Hochbegabung (zur Übersicht vgl. Subotnik & Arnold 1994), die allge-

meine Intelligenz g sensu Spearman (1904; 1923; 1927) als Grundlage für die Konzeption der

Hochbegabung verwendet. Dies aus mehreren Gründen (Rost 2000): Zum einen geht die In-

telligenzforschung heute insgesamt von einer modellhaften Vorstellung einer hierarchischen

Struktur der Intelligenz aus, an deren Spitze sich eine Art Generalfaktor intellektueller Fähig-

keiten, die allgemeine Intelligenz g, befindet. Alle systematischen Quellen interindividueller

Differenzen im kognitiven Funktionieren können letztlich auf diesen gemeinsamen Ursprung

zurückgeführt werden (vgl. Carroll 1993; Brand 1996; Neisser et al. 1996; Jensen 1998; Gott-

fredson 1999). Zum zweiten besitzt die allgemeine Intelligenz eine grösstmögliche leistungs-

bezogene prognostische Validität, insofern sie im Rahmen dessen, was überhaupt zuverlässig

prognostizierbar ist, den besten singulären Prädiktor für den aufklärbaren Varianzanteil schu-

lischer Leistungen darstellt. Weiter spricht die Tatsache, dass eine Vielzahl anderer Projekte

zur Hochbegabung ebenfalls auf der Grundlage der allgemeinen Intelligenz g basiert und da-

mit eine grösstmögliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse erzielt wird, für die Verwendung

dieser Grundlage.
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Ferner werden auch verschiedene Ergebnisse der Hochbegabungsforschung als Belege für

eine Konzeption der Hochbegabung als Extremvariante der allgemeinen Intelligenz angeführt.

So basieren aussergewöhnliche Leistungen in Gebieten der Musik und der darstellenden

Kunst zu wesentlichen Teilen auf einer überdurchschnittlich hohen allgemeinen Intelligenz g

(O’Connor & Hermelin 1981; 1983; Anderson 1992). Auch herausragende mathematische

Leistungen resultieren neben domänenspezifischen Fähigkeiten und dem Vorwissen aus einer

überdurchschnittlichen allgemeinen Intelligenz g (Wieczerkowski, Wagner & Blix 1987; En-

gel 1990). Die allgemeine Intelligenz g ist demnach notwendig, wenngleich nicht hinreichend

für die Entwicklung von Leistungsexzellenz. Mit Hinweis auf die Kriterien der Effizienz und

Praktikabilität – die Erfassung anderer Einflussfaktoren auf die Leistung wäre aufwändig, der

Ertrag vergleichsweise gering, die Messung der Intelligenz ist standardisiert – beschränkt sich

die Studie mit der allgemeinen Intelligenz auf den besten Prädiktor überdurchschnittlicher

schulischer und beruflicher Leistungen.

Angeführt wird zudem, dass die allgemeine Intelligenz g nicht nur in Zusammenhang mit

schulischen und beruflichen Leistungen, sondern auch mit zahlreichen sozialen und biologi-

schen Merkmalen zu betrachten ist: "Je höher Intelligenztests mit 'g' geladen sind, desto höher

korrelieren sie positiv mit zahlreichen externen Kriterien ... und negativ mit sozial-

gesellschaftlich unerwünschtem Verhalten, mit Kriminalität und depressivem sowie antiso-

zialen Verhaltensweisen. (..) Hinzu kommen zahlreiche gesundheitliche und biologische Kor-

relate von 'g' wie z.B. Körpergrösse, Kopfumfang, Gehirngrösse, Kurzsichtigkeit, Gehirnakti-

vitäten, Geschwindigkeit peripheraler und zentraler Nervenleitung, Harnsäurespiegel im Blut,

Asthma, Linkshändigkeit und Überlebensrate" (Rost 2000, 29). Zunächst ist im Hinblick auf

die spätere Argumentation lediglich festzuhalten, dass die allgemeine Intelligenz g im Ver-

ständnis des Marburger Hochbegabtenprojekts zahlreiche psychologische, physiologische und

biologische Korrelate aufweist und ihr somit eine beträchtliche Erklärungskraft zugewiesen

wird. An späterer Stelle wird dieser Punkt aufgegriffen werden.

Auf dieser Grundlage wird eine Hochbegabung im Marburger Hochbegabtenprojekt als breit

angelegte intellektuelle Leistungsfähigkeit im Sinne des von Spearman (1904; 1923; 1927)

eingeführten Konzepts der allgemeinen Intelligenz g verstanden. Von einer 'Hochbegabung'

wird in einem quantitativ-pragmatischen Verständnis, bezugnehmend auf die Normalvertei-

lung der allgemeinen Intelligenz, dann gesprochen, wenn die intellektuelle Leistungsfähigkeit

einer Person mindestens zwei Standardabweichungen über dem Populationsmittel liegt, die

Person also zu den besten 2% gezählt werden kann: "Hochbegabung [ist] als sehr hohe Aus-
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prägung der allgemeinen Intelligenz im Sinne des Spearmanschen Generalfaktors 'g'  zu defi-

nieren" (Rost 2000, 15f.). In praxi beinhaltet eine Hochbegabung "... die Fähigkeit, sich

schnell und effektiv deklaratives und prozedurales Wissen anzueignen, es in variierenden Si-

tuationen adäquat einzusetzen, aus den dabei gemachten Erfahrungen zu lernen und zu erken-

nen, auf welche anderen Situationen die so gewonnenen Erkenntnisse transferierbar sind und

auf welche nicht" (ebd., 20). Zudem ist die Hochbegabung explizit auf intellektuelle Fähig-

keiten ausgerichtet und verzichtet auf die konzeptuelle Inkludierung nicht-intellektueller Fä-

higkeiten, wie dies in mehrdimensionalen Modellen der Hochbegabung praktiziert wird (vgl.

dazu Kapitel 3.3 und 3.4).

Wesentlich vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses zu den Unterschieden zwischen

hochbegabten und durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schülern ist die Trennung von

Kompetenz und Performanz in der Konzeption der Hochbegabung als überdurchschnittliche

allgemeine Intelligenz. Hohe schulische Leistungen müssen danach nicht zwingend mit einer

hohen Begabung in Zusammenhang stehen, sondern können auch zu grossen Teilen auf lei-

stungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale zurückgeführt werden. Vice versa führt eine

Hochbegabung nicht per se zu Leistungsexzellenz in der Schule. Gleichwohl ist die Wahr-

scheinlichkeit, überdurchschnittliche schulische Ergebnisse zu erzielen, bei Vorliegen einer

überdurchschnittlichen intellektuellen Kompetenz grösser.33 Diese Regelhaftigkeit ist in der

Korrelation zwischen Begabung und Schulleistung abzulesen und bestimmt die prädiktive

Validität der Begabung für spätere schulische Leistungen. Begabung und Leistung werden

demnach getrennt voneinander betrachtet, um diejenigen Bedingungen identifizieren zu kön-

nen, die bei der Umsetzung einer hohen intellektuellen Kompetenz in eine herausragende Per-

formanz förderlich oder hemmend wirken.

Im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse des Marburger Hochbegabtenprojekts wird es durch

diese theoretischen Grundlagen möglich, den Einfluss der Hochbegabung bzw. einer über-

durchschnittlich hohen Intelligenz auf Bereiche der individuellen Entwicklung zu bestimmen

und diesbezüglich interindividuelle Vergleiche – in diesem Fall zwischen hochbegabten und

durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schülern – durchzuführen.

                                                
33 Dies belegt die Angabe aus dem Marburger Hochbegabtenprojekt, wonach 95% der stabil Hochbegabten das
Gymnasium besuchten (Rost 2000, 41).
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3.2.2. Das Marburger Hochbegabtenprojekt - Anlage und Ergebnisse

Den Rahmen der empirischen Umsetzung der dargestellten theoretischen Grundlagen bildet

das Marburger Hochbegabtenprojekt. Es wurde im Jahr 1987 begonnen und dauert bis heute

an. Bislang sind die Befunde von Teilprojekten der Studie in vier Monographien – zur Identi-

fikation hochbegabter Schülerinnen und Schüler (Wild 1991), Familien mit hochbegabten

Kindern (Tettenborn 1996), Persönlichkeitsmerkmalen (Freund-Braier 2001) sowie zu hoch-

begabten Jugendlichen und ihren Peers (Schilling 2002) – vorgelegt worden. Allgemeine Er-

kenntnisse des Projekts wurden in zwei Sammelbänden dargelegt (Rost 1993; 2000).

Die leitende Fragestellung des Forschungsprojekts lautet, inwiefern sich hochintelligente und

durchschnittlich intelligente Schülerinnen und Schüler in ausgewählten Aspekten ihrer Ent-

wicklung voneinander unterscheiden. Die ausgewählten Aspekte der Entwicklung lehnen sich

dabei weitgehend an die Längsschnittstudie von Lewis M. Terman (1926; zus. mit Oden

1947; 1959) an. Auch Terman verglich die Entwicklung hochintelligenter Schülerinnen und

Schüler mit derjenigen einer Kontrollgruppe durchschnittlich intelligenter Schülerinnen und

Schüler.34 Seine Ergebnisse mündeten, wie bereits erwähnt, in die Formulierung einer Har-

moniethese ein, wonach hochbegabte Menschen in der Regel eine befriedigende und harmo-

nische Entwicklung auszeichnet.

Als Zielgruppe dienten dem Marburger Hochbegabtenprojekt 151 hochbegabte Schülerinnen

und Schüler, die aus über 3'000 Schülerinnen und Schülern der Grundschule rekrutiert wurden

(Rost 1993; 2000). Die Messung der Intelligenz erfolgte mittels dreier Intelligenztests, die

sowohl einzeln als auch in der Summe zuverlässige Angaben über die Höhe der allgemeinen

Intelligenz zulassen.35 Jedem dieser hochbegabten Schülerinnen und Schüler wurde in der

Folge versucht, ein nach Geschlecht, Schule, Klasse und sozioökonomischem Hintergrund

vergleichbares Kind mit durchschnittlichem Intelligenzwert zuzuteilen, um eine Vergleichs-

gruppe (n=136) bilden zu können, die sich, soweit kontrollierbar, lediglich in der Höhe der

Intelligenz von der Zielgruppe unterscheidet. Neben dem Vergleich dieser beiden Gruppen

richtete sich das Forschungsinteresse in einer zweiten Phase des Projekts (Rost 2000) auch auf

                                                
34 Die wiederholt nachzulesende Behauptung, wonach in der Terman-Studie keine Kontrollgruppe eingesetzt
worden ist, entspricht nicht den Tatsachen (Terman & Oden 1947).
35 CFT 20, Zahlen-Verbindungs-Test (ZVT), sprachlicher Analogietest.
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den Vergleich von Hochleistenden und durchschnittlich Leistenden, wobei als Kriterium für

Leistungsexzellenz aus Gründen der ökologischen Validität Zeugnisnoten gewählt wurden.36

Die Ergebnisse des Marburger Hochbegabtenprojekts zur Frage, ob und gegebenenfalls in-

wieweit sich hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler unterschei-

den, lassen sich überblicksartig in zwei Aussagen bündeln:

1. Hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler unterscheiden

sich in leistungsnahen Entwicklungsmerkmalen.

2. Hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler unterscheiden

sich kaum in leistungsfernen Entwicklungsmerkmalen.

Eine nähere Betrachtung dieser Aussagen muss bei der Unterscheidung von 'leistungsnahen'

und 'leistungsfernen' Entwicklungsmerkmalen ansetzen. 'Leistungsnahe' Entwicklungsmerk-

male umfassen alle personalen Merkmale der Schülerinnen und Schüler, die einen signifi-

kanten Einfluss auf die Leistungsentwicklung ausüben und damit als Leistungsmediatoren

bezeichnet werden können.37 Im Marburger Hochbegabtenprojekt unterscheiden sich hochbe-

gabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler – jeweils zu Gunsten der hoch-

begabten Schülerinnen und Schüler – signifikant im kognitiven und schulisch-akademischen

Selbstkonzept (Rost & Hanses 2000), in der Freude am schulischen Arbeiten (Freund-Braier

2000), der Einschätzung eigener Fähigkeiten sowie dem zugeschriebenen Ausmass an Kon-

trolle über das Erreichen schulischer Ziele (Schütz 2000). Aufgrund der theoretischen Überle-

gungen zur allgemeinen Intelligenz g werden diese Merkmale als spezifische Korrelate einer

Hochbegabung interpretiert. Die Gemeinsamkeit dieser Korrelate besteht dabei in ihrer lei-

stungsförderlichen Funktion. Zusammenfassend geht damit nach den Ergebnissen des Mar-

burger Hochbegabtenprojekts eine Hochbegabung bzw. eine hohe Intelligenz in der Regel mit

der Ausbildung leistungsförderlicher personaler Mediatoren einher, welche die Übertragung

der Kompetenz in eine entsprechende Performanz unterstützen.

Die zweite Aussage lautet, dass sich hochintelligente und durchschnittlich intelligente Schüle-

rinnen und Schüler kaum in 'leistungsfernen' Entwicklungsmerkmalen unterscheiden. Damit

wird explizit Bezug auf (allfällige) nicht-intellektuelle Korrelate einer Hochbegabung ge-

                                                
36 Der durchschnittliche IQ der Gruppe der Hochbegabten beträgt 136, derjenige der Hochleister 114. Rund 95%
der Hochbegabten besuchen das Gymnasium. Davon ausgehend lässt sich vermuten, dass sich die Gruppe der
Hochleister durch ein überdurchschnittliches Arbeitsverhalten auszeichnet.
37 Die pädagogisch-psychologische Lernforschung hat in den letzten Jahrzehnten ein reichhaltiges Inventar an
Leistungsmediatoren theoretisch und empirisch herausgearbeitet (vgl. als Überblick Helmke & Weinert 1997).
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nommen, welche die Harmonie- und Disharmoniethese prägen. Nach den Ergebnissen des

Marburger Hochbegabtenprojekts unterscheiden sich die beiden Gruppen weder in der Höhe

des nicht-akademischen Selbstkonzepts (vgl. Rost & Hanses 1995), dem Niveau, der Art und

Vielfalt ihrer Interessen (vgl. Rost & Hoberg 1998) noch in der Quantität und Qualität ihrer

Peer-Beziehungen (vgl. Rost & Czeschlik 1990; Czeschlik & Rost 1988; Schilling 2000;

Schilling 2002). Allfällige, statistisch nicht signifikante Unterschiede fallen sogar eher noch

zu Gunsten der hochbegabten Schülerinnen und Schüler aus. Auf dieser Grundlage wird kon-

statiert, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler "... zuerst einmal und vor allem Kinder

wie alle anderen Kinder auch [sind], mit ähnlichen Vorlieben, mit ähnlichen Abneigungen,

mit ähnlichen Schwierigkeiten, mit ähnlichen Vorzügen" (Rost 2000, 5).

Bezugnehmend auf die Disharmoniethese ist insgesamt kein gehäuftes Auftreten psychopa-

thologischer Probleme bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern festzustellen (vgl. auch

Czeschlick & Rost 1994; Rost & Czeschlik 1994; Rost 1993). Prima facie stützen diese Be-

funde die Harmoniethese von Terman (1926; auch Terman & Oden 1947), wonach sich

hochintelligente Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Entwicklung nicht bedeutend

von einer durchschnittlich intelligenten Kontrollgruppe unterscheiden und in der Tendenz

sogar positivere Werte aufweisen. Angesichts der in den theoretischen Grundlagen aufge-

führten zahlreichen Korrelate der allgemeinen Intelligenz g evozieren diese Ergebnisse jedoch

zumindest ein Bedürfnis nach weiterführenden Erläuterungen: Mögliche Interpretationen,

warum eine hohe Intelligenz g zwar einen positiven Zusammenhang mit zahlreichen physio-

logischen und biologischen Merkmalen, jedoch keine oder nur schwache Korrelationen mit

ausgewählten Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung aufweist, werden indes nicht gelei-

stet.

Insofern muss hier die Ausgangslage des Forschungsprojekts nochmals betrachtet werden.

Das Ziel des Projekts war es, die konkurrierenden, auf unzureichenden forschungsmethodi-

schen Grundlagen basierenden Annahmen zur Entwicklung hochbegabter Menschen mit ver-

besserten forschungsmethodischen Mitteln zu überprüfen. Aus den Ergebnissen geht jedoch

lediglich hervor, dass eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz nicht per se  und unter allen

Bedingungen zu beeinträchtigten Entwicklungsverläufen beiträgt, wie im Rahmen der Dis-

harmoniethese behauptet wird. In diesem Sinn ist auch das Fazit des Projekts zu lesen: "Zu-

sammenfassend können damit die Hochbegabten als im Schulsystem gut integriert und schu-

lisch erfolgreich sowie sozial unauffällig, psychisch besonders stabil und selbstbewusst cha-

rakterisiert werden" (Rost 2000, 204; Hervorhebung - DG).
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Aus sonderpädagogischer Sicht interessant und relevant sind jedoch insbesondere die Schat-

tierungen dieser Ergebnisse. Diese andere Seite der Medaille wird bei der Betrachtung derje-

nigen Gruppe aufgezeigt, die sich gerade aus einer Diskrepanz zwischen Kompetenz und Per-

formanz konstituiert: Der Gruppe der erwartungswidrigen Minderleister. In einer Teilstudie

finden sich unter 107 hochintelligenten Schülerinnen und Schüler des Marburger Hochbe-

gabtenprojekts vier Sitzenbleiber, zwei Jugendliche auf der Realschule und einer auf der

Hauptschule (Rost 2000). Beim Kriterium eines ungenügenden Notendurchschnittes sind

weitere neun Jugendliche als Minderleister auszumachen. Damit beinhaltet die Zielgruppe der

hochbegabten Schülerinnen und Schüler etwa 15% Minderleistende, die dadurch charakteri-

siert werden, dass sie unter der Berücksichtigung ihrer überdurchschnittlich hohen Intelligenz

und der angenommenen Stärke des Zusammenhangs zwischen Intelligenz und Schulleistun-

gen erwartungswidrige Schulleistungen, gemessen mit Zeugnisnoten, erbringen. In weiteren

Untersuchungen zu hochbegabten Minderleistenden – deren Vergleichbarkeit jedoch durch

unterschiedliche Operationalisierungen erschwert wird38 – zeigt sich ein Konsens hinsichtlich

der folgenden Befunde (vgl. Rost 1993; Hanses & Rost 1998; Rost 2000):

– Hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit schulischen Minderleistungen weisen ein un-

günstiges Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten auf.

– Hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit schulischen Minderleistungen verfügen über

eine vergleichsweise niedrige Lern- und Leistungsmotivation.

– Hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit schulischen Minderleistungen verfügen über

einen entwicklungsbeeinträchtigenden Umgang mit schulischem Erfolg und Misserfolg.

Vor diesem Hintergrund werden sie als "Problemkinder" (Rost 2000, 6) etikettiert, die von

den Lehrpersonen in mehr als zwei Dritteln aller Fälle nicht als hochbegabt erkannt werden

(Rost & Hanses 1997) und für die in vielen Fällen besondere Massnahmen indiziert seien.

Damit wird die Kehrseite der Medaille betrachtet: Hochbegabte Schülerinnen und Schüler

können zwar in der Regel im Rahmen der Regelklasse ohne grössere Schwierigkeiten der

Kinder oder der Schule unterrichtet werden, aber es gibt auch eine Anzahl von hochbegabten

Schülerinnen und Schülern, bei denen besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen er-

forderlich sind.

                                                
38 So werden hochbegabte Underachiever als Schülerinnen und Schüler mit einem Leistungs-Prozentrang von
höchstens 50 (Hanses & Rost 1998) oder mit einem Notendurchschnitt wie derjenige der Vergleichsgruppe mit
durchschnittlicher Intelligenz, welcher 4.4 beträgt, definiert (Rost & Hanses 1997). Im Marburger Hochbegab-
tenprojekt hingegen wird das Kriterium eines ungenügenden Notendurchschnitts für die Feststellung einer schu-
lischen Minderleistung festgelegt (Rost 2000).
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3.2.3. Sonderpädagogische Relevanz

Die Konzeption der Hochbegabung als Extremvariante der allgemeinen Intelligenz wird ge-

mäss den Ausführungen in Kapitel 3.1 in zweifacher Hinsicht in ihrer sonderpädagogischen

Relevanz beurteilt. Zum einen wird anhand des zugrunde liegenden Erkenntnisinteresses und

der theoretischen Grundlagen die Relevanz der Konzeption der Hochbegabung hinsichtlich

der theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik beurteilt. Zum andern wird die Relevanz hinsicht-

lich ihrer Verwendung zur Beurteilung der Plausibilität und Begründung des Einbezugs hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik beurteilt.

Dazu wird überprüft, inwiefern mit den Ergebnissen der Untersuchungen, die aus den einzel-

nen Konzeptionen der Hochbegabung hervorgehen, Aussagen zu Entwicklungsbeeinträchti-

gungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler bzw. zum Einfluss der Hochbegabung auf

Beeinträchtigungen der Entwicklung gemacht werden.

Mit der Konzeption der Hochbegabung als Extremvariante der allgemeinen Intelligenz ist das

Erkenntnisinteresse verbunden, den Einfluss der Hochbegabung auf ausgewählte Aspekte der

individuellen Entwicklung beurteilen zu können, wobei sowohl Einflüsse auf die Leistungs-

als auch die Persönlichkeitsentwicklung überprüft werden. Damit wird die Hochbegabung als

Entwicklungsvoraussetzung konzeptualisiert und es ist möglich, diesen Ansatz der Hochbega-

bung der empirischen Überprüfung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik zugrunde zu legen.

Aufgrund der Ergebnisse des Marburger Hochbegabtenprojekts können zudem sowohl Aus-

sagen zur Plausibilität als auch zur Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen

und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik gemacht werden:

– Die Ergebnisse, wonach hochbegabte Schülerinnen und Schüler nicht notwendigerweise

Beeinträchtigungen der Entwicklung, sondern im Vergleich zu einer durchschnittlich be-

gabten Kontrollgruppe sogar noch tendenziell befriedigendere Entwicklungsverläufe auf-

weisen, deuten prima facie auf eine eher niedrige Plausibilität hin. Allerdings ist bei die-

ser Interpretation das auf Gruppenvergleiche basierende Erkenntnisinteresse der Studie

mit zu berücksichtigen. Teilstudien, insbesondere diejenigen zu den hochbegabten Schüle-

rinnen und Schülern mit schulischen Minderleistungen, liefern empirische Befunde für

Beeinträchtigungen der Entwicklung von Teilpopulationen hochbegabter Schülerinnen

und Schüler und tragen ihrerseits zur Plausibilität bei, insofern hochbegabte Schülerinnen
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und Schüler unter bestimmten Bedingungen in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik einbezogen werden können.

– Im Hinblick auf die Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik ist aufgrund der Ergebnisse des Marburger

Hochbegabtenprojekts festzuhalten, dass eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz nicht

per se zu Beeinträchtigungen der Entwicklung führt und damit keinen Vulnerabilitätsfak-

tor im absoluten Sinn darstellt, weder für die Leistungs- noch für die Persönlichkeitsent-

wicklung. Vielmehr sind die personalen und sozialen Bedingungen, unter denen Beein-

trächtigungen der Entwicklung hochbegabter Schülerinnen und Schüler entstehen oder

aufrecht erhalten werden, näher zu bestimmen, was allerdings im Rahmen des Marburger

Hochbegabtenprojekts nicht geleistet wird.
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3.3. Hochbegabung als personale Voraussetzung für Hochleistungen – am Beispiel der

drei-Ringe-Konzeption

3.3.1. Konzeptuelle Grundlagen

Am 4. Oktober 1957 meldeten westliche Nachrichtenagenturen, dass die damalige Sowjetuni-

on den ersten Satelliten, Sputnik I, auf die Umlaufbahn der Erde geschossen habe. Nur einen

Monat später folgte Sputnik II. Mit diesen Ereignissen hatte der Wettlauf im technologischen

Wettrüsten einen erklärten Gewinner, etikettiert als 'der Osten', und für die Deutung der nach-

folgenden und damit unmittelbar zusammenhängenden Ereignisse noch wichtiger einen Ver-

lierer, 'den Westen'. So fanden diese Ereignisse später denn auch unter dem Schlagwort des

'Sputnik-Schocks' Eintrag in die Geschichtsbücher und hielten Einzug in das wissenschaftliche

Klima der damaligen Zeit, so auch – für diesen Argumentationsgang wesentlich – in die Krei-

se der Psychologie und Pädagogik.

In den USA mobilisierte der Sputnik-Schock die nationalen Bildungsbestrebungen. Vor allem

aber wirkte er als Katalysator für die Kreativitäts- und als Modifikator für die Begabungsfor-

schung. Letzteres war damit zu erklären, dass neben dem Glauben an die Vormachtstellung

der USA in der technologischen Entwicklung zusätzlich bisherige Auffassungen der Psycho-

logie über die Messbarkeit und Prognostizierbarkeit des schulischen und beruflichen Erfolgs

abbröckelten, die in den 1920er Jahren mit der Einführung des Intelligenzwerts und darauf

aufbauenden Testbatterien eine ansehnliche Erfolgsgeschichte gestartet hatten. Zugleich hatte

dies Folgen für das Mandat der Hochbegabungsforschung: Unter dem Eindruck des Sputnik-

Schocks rückte an die Stelle der Frage, ob singuläre Prädiktoren gemessen werden können,

welche in einem bedeutsamen Zusammenhang mit Erfolg in Schule und Beruf stehen, die

Fragestellung in den Vordergrund, welches die Bestandteile innovativer und gesellschaftlich

bedeutsamer Leistungen sind. Damit veränderte sich das Erkenntnisinteresse in zweierlei Hin-

sicht: Zum einen wurde nicht mehr explizit nach einem singulären Prädiktor für herausragen-

de Leistungen gesucht, sondern in einer ausgeweiteten Form nach den dafür erforderlichen

personalen Voraussetzungen. Zum zweiten wurde das Zielkriterium der herausragenden Lei-

stungen präzisiert, indem nicht nach prädiktiven Indikatoren rezeptiver, sondern innovativer

und gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen gesucht wurde.

Die Klärung dieser Fragestellung konnte, dies war nun evident, mit dem alleinigen Bezug auf

den Intelligenzwert eines Menschen nicht mehr zufriedenstellend geleistet werden. Vielmehr

musste vor dem Hintergrund dieses neu ausgerichteten Erkenntnisinteresses eine neue Kon-
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zeption von Hochbegabung entwickelt werden. Im Zentrum der Neuausrichtung stand das

Aufbrechen der Leitformel, dass eine überdurchschnittliche Intelligenz hinreichend für das

Erbringen herausragender, zumal innovativer, gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen sei.

Dabei wurde die Intelligenz-Leistungs-Koppelung in zweierlei Hinsicht ausdifferenziert: Zum

einen mit dem Ansatz der Mehrdimensionalität und der Annahme, dass neben der intellektu-

ellen Dimension von Fähigkeiten – bezeichnet als die allgemeine Intelligenz – auch andere

Dimensionen von Fähigkeiten konzeptualisiert werden müssen. Grundsätzlich können, so die

Erweiterung, in jedem abgrenzbaren menschlichen Denk- und Handlungsbereich überdurch-

schnittliche spezifische Fähigkeiten erworben werden.39 Zum andern wurde die Koppelung

mit dem Ansatz der Mehrkriterialität aufgebrochen. Danach werden neben überdurchschnitt-

lich hohen Fähigkeiten auch personale Faktoren, denen eine begabungsentwickelnde Funktion

zugesprochen wird, als Bedingungen herausragender Leistungen betrachtet.

Die Ausdifferenzierung war verbunden mit zahlreichen Fragestellungen, deren Klärung in der

Darstellung von Entstehungsbedingungen innovativer, gesellschaftlich bedeutsamer Leistun-

gen resultieren sollte. Zwei davon waren prägend für die Entwicklung einer Konzeption der

Hochbegabung als personale Voraussetzung von innovativen Hochleistungen:

1. Welche Merkmale der Person sind notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Vor-

aussetzungen für das Erbringen innovativer, gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen?

2. Gibt es eine Art Schwellenwert der Intelligenz, der notwendig ist – wenn auch nicht

hinreichend – für das Erbringen innovativer, gesellschaftlich bedeutsamer Leistun-

gen?

Mit der Untersuchung dieser Fragestellungen aus einer entwicklungspsychologischen Per-

spektive beschäftigt sich seit den 1970er Jahren unter anderem auch der US-amerikanische

Psychologe Joseph S. Renzulli. Anhand seines Beispiels soll die Konzeption der Hochbega-

bung als personale Leistungsvoraussetzung dargestellt werden. Zur Bearbeitung der ersten

Fragestellung griff er unter anderem auf eine retrospektive Forschungsmethodik zurück. Ren-

zulli nahm eine biographische Analyse von bekannten Personen vor, die im Verlaufe ihres

Lebens bereits innovative und gesellschaftlich bedeutsame Leistungen erbracht haben: Dar-

stellende Künstler, Naturwissenschaftler Schriftsteller etc. (Renzulli 1978; 1986; 1999). Ziel

der biographischen Retrospektive war es festzustellen, welche Merkmale allen Personen ge-

                                                
39 Eine disbezügliche Äquivalente findet sich in der Expertiseforschung, in der die Entstehungsbedingungen
herausragender Leistungen in spezifischen Domänen (z.B. Schach, Musik) untersucht werden (Gruber & Ziegler
1996).
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meinsam sind und damit als personale Konstituenten innovativer, gesellschaftlich bedeutsa-

mer Leistungen betrachtet werden können.

Bevor die Befunde aus der biographischen Analyse dargestellt werden, sei exkursartig darauf

hingewiesen, dass diese Methode des Erkenntnisgewinns innerhalb der Hochbegabungsfor-

schung auf eine beträchtliche Tradition zurückgreifen kann. Eine der populärsten diesbezügli-

chen Untersuchungen wurde im Rahmen der Terman-Studie von seiner Mitarbeiterin Catheri-

ne M. Cox in den 1920er Jahren durchgeführt (Cox 1926). Deren knappe Darstellung soll die

Problematik dieser Methode verdeutlichen und den Ergebnisse der biographischen Analyse

von Renzulli Form verleihen. Cox befasste sich mit der Rekonstruktion der Intelligenzwerte

von 282 berühmten Personen. Dazu trug sie detaillierte biographische Angaben über deren

Kindheit und Jugendzeit zusammen und leistete auf der Grundlage dieser Angaben eine

Schätzung zweier IQ-Werte: Der erste Wert umfasste die Zeitspanne von der Geburt bis zum

17. Lebensjahr, der zweite Intelligenzwert die darauf folgende Zeitspanne vom 17. bis zum

26. Lebensjahr. Die Quantifizierung bestand darin, einen gesetzten Grundwert von 100 mit

jedem bemerkenswerten Ereignis in der Akte um eine bestimmte Zahl zu erhöhen. So ent-

standen Intelligenzwerte von 145 für Stuart John Mill oder von 170 für Wolfgang Amadeus

Mozart. Vice versa führten fehlende Angaben im biographischen Nachlass zu einem Abzug

einer bestimmten Punktezahl.40 Die zusammenfassende Interpretation der Intelligenzwerte

mündete ein in das Ergebnis, dass gesellschaftlich bedeutsame Leistungen auf eine angebore-

ne, überdurchschnittlich hohe Intelligenz zurückgeführt werden können. Eine genauere Ana-

lyse der dargestellten Methode offenbart jedoch vielmehr und einzig ein methodologisches

Artefakt, insofern die Unterschiede nicht die jeweiligen Leistungen oder gar die angeborene

Intelligenz messen, sondern die unterschiedliche Quantität und Qualität der zur Verfügung

stehenden Angaben. Hohe Intelligenzwerte entsprechen demnach einer Anekdotenfülle, wäh-

renddem vergleichsweise niedrige Werte auf eine Quellenarmut hinweisen (zur Kritik vgl.

Gould 1988).

Die Ergebnisse der biographischen Analyse von Renzulli basieren auf einer ähnlichen, wenn

auch im Detail anders gelagerten Art eines Artefakts. Dieser besteht darin, Personen ex post

de facto bestimmte Fähigkeiten zuzuschreiben, die zur Herausbildung innovativer, gesell-

schaftlich bedeutsamer Leistungen geführt haben sollen. Danach werden beispielsweise einer

Person, die aussergewöhnliche Leistungen im Bereich Schach erbringt, in der Retrospektive

                                                
40 So wurden z.B. für den Dichter Cervantes (1547-1616) und den Astronomen Kopernikus (1473-1543) ledig-
lich ein vergleichsweise niedriger IQ von 105 berechnet.
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überdurchschnittliche Fähigkeiten im Schach zugeschrieben, und einer Person, die sich Zeit

ihres Lebens einem Gebiet widmete, ein hohes Aufgabenengagement. In gleicher Manier wird

schliesslich aus der gesellschaftlich anerkannten Innovation eine zugeschriebene Kreativität.

So mag denn auch das Fazit der biographischen Analyse nicht zu überraschen: Innovative,

gesellschaftlich herausragende Leistungen basieren auf überdurchschnittlichen, aber nicht

extrem hohen Fähigkeiten, dem Engagement in einer spezifischen Domäne und kreativen Fä-

higkeiten.41 Die Klärung der Frage, welche personalen Voraussetzungen innovativen, gesell-

schaftlich bedeutsamen Leistungen zugrunde liegen, resultiert damit zu grossen Teilen aus

Scheinerklärungen, indem kriteriale Teile des Problems – innovative, überdurchschnittliche

Leistungen – zu konstitutiven Teilen der Lösung – kreative, überdurchschnittliche Fähigkeiten

– umfunktioniert werden: Wer etwas leistet, ist dafür fähig; wer innovativ ist, ist kreativ.42

Renzulli stützte sich indes in der Bearbeitung der beiden Fragestellungen ferner auf die Be-

funde zweier Entwicklungslinien der psychologischen und pädagogisch-psychologischen For-

schung. Einerseits rezipierte er konzeptuelle Entwicklungen im Bereich der Intelligenzfor-

schung, aus denen Modelle mehrdimensionaler Fähigkeitskonzepte (Sternberg 1984) oder

sogenannter multipler Intelligenzen (vgl. Gardner 1983) resultierten, andererseits einen um-

fassenden Körper empirischer Befunde zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und schuli-

schen bzw. beruflichen Leistungen. Beide Entwicklungslinien trugen mit dazu bei, die Intelli-

genz-Leistungs-Koppelung aufzubrechen, sei es in Form einer mehrdimensionalen Ausdiffe-

renzierung vor dem Hintergrund progressiver Intelligenzkonzeptionen oder in Form einer

mehrkriterialen Ausdifferenzierung vor dem Hintergrund empirischer Befunde zum lediglich

moderaten Zusammenhang zwischen der allgemeinen Intelligenz und schulischen bzw. beruf-

lichen Leistungen. Für die Frage nach der Bedeutung der Intelligenz für die Entwicklung von

Leistungsexzellenz setzte Renzulli mit Bezug auf Ergebnisse der Expertiseforschung einen

Schwellenwert der Intelligenz fest, nach dem ein IQ von 120 ausreicht, um herausragende

Leistungen erbringen zu können (vgl. dazu Schneider 1992). Auf dieser Grundlage können

die prioritären Fragestellungen, die aus dem Erkenntnisinteresse nach den personalen Voraus-

setzungen von innovativen, gesellschaftlich bedeutsamen Leistungen hervorgegangen sind,

beantwortet werden:

                                                
41 Ahnliche Ergebnisse stammen aus den Studien von Roe (1952), die die gemeinsamen personalen Vorausset-
zungen von 64 berühmten Personen aus der Wissenschaft untersuchte. Demzufolge waren Merkmale wie Aus-
dauer, Konzentration und Aufgabenengagement für den beruflichen Erfolg bedeutsamer als eine überdurch-
schnittliche Intelligenz.
42 Das Kardinalproblem kann mit folgendem Zitat verdeutlicht werden: "Wenn die Zuschreibung von Fähigkei-
ten als wissenschaftliche Erklärung verstanden würde, würde man 'die Nässe einer Strasse nicht durch den Re-
gen, sondern durch ihre Fähigkeit, nass zu werden' erklären" (Otto Külpe 1920, nach Rost 2000, 28).
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1. Überdurchschnittliche Fähigkeiten, ein hohes Aufgabenengagement und eine hohe

Kreativität sind notwendige, wenn auch nicht hinreichende personale Voraussetzungen

für das Erbringen innovativer, gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen.

2. Ein Intelligenzwert von 120 ist notwendig – jedoch nicht hinreichend – für das Erbrin-

gen herausragender, insbesondere schulischer, Leistungen. Generell sind die besten

15-20% einer jeweiligen Fähigkeitsdimension in der Lage, herausragende Leistungen

in einer bestimmten Domäne zu erzielen, wobei das Spektrum der Gebiete nicht nur

schulisch relevante Fächer, sondern im Prinzip alle denkbaren und abgrenzbaren

Denk- und Handlungsgebiete umfasst.

Im Jahr 1978 führte Renzulli diese personalen Bedingungsfaktoren einer innovativen Leistung

modellhaft zusammen. Etikettiert wird das Produkt dieser Bedingungsfaktoren als hochbe-

gabtes Verhalten.43 Im Gegensatz zu statischen und singulären Konzeptionen der Hochbega-

bung basiert dieser Ansatz auf einem dynamischen Grundgedanken der Konstellation, inso-

fern innovative Leistungen, dies vermögen die biographischen Analysen zu illustrieren, nur in

bestimmten Situationen und in bestimmten Gebieten entstehen. Hochbegabung bzw. hochbe-

gabtes Verhalten wird konzipiert als Koinzidenz von überdurchschnittlichen Fähigkeiten, ho-

hem Aufgabenengagement und hoher Kreativität (Abbildung 7):

"Hochbegabtes Verhalten setzt sich aus dem Zusammen-

spiel dreier grundlegender menschlicher Eigenschaften zu-

sammen: Aus überdurchschnittlichen allgemeinen oder

spezifischen Fähigkeiten, einem hohen Aufgabenengage-

ment und einer hohen Kreativität. Als hochbegabt werden

diejenigen Kinder bezeichnet, die diese Fähigkeiten besit-

zen oder in der Lage sind, sie zu erwerben und in einem

bestimmten Leistungsgebiet anzuwenden. ... Hochbegab-

tes Verhalten zeigt sich bei bestimmten Personen (nicht

allen Personen), zu bestimmten Zeiten (nicht zu allen

Zeiten) und unter bestimmten Bedingungen (nicht unter

allen Bedingungen)" (Renzulli 1999, online).         Abbildung 7:      Drei-Ringe-Konzeption nach Renzulli (1978)

In den Bestimmungsstücken des hochbegabten Verhaltens sind die in der Entstehungsge-

schichte der Konzeption dargestellten Komponenten der Neuausrichtung abgebildet:

                                                
43 Diese Bezeichnung soll verdeutlichen, dass eine Hochbegabung ein Produkt darstellt und beobachtet werden
kann.

überdurchschnittliche
Fähigkeiten

Aufgaben-
engagement

Kreativität

hochbegabtes
Verhalten
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– Die Leitlinie der mehrdimensionalen Ausdifferenzierung ist in der Konstituente der über-

durchschnittlichen Fähigkeiten abgebildet. Diese beinhaltet sowohl Leistungsgebiete eher

allgemeiner Ausrichtung (z.B. Philosophie, Mathematik, Musik) als auch spezifische Do-

mänen (z.B. Meteorologie, Bienenzucht, Briefmarken sammeln).

– Die Leitlinie der mehrkriterialen Ausdifferenzierung ist in der Konstituente des Aufgaben-

engagements abgebildet. Diese beinhaltet Beharrlichkeit, Ausdauer und Konzentration in

der Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand.

– Das leitende Erkenntnisinteresse mit der Frage nach personalen Voraussetzungen innova-

tiver Leistungen ist in der Konstituente der Kreativität abgebildet. Diese beinhaltet insbe-

sondere die Fähigkeit zu divergentem Denken, wobei diese Operationalisierung weithin

unklar bleibt (Renzulli 1999).

Hochbegabtes Verhalten ist damit, dem Erkenntnisinteresse folgend, ausschliesslich aus per-

sonalen Faktoren zusammengesetzt. Die Exklusion sozialer Bedingungsfaktoren wird aus

Gründen der Praktikabilität vorgenommen. Aus demselben Grund werden andere, ebenfalls

leistungsbeeinflussende Faktoren wie beispielsweise Selbstwahrnehmung, Mut und Ich-Stärke

nicht im Modell abgebildet, sondern sie werden lediglich auf einer Hintergrundebene positio-

niert, nicht aber reflektiert (ebd.). Erst Aussagen über Entstehungsbedingungen von z.B. Auf-

gabenengagement würden jedoch reflexive pädagogische Praktikabilität ermöglichen. Die

Relationen der personalen Komponenten untereinander bleiben aber ebenso unklar wie die

Relationen mit anderen personalen und sozialen Einflussfaktoren, sodass der Eindruck ent-

steht, dass die angestrebte Praktikabilität der Konzeption zu Ungunsten ihrer Präzision erwirkt

wurde. Insofern muss die Konzeption vor dem Hintergrund ihres Erkenntnisinteresses rezi-

piert werden: Die Betonung der Notwendigkeit motivationaler Faktoren als Bedingung einer

Hochleistung mag in den 1980er Jahren einen substantiellen Beitrag zur Entkräftigung vor-

herrschender Mythen geliefert haben (vgl. Winner 1996),44 wirkt aber mit dem heutigen Wis-

senstand, beispielsweise mit Einbezug von Befunden aus der Expertiseforschung, eigenartig

grobkörnig. Auch mutet es sonderbar an, wenn noch heute Förderprojekte für hochbegabte

Schülerinnen und Schüler, zumal im deutschsprachigen Raum mit anderen Wertvorstellungen

von Leistung, auf der Grundlage dieser Konzeption entwickelt werden. Dies deutet letztlich

darauf hin, dass die Tendenz der Pädagogisierung (vgl. Kap. 1.1) noch nicht durchbrochen ist.

                                                
44 Zum Beispiel herrschte lange Zeit die Auffassung vor, dass eine hohe Intelligenz gleichsam ohne Anstrengung
und Anleitung zu herausragenden Leistungen führe.
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3.3.2. National Research Centre on the Gifted and Talented

Empirische Untersuchungen auf der Grundlage der Konzeption des hochbegabten Verhaltens

wurden im Rahmen des "National Research Centre on the Gifted and Talented" (NRC/GT)

durchgeführt. Im NRC/GT sind Personen aus der Wissenschaft, Praxis, Bildungspolitik und

anderen Interessengruppen beteiligt. Die Universitäten von Connecticut, Georgia, Virgina und

Yale bilden den universitären Kooperationsverbund. Zudem sind mehr als 200 Grund- und

weiterführende Schulen an der Einrichtung beteiligt.

Das Erkenntnisinteresse ist entsprechend breit gefächert, bezieht sich auf psychologische,

pädagogische und insbesondere methodisch-didaktische Fragestellungen der Hochbegabungs-

forschung und beinhaltet die folgenden Schwerpunkte (Gubbins 1995):

– Effekte von spezifischen Förderprojekten und -programmen auf hochbegabte Schülerin-

nen und Schüler;

– Umsetzung von Forschungsergebnissen in die schulische Praxis;

– Untersuchung bildungspolitischer Vorgaben und Standards und ihre Folgen für die Identi-

fikationspraxis;

– Untersuchung von Risikogruppen (hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit mangeln-

den Sprachkenntnissen, Minderleistungen, beeinträchtigendem sozio-ökonomischem

Hintergrund);

– Entwicklung des regulären Curriculums.

Die Forschungsvorhaben sind primär auf die Themen der Schulentwicklung und -qualität be-

zogen und beinhalten eine Ausrichtung, die man gemeinhin als 'angewandte Forschung' eti-

kettiert. Entwicklungsverläufe hochbegabter Schülerinnen und Schüler und deren allfällige

Beeinträchtigungen werden kaum bearbeitet. Einzig im Themengebiet der schulischen Min-

derleistung werden Studien durchgeführt, deren Ergebnisse von Relevanz für den vorliegen-

den Argumentationsgang sind (Reis & McCoach 2000; vgl. Kapitel 4.1). Jedoch zielen die

meisten Studien auf Empfehlungen ab, wie das Problem der hochbegabten Minderleister in

der pädagogischen Praxis bewältigt werden kann (Renzulli, Baum, Hebert & McCluskey

1999; Hebert & Olenchak 2000). Insofern steht die Ausrichtung des NRC/GT exemplarisch

Pate für die Tendenzen der Pädagogisierung und Konfundierung von Begabung und Hochbe-

gabung in der Forschung: Weder werden Grundlagen der Entwicklung oder Sozialisation

hochbegabter Schülerinnen und Schüler untersucht, noch wird auf der theoretischen oder em-

pirischen Ebene eine angemessene Trennung von Begabung und Hochbegabung geleistet.



78

3.3.3. Sonderpädagogische Relevanz

Das zugrunde liegende Erkenntnisinteresse der drei-Ringe-Konzeption richtet sich auf die

personalen Voraussetzungen von innovativen, gesellschaftlich bedeutsamen Leistungen. Bio-

graphische Analysen und der Einbezug neuerer Konzeptionen der Intelligenzforschung mün-

den ein in eine Triade von personalen Voraussetzungen für innovative, gesellschaftlich be-

deutsame Leistungen, bestehend aus überdurchschnittlichen Fähigkeiten, Aufgabenengage-

ment und Kreativität. Damit wird eine Hochbegabung als Leistungsvoraussetzung betrachtet.

Das Kriterium für die erste Form der sonderpädagogischen Relevanz – eine konzeptuelle Aus-

richtung sowohl auf die Leistungs- als auch die Persönlichkeitsentwicklung hochbegabter

Schülerinnen und Schüler – wird nicht erfüllt.

Die Relevanz dieser Konzeption der Hochbegabung hinsichtlich der Beurteilung der Plausibi-

lität und Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik wird anhand der empirischen Befunde, die im Rahmen des

NRC/GT erzielt werden, beurteilt. Entscheidend hierfür ist, inwiefern mit den Ergebnissen der

Untersuchungen, die aus dem Verständnis hochbegabten Verhaltens hervorgehen, Aussagen

zu Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler bzw. zum Ein-

fluss der Hochbegabung auf Beeinträchtigungen der Entwicklung gemacht werden. Die empi-

rischen Befunde des NRC/GT ermöglichen kaum sonderpädagogisch relevante Aussagen:

– Im Hinblick auf die Beurteilung der Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik werden entsprechend

des leistungsorientierten Erkenntnisinteresses lediglich empirische Befunde zum Themen-

bereich der schulischen Minderleistung dargelegt. Allerdings sind diese Untersuchungen

stark auf die Praxis der Erziehung und Bildung ausgerichtet und beinhalten kaum präzise

Angaben zu dieser Form der Lernschwierigkeiten.

– Im Hinblick auf die Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik werden in den Untersuchungen keine, im

vorliegenden Sinne sonderpädagogisch relevanten, Angaben gemacht: Es liegen keine

empirischen Befunde zum Einfluss der Hochbegabung auf die Leistungs- oder Persön-

lichkeitsentwicklung vor.
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3.4. Hochbegabung als personale und soziale Leistungsvoraussetzung – am Beispiel des

Münchner (Hoch-)-Begabungsmodells

3.4.1. Konzeptuelle Grundlagen

Im Jahr 1964 diagnostizierte der Philosophe, Theologe und Pädagoge Georg Picht in einer

Artikelserie in "Christ und Welt", die anschliessend als Buch veröffentlicht wurde (Picht

1964), die "deutsche Bildungskatastrophe" und prognostizierte davon ausgehend einen Man-

gel an qualifiziertem Nachwuchs. Picht fürchtete insbesondere um die Wettbewerbsfähigkeit

der deutschen Wirtschaft. Mit Verweis auf ausländische Vorbilder forderte er eine Erhöhung

der Abiturientenzahl, bessere Unterrichtsbedingungen sowie tiefgreifende Reformen in For-

schung und Lehre. Diese im Stile eines Pamphlets vorgetragenen Forderungen initiierten in

der Folge erziehungswissenschaftliche, psychologische und soziologische Überlegungen zu

einer Neubestimmung des deutschen Bildungssystems.45 Insbesondere wurden dahingehend

Zweifel an der Effizienz des deutschen Bildungssystems vorgebracht, dass potentielle Bega-

bungsreserven von der Schule nicht hinreichend genutzt würden. Mit der Kritik am ineffizi-

enten Schulsystem wurde dem bislang vorwiegend von der Psychologie behandelten Thema

der 'Begabung' eine neue, pädagogische Bedeutungskomponente verliehen.

Für den Bereich der Hochbegabungsforschung in Deutschland bewirkte diese Zustandsanaly-

se und -prognose eine Neuausrichtung des Erkenntnisinteresses. Standen in der ersten Hälfte

des 20. Jahrhunderts vor allem Fragen der Natur der Intelligenz und deren Messbarkeit im

Zentrum (vgl. Stern 1916), verlagerte sich nun das Interesse auf das Schaffen einer empiri-

schen Grundlage zur Aktivierung der Begabungs- und Bildungsreserven. Die entsprechende,

die empirische psychologische Forschung anleitende Fragestellung war diejenige nach den

personalen und sozialen Bedingungsfaktoren der Leistungsentwicklung bzw., bezogen auf die

Hochbegabungsforschung, die Frage nach dem Zustandekommen von Leistungsexzellenz.

Wesentlich geprägt wurden die Diskussionen um diese Fragestellung und die damit verbun-

denen theoretischen Überlegungen zu einer Konzeption der Hochbegabung als personale und

soziale Leistungsvoraussetzung durch den deutschen Psychologen Kurt A. Heller und seine

Untersuchungen im Rahmen der im Jahr 1985 startenden Münchner Hochbegabungsstudie

                                                
45 Aus den Reformbestrebungen rund um die "Bildungskatastrophe" gingen u.a. Versuche mit verbesserter
Durchlässigkeit im dreigliedrigen System, die Einführung erster Gesamtschulen oder der Ausbau des 2. Bil-
dungsweges hervor.
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(Heller & Hany 1986; Heller 1990; 1992).46 Im Rahmen dieser Studie wurden empirische

Befunde zu den Voraussetzungen von Hochleistungen bzw. der Leistungsexzellenz erhoben

und periodisch in einem Modell der (Hoch-)Begabung zusammengeführt. Die theoretischen

Überlegungen zur Hochbegabung innerhalb der Münchner Hochbegabungsstudie stellen im

wesentlichen ein Abbild der Geschichte der deutschsprachigen (Hoch-)-Begabungsforschung

dar und sind vor diesem Hintergrund zu analysieren. Im Gegensatz zu den Akzentuierungen

der differentiellen Psychologie des Marburger Hochbegabtenprojekts (vgl. Kapitel 3.2) er-

weiterte die Münchner Gruppe um Heller ihre Grundlagen in eklektizistischer Manier mit

Befunden und Konzepten aus verschiedenen Fachrichtungen der Psychologie, namentlich der

Kognitions-, Lern- und Entwicklungspsychologie. Insgesamt setzt sich die Konzeption der

Hochbegabung aus vier Komponenten zusammen. Alle Komponenten dienen dazu, die in der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschende Koppelung von Intelligenz und Leistung

aufzubrechen.47  Die Gemeinsamkeit der Komponenten besteht darin, dass sie Bedingungs-

komponenten der schulischen Leistung darstellen. In ihrem Zusammenspiel determinieren sie

die Leistungsfähigkeit einer Person. Es lassen sich folgende Bedingungskomponenten der

individuellen Leistungsfähigkeit darstellen, wobei jeweils eine Person Pate steht für die vor-

genommene Ausdifferenzierung, die in Form der Klärung verschiedener Fragen zum Zustan-

dekommen von Leistungsexzellenz formuliert wird:

(1) Die Klärung der Frage nach den personalen Einflussfaktoren und ihrer Bedeutung für die

Leistungsentwicklung wurde wesentlich durch William Stern geprägt;

(2) Die Klärung der Frage nach den sozialen Einflussfaktoren und ihrer Bedeutung für die

Leistungsentwicklung wurde wesentlich durch Heinrich Roth geprägt;

(3) Die Klärung der Frage nach domänenspezifischen Fähigkeiten und ihrer Bedeutung für die

Leistungsentwicklung wurde wesentlich durch Howard Gardner geprägt;

(4) Die Klärung der Frage nach dem multidimensionalen Zusammenspiel der verschiedenen

Bedeutungskomponenten im Prozess der Leistungsentwicklung wurde wesentlich durch

François Gagné geprägt.

                                                
46 Heller legte bereits mit seiner Dissertation zur Aktivierung von Begabungs- und Bildungsreserven (Heller
1970) die Grundlage für die späteren Untersuchungen. Er beschäftigte sich darin insbesondere mit Schülerinnen
und Schülern, die trotz überdurchschnittlicher Intelligenz aus sozioökonomischen oder -kulturellen Gründen
nicht in weiterführende Schulen gelangten. Die Arbeit beinhaltete eine empirische Studie mit rund 4'000 Schüle-
rinnen und Schülern in Baden-Württemberg mit dem Ziel, den Umfang und die Verteilung der Begabungs- oder
Bildungsreserven aufgrund objektiver Daten zu ermitteln.
47 Diese Intention ist vergleichbar mt dem Erkenntnisinteresse, welches die drei-Ringe Konzeption von Renzulli
(vgl. Kapitel 3.3) anleitet.
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(1) Der Einbezug personaler Einflussfaktoren der Leistungsentwicklung liegt wesentlich in

den Arbeiten des deutschen Entwicklungspsychologen William Stern begründet. Sterns Wir-

ken fiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine Zeit, in der sich die Psychologie als Wissen-

schaft zunehmend etablierte. Er prägte den Begriff der 'Begabung' in der deutschsprachigen

Psychologie und Pädagogik und brach als erster die Begabungs-Leistungs-Koppelung auf:

"Begabungen an sich sind immer nur Möglichkeiten der Leistung, unumgängliche Vorbedin-

gungen, sie bedeuten noch nicht die Leistung selbst" (Stern 1916, 110).  Danach müssen die

intellektuellen Kräfte – verstanden als Intelligenz – durch personale Merkmale wie eine aus-

geprägte Willensstärke oder bereichsspezifische Interessen auf leistungsrelevante Gebiete

fokussiert werden, damit in der Auseinandersetzung mit einem Wissensgebiet Hochleistungen

möglich sind. – Im Münchner Modell der (Hoch-)Begabung sind die personalen Bedingungs-

komponenten der Begabungs- bzw. Leistungsentwicklung in Abgrenzung zu intellektuellen

Fähigkeiten als nicht-kognitive Persönlichkeitsmerkmale abgebildet und aufgrund der empiri-

schen Ergebnisse in weitere Komponenten (Stressbewältigung, Leistungsmotivation, Arbeits-

und Lernstrategien, (Prüfungs-)Angst, Kontrollüberzeugungen) ausdifferenziert worden.

(2) Der Einbezug sozialer Einflussfaktoren der Leistungsentwicklung basiert zu wesentlichen

Teilen auf dem dynamischen Begabungsbegriff nach Heinrich Roth. Roth legte 1952 Grund-

züge einer Theorie der Begabung vor, wobei der Titel seines Aufsatzes – 'Begabung und Be-

gaben' – die Ausrichtung seiner Auffassung der Begabung bereits reflektierte (Roth 1952; vgl.

auch Roth 1961).48 Der Kern des dynamischen Begabungsbegriffs besteht in der Abkehr von

einer Auffassung der Begabung als statische, genetisch festgelegte Anlagepotenz, die sich im

Verlauf der Entwicklung gleichsam aus ihr selbst entfalten würde. Vielmehr wurde anhand

der zur damaligen Zeit progressiven Grundfrage – 'ist' man begabt oder 'wird' man es? –  der

Begriff der Begabung in gewisser Weise pädagogisiert, indem mit ihm nicht mehr eine Anla-

gepotenz verstanden wurde, sondern das Produkt eines Prozesses, der von aussen angeregt

und angeleitet wird bzw. werden kann (vgl. auch Hoffmann 1995). Damit war es möglich,

'begabt zu werden', unter Anleitung von aussen gesteuerter Einflussnahmen, beispielsweise

und insbesondere der pädagogischen Praxis. – Im Münchner Modell der (Hoch-)Begabung

sind die sozialen Bedingungskomponenten der Begabungs- bzw. Leistungsentwicklung als

Umweltmerkmale abgebildet. Darunter werden soziale Einflussfaktoren wie die familiäre Ler-

numwelt, das Familienklima, die Instruktionsqualität im Unterricht, das Klassenklima oder

                                                
48 Auch der Deutsche Bildungsrat machte diese Überlegungen zur Grundlage seiner Arbeit. Er veröffentlichte
1968 den Sammelbandes 'Begabung und Lernen', der sowohl auf bildungspolitischer als auch auf pädagogischer
Ebene diskursbestimmend werden sollte (Roth 1968).
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kritische Lebenseregnisse (z.B. Geburt eines Geschwisters, Todesfall in der Familie, sich ver-

lieben) verstanden.

(3) Ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der individuellen Leistungsfähigkeit ist die An-

nahme eines mehrdimensionalen Begabungskonzepts . Dahinter steht die Auffassung, dass es

unterschiedliche Begabungsformen gibt, die nicht unter eine singuläre, traditionelle Form der

allgemeinen Intelligenz subsummiert werden können (vgl. Heller 1997). Die Grundidee dieser

klassifikatorischen Differenzierung unterschiedlicher Begabungsformen stellt die multiple

Intelligenztheorie von Gardner (1983) zur Verfügung.49 Darin werden einzelnen Intelligenzen

bzw. Begabungsdimensionen jeweils bestimmte Leistungsbereiche zugeordnet. Jeder Mensch

verfügt über ein dynamisches individuelles Profil bezüglich der Ausprägungsgrade der ver-

schiedenen Begabungsformen. – Im Münchner Modell der (Hoch-)-Begabung sind diese Vor-

aussetzungen der individuellen Leistungsfähigkeit als Begabungsdimensionen abgebildet.

Unterschieden werden intellektuelle Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, soziale Kompetenz,

Musikalität, Psychomotorik, künstlerische Fähigkeiten sowie praktische Fähigkeiten.

(4) Die modellhafte Umsetzung der genannten Ausdifferenzierungen in Form eines multidi-

mensionalen Zusammenspiels im Prozess der Leistungsentwicklung wurde zunächst von

François Gagné in seinem Modell der Hochbegabung vorgenommen. Gagné (1985; 1993;

2000) unterscheidet die Ebene der Kompetenz mit allgemeinen und spezifischen Begabungen

von der Ebene der Performanz mit domänenspezifischen Talentformen. Zwischen diesen bei-

den Polen wirken vermittelnde Faktoren ("Katalysatoren"; z.B. Motive, Interessen, familiäre,

schulische und andere Sozialisationsfaktoren), die beeinflussen, inwieweit eine Kompetenz in

eine entsprechende Performanz umgesetzt werden kann. Entscheidend für die theoretischen

Überlegungen im Rahmen der Münchner Hochbegabungsstudie ist die Bedeutung des Ler-

nens als Verbindungsglied zwischen Kompetenz und Performanz. Konzeptuell abgebildet

wird die Interdependenz zwischen den Fähigkeiten, den personalen und den sozialen Bedin-

gungsfaktoren der Leistungsentwicklung mit den Begriffen des Prädiktors (= Begabungsfor-

men), der Mediatoren (= personale und soziale Leistungsbedingungen) und des Kriteriums (=

                                                
49 Kritisch zum Einbezug der multiplen Begabungsformen wird von den Vertretern der traditionellen Intelli-
genztheorie geäussert, dass zumindest die ersten vier (sprachliche, logisch-mathematische, räumliche und musi-
kalische Intelligenz) von mittlerweile achteinhalb 'Intelligenzen' von Gardner (1983; 2000) positiv mit der all-
gemeinen Intelligenz korrelieren – die restlichen viereinhalb (körperlich-kinästhetische, interpersonale, intraper-
sonale, naturalistische und existentielle Intelligenz) sind Postulate und empirisch nicht nachweisbare Spekulatio-
nen (Anderson 1999; Heilmann 1999). Schon vor zehn Jahren haben Weinert & Waldmann (1990, 19) bemän-
gelt, dass die multplen Intelligenzen eher "auf einer Analyse anekdotischer Befunde als auf einer empirisch be-
währten, soliden psychologischen Theorie über kognitive Fähigkeiten" beruhten.
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Leistungsformen). – Im Münchner Modell der (Hoch-)Begabung sind diese Bedingungskom-

ponenten der Begabungs- bzw. Leistungsentwicklung als Verbindungsglied zwischen der Be-

gabung und der Leistung oder, in Anlehnung an Weinert (2000), als 'Brücke zwischen Bega-

bung und Leistung' abgebildet (vgl. auch Weinert 1992). Entsprechend der Begabungsformen

werden verschiedene Leistungsgebiete unterschieden: Mathematik, Naturwissenschaften,

Technik, Informatik, Schach, Malen, Musik, Sprachen, Sport sowie soziale Beziehungen.

Prima facie stellt das aus den vier Bedingungskomponenten resultierende Münchner (Hoch-)-

Begabungsmodell ein pädagogisch-psychologisches Modell der Leistungsentwicklung dar. Es

ist, kontraterminologisch, nicht hochbegabungsspezifisch, sondern besitzt in dieser Form

Gültigkeit für alle Menschen unter allen Bedingungen, unabhängig von deren Intelligenzhöhe

(vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8: Das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell (aus Heller 2001, 15)



84

Als 'Begabung' gilt auf dieser Grundlage, in Anlehnung an Roth (1968), das "Insgesamt per-

sonaler (kognitiver, motivationaler) Lern- und Leistungsvoraussetzungen" (Heller 2001, 23 –

Hervorhebung DG). Dieses ausschliesslich auf die personale Ebene ausgerichtete Begabungs-

verständnis ist zu unterscheiden von der Konzeption der Begabungsentwicklung. Die Bega-

bungsentwicklung basiert auf der Interaktion zwischen dem Prädiktor der individuellen Bega-

bung und den Moderatoren der nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmale und den vorherr-

schenden Umweltbedingungen. Je nach Ausprägung der einzelnen Determinanten der indivi-

duellen Leistungsfähigkeit resultiert daraus eine bestimmte Höhe der Leistung in der jeweili-

gen Leistungsdomäne. Vice versa bedingt eine bestimmte Höhe der Leistung eine in be-

stimmter Form erfolgende Ausprägung der Determinanten der individuellen Leistungsfähig-

keit, wobei das Prinzip der Interdependenz kompensatorische Effekte zulässt.50 Im Modell

sind damit drei Grundsätze der Leistungsentwicklung abgebildet, die wesentliche Befunde der

Begabungsforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts widerspiegeln:

- Allgemeine oder bereichsspezifische Fähigkeiten sind notwendige, nicht aber hinreichen-

de Voraussetzungen für das Erbringen von Leistungen im jeweiligen Gebiet.

- Andere personale und soziale Leistungsvoraussetzungen sind ebenfalls notwendige, wenn

auch nicht hinreichende Bedingungen der Leistungserbringung.

- Diese Determinanten der individuellen Leistungsfähigkeit sind nach dem Prinzip der In-

terdependenz miteinander verbunden.

Nun treffen diese Überlegungen auf alle Menschen zu. Seine Hochbegabungsspezifität ge-

winnt das Modell allein in der Anwendung dieser Grundüberlegungen. Diese besteht darin, die

interdependenten Komponenten des Modells auf die Bedingungen der Leistungsexzellenz

auszurichten. Erst mit diesem Schritt wird aus einem Modell der Begabung ein Modell der

Hochbegabung.51 Dazu wird zunächst, vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses, das

Kriterium der Leistung als Leistungsexzellenz festgelegt. Nach dem Prinzip der Interdepen-

denz verändern sich dadurch die Bedingungsfaktoren der Leistung in verschiedener Hinsicht.

Zur Klärung der Frage, wie sich die Bedingungen verändern, wird auf die empirischen Befun-

de der Hochbegabungsstudie zurückgegriffen. Diese besagen, dass zum einen eine überdurch-

schnittliche, nicht aber extrem hohe Begabung eine notwendige Voraussetzung zur Erbrin-

gung von Leistungsexzellenz darstellt; zum andern sind leistungsförderliche Ausprägungen

                                                
50 So können beispielsweise überdurchschnittliche, aber nicht herausragende intellektuelle Fähigkeiten durch
überdurchschnittliche motivationale und volitionale Persönlichkeitsmerkmale kompensiert werden, sodass auf
dieser Grundlage das Erbringen herausragender schulischer Leistungen möglich ist.
51 Dieses Verhältnis von Begabung und Hochbegabung spiegelt sich auch in formaler Hinsicht wider, insofern in
zahlreichen Beiträgen die Form der "(Hoch-)Begabung" Verwendung gefunden hat.
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der personalen und sozialen Mediatoren ebenfalls notwendig zur Erbringung von Leistungs-

exzellenz (Genaueres dazu vgl. Kapitel 3.4.2). Eine herausragende Leistung kann demnach

auf der Grundlage verschiedener Konstellationen ihrer Bedingungsfaktoren ('Inputs') erbracht

werden, deren Gemeinsamkeit lediglich darin besteht, dass der 'Output' aus einer Leistungs-

exzellenz besteht. Dementsprechend sind die personalen und sozialen Bedingungsfaktoren der

Leistungsexzellenz, abgebildet auf der theoretischen Ebene, konstitutiv für die Konzeption

der Hochbegabung, die folglich als "personale und soziale Voraussetzung für Leistungsex-

zellenz" bestimmt wird (Heller 2001, 22). Die Inhalte der Mediatoren sind Gegenstand der

empirischen Untersuchungen im Rahmen der Münchner Hochbegabungsstudie. Insofern ver-

körpert die Münchner Konzeption der Hochbegabung ein formalisiertes Abbild der Empirie,

als sie inhaltlich laufend von den empirischen Befunden zu den personalen und sozialen Vor-

aussetzungen zur Leistungsexzellenz bestimmt wird.52

                                                
52 Damit sind auch die zahlreichen Varianten des Münchner (Hoch-)Begabungsmodells zu erklären, die im Laufe
der letzten fünfzehn Jahren publiziert worden sind (Heller 1990; 1991; 1993; 2000).
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3.4.2. Die Münchner Hochbegabungsstudie - Anlage und Ergebnisse

Im Jahre 1985, dem Jahr der Weltkonferenz über "Hochbegabte und talentierte Kinder" in

Hamburg, begann an der Ludwig-Maximilians-Universität in München das longitudinal an-

gelegte Forschungsprojekt "Formen der Hochbegabung bei Kindern und Jugendlichen: Identi-

fikation, Entwicklungs- und Leistungsanalyse" (nachfolgend: 'Münchner Hochbegabungsstu-

die'). Ausgehend vom Münchner Hochbegabungsmodell und immer wieder in Modifikationen

desselben einfliessend, werden unter diesem Etikett empirische Untersuchungen zur Be-

schreibung und Interpretation der Entstehungsbedingungen von Leistungsexzellenz durchge-

führt. Leitend ist für alle Untersuchungen die folgende Fragestellung:

Inwiefern unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler mit einer Leistungsexzellenz in den

personalen und sozialen Determinanten der Leistungsfähigkeit von denjenigen Schülerinnen

und Schülern, die keine herausragenden Leistungen – bzw. Leistungsexzellenz – erbringen?

Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen stellen in der Konsequenz der theoretischen

Überlegungen die personalen und sozialen Voraussetzungen einer Leistungsexzellenz, in die-

sem Fall bezogen auf den schulischen Bereich, dar. Insgesamt unterscheiden sich die Ergeb-

nisse nicht von denjenigen des Marburger Hochbegabtenprojekts (vgl. Kapitel 3.2) und kön-

nen dementsprechend in einer ersten Gesamtschau zusammengefasst werden:

- Hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich

in leistungsnahen personalen Merkmalen.

- Hochbegabte und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich

kaum in leistungsfernen personalen Merkmalen.

Indes unterscheiden sich die beiden Konzeptionen im Erkenntnisinteresse und der darauf ba-

sierenden Fragestellung: Im Gegensatz zum Marburger Hochbegabtenprojekt, mit dem in er-

ster Linie gezeigt wird, dass sich hochintelligente und durchschnittlich intelligente Schülerin-

nen und Schüler in leistungsförderlichen Merkmalen unterscheiden, wird in der Münchner

Hochbegabungsstudie primär untersucht, welche Merkmale leistungsförderlich sind, um diese

als empirisch abgesicherte Konstituenten einer Hochbegabung festlegen zu können. Verbun-

den mit dem Ziel der Studie des Extrahierens dieser Leistungsvoraussetzungen ist dabei deren

Zweck zu betrachten, der in der Förderung der 'begabtesten' Schülerinnen und Schüler be-

steht, also derjenigen Gruppe, deren personale und soziale Voraussetzungen mit grösster

Wahrscheinlichkeit zur Leistungsexzellenz führen werden (vgl. Hany 2002).
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Die Darstellung der wichtigsten Befunde aus der Münchner Hochbegabungsstudie erfolgt in

zwei Ergebnisblöcken. Sie lassen sich mit Bezug auf das Erkenntnisinteresse bzw. das

Münchner (Hoch-)Begabungsmodell in personale und soziale Voraussetzungen der Lei-

stungsexzellenz unterscheiden. Als personale Voraussetzungen für Leistungsexzellenz wurde

ein Katalog leistungsförderlicher Merkmale identifiziert (u.a. Hany & Nickel 1992; Heller

2000; zusammenfassend in Heller 2001) (Tabelle 1). Danach ist eine Kombination von einer

überdurchschnittlichen, wenn auch nicht notwendigerweise stark überdurchschnittlichen In-

telligenz mit leistungsförderlichen Persönlichkeitsmerkmalen bezeichnend für die 'begabte-

sten' Schülerinnen und Schüler, insofern "in vielen Fällen Schüler mit sowohl hoher Intelli-

genz als auch günstigen Persönlichkeitsmerkmalen erheblich bessere Leistungen zeigen als

die übrigen" (Heller 2001, 287). Mit demselben Schema, aber dem Kriterium der Minderlei-

stung an Stelle der Leistungsexzellenz eingesetzt, wurden Merkmalslisten von hochbegabten

Schülerinnen und Schülern mit erwartungswidrigen Minderleistungen erstellt. Sie beinhalten

dieselben personalen Merkmale wie im Falle der Hochleister, freilich in negativer Ausprä-

gung. Damit scheint es eine Gruppe primär leistungsnaher personaler Merkmale zu geben.

Tabelle 1: Unterschiede zwischen hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit Leistungsexzellenz und
schulischen Minderleistungen hinsichtlich ihrer charakteristischen personalen Merkmale

Personale Charakteristika der hochbegabten

Schülerinnen und Schüler mLeistungsexzellenz

Personale Charakteristika der hochbegabten

Schülerinnen und Schüler mit

Minderleistungen

intrinsische Leistungsmotivation
ein positives akademisches oder schulisches Selbstkonzept
internale Attribuierung
Hoffnung auf Erfolg
selbstbewusst

ungünstige Motivationsstruktur
geringes akademisches Selbstkonzept
externale Attribuierung
Furcht vor Misserfolg
ängstlich

Soziale Voraussetzungen für Leistungsexzellenz werden lediglich mit einer eher allgemein

gehaltenen, sicherlich aber hochbegabungsunspezifischen Auflistung möglicher Umweltein-

flüsse beschrieben, indem beispielsweise konstatiert wird, dass "auch besonders begabte

Schüler ... sensibel auf emotional belastende Beziehungen zu Mitschülern und Lehrern, auf

Unterrichtsstörungen oder Lustlosigkeit in der Klasse [reagieren]" (Heller 2001, 315). Im

Hinblick auf die Praxis der Sonderpädagogik führen die Ergebnisse zu entsprechend allge-

meinen methodisch-didaktischen Empfehlungen zur Individualisierung, wonach "unter-

schiedliche Begabungsvoraussetzungen und Lernbedürfnisse differenzierte schulische Curri-

cula und Unterrichtsstrategien [erfordern]" (Heller, 1998, 36) bzw. es "die Aufgabe der Lehr-
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personen ist ... , den Begabten von Anfang an die für ihre Begabungsstruktur und Bedürfnisse

ausreichenden Entwicklungsanreize, Lernangebote, Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten

zu bieten" (Weinert, 1992; zitiert nach Ziegler in Wagner 2000, 106).
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3.4.3. Sonderpädagogische Relevanz

Leitend für die Münchner Hochbegabungsstudie ist die Fragestellung nach den personalen

und sozialen Bedingungsfaktoren der Leistungsentwicklung bzw., ausgerichtet auf die Hoch-

begabungsforschung, die Frage nach dem Zustandekommen von Leistungsexzellenz. Dement-

sprechend bezieht sich die Konzeption der Hochbegabung als personale und soziale Voraus-

setzung für Leistungsexzellenz in ihren Konstituenten auf personale und soziale Determinan-

ten der individuellen Leistungsfähigkeit. Mit dieser ausschliesslichen Orientierung auf die

Leistungsentwicklung hochbegabter Schülerinnen und Schüler wird das Kriterium zur ersten

Form der sonderpädagogischen Relevanz nicht erfüllt: Eine derartige Konzeption von Hoch-

begabung wird als Leistungsvoraussetzung betrachtet, mit deren Verwendung der Einfluss der

Hochbegabung auf die Persönlichkeitsentwicklung nicht erfasst wird, sondern vielmehr der

Einfluss bestimmter Persönlichkeitsmerkmale auf die Begabungsentwicklung im Zentrum der

theoretischen Überlegungen steht.

Trotzdem beinhaltet diese Konzeption der Hochbegabung einige Relevanz hinsichtlich ihrer

Verwendung zur Beurteilung der Plausibilität und Begründung des Einbezugs hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik:

- Im Hinblick auf die Beurteilung der Plausibilität, die in Zusammenhang mit dem Vorhan-

densein von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler

vorzunehmen ist, beinhalten die Ergebnisse eine präzise Beschreibung der personalen,

insbesondere motivationalen und volitionalen, Merkmale von hochbegabten Schülerinnen

und Schülern, die erwartungswidrig schulische Minderleistungen erbringen.

- Im Hinblick auf die Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik, deren Beurteilung auf dem Einfluss der

Hochbegabung auf die Entwicklungsbeeinträchtigungen basiert, dient das Münchner Mo-

dell der (Hoch-)Begabung als Interpretationsgrundlage für die Entstehung dieser schuli-

schen Minderleistungen. Dazu ist im Münchner (Hoch-)-Begabungsmodell als Prädiktor

nach wie vor eine überdurchschnittliche intellektuelle Begabung einzusetzen, derweil als

Kriterium an Stelle der Leistungsexzellenz eine schulische Minderleistung einzusetzen ist.

Dabei wird insbesondere auf das Themengebiet der unterrichtlichen Unterforderung ver-

wiesen. Allerdings leitet das allgemeine Modell lediglich oberflächliche Erklärungsansät-

ze an: "Bei besonders befähigten Schülern führen länger andauernde Unterforderungen ..

nicht selten zu Entwicklungsbeeinträchtigungen oder gar Verhaltensstörungen als Reakti-

on auf ungenügende individuelle Leistungsanforderungen" (Heller 2000, 55).
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3.5. Ein sonderpädagogisch relevanter Begriff von Hochbegabung

Für die Beurteilung der sonderpädagogischen Relevanz der Ansätze der Hochbegabung wur-

den zwei Formen beurteilt: Zum einen wurde die Relevanz der jeweiligen Konzeption der

Hochbegabung hinsichtlich des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik eingeschätzt. Danach muss eine Hochbegabung

nicht nur Einfluss auf die Leistungs-, sondern auch auf die Persönlichkeitsentwicklung der

Schülerinnen und Schüler aufweisen, damit mit ihrer Verwendung überprüft werden kann, ob

hochbegabte Schülerinnen und Schüler in die Konzeption der besonderen Erziehungs- und

Bildungserfordernisse eingefügt werden können. Die Beurteilung dieser Form der Relevanz

mündet ein in die Entscheidung für eine Konzeption der Hochbegabung. Von den drei darge-

stellten Konzeptionen der Hochbegabung kann lediglich die Hochbegabung im Sinne der Ex-

tremvariante der allgemeinen Intelligenz als Entwicklungsvoraussetzung betrachtet und in die

theoretischen Überlegungen eingefügt werden, weil mit ihr sowohl der Einfluss der Hochbe-

gabung auf die Leistungs- als auch auf die Persönlichkeitsentwicklung konzeptualisiert wird.

Sie wird nachfolgend der Überprüfung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler

in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik zugrunde gelegt (Kapitel 4). Die beiden an-

deren Konzeptionen der Hochbegabung beziehen sich ausschliesslich auf die Ebene der Lei-

stungsentwicklung und sind als Leistungsvoraussetzungen zu betrachten.

Ein sonderpädagogischer Begriff der Hochbegabung beinhaltet in Anlehnung an die Extrem-

variante der allgemeinen Intelligenz g die Fähigkeit, sich Wissen vergleichsweise schnell und

effektiv anzuwenden, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und mögliche Transferlei-

stungen zu erkennen. Mit Rückgriff auf die ökologischen Grundlagen der Konzeption der

besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse und in den Kontext der Erziehung und

Bildung gestellt lässt sich der Begriff der Hochbegabung präzisieren: Als hochbegabt im son-

derpädagogischen Sinn gelten Schülerinnen und Schüler, die in der Lage sind oder in die Lage

versetzt werden können, schulische Anforderungen schneller und/oder besser bewältigen zu

können als die Mehrheit der Gleichaltrigen. Quantifiziert wird die Hochbegabung im Bereich

der intellektuellen Fähigkeiten mit Intelligenztests. Mit diesem Verständnis von Hochbega-

bung und der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist die

Kompatibilität von Sonderpädagogik und Hochbegabung auf der Ebene theoretischer Überle-

gungen geschaffen und damit auch die Voraussetzung, den Einbezug hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik empirisch zu überprüfen.

Dies wird im nächsten Schritt geleistet.
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Dazu wird wieder auf die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse

zurückgegriffen (vgl. Kapitel 2.4). Aus ihr konnte eine Plausibilitäts- bzw. Begründungskon-

trolle abgeleitet werden, die nachfolgend mit Rückgriff auf Untersuchungen, in denen die

Hochbegabung als überdurchschnittliche Intelligenz konzeptualisiert wird, durchgeführt wird:

1. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist plausibel, wenn bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern

Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnostiziert und/oder prognostiziert werden

können.

2. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik kann erst dann hinreichend begründet werden, wenn ein Einfluss der

Hochbegabung auf die Beeinträchtigungen der Entwicklung angenommen werden

kann.

Die Legitimation des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik ist im Fall der Konzeption der besonderen Erziehungs- und

Bildungserfordernisse mit der Plausibilitätskontrolle verbunden, weil mit der Diagnose oder

Prognose von Beeinträchtigungen der Entwicklung qua Konzeption und mit Rückgriff auf die

Theorie der Sonderpädagogik das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele

gefährdet ist. Im Einzelfall der Darstellung der Praxis des Einbezugs hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik wird die Legitimationskon-

trolle gesondert durchzuführen sein (Teil II).

Die Punkte 1 und 2 werden im Sinne einer Plausibilitäts- bzw. Begründungskontrolle unter

Einbezug des aktuellen Forschungsstandes der Hochbegabungsforschung im folgenden Kapi-

tel überprüft. Damit wird die Frage geklärt, ob und gegebenenfalls inwiefern die hochbegabte

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik einbezogen wer-

den können.
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4. Sonderpädagogik und Hochbegabung

Das Ziel des 4. Kapitels ist die Überprüfung dessen, wie plausibel und begründet der Einbe-

zug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik

ist, nachdem die Kapitel 2 und 3 gezeigt haben, dass ein derartiges Vorhaben aufgrund der

theoretischen Grundlagen möglich ist. Die Grundlagen dazu bilden die beiden Komponenten

der Kompatibilität: Die Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse einer-

seits und ein sonderpädagogisch relevanter Begriff der Hochbegabung andererseits. Die

Überprüfung erfolgt anhand einer Analyse empirischer Befunde der Hochbegabungsfor-

schung.53

In Kapitel 4.1 werden verschiedene Formen der Beeinträchtigung der Entwicklung hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler dargestellt. Sie lassen sich in die Kategorien der Lernschwie-

rigkeiten (Kapitel 4.1.1) und Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schü-

ler (Kapitel 4.1.2) unterteilen. Aus der Rezeption der entsprechenden empirischen Befunde

resultiert die Beurteilung der Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik.

In Kapitel 4.2 werden verschiedene Möglichkeiten des Einflusses der Hochbegabung auf Be-

einträchtigungen der Entwicklung dargelegt. Als strukturierende Grundlage wird der Ansatz

des Misfits verwendet (Kapitel 4.2.1), der sich in die beiden Formen des internen (Kapitel

4.2.2) und externen Misfits (4.2.3) unterteilen lässt. Aus der Rezeption der entsprechenden

empirischen Befunde resultiert die Beurteilung der Begründung des Einbezugs hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik.

Kapitel 4.3 bietet einen Überblick über den Argumentationsgang in Teil I der Arbeit zum

Einbezug hochbegabter Schülerinnne und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik. Gleichzeitig dient die Zusammenfassung als Ausgangspunkt für Teil II der Arbeit, der

Darstellung der Praxis des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik.

                                                
53 Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3 entwickelten sonderpädagogisch relevanten Begriffs einer Hochbega-
bung werden nur Studien miteinbezogen, in denen Hochbegabung als überdurchschnittliche Intelligenz operatio-
nalisiert wird. Damit verringert sich zwar die Anzahl relevanter Studien, gleichzeitig wird jedoch die angestrebte
systematische Überprüfung erst ermöglicht.
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4.1. Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik ist in Zusammenhang mit diagnostizierten und/oder prognosti-

zierten Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler zu betrach-

ten.54 Um die Plausibilität beurteilen zu können, ist die Festlegung von diesbezüglichen Krite-

rien erforderlich. Die nachfolgend durchgeführte Analyse hat keine dichotom angelegte Be-

urteilung (plausibel – nicht plausibel) zur Folge, sondern es wird der Grad der Plausibilität

beurteilt. Der Grad der Plausibilität wird durch die Ausprägung zweier Grössen bestimmt:

1. Die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik ist um so höher, je präziser die jeweilige Form der

Entwicklungsbeeinträchtigung bestimmt ist (Kriterium der Präzision).

2. Die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik ist um so höher, je höher die Prävalenz der hochbe-

gabten Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsbeeinträchtigungen innerhalb der

gesamten Gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist (Kriterium der Präva-

lenz).

Das Kriterium der Präzision ist gegen die Verwendung pauschalisierender Formen von

'Schulschwierigkeiten' in der sonderpädagogischen Betrachtung von Hochbegabung gerichtet.

In den letzten zehn Jahren ist in der Literatur eine vermehrt in dieser Manier vorgetragene

Rezeption von Schwierigkeiten und Problemen hochbegabter Schülerinnen und Schüler zu

konstatieren, die zwar die intuitive Plausibilität zu erhöhen vermag, eine differenzierte Aus-

einandersetzung jedoch verhindert. Zugleich wird damit auch eine systematische Zusammen-

fassung und Vergleichbarkeit verschiedener Studien zumindest erschwert.

Das Kriterium der Prävalenz ist gegen eine andere Form der pauschalisierenden Argumentati-

on gerichtet. Es ist nicht das Ziel zu zeigen, dass eine bestimmte Form der Entwicklungsbe-

einträchtigung ein Korrelat der Hochbegabung darstellt bzw. notwendigerweise zusammen

mit einer Hochbegabung auftritt.55 Vielmehr ist zu untersuchen, wie hoch die Anzahl hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsbeeinträchtigungen innerhalb der gesamten

Gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist, um die Höhe der Plausibilität beurteilen

                                                
54 Die Darstellung beschränkt sich auf diagnostizierte Entwicklungsbeeinträchtigungen, weil in den vorliegenden
Studien keine Prognosen in dieser Hinsicht vorgenommen werden.
55 Die Darstellung dieser Nicht-Korrelation hat Rost (2000) in ausführlicher Weise geleistet (vgl. Kapitel 3.2).
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zu können: Je mehr hochbegabte Schülerinnen und Schüler eine bestimmte Form von Ent-

wicklungsbeeinträchtigungen aufweisen, desto plausibler ist der Einbezug hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik. Die Bearbeitung

dieser Frage der Prävalenz ist wiederum von vorliegenden präzisen Kriterien der jeweiligen

Form der Entwicklungsbeeinträchtigung abhängig.

In den folgenden Ausführungen werden zwei Kategorien von Entwicklungsbeeinträchtigun-

gen hochbegabter Schülerinnen und Schüler unterschieden: Lernschwierigkeiten (Kap 4.1.1)

und Verhaltensauffälligkeiten (Kap. 4.1.2). Jedoch finden nicht alle vorhandenen Untersu-

chungen zu diesen Themenbereichen Eingang in die Analyse: Es werden nur diejenigen For-

men von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler aufgeführt,

bei denen vermutet werden kann, dass sie in einer bestimmten Form kausal mit der Hochbe-

gabung verbunden sind. Grundlage dieses Kriteriums ist die Unterscheidung zwischen einer

Koinzidenz und einer Komorbidität zweier Merkmale (nach Spiess 2002). Angewendet auf

die Komponenten der Hochbegabung und Entwicklungsbeeinträchtigungen werden die fol-

genden Relationen unterschieden: Komorbidität ist anzunehmen bei Anzeichen für einen kau-

salen Zusammenhang zwischen einer Hochbegabung und einer bestimmten Form einer Ent-

wicklungsbeeinträchtigung in der Entstehungsgeschichte und/oder den aktuell aufrecht erhal-

tenden Bedingungen. Koinzidenz ist anzunehmen bei Anzeichen für ein zufälliges und unab-

hängiges gemeinsames Auftreten von Hochbegabung und einer bestimmten Form einer Ent-

wicklungsbeeinträchtigung bei ein- und demselben Kind in derselben oder in unterschiedli-

chen Situationen. Aus sonderpädagogischer Sicht sind, bezugnehmend auf die theoretischen

Überlegungen zum Verhältnis zwischen Sonderpädagogik und Hochbegabung, nur Formen

von Entwicklungsbeeinträchtigungen, bei denen eine komorbide Relation zur Hochbegabung

angenommen werden kann, von Bedeutung.

Zugleich soll mit dieser Unterscheidung auch verdeutlich werden, welche Formen des ge-

meinsamen Auftretens einer Hochbegabung und bestimmten Formen von Entwicklungsbe-

einträchtigungen keine Relevanz für den hier angestrebten Argumentationsgang aufweisen. So

mögen beispielsweise populäre und immer wieder angeführte Fälle des gemeinsamen Auftre-

tens einer Hochbegabung mit einer Behinderung (z.B. Helen Keller, Franklin Roosevelt,

Thomas Edison) zwar als anekdotenhafter Einstieg in eine sonderpädagogische Betrach-

tungsweise der Hochbegabung dienen, bieten jedoch keine Grundlage für eine gehaltvolle

theoretische Auseinandersetzung, da diese Fallbeispiele auf einer Koinzidenz von Hochbega-
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bung und der jeweiligen Behinderung basieren.56 Mit derselben Begründung wird der The-

menbereich der idiot savants bzw. des Savant-Syndroms – ein gleichzeitiges Auftreten einer

geistigen Behinderung mit herausragenden domänenspezifischen Fähigkeiten (vgl. Treffert

1989; Morelock & Feldman 1993; 2000) – nicht in diesen Argumentationsgang eingeflochten.

Eingeleitet werden die beiden Formen von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter

Schülerinnen und Schüler mit den historischen Grundlagen des Zusammenhangs zwischen

Hochbegabung und Lernschwierigkeiten (Kap. 4.1.1) bzw. Hochbegabung und Verhaltensauf-

fälligkeiten (Kap. 4.1.2), ohne die die aktuelle empirische Forschungslage nicht angemessen

zu interpretieren wäre.

                                                
56 Für die Ebene der Praxis der Erziehung und Bildung hochbegabter Menschen können diese Beispiele durchaus
substantielle Beiträge leisten, da die Begabungsentwicklung dieser Personengruppe erheblich beeinträchtigt sein
kann (vgl. Prause 1997; Herrmann 1998). Jedoch führt nicht der Umgang mit der Hochbegabung zu Schwierig-
keiten in der Schule, sondern primär der Umgang mit der Behinderung.
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4.1.1. Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Untersuchungen zu Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler können in

ihrem Auftreten in zweierlei Hinsicht eingegrenzt werden: Zum einen auf der zeitlichen Ebe-

ne, insofern sie erst seit den 1970er Jahren durchgeführt werden. Zum andern stammt die

Mehrheit der Untersuchungen aus den USA. Dort etablierte sich zu Beginn der 1980er Jahre

unter dem Namen der 'Gifted/Learning Disabled' (GLD) sogar ein eigener Forschungszweig,

der sich, allerdings in stark koinzidenteller Ausrichtung, mit Lernschwierigkeiten hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler beschäftigt (vgl. Fox, Brody & Tobin 1983; Baum 1984),

währenddem diese Thematik im deutschsprachigen Raum nur sehr zögernd Fuss fasst. Beide

Eingrenzungen weisen ihre Grundlage im Inhalt und Verhältnis der beiden massgeblichen

Komponenten Hochbegabung und Lernschwierigkeiten auf. Die Beantwortung der Frage, ob

und inwiefern hochbegabte Schülerinnen und Schüler bestimmte Formen von Lernschwierig-

keiten im schulischen Unterricht aufweisen, ist von der konzeptuellen Grundlage der beiden

Komponenten abhängig und insbesondere davon, ob und inwiefern davon ausgehend Mög-

lichkeiten der Kompatibilität bestehen. Eine Kompatibilität liegt vor, wenn ein gemeinsames

Auftreten einer Hochbegabung und Lernschwierigkeiten nicht aufgrund der Definitionen der

beiden Komponenten ausgeschlossen werden kann.

Die angestrebte Überprüfung der Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf der Ebene der Lernschwierig-

keiten nimmt ihren Ausgang damit in der inhaltlichen Bestimmung sowohl der Lernschwie-

rigkeiten als auch der Hochbegabung, damit nachfolgend mögliche Bezugspunkte aufgezeigt

werden können. Eine derartige inhaltliche Bestimmung zeigt eine Inkompatibilität der beiden

Komponenten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die jedoch ab den 1960er Jahren zu-

nehmend in einem konvergierenden Verlauf aufgebrochen wird. Zusammengefasst lässt sich

die folgende Entwicklung darstellen:

– Im Bereich der Hochbegabung herrschte ab den 1920er Jahren die von der Terman-Studie

initiierte Lehrmeinung des Schulerfolgs der Mehrzahl der hochbegabten Schülerinnen und

Schüler vor. Aufgebrochen wurde dieses Dogma erst 1957 mit dem Sputnik-Schock und

der damit verbundenen Erkenntnis, dass eine überdurchschnittliche Intelligenz zwar eine

notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für schulischen und vor allem beruflichen

Erfolg darstellt (vgl. Kapitel 3). Damit wurden Lernschwierigkeiten hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler denkbar.
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– Gleichzeitig fanden Veränderungen im Bereich der konzeptuellen Grundlagen von Lern-

schwierigkeiten statt. Zu Beginn der 1960er Jahre wurde in den USA der Begriff der 'lear-

ning disabilities' in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt und 1975 im P.L. 94-142

juristisch verankert. Das zentrale Kriterium zur Bestimmung von learning disabilities be-

inhaltet eine Diskrepanz zwischen den intellektuellen Fähigkeiten und den Leistungen von

Schülerinnen und Schülern. Damit wurden Lernschwierigkeiten, auch hochbegabter

Schülerinnen und Schüler, überprüfbar.

Im folgenden Argumentationsgang wird diese Entwicklungslinie der zunehmenden Kompati-

bilität zwischen Hochbegabung und Lernschwierigkeiten umfassender dargestellt und heraus-

gearbeitet, welche Auswirkungen diese Entstehungsgeschichte auf die Ausrichtung der aktu-

ellen Forschung zu Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler aufweist.

Die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschende Lehrmeinung der Inkompatibi-

lität zwischen Hochbegabung und Lernschwierigkeiten hatte ihren Ausgangspunkt und ihre

empirische Stütze in den Ergebnissen der Terman-Studie, die der US-Psychologe Lewis M.

Terman in den 1920er Jahren im Staat Kalifornien begann.57 In der noch heute laufenden Stu-

die werden überdurchschnittlich und durchschnittlich intelligente Menschen in Bezug auf eine

Vielzahl von Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen miteinander verglichen. Die Befunde

der ersten Phase nährten den Glauben an positive Korrelate einer Hochbegabung und die Pro-

gnostizierbarkeit schulischen Erfolgs bzw. positiver Entwicklungen des Lernens: Bei den

hochbegabten Schülerinnen und Schüler handelte es sich demnach um eine Gruppe, die sich

im Vergleich zu weniger intelligenten Schülerinnen und Schülern durch eine höhere psychi-

sche Gesundheit, grösseren schulischen Erfolg und höhere geistige Lebensleistungen aus-

zeichnete (vgl. Terman 1926). Ein Zusammenhang von Hochbegabung und Lernschwierig-

keiten war demnach zumindest kontraintuitiv und stand im Widerspruch sowohl zu den ideo-

logischen als auch den konzeptuellen Grundlagen der Hochbegabung, wirkte doch die quan-

titativ-objektive Hochbegabung geradezu per definitionem als Patin – ideologisch betrachtet

gar als Garantin – einer erfolgreichen schulischen und beruflichen Laufbahn.58

                                                
57 Zum zugrunde liegenden Erkenntnisinteresse und den konzeptuellen Grundlagen der Terman-Studie können in
Kapitel 3.2 genauere Angaben nachgelesen werden.
58 Lewis M. Terman initiierte die Studie, die sein Lebenswerk werden sollte, mit dem Ziel, eine empirische
Grundlage für die Herstellung einer neuen gesellschaftlichen Ordnung bereit stellen zu können. Biographische
Auszüge mögen dies verdeutlichen: "Terman war ein Mensch mit einer Mission. Er glaubte, durch seine Arbei-
ten als Psychologe zur Entwicklung eines amerikanischen Gesellschaftssystems beitragen zu können, das auf
dem Prinzip der Meritokratie basiert – das heisst, die Errichtung einer gesellschaftlichen Hierarchie, die der
Intelligenzverteilung in der Bevölkerung entspricht" (Minton 1988, 255).
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Ein Ausschnitt aus dem ersten Band der Terman-Studie aus dem Jahr 1926 mag diesen Zu-

sammenhang zwischen hoher Intelligenz und positiver Lernentwicklung und die daraus her-

vorgehende Lehrmeinung verdeutlichen. Darin wurden schulisch relevante Eigenschaften der

hochbegabten Schülerinnen und Schüler der Terman-Studie – in der folgenden Darstellung in

der Tradition der Rezeption als 'Termiten' etikettiert – untersucht. Dazu wurden die Lehrper-

sonen aller Termiten im Alter von 8 bis 13 Jahren gebeten, die Arbeiten des hochbegabten

Kindes sowie diejenigen eines der Kontrollgruppe zugeteilten Kindes im gleichen Leistungs-

kurs miteinander zu vergleichen.59 Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass hochbegabte

Schülerinnen und Schüler in Aufgaben, deren Bearbeitung logisches und abstraktes Denken

erforderten, den Schülerinnen und Schülern der Kontrollgruppe deutlich überlegen waren,

währenddem in Bereichen, in denen eher motorische Fertigkeiten die Grundlage für erfolgrei-

ches Handeln darstellten, die Unterschiede bedeutend geringer, jedoch immer noch zu Gun-

sten der hochbegabten Schülerinnen und Schüler, ausfielen (vgl. Tabelle 2).60

Tabelle 2: Unterschiede zwischen hochbegabten Schülerinnen und Schülern ('Termiten') und einer Kon-
trollgruppe hinsichtlich ihrer Leistungen in verschiedenen schulischen Leistungsbereichen
(nach Terman 1926, 261).

Gebiete, in denen die 'Termiten' im Vergleich zur
Vergleichsgruppe die grösste Überlegenheit
aufwiesen

Gebiete, in denen die 'Termiten' im Vergleich zur
Vergleichsgruppe die geringste Überlegenheit
aufwiesen

1.   Kommunikationsfähigkeit (1.84)a 1.   Shop work (-.07)
2.   Geschichte der USA (1.81) 2.   Malen (.09)
3.   Aufsatz verfassen (1.68) 3.   Handfertigkeiten (.11)

4.   Literatur (1.66) 4.   Sport und Spiel (.11)
5.   Altertümliche Geschichte (1.56) 5.   Schreibkunst (.13)
6.   Grammatik (1.51) 6.   Modellieren (.16)

7.   Wissenschaft (1.43) 7.   Zeichnen (.25)
8.   Geographie (1.41) 8.   Nähen (.30)
9.   Staatsbürgerkunde (1.37) 9.   Sport-Training (.35)
10. Lesen (1.34) 10. Musik-Instrumente (.49)

a Die Zahlen bezeichnen die Grösse der Differenz in der Einschätzung der beiden Gruppen auf der sieben-stufigen Skala

                                                
59 Die Arbeiten bezogen sich auf ausgewählte Bereiche der jeweiligen Schulstufe, in denen die beiden Kinder
jeweils anhand einer Ziffer zwischen 1 (= das hochbegabte Kind ist in diesem Bereich viel besser als das Kind
aus der Kontrollgruppe im gleichen Leistungskurs) und 7 (= das hochbegabte Kind ist in diesem Bereich viel
schlechter als das Kind aus der Kontrollgruppe im gleichen Leistungskurs) miteinander verglichen werden soll-
ten. Die Hauptkategorien waren Kunst; Englisch; Fremdsprachen; Geschichte; Mathematik; Sport; Handarbeit
(practical subjects); Wissenschaft.
60 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse sollte allerdings beachtet werden, dass immer Schülerinnen und
Schüler desselben Leistungskurses miteinander verglichen wurden und somit die hochbegabten Kinder - bei
denen eine Vielzahl eine oder mehrere Klassen übersprungen hatten - in der Regel mit ein oder zwei Jahre älte-
ren Kindern verglichen wurden.
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Dieser und andere Befunde aus der Terman-Studie stellten die Grundlage der Lehrmeinung

dar, dass eine Hochbegabung insofern mit überdurchschnittlichen schulischen Leistungen

verbunden sei, als eine hohe Intelligenz den besten Prädiktor für herausragende schulische

Leistungen darstellte. Die Koppelung von Hochbegabung und Hochleistung mit implizierter

positiver Entwicklung des Lernens wurde mit empirischen Befunden bis in die 1950er Jahre

bestätigt. Erst mit dem Sputnik-Schock von 1957 wurde diese Koppelung aufgebrochen.

Nachfolgende Studien legten die Korrelation zwischen der Intelligenz und schulischen Lei-

stungen bei einer Grösse von etwa .5 fest, was bedeutet, dass – vor dem Hintergrund der bis-

herigen Lehrmeinung betrachtet 'lediglich' – 25% der Leistungsvarianz durch die Intelligenz

erklärt werden kann (zusammenfassend Neisser et al. 1996). Demnach beeinflussen andere

Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale, die familiäre oder schulische Umwelt die Schullei-

stungen und limitieren damit die prädiktorische Kraft von Intelligenzwerten. Dies hatte frei-

lich schon Terman (1926, 640) erwogen, allerdings im Hinblick auf Bedingungen des berufli-

chen Erfolgs: "Erfolg ... ist weitgehend das Ergebnis einer glücklichen Kombination von per-

sönlichen Verdiensten und den Gegebenheiten der Umwelt".61

Wesentlich für die Klärung der Frage nach der Kompatibilität zwischen Hochbegabung und

Lernschwierigkeiten ist nun der Umstand, dass eine Diskrepanz zwischen Intelligenz und

schulischen Leistungen ab den 1960er Jahren sogar als konstitutiv für Konzeptionen einer

Hochbegabung betrachtet wurde, weil eine überdurchschnittliche Intelligenz zwar eine not-

wendige, nicht aber hinreichende Bedingung für schulischen und vor allem beruflichen Erfolg

darstellte. Damit wurden auch Lernschwierigkeiten im Sinne schulischer Minderleistungen

hochbegabter Schülerinnen und Schüler denkbar.

Das Phänomen der schulischen Minderleistung stellt gleichzeitig den Schnittpunkt der beiden

Komponenten Hochbegabung und Lernschwierigkeiten dar, weil beide Komponenten in ihren

konzeptuellen Grundlagen eine Form der Diskrepanz zwischen Fähigkeiten und erbrachten

Leistungen beinhalten, wie nachfolgend auch für die Komponente der Lernschwierigkeiten

gezeigt werden kann. Formaler Ausdruck dieser Verbindung ist im Bereich der Lernschwie-

rigkeiten der Begriff der 'learning disabilities'. Er wurde im Jahr 1963 vom amerikanischen

Psychologen Samuel A. Kirk in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt (vgl. Johnson &

Myklebust 1967). Mit diesem Begriff wurden alle Schülerinnen und Schüler bezeichnet, die

                                                
61 Auf der konzeptuelle Ebene der Hochbegabungsforschung resultierten aus dieser Erkenntnis Formen mehrkri-
terialer Modelle der Hochbegabung (vgl. Kapitel 3, insbesondere Kapitel 3.3 und 3.4).
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Schulschwierigkeiten aufwiesen, welche nicht mit bestimmten Einflussfaktoren erklärt wer-

den konnten: Weder mit einem intellektuellen Entwicklungsrückstand oder sensorischen,

motorischen oder schwerwiegenden neurologischen Schädigungen auf einer internalen Ebene

noch mit sozio-ökonomischer Deprivation oder sozio-kulturellen Benachteiligungen auf einer

externalen Ebene (vgl. Schröder 2002). Noch in den 1930er Jahren wurde versucht, dieses

Phänomen des Auftretens von Schulschwierigkeiten ausschliesslich neurowissenschaftlich zu

erklären und entsprechend zu etikettieren – zuerst mit neurophysiologischen und -

psychiatrischen, in späteren Jahren dann vorwiegend mit neuropsychologischen Ansätzen

(vgl. Schröder 2002). Je nach Erklärungsansatz wurde das Phänomen in neuropsychiatrischer

Manier mit 'Kinder mit Hirnschädigung' oder, nach neuropsychologischer Fasson, mit 'Kinder

mit minimalen cerebralen Dysfunktionen' etikettiert. Abgelöst wurde mit dem Begriff der

'learning abilities' derjenige der 'minimal brain dysfunction' als Bezeichnung für Kinder und

Jugendliche, bei denen vermutete neurologische Dysfunktionen zur Erklärung der Schul-

schwierigkeiten herangezogen wurden (vgl. Hallahan & Kauffman 1976). Zwar wurden mit

der Verwendung des Begriffs der learning disabilities weiterhin neurologische Störungen als

Ursache für die Schulschwierigkeiten angenommen, jedoch nicht begrifflich abgebildet, weil

diese nicht hinreichend diagnostiziert werden konnten. Insofern krankten sowohl der neu-

ropsychiatrische als auch der neuropsychologische Erklärungsansatz an einer mit den damali-

gen üblichen Mitteln der Neurologie bzw. Neuropsychologie nur ungenügend zu erwirkenden

Klärung des Phänomens. Fest zu stehen schien lediglich, dass neurologische Störungen zu

einer Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten des Kindes und den erbrachten schulischen Lei-

stungen führten. Diese Diskrepanz war mit Verwendung der 'learning disabilities' fortan der

Indikator für das Vorliegen von Lernschwierigkeiten.

Mit der Einführung der 'learning disabilities' wurde damit nicht nur der Begriff der 'minimal

brain dysfunction' substituiert, sondern es wurde eine konzeptuelle Akzentverschiebung vor-

genommen, die Einfluss auf die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit 'learning disa-

bilities' hatte. In der Folge wurden nicht mehr die Entstehungsbedingungen der Schulschwie-

rigkeiten, sondern deren Kriterien der Feststellung akzentuiert, ohne der neurologische Kom-

ponente der Entstehungsbedingungen verlustig zu gehen. Konstitutiv für die Konzeption der

'learning disabilities' war nunmehr eine Diskrepanz zwischen den intellektuellen Fähigkeiten

– die mit dem Intelligenzquotienten erfasst wurden – und den erzielten schulischen Leistun-

gen des Kindes (vgl. Keogh 1990; Keogh & Speece 1996; Crockett & Kauffman 1998; Torge-

sen 1998; Kavale & Forness 2000). Im P.L. 94-142 wurden die Lernschwierigkeiten in ent-

sprechender Weise definiert: "Lernschwierigkeiten können von verantwortlichen Personen als
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solche bestimmt werden, wenn sie beim Kind eine massive Diskrepanz zwischen den intel-

lektuellen Fähigkeiten und der erbrachten Leistung in einem oder mehreren Gebieten fest-

stellen" (Federal Register 1977, 65).62 Dissenz herrschte jedoch in verschiedenen Ansätzen in

der Operationalisierung dieser Diskrepanz bzw. in der Frage, wie gross diese Diskrepanz sein

muss, damit sie als Lernschwierigkeit bewertet werden kann. 63

Die Frage nach der notwendigen Grösse der Diskrepanz ist auch heute noch nicht konsensuell

beantwortet. Wesentlich für die Klärung der Frage nach dem Einbezug hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler in die Konzeption von Lernschwierigkeiten ist jedoch die Unterscheidung

zweier Formen der schulischen Minderleistung, die aus dieser Diskussion entstanden sind. Sie

werden in der Folge als absolute und relative schulische Minderleistung bezeichnet:

– Bei der absoluten Minderleistung wird festgelegt, welcher Wert in einem Schulleistungs-

test als objektiver Bezugspunkt für eine schulische Minderleistung betrachtet wird: Krite-

rium für die Feststellung einer schulischen Minderleistung ist nicht das Verhältnis von

intellektueller Fähigkeit und erbrachter Leistung, sondern einzig die erbrachte Leistung.

Mit der Verwendung dieser Form ist das Ziel verbunden, die Zahl von falschen Diagnosen

möglichst gering zu halten. Dies führt jedoch zu einer markanten Verringerung der Prä-

valenz hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit schulischen Minderleistungen.

– Im Gegensatz dazu wird bei der Konzeption der relativen Minderleistung die erbrachte

Leistung im Verhältnis zu den intellektuellen Fähigkeiten betrachtet. Innerhalb dieser

Konzeption kann eine schulische Leistung auch dann als Minderleistung klassifiziert wer-

den, wenn sie nach objektiven Massstäben oder im Klassenvergleich nicht unterdurch-

schnittlich ausfällt. Der Bezugsrahmen der Diskrepanz ist die individuelle Relation von

Potential und erbrachter Leistung. Die Schwierigkeit der Beurteilung einer relativen Min-

derleistung besteht nach wie vor darin, die Diskrepanz zwischen Fähigkeit und Leistung

quantitativ festzulegen. Mit der Verwendung dieser Form soll die Zahl von unterlassenen

Diagnosen möglichst gering gehalten werden. Dies führt zu einer höheren Prävalenz von

hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit schulischen Minderleistungen.64

                                                
62 Im Gesetz wurden die learning disabilities erstmals im Jahre 1969 mit der Inkraftsetzung des P.L. 91-230
(Children with Learning Disabilities Act) verankert.
63 Zur Messung der Diskrepanz schlugen z.B. Johnson & Mykleburst (1967) einen 'Lernquotienten' vor, nach
dem dann von einer Diskrepanz im Sinne von 'learning disabilities' gesprochen werden konnte, wenn die er-
brachte Schulleistung mehr als 10% unter dem Niveau liegt, das aufgrund der intellektuellen Lernvoraussetzun-
gen zu erwarten gewesen wäre.
64 Indes besteht mit Verwendung der Konzeption der relativen Minderleistung die Gefahr der Verwässerung und
letztlich der unkontrollierbaren Ausweitung der Zielgruppe. In den Jahren nach der Festlegung vom P.L. 94-142
konnte denn auch eine markante Erhöhung der Prävalenz von Schülerinnen und Schüler mit diagnostizierten
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Hinsichtlich der Fragestellung nach der Kompatibilität zwischen Hochbegabung und Lern-

schwierigkeiten, auf deren Grundlage die Darstellung des Forschungsstandes in den USA

aufbereitet wird, lassen sich die folgenden zwei Bedingungskomponenten formulieren:

1. Die Kompatibilität zwischen Hochbegabung und Lernschwierigkeiten beruht auf einer

Konzeption der Hochbegabung als überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten,

die eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für das Erbringen über-

durchschnittlicher schulischer Leistungen darstellt. Somit werden Lernschwierigkeiten

hochbegabter Schülerinnen und Schüler denkbar.

2. Die Kompatibilität zwischen Hochbegabung und Lernschwierigkeiten beruht auf einer

Konzeption der Lernschwierigkeiten als Diskrepanz zwischen intellektuellen Fähig-

keiten und erbrachten schulischen Leistungen. Wird diese Diskrepanz operationali-

siert, werden Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler überprüf-

bar.

Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte der Kompatibilität zwischen Hochbegabung

und Lernschwierigkeiten können nun auch die Schwerpunkte in der empirischen Forschung

dargestellt und begründet werden (Abbildung 9). Forschungsergebnisse zu hochbegabten

Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten beziehen sich ausschliesslich auf schuli-

sche Minderleistungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Die Hochbegabungsfor-

schung im deutschsprachigen Raum hat diese Akzentuierung übernommen. Die Engführung

der Themen liegt auch darin begründet, dass ausschliesslich diejenigen Themenbereiche näher

betrachtet werden, die auf einer angenommenen Komorbidität zwischen der Hochbegabung

und der Form der Lernschwierigkeiten basieren und bei denen zudem entsprechende Untersu-

chungen vorhanden sind. So werden Schwierigkeiten, die nicht das Lernprodukt, sondern den

Lernprozess direkt betreffen – so beispielsweise metakognitive Probleme – zwar in einer

Vielzahl von Katalogen möglicher Schulschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und

Schüler periodisch angeführt, jedoch an keiner Stelle mit fundierten empirischen Untersu-

chungen untermauert. Sie werden deshalb nicht zur Plausibilitätskontrolle herangezogen.

                                                                                                                                                        
Lernschwierigkeiten festgestellt werden (vgl. U.S. Office of Education 1997). Das am meisten wachsende Seg-
ment der LD-Population waren hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit relativen Minderleistungen ('gifted'
LD oder 'high functioning' LD).
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Eine Reihe anderer Forschungsschwerpunkte sind thematisch ebenfalls in den Bereich der

Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler einzuordnen, umfassen jedoch

lediglich ein gemeinsames, koinzidentes Auftreten einer Form von Lernschwierigkeiten und

einer Hochbegabung. Zu den Themenbereichen, die für die Beurteilung der Plausibilität des

Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-

pädagogik nicht relevant sind, gehören verschiedene Formen des gleichzeitigen Auftretens

von einer Hochbegabung und Lernschwierigkeiten, die in der US-amerikanischen Tradition

und Systematik der Exzeptionalität unter der Konzeption der 'dualen Exzeptionalität' betrach-

tet werden. Lernschwierigkeiten werden dabei auf den akademischen Bereich beschränkt und

als Probleme im sprachlichen (Lesen, Schreiben) oder mathematischen Bereich, die zusam-

men mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz auftreten, jedoch neurologisch determiniert

sind, definiert. Dabei werden insbesondere die Koinzidenz von Hochbegabung und Dyslexie

(Fox 1983; Clements, Lundell & Hishinuma 1994), Hochbegabung und Dyskalkulie  (Baum

& Owen 1988) sowie Hochbegabung und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHD) (Kaufmann &

Castellanos 2000; Lovecky 1994) untersucht.

Empirische Befunde zu Lernschwierigkeiten
hochbegabter Schülerinnen und Schüler

[Entstehung]          (vermutete) (vermutete)
                      Koinzidenz mit Hochbegabung Komorbidität mit Hochbegabung

[Formen]        ADHD            Dyskalkulie    Dyslexie
    
            schulische

                      Minderleistung

                absolute           relative
                   Form               Form

Abbildung 9: Forschungsschwerpunkte im Bereich der Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und
Schüler

Von Relevanz für die theoretischen Überlegungen
zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und
Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-
pädagogik (Plausibilitätskontrolle)
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Zunächst wird die erste Form der Plausibilitätskontrolle durchgeführt. Sie beinhaltet, dass die

Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schuli-

schen Sonderpädagogik um so höher ist, je präziser Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Untersuchungen bestimmt sind. Dazu wird

der Forschungsstand zu den verschiedenen Formen von Lernschwierigkeiten hochbegabter

Schülerinnen und Schüler dargestellt. Dieser basiert vorwiegend auf Untersuchungen mit ver-

gleichsweise kleinen und zudem klinischen Stichproben, weil unter dem Aspekt der Präzision

der Bestimmung der jeweiligen Form von Lernschwierigkeiten die Grösse der Stichprobe

nicht massgeblich ist.

Wie einleitend erwähnt beschränken sich die Untersuchungen zu Lernschwierigkeiten hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler auf Formen schulischer Minderleistungen. Insgesamt fin-

den sich einzelne Untersuchungen, in denen absolute Minderleistungen hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler beschrieben werden, insbesondere aber solche mit der Beschreibung rela-

tiver Minderleistungen:

– Im Bereich der absoluten schulischen Minderleistungen hochbegabter Schülerinnen und

Schüler wurden bereits im Jahr 1957 Untersuchungen mit der folgenden Definition vor-

gelegt: "Eine Hochbegabung liegt bei einem IQ von 130 oder höher vor. Die Diagnose

einer schulischen Minderleistung liegt vor, wenn ein Schüler im schulischen Leistungstest

im mittleren Drittel einzureihen ist. Eine schwere schulische Minderleistung ist dann zu

diagnostizieren, wenn ein Schüler im schulischen Leistungstest im letzten Drittel ein-

zureihen ist" (Gowan, 1957). Auch neuere Studien basieren auf einer ähnlichen Definition

der absoluten Minderleistung: "Eine schulische Minderleistung liegt vor, wenn der IQ im

95. Prozentrang oder höher anzusiedeln ist und der Notendurchschnitt in den

Hauptfächern [auf einer 4-Punkte-Skala - DG] bei 2.25 oder tiefer liegt (Whitmore 1980;

Green, Fine & Tollefson 1988; Colangelo et al., 1993).

– Die Mehrzahl der Untersuchungen bezieht sich jedoch auf relative Minderleistungen

hochbegabter Schülerinnen und Schüler und beschreibt eine Diskrepanz zwischen erwar-

teten und erbrachten Leistungen: "Schülerinnen und Schülern mit schulischen Minder-

leistungen zeigen eine massive Diskrepanz zwischen der erwarteten Leistung (gemessen

mit Intelligenztests) und der erbrachten Leistung (beurteilt anhand der Klassenstufe, dem

Lehrerurteil oder standardisierten Leistungstests) (Reis & McCoach 2000, 157; vgl. auch

Dowdall & Colangelo 1982; Butler-Por, 1987; Redding 1990; Gallagher 1991; Wolfle,

1991; Emerick 1992; Lupart & Pyryt 1996; Rimm 1997).
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Damit ist die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auf-

trag der schulischen Sonderpädagogik auf der Grundlage der empirischen Befunde zu den

Formen von Lernschwierigkeiten als relativ hoch zu beurteilen. Insbesondere im Bereich der

relativen schulischen Minderleistung existiert ein ganzer Katalog von Untersuchungen, mit

denen hinreichend ausgewiesen wird, dass es hochbegabte Schülerinnen und Schüler gibt, die

erwartungswidrige schulische Leistungen erbringen. Deutlich weniger Untersuchungen liegen

für den Bereich der absoluten schulischen Minderleistung vor. Empirische Befunde aus fun-

dierten Untersuchungen zu anderen Formen von Lernschwierigkeiten, insbesondere zu

Schwierigkeiten des Lernprozesses im Gegensatz zu den geschilderten Befunden hinsichtlich

des Lernprodukts, sind nicht vorhanden. Unter Lernschwierigkeiten werden damit im Bereich

der Hochbegabungsforschung ausschliesslich Leistungsschwierigkeiten subsummiert. Damit

stützt sich die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf lediglich zwei Formen von Leistungsschwie-

rigkeiten, die dafür, insbesondere im Bereich der relativen schulischen Minderleistung, empi-

risch breit abgestützt sind.

Die zweite Plausibilitätskontrolle basiert auf Untersuchungen zur Prävalenz hochbegabter

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten innerhalb der Gesamtgruppe hochbegabter

Schülerinnen und Schüler. Dabei wird die Plausibilität positiver beurteilt, je grösser diese

Prävalenz ausfällt. Der Forschungsstand zur Prävalenz von Lernschwierigkeiten hochbegabter

Schülerinnen und Schüler setzt sich aus Untersuchungen mit einer vergleichsweise grossen

Stichprobe zusammen. In klinischen Studien ist die Anzahl der hochbegabten Minderleister

zu gering, um statistisch relevante Aussagen zur Prävalenz machen zu können (dies betrifft

z.B. Baker, Bridger & Evans 1998; Diaz 1998).

Davon abzugrenzen sind reine Schätzungen, die sich zudem meistens auf Schülerinnen und

Schüler beziehen, die ihr zugeschriebenes Potential nicht ausschöpften, ohne diese Aussagen

mit entsprechenden Kriterien oder empirischen Befunden zu unterlegen. Damit müssen denn

auch die Schätzungen, wonach dies auf bis zu 50% der hochbegabten Schülerinnen und

Schüler zutreffe (National Commission on Excellence in Education 1983), relativiert werden,

wenngleich sich populärwissenschaftliche Rezeptionen in der Regel an dieser Zahl orientie-

ren.
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Insgesamt liegen nur wenige Untersuchungen vor, welche das Kriterium der präzisen Defini-

tion der schulischen Minderleistung erfüllen und gleichzeitig eine derart grosse Stichprobe

aufweisen, dass sie zuverlässige Aussagen zur Prävalenz zulassen. Eine Eingrenzung der Prä-

valenz erlauben die Untersuchungen im Rahmen der beiden dargestellten Forschungsprojekte

im deutschsprachigen Raum:

– Im Marburger Hochbegabtenprojekt (vgl. Kapitel 3.2) zeigten 18 von 151 hochintelligen-

ten Jugendlichen erwartungswidrig schwache schulische Leistungen, indem sie in den

Hauptfächern einen Notendurchschnitt von 4.6 (bezogen auf einen Massstab mit

Höchstnote 6) erreichten und damit der mittleren Schulleistung der durchschnittlich intel-

ligenten Vergleichsgruppe entsprachen (Rost und Hanses 1998). Dies entspricht einem

Anteil von 12% hochbegabter Minderleister.

– In der Münchner Hochbegabungsstudie (vgl. Kapitel 3.4) zeigten in der 8. Schulklasse 12

von 86 hochbegabten Schülerinnen und Schülern relative schulische Minderleistungen, in

der 10. Schulklasse 14 von 80 Schülerinnen und Schülern. Dies entspricht einem Anteil

von 14% bzw. 18% (Heller 2001). Diese Werte sind dabei eher tief angesetzt, da die Teil-

nehmenden der Studie zum einen alle das Gymnasium besuchten und zum andern von den

Lehrpersonen vorselektioniert wurden, sodass davon auszugehen ist, dass Schülerinnen

und Schüler mit Lern- bzw. Leistungsschwierigkeiten in dieser Studie unterrepräsentiert

sind (vgl. dazu Hany in Vorb.).

Untersuchungen im US-amerikanischen Raum bestätigen diese Grösse der Prävalenz (vgl.

Lupart & Pyryt 1996), wenngleich auch hierbei nur vereinzelte empirische Befunde vorliegen,

welche die vorgegebenen Kriterien erfüllen. Gleichwohl werden mit ihnen die hochprozenti-

gen Schätzungen relativiert und nach unten korrigiert.

Zusammenfassend liegt nur eine geringe Anzahl von Untersuchungen zur Prävalenz von

hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit schulischen Minderleistungen vor. Diese empi-

rischen Befunde lassen jedoch gemeinsame Konturen erkennen: Danach kann vorsichtig von

einer Anzahl von 10-20% hochbegabter Schülerinnen und Schülern mit relativen schulischen

Minderleistungen ausgegangen werden. Insgesamt ist die Plausibilität des Einbezugs hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf der

Grundlage der empirischen Befunde zur Prävalenz hochbegabter Schülerinnen und Schüler

mit Lernschwierigkeiten als relativ hoch zu beurteilen.
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4.1.2. Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Im Gegensatz zur Geschichte der Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schü-

ler kann die Debatte über Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler

auf eine verhältnismässig lange Tradition zurückgreifen. Sie ist geprägt durch zwei Ansätze:

Die Studien von Cesare Lombroso (um 1890) und Wilhelm Lange-Eichbaum (um 1930) zum

Zusammenhang von Genie und Wahnsinn zum einen sowie derjenigen von Lewis M. Terman

ab den 1920er Jahren zum andern. Den beiden Ansätzen wird gemeinhin eine kontradiktori-

sche Relation zugeschrieben. Diese findet terminologisch ihren Ausdruck in den übergeord-

neten Begriffen der Disharmonie- (Lombroso, Lange-Eichbaum) bzw. der Harmoniethese

(Terman) (vgl. Urban 1989). Nach der Disharmoniethese ist eine Hochbegabung in der Regel

mit Formen abweichenden Verhaltens verbunden, währenddem die Harmoniethese die An-

nahme harmonischer Entwicklungsverläufe hochbegabter Menschen etikettiert.

Dieser geschichtliche Hintergrund wirkt heute noch prägend auf die Debatte ein, insofern die

intuitive Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik mit Rückgriff auf einen Begriff wie die 'Disharmoniethese'

prima facie vergleichsweise hoch ist. Eine genauere Analyse der Disharmoniethese zeigt je-

doch, dass deren formale Kraft, die zur intuitiven Plausibilität verführt, in einem Verhältnis

der Disparität zu deren inhaltlichem Gehalt steht. Mit der Darstellung der konzeptuellen

Grundlage der Disharmoniethese und dem Vergleich zur Harmoniethese kann gezeigt werden,

dass der Inhalt der Disharmoniethese zwar sonderpädagogisch relevant ist, jedoch auch deren

Auswirkung genauer analysiert werden muss, insofern die Befunde Anlass zur Beschäftigung

mit diesem Themengebiet gegeben haben und immer noch geben und somit eine Art Kataly-

satorfunktion auf die Untersuchung von Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen

und Schüler aufweisen. Daher speist sich die sonderpädagogische Relevanz nicht nur unmit-

telbar aus dem Inhalt der Disharmoniethese, sondern auch aus den Unterschieden zwischen

der Disharmonie- und der Harmoniethese, die dazu geführt haben, dass das Themengebiet der

Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler auch heute noch Gegen-

stand von Untersuchungen ist. Dabei haben die jeweiligen Ausrichtungen der Harmonie- und

Disharmoniethese zu zwei Schwerpunktsetzungen im Bereich der Untersuchungen von Ver-

haltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler geführt. Sie werden am Schluss

dieses Kapitels aufgeführt.
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Zunächst kann festgehalten werden, dass die Debatte um die Disharmonie- und Harmoniethe-

se zweierlei Einfluss auf die Kompatibilität zwischen einer Hochbegabung und Verhaltens-

auffälligkeiten aufweist:

– Zum einen dient der in Form der Disharmoniethese vorgetragene Zusammenhang zwi-

schen Genie und Wahnsinn heute als Vorlage für die Behauptung, dass eine Hochbega-

bung oftmals mit Verhaltensauffälligkeiten einhergeht. Selbst bei einer gehaltlosen Re-

zeption der Disharmoniethese ist das gleichzeitige Auftreten von Hochbegabung und Ver-

haltensauffälligkeiten tradiert. Damit sind Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler schon seit vergleichsweise langer Zeit denkbar.

– Zum andern evozierten die Untersuchungen u.a. von Lombroso und Lange-Eichbaum

zahlreiche Nachfolgestudien zu diesem Themenbereich – angeführt von der Terman-

Studie –, mit der Intention, die Disharmoniethese zu widerlegen. Damit werden Verhal-

tensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler schon seit vergleichsweise

langer Zeit überprüft.

Der Forschungsstand zu Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist

vor diesem Hintergrund zu betrachten. Im nächsten Schritt werden deshalb die Leitgedanken

der Disharmonie- und Harmoniethese exkursartig ausgeführt, um daran anschliessend deren

Auswirkungen auf den Forschungsstand und insbesondere die Forschungsschwerpunkte dar-

stellen zu können.

Die Disharmoniethese, wonach eine Hochbegabung signifikant oft mit dem Auftreten von

Verhaltensauffälligkeiten verbunden ist, entstand aus Studien zum Zusammenhang zwischen

'Genie' und 'Irrsinn' im späten 19. Jahrhundert. Im Zentrum der Studien stand die Frage, wel-

che besonderen, insbesondere charakterlichen Merkmale diejenigen Menschen auszeichneten,

die herausragende, gesellschaftlich bedeutsame künstlerische Leistungen vollbrachten – 'Ge-

nies' in der Terminologie des 19. Jahrhunderts (Simonton 2000). Cesare Lombroso, ein italie-

nischer Psychiater, Anthropologe und Kriminologe war um 1880 die treibende Kraft in der

Untersuchung der Natur der Genies und der geistige Vater der Genie-Irrsinn-These. Die

Grundidee seiner Koppelung von 'Genie' und 'Irrsinn' basierte auf drei Beobachtungen, die auf

gemeinsame Charakteristika der Personengruppen der 'Genies' und der 'Geisteskranken' hin-

wiesen (nach Lombroso 1984): Zum einen stellte Lombroso fest, dass grosse kulturelle Fort-

schritte der damaligen Zeit oft von sogenannten Narren oder Halbnarren verwirklicht wurden,

worunter er Menschen mit krankhaftem Geist verstand. Zum zweiten zeigten Genies und Gei-

steskranke ähnliche Merkmale im Prozess ihres schöpferischen Wirkens: Die Leidenschaft-
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lichkeit, Unbewusstheit der Ideenbildung, Sinnesempfindlichkeit, Neigung zur Unordnung

oder Originalität des Genies wurden verglichen mit der Einsichtsfülle der Gedanken, der ge-

steigerten Denkkraft oder der erhöhten Gefühlsstürme der Geisteskranken. Schliesslich

meinte Lombroso – zum dritten – feststellen zu können, dass die ihm bekannten Genies in

signifikanter Häufigkeit an geistigen Störungen litten.65

Dieses deskriptive Gebäude der Affinität zwischen Genies und Geisteskranken stellte Lom-

broso auf ein biologisches Fundament, welches erklären sollte, warum Genie und Irrsinn zwei

Ausdrucksformen einer gemeinsamen biologischen Quelle darstellen. In einer vom biologi-

schen Determinismus und eugenischen Tendenzen geprägten Zeit postulierte Lombroso mit

dieser biologischen Verwandtschaft zwischen der Physiologie der Genies und des Irrsinns die

für die nächsten Jahrzehnte programmatische Begriffskoppelung von 'Genie' und 'Irrsinn'. Mit

diesem komorbiden Argumentationsgebäude erklärte Lombroso letztlich auch das Zustande-

kommen herausragender Leistungen. Grundgedanke in seinem Verständnis des Genies als

Degenerationsphänomen war die Annahme eines biologischen, allen Menschen zugrunde lie-

genden Triebes zur künstlerischen Gestaltung. Bei den meisten Menschen würde die Entfal-

tung dieses Triebes jedoch durch die Zivilisation verschüttet. Ausnahmen davon seien Men-

schen, bei denen durch Schwäche und Krankheit eine Enthemmung der Triebkontrolle be-

wirkt würde. Dieser Mechanismus verhelfe sowohl zu schöpferischen Leistungen der Genies

als auch zu seinen Wahnideen, wobei letztere als eine Art Katalysator der Leistungserbrin-

gung dienten.

Aus diesem Ansatz ging schliesslich die Genie-Wahnsinn-These hervor, jedoch nicht im Sin-

ne, dass Genie (im Sinne einer Eigenschaft von Menschen, schöpferische Leistungen erbrin-

gen) und Wahnsinn gleich zu setzen seien – wie in Rezeptionen oftmals nachzulesen –, son-

dern dahingehend, dass die künstlerischen Leistungen pathologische Züge in sich trügen.

Fragmente der Genie-Wahnsinn-These und insbesondere die Koppelung von Genie und

Wahnsinn, verstanden als personale, genetisch determinierte Merkmale, wurden in den fol-

genden Jahren schnell zum allgemeinen Gedankengut. Bis in die 1930er Jahre prägten sie das

öffentliche Bild des Genies in Form einer Konfundierung von Abscheu, Neugier und Faszina-

tion.66

                                                
65 Beispiele von Lenau, Montesquieu und Napoleon sollen dies belegen.
66 Im deutschsprachigen Raum war Wilhelm Lange-Eichbaum (1928) wesentlich für die Tradierung des Ansat-
zes besorgt. Mit der Methode der Pathographie berühmter Persönlichkeiten schrieb er der Hochbegabung als
notwendigem Bestandteil aussergewöhnlicher Leistungen einen pathologischen Stachel zu, der als psychopa-
thologische Komponente und Schrittmacher beim sogenannten Genie-Werden fungierte.
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In den 1920er Jahren und mit der Etablierung des Intelligenztests kollidierte diese Ideologie

jedoch zunehmend mit gesellschaftspolitischen Bestrebungen, eine geistige Elite zu selektio-

nieren und auszubilden. Ziel dieser Bestrebungen war der Aufbau einer Gesellschaft, die –

ganz nach dem platonischen Elitenbegriff – von den Befähigsten angeführt werden sollte. Zur

Zielerreichung bedurfte es jedoch in einem einführenden Schritt empirischer Befunde, mit

denen der tradierten nahen Verwandschaft von Genie und Irrsinn entgegengewirkt werden

konnte. Mit den "genetic studies of genius", der Längsschnittstudie von Lewis M. Terman,

wurde genau dieses Ziel verfolgt: Es sollte belegt werden, dass hochbegabte Menschen in der

Regel harmonische Entwicklungsverläufe aufweisen (vgl. Chapman 1988; Minton 1988).

Dies wird bereits im Vorwort ersichtlich: "Es versteht sich von selbst, dass die intellektuellen

Ressourcen einer Nation die kostbarsten sind, die sie jemals haben wird. ... Verschiedene

Faktoren haben dazu geführt, dass sich die Forschung in diesem Gebiet bis heute nicht einge-

setzt hat: ... So auch die weitverbreitete, auf purem Aberglauben basierende Ansicht, dass

eine intellektuelle Frühreife pathologisch sei" (Terman 1926, v – Hervorhebung DG).

Die konzeptuellen und methodischen Grundlagen der Terman-Studie wurden an anderer

Stelle schon hinreichend beschrieben (vgl. Kapitel 3.1). Wichtig in der vorliegenden Frage

nach dem Zusammenhang von Hochbegabung und Verhaltensauffälligkeiten sind die Ergeb-

nisse der Studie zur sozialen und emotionalen Entwicklung der hochbegabten Schülerinnen

und Schüler. Terman kam zum Ergebnis, dass "hochbegabte Kinder den Durchschnitt am al-

lermeisten in intellektuellen und volitionalen Fähigkeiten, dann in emotionalen und morali-

schen Fähigkeiten und schliesslich in physischen und sozialen Fähigkeiten übertreffen" (Ter-

man 1926, 639).  Allerdings ist diese Aussage als eine Gesamtbilanz zu lesen. In den meisten

Rezeptionen der Terman-Studie werden die Schattierungen zu Gunsten derartiger Pauschali-

sierungen ausgeklammert (z.B. Freund-Braier 2000; Rost 2000). Terman räumte den Sonder-

fällen jedoch durchaus – wenn auch vergleichsweise wenigen – Platz ein: "Es sollte dennoch

betont werden, dass in der Gruppe der hochbegabten Kinder im Hinblick auf Charakter, Per-

sönlichkeit und emotionale Stabilität zahlreiche Ausnahmen der Regel gefunden werden kön-

nen. Die hochbegabten Kinder sind nicht frei von Fehlern, und zumindest eines von fünf weist

mehr davon [von Verhaltensauffälligkeiten - DG] auf als das durchschnittliche Kind der Be-

völkerung" (Terman 1926, 638). In einer Teilstudie zu psychotischen Verhaltenstendenzen

aus dem Jahr 1926 zeigten gar 75% der hochbegabten Schülerinnen und Schüler Werte ober-

halb derjenigen der Kontrollgruppe.67

                                                
67 Diese Befunde sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da die Kontrollgruppe aus Kindern zusammenge-
setzt wurde, die dieselbe Klassenstufe wie die hochbegabten Kinder besuchten und dementsprechend in vielen
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Die Harmonie- und Disharmoniethese werden einander in der Hochbegabungsforschung in

den meisten Fällen als kontradiktorische Annahmen über den Zusammenhang von Hochbega-

bung und Verhaltensauffälligkeiten gegenüber gestellt. Die ausgeführten Grundlagen der bei-

den Thesen mögen jedoch ein anderes Verhältnis darlegen. Für den weiteren Argumentati-

onsgang, in dem insbesondere die Auswirkungen der Unterschiede der beiden Thesen für die

Betrachtung des Forschungsstandes zu Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen

und Schüler herausgearbeitet wird, sind drei Unterschiede zwischen der Disharmonie- und der

Harmoniethese wegleitend:

1. Die beiden Thesen unterscheiden sich in ihren konzeptuellen Grundlagen. Die Dis-

harmoniethese baut auf Ähnlichkeiten im Erscheinungsbild von Genies und Geistes-

kranken auf und ist auf mögliche Erklärungen dieser Ähnlichkeiten durch gemeinsame

biologische Grundlagen ausgerichtet. Bestimmte Formen des Wahnsinns werden da-

nach als Ursache der Leistungen der Genies betrachtet. Demgegenüber ist das Er-

kenntnisinteresse der Harmoniethese auf die soziale und emotionale Entwicklung

hochintelligenter Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu einer Gruppe mit durch-

schnittlicher Intelligenz ausgerichtet, wobei die hohe Intelligenz als Einflussfaktor auf

die Entwicklung konzeptualisiert wird. Allfällige Verhaltensauffälligkeiten werden

nach diesen Überlegungen als Folge einer hohen Intelligenz betrachtet.

2. Die beiden Thesen unterscheiden sich in ihrer Zielgruppe. Als Grundlage für die For-

mulierung der Disharmoniethese dienen Untersuchungen, in denen die Gruppen der

Genies und Geisteskranken vergleichend betrachtet werden. Die meisten Studien be-

ziehen sich zudem auf die Leistungsexzellenz in einem Gebiet der traditionellen Kün-

ste (Musik, Literatur, darstellende Kunst). Demgegenüber dienen Untersuchungen, in

denen Gruppen hochintelligenter und durchschnittlich intelligenter Schülerinnen und

Schüler miteinander verglichen werden, als Grundlage für die Harmoniethese. Eine

hohe Intelligenz wird dabei als bester Prädiktor für Leistungen in akademischen Ge-

bieten (Sprache, Mathematik) angenommen.

3. Die beiden Thesen unterscheiden sich in ihrer Methodik. Die Disharmoniethese beruht

zu grossen Teilen auf Studien mit einer retrospektiven, spekulativen Methodik. Ihre

Evidenz wurde zu grossen Teilen mit der Methode systematischer familienbiographi-

scher Nachforschungen nach Krankheiten in Künstlerfamilien zusammengetragen, oh-

                                                                                                                                                        
Fällen ein bis zwei Jahre älter waren. Gerade im Altersbereich der Pubertät kann dies bei den hochbegabten
Schülerinnen und Schülern zu spezifischen Schwierigkeiten im sozialen und emotionalen Bereich führen. Als
Beleg dafür gelten aktuelle Studien zu hochbegabten Schülerinnen und Schülern, die eine oder mehrere Klassen
übersprungen haben (vgl. Heinbokel 1996).
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ne dass die methodische Ebene der Einzelfälle je verlassen wurde. Demgegenüber ba-

siert die Harmoniethese auf Untersuchungen mit einer prospektiven Methodik, wobei

nicht Unterschiede auf der Ebene des Einzelnen, sondern in Abzielung auf den 'durch-

schnittlich Hochbegabten' auf der Ebene der Gruppenunterschiede erhoben wurden.

In der Folge dieser Unterschiede stehen die Harmonie- und Disharmoniethese Pate für zwei

zu unterscheidende Schwerpunktsetzungen von Untersuchungen zu Verhaltensauffälligkeiten

hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Genauerhin zielen sie auf jeweils unterschiedliche

Facetten der Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auf-

trag der schulischen Sonderpädagogik ab. Aus der Tradition der Disharmoniethese bzw. deren

zugrunde liegenden Erkenntnisinteresses und Fragestellungen entstanden insbesondere Unter-

suchungen zu verschiedenen Formen von Verhaltensauffälligkeiten. Der diesbezügliche For-

schungsstand wird im ersten Teil der Plausibilitätskontrolle dargestellt. Dahingegen entspran-

gen aus der Tradition der Harmoniethese vorwiegend Untersuchungen zur Prävalenz hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten in Bezug zu einer Ge-

samtgruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler.

Zunächst wird die erste Form der Plausibilitätskontrolle durchgeführt. Sie beinhaltet, dass die

Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schuli-

schen Sonderpädagogik um so höher ist, je präziser in den Untersuchungen die jeweilige

Form der Entwicklungsbeeinträchtigung hochbegabter Schülerinnen und Schüler bestimmt ist.

Bei der Darstellung des Forschungsstand zu den verschiedenen Formen von Verhaltensauf-

fälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler werden zwei Dimensionen von Verhal-

tensauffälligkeiten unterschieden: Verhaltensauffälligkeiten mit sozialer Akzentuierung und

Verhaltensauffälligkeiten mit emotionaler Akzentuierung.

Empirische Befunde zu Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit

sozialer Akzentuierung können in zwei Formen gebündelt werden: Untersuchungen zur so-

zialen Isolation zum einen sowie, auf einer allgemeineren Ebene, zu Störungen des schuli-

schen Unterrichts zum andern (vgl. Abbildung 10). Zu beiden Formen von Verhaltensauffäl-

ligkeiten liegen jedoch nur wenige empirische Befunde vor. Die Studien zur sozialen Isolation

hochbegabter Schülerinnen und Schüler beziehen sich in der Mehrheit auf eine Personengrup-

pe mit einer extrem hohen Intelligenz, worunter in der Regel ein IQ von mehr als 160 ver-

standen wird. Für den Bereich der schulischen Sonderpädagogik sind hier insbesondere Studi-

en zur Isolation von den Mitschülerinnen und Mitschüler zu betrachten (vgl. Gross 1993).
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Indes muss hier eine relativierende Einordnung der Befunde vorgenommen werden: Hochbe-

gabte Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich im Durchschnitt in der Quantität und

Qualität ihrer Peer-Beziehungen nicht von einer durchschnittlich begabten Vergleichsgruppe

(vgl. Kovaltchouk 1998; Sayler & Brookshire 1993). Ein zweiter Katalog von Befunden be-

zieht sich auf Störungen des schulischen Unterrichts durch hochbegabte Schülerinnen und

Schüler. Hierbei bestehen aufgrund des unterschiedlichen Gebrauchs des Begriffs der 'Unter-

richtsstörungen' Schwierigkeiten einer einheitlichen Darstellung der Befunde. Der kleinste

gemeinsame Nenner hinsichtlich des Gebrauchs besteht in der Auffassung, dass der vorgese-

hene Unterrichtsablauf durch abweichende Verhaltensweisen der hochbegabten Schülerinnen

und Schüler behindert wird und diese Verhaltensweisen in einen kausalen Zusammenhang mit

der hohen Intelligenz der Schülerinnen und Schüler gestellt werden (Hany in Vorb.; Hoynin-

gen-Süess & Gyseler 2001).

Zu Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit emotionaler Ak-

zentuierung finden sich ebenfalls nur wenige Untersuchungen, die die festgelegten Kriterien

erfüllen. Am häufigsten werden Depressionen oder symptomähnliche Derivate berichtet, wo-

bei sich diese Beobachtungen auf Kasuistika und Studien mit klinischen Stichproben

(Schmidt 1981; Reinhardt 1981) beschränken. Dies bedeutet freilich nicht, dass hochbegabte

Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu einer durchschnittlich begabten Vergleichsgruppe

häufiger derartige Symptome zeigen würden (Baker 1995; Beer 1991; Merrell et al. 1996;

Metha & McWhirter 1997).

Insgesamt ist die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf der Grundlage der empirischen Befunde zu den

Formen von Verhaltensauffälligkeiten als eher gering zu beurteilen. Es existieren, mit Berück-

sichtigung der langen Tradition der Disharmoniethese, erwartungswidrig wenige Untersu-

chungen zu psychopathologischen Aspekten der Hochbegabung. Die Erwartung speist sich

zudem aus Berichten von Beratungsstellen oder der populärwissenschaftlich ausgerichteten

Literatur mit inflationären, jedoch auch pauschalisierenden Verbindungen von Hochbegabung

und Verhaltensauffälligkeiten, ohne jedoch die Verhaltensauffälligkeiten zu präzisieren oder

auf empirische Befunde zurückgreifen zu können. Gleichwohl wird damit die intuitive Plausi-

bilität einer wie auch immer gearteten Verbindung zwischen Sonderpädagogik und Hochbe-

gabung erhöht.
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Empirische Befunde zu Verhaltensauffälligkeiten
hochbegabter Schülerinnen und Schüler

[Entstehungs-                           Disharmoniethese                           Harmoniethese

geschichte]

[Plausibilitäts-        Formen von
kontrolle]                    Verhaltens-

      auffälligkeiten

[Formen von                        soziale
Verhaltens-                                Akzentuierung

auffälligkeiten]

soziale          Störungen

             Isolation      des Unterrichts

  

                          Prävalenz von    
                             Verhaltens-
                           auffälligkeiten

    
     emotionale
   Akzentuierung

      Depression

Abbildung 10: Forschungsschwerpunkte im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen
und Schüler

Die zweite Plausibilitätskontrolle basiert auf empirischen Befunden zur Prävalenz hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler innerhalb der Gesamtgruppe hochbegabter Schülerinnen und

Schüler. Dabei wird die Plausibilität positiver beurteilt, je grösser diese Prävalenz ausfällt.

Überdies ist die Prävalenz abhängig von der zugrunde liegenden Operationalisierung der Ver-

haltensauffälligkeiten. Zur Beurteilung der Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler können lediglich Studien mit einer vergleichsweise grossen

Stichprobe, in denen hochbegabte mit durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schüler im

Hinblick auf das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten verglichen werden, verwendet wer-

den.

Von Relevanz für die theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen
und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik (Plausibilitätskontrolle)
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Auch hier ist ein Mangel an Untersuchungen zu verzeichnen. So berichtet eine Vielzahl von

Untersuchungen wohl, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler Verhaltensauffälligkeiten

aufweisen; hingegen existieren kaum Untersuchungen mit nachvollziehbaren Angaben zur

deren Anzahl in Bezug zur gesamten Gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler. In einer

ersten Eingrenzung der Prävalenz kann konstatiert werden, dass hochbegabte Schülerinnen

und Schüler genauso von Verhaltensauffälligkeiten betroffen oder bedroht sind wie andere

Kinder und Jugendliche auch. Damit einher geht eine geschätzte Prävalenzrate zwischen drei

und zehn Prozent und das Fazit von Hany (2001, 3f.): "Hochbegabung ist somit kein protekti-

ver Faktor gegenüber psychischen Fehlentwicklungen, kann aber auch nur in speziellen Fällen

als besondere Gefährdung betrachtet werden". Diese Festellung wird in Untersuchungen mit

grösseren Stichproben bestätigt (Rost & Czeschlik 1990; Perleth & Sierwald 1992; Rost 2000;

Heller 2001). Allerdings stellen diese Ergebnisse jeweils nur das Nebenprodukt eines anders

ausgerichteten Erkenntnisinteesses dar. Untersuchungen, die explizit mit dem Ziel der Be-

stimmung der Prävalenz durchgeführt wurden und für den vorliegenden Argumentationsgang

relevant sind, liegen keine vor.

Insgesamt ist die Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik auf der Grundlage der empirischen Befunde zur

Prävalenz hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten damit als

gering zu beurteilen, insofern eine hohe Intelligenz – den wenigen vorliegenden empirischen

Befunden zu Folge – nicht überzufällig häufig zusammen mit bestimmten Formen von Ver-

haltensauffälligkeiten auftritt.
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4.1.3. Zusammenfassung: Zur Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik

Aus der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse folgt, dass der

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik plausibel ist, wenn bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern Beeinträchtigungen

der Entwicklung diagnostiziert werden. Die Plausibilitätskontrolle wurde in Form einer Ana-

lyse des Forschungsstandes zu Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen

und Schüler durchgeführt. Dabei wurden Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten

hochbegabter Schülerinnen und Schüler untersucht. Die Plausibilität ist dabei um so höher zu

beurteilen, je präziser zum einen die entsprechende Form von Entwicklungsbeeinträchtigun-

gen dargestellt ist (Kriterium der Präzision) und zum andern, je höher die Prävalenz der hoch-

begabten Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsbeeinträchtigungen innerhalb der ge-

samten Gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist (Kriterium der Prävalenz).

Die Präzision der Formen der Entwicklungsbeeinträchtigung stellt sich in den Bereichen der

Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten jeweils in unterschiedlicher Weise dar.

Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler sind ausschliesslich auf einen

Forschungsstrang, denjenigen der hochbegabten Minderleister, beschränkt. Allerdings sind

darin präzise Kriterien für deren Bestimmung beinhaltet, und es ist eine befriedigende Anzahl

entsprechender Untersuchungen durchgeführt worden. Dagegen ist eine vergleichsweise gro-

sse Anzahl von Aussagen mit einer pauschalisierenden Verwendung von Verhaltensauffällig-

keiten zu finden, ohne dass darin jedoch empirische Befunde zu einzelnen, präzise bestimm-

ten Formen vorliegen. Sie erhöhen damit allenfalls die intuitive Plausibilität des Einbezugs

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik. In

ähnlicher Weise geht aus Untersuchungen zu relativen schulischen Minderleistungen hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler eine hohe Prävalenz hervor, währenddem Untersuchungen

im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten auf eine übliche Prävalenz von Verhaltensauffällig-

keiten hinweisen.

Zusammenfassend kann nach der empirischen Überprüfung von Entwicklungsbeeinträchti-

gungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler festgehalten werden, dass der Einbezug

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik

plausibel ist, wenngleich auch deutlich das Forschungsdesiderat erkennbar ist, diese mit zu-

sätzlichen empirischen Befunden abzustützen.
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4.2. Einfluss der Hochbegabung auf Beeinträchtigungen der Entwicklung

Mit der Grundlage der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist

eine diagnostizierte und/oder prognostizierte Beeinträchtigung der Entwicklung hochbegabter

Schülerinnen und Schüler nur dann für den Argumentationsgang des Einbezugs hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik relevant, wenn

nach dem Prinzip der Komorbidität ein Einfluss der Hochbegabung auf diese Entwicklungs-

beeinträchtigungen begründet angenommen werden kann. Fälle der Koinzidenz einer Hoch-

begabung und einer Beeinträchtigung der Entwicklung, in denen angenommen werden kann,

dass die Hochbegabung keinen Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Ent-

wicklungsbeeinträchtigung ausübt, sind für den vorliegenden Argumentationsgang nicht von

Bedeutung.

Mit diesem Ansatz wird gleichzeitig verdeutlicht, dass eine hohe Intelligenz per se nicht als

singulärer Auslöser, sondern als Einflussfaktor beeinträchtigter Entwicklungen konzeptuali-

siert wird. Für die Negierung einer hohen Intelligenz als singuläre, hinreichende Determinante

von Entwicklungsbeeinträchtigungen tragen diejenigen Untersuchungen empirische Befunde

zusammen, wonach keine systematischen Entwicklungsunterschiede zwischen hochbegabten

und durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schüler auszumachen sind, die als Folgen

einer hohen Intelligenz interpretiert werden könnten (vgl. dazu insbesondere Kapitel 3.2).

Zur Interpretation von Entwicklungsbeeinträchtigungen unter dem Einfluss einer Hochbega-

bung wird der Ansatz des Misfits herangezogen. In diesem Ansatz wird die Hochbegabung, in

Anlehnung an die Bestimmung eines sonderpädagogisch relevanten Begriffs der Hochbega-

bung (vgl. Kapitel 3.5), als Bestandteil der Entwicklungsvoraussetzungen von Schülerinnen

und Schüler konzeptualisiert. Als solcher kann sie unter bestimmten Bedingungen einen be-

einträchtigenden Einfluss auf die individuelle Entwicklung ausüben. Der Ansatz des Misfits

dient dazu, diesen Einfluss systematisch interpretieren zu können.

Um die Hochbegabung in den Ansatz des Misfits einordnen zu können, wird zunächst ex-

kursartig das Grundverständnis, aus welchem der Ansatz des Misfits resultiert, dargestellt und

auf den Kontext der Erziehung und Bildung übertragen.
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4.2.1. Konzeption des Misfits

Um den Ansatz des Misfits in seinen Wurzeln darstellen zu können, wird exkursartig eine

Studie aus den 1950er Jahren vorgetragen. Stella Chess und Alexander Thomas, zwei US-

amerikanische Professoren der Psychiatrie an der New York University School of Medicine,

initiierten im März 1956 eine der umfangreichsten Longitudinalstudien zur Erforschung der

individuellen psychischen Entwicklungsverläufe von Geburt bis ins Erwachsenenalter, die

New York Longitudinal Study (NYLS). Drei klinische Beobachtungen dienten als Schlüsse-

lerlebnisse für die Initiierung der Studie (Thomas & Chess 1977; Chess & Thomas 1996):

Erstens manifestierten sich augenscheinlich bereits in den ersten Lebenswochen interindivi-

duelle Unterschiede in der kindlichen Entwicklung; zweitens konnte in einer gewissen Anzahl

von Fällen das Phänomen der Resilienz verfolgt werden, insofern sich Kinder trotz pathoge-

ner Familienverhältnisse in zumindest befriedigender Art und Weise entwickelten; und drit-

tens stellten sie bei klinischen Behandlungen von Kindern, die Symptome von Verhaltensauf-

fälligkeiten entwickelten, eine grosse Variabilität sowohl der individuellen Verhaltensmerk-

male der Kinder als auch der elterlichen Erziehungsstile und -interventionen fest. Aufgrund

dieser klinischen Beobachtungen wurde vermutet, dass kein direkter Zusammenhang zwi-

schen den Erziehungsmethoden und -einstellungen der Eltern und allfälligen Entwicklungsbe-

einträchtigungen der Kinder besteht. Diese Hypothese stand im Gegensatz zu damals vorherr-

schenden monokausalen Erklärungsansätzen der kindlichen Entwicklung, nach denen patho-

logische Entwicklungsverläufe mit der Analyse und Bestimmung eines extrahierten Faktors

und genauerhin parentalen Erziehungsmerkmalen erklärt und behandelt werden können. In

der NYLS wurden, aufbauend auf dieser Hypothese, über hundert Säuglinge und deren Eltern

von Geburt an detailliert untersucht.

Das zentrale Anliegen dieser Studie war es, unterschiedliche Reaktionsweisen oder Unter-

schiede im Verhaltensstil der Säuglinge und Kleinkinder zu erfassen und zu klassifizieren.

Der individuelle, angeborene Verhaltensstil wurde dabei als 'Temperament' bezeichnet: "Der

Ausdruck Temperament beschreibt ... am besten das Wie einer Verhaltensweise. Er unter-

scheidet sich von der Bezeichnung 'Fähigkeit', die das Was' und Wie gut des Verhaltens be-

schreibt, und von der Bezeichnung 'Motivation', die erfassen soll warum eine Person etwas

tut. Die Bezeichnung 'Temperament' beschreibt dagegen die Art des Verhaltens eines Indivi-

duums. (...) Temperament wäre demzufolge synonym mit Verhaltensstil" (Thomas und Chess

1980; zitiert nach Zentner 1993, S.66). Als Grundlage für die Entwicklung verschiedener
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Konstellationen des Temperaments dienten neun Temperamentsdimensionen,68 mit denen das

Verhalten der untersuchten Säuglinge und Kleinkinder erfasst wurde. Als Hauptbefund der

Studie konnten drei Konstellationen des Temperaments unterschieden werden, die aus ent-

sprechenden Kombinationen der Dimensionen in bestimmten Ausprägungsgraden gewonnen

wurden: das 'einfache' Kind, das 'langsam auftauende' Kind und das 'schwierige' Kind. Be-

züglich ihrer Entwicklung wiesen die 'schwierigen' Kinder die höchste Wahrscheinlichkeit

einer beeinträchtigten Entwicklung auf. Jedoch basierte der Zusammenhang zwischen den

Konstellationen des Temperaments und den Entwicklungsverläufen auf dem Prinzip der Kon-

tingenz: 'Schwierige' Kinder konnten beeinträchtigte Entwicklungsverläufe aufweisen, diese

gingen jedoch nicht notwendigerweise aus ihrem Temperament hervor. Damit wurde die Hy-

pothese bestätigt, wonach weder die individuellen Merkmale des Kindes allein noch die elter-

lichen Anforderungen an das Kind hinreichend für die Erklärung einer bestimmten, insbeson-

dere beeinträchtigten Entwicklung waren, sondern von einem interaktionalen Ansatz ausge-

gangen werden muss.

Am Ende dieses nachfolgend zusammengefassten Argumentationsganges resultierte der An-

satz des Misfits:

(1) Bereits Säuglinge unterscheiden sich voneinander in je individuellen Verhaltensstilen

(Temperament), aus denen u.a. ihre Bedürfnisse hervorgehen.

(2) Auf diese Merkmale und Bedürfnisse wird von den Eltern – je nach Erziehungsstil,

Wertvorstellungen etc. – in unterschiedlicher Art und Weise reagiert.

(3) Beeinträchtigungen der Entwicklung können mit einer Dissonanz zwischen den Ver-

haltensweisen bzw. daraus hervorgehenden Bedürfnissen des Kindes und den Reaktio-

nen bzw. Anforderungen der Eltern interpretiert werden (Ansatz des Misfits).

Thomas und Chess (1977) prägten in der NYLS den Begriff des goodness of fit für die Inter-

pretation befriedigend verlaufender und denjenigen des poorness of fit für die Interpretation

beeinträchtigter Entwicklungsverläufe. Damit verbunden war die Annahme einer Konsonanz

bzw. Dissonanz zwischen kindlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen sowie den elterli-

chen Anforderungen an das Kind. Doch was ist mit dem Ansatz des Misfits für die Interpreta-

tion von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerinnen und Schüler gewonnen?

                                                
68 Aktivität, Regelmässigkeit, Annäherung - Vermeidung, Anpassungsvermögen, sensorische Reizschwelle,
Stimmungslage, Intensität, Ablenkbarkeit, Ausdauer.
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Übertragen auf den Kontext der Erziehung und Bildung, genauerhin auf die Grundlage der

Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse, bestehen die Kompo-

nenten des Misfits auf einer ersten Differenzierungsebene aus den Entwicklungsvorausset-

zungen des Kindes und den Sozialisationsbedingungen der schulischen Umwelt (vgl. Abbil-

dung 11): Mit einer Dissonanz zwischen den Entwicklungsvoraussetzungen eines Kindes und

dessen Sozialisationsbedingungen können Beeinträchtigungen der Entwicklung des Kindes

interpretiert und darauf aufbauend besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen geplant

werden. Dazu ist eine Differenzierung der beiden Komponenten notwendig: Entwicklungs-

voraussetzungen beinhalten in den folgenden Überlegungen sowohl Kompetenzen als auch

Bedürfnisse des Kindes, und im Bereich der Sozialisationsbedingungen werden auf dieser

Ebene Erwartungen und Anforderungen der jeweiligen Sozialisationspartnerinnen unterschie-

den (Eltern, Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschüler) (vgl. Largo 1993). Die sich auf

diese Ebenen beziehenden Teilkomponenten sind zudem jeweils auf die Bereiche des Lernens

und/oder des Verhaltens ausgerichtet, sodass beispielsweise Erwartungen an das Lernen und

an das Verhalten unterschieden werden müssen.

Abbildung 11: Ansatz des Misfits – Unterscheidung von internem und externem Misfit

Entwicklungsvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler

Sozialisationsbedingungen
der schulischen Umwelt

Kompetenzen Bedürfnisse

Erwartungen Anforderungen

interner Misfit

externer Misfit

Lernen Verhalten

PERSON

UMWELT

Lernen Verhalten
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Auf dieser Grundlage wird es möglich, mit dem internen und dem externen Misfit zwei For-

men des Misfits voneinander zu unterscheiden: Dissonanzen zwischen individuellen Kompe-

tenzen und Bedürfnissen oder innerhalb der jeweiligen Ausrichtungen der Kompetenzen (z.B.

ein Misfit zwischen Lern- und Verhaltenskompetenzen) gelten dabei als interner Misfit, Dis-

sonanzen zwischen den Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und den

Sozialisationsbedingungen der schulischen Umwelt mit ihren jeweiligen Komponenten als

externer Misfit. Im vorliegenden Argumentationsgang wird die Hochbegabung in Form einer

überdurchschnittlichen Lernkompetenz in dieser Konstellation, genauerhin als Teil der Ent-

wicklungsvoraussetzungen, festgelegt. Ein hochbegabungsbezogener Misfit bedeutet mit

Verwendung dieser Bestandteile, dass der personale Umgang mit der Hochbegabung (im

Falle eines internen Misfits) bzw. der soziale Umgang mit einer Hochbegabung (im Falle ei-

nes externen Misfits) beeinträchtigend auf die Entwicklung wirkt. In einer weiteren Konkreti-

sierung mit Rückgriff auf den Inhalt des Begriffs der Hochbegabung kann auf dieser Grundla-

ge davon ausgegangen werden, dass der personale oder der soziale Umgang mit der Fähigkeit,

schulische Anforderungen schneller und/oder besser erfüllen zu können als die Mehrheit der

Gleichaltrigen, zu Beeinträchtigungen der Entwicklung der Schülerinnen und Schülern führen

kann.

Mit der dargelegten Konzeption des Misfits wird nachfolgend aufgrund des Forschungsstan-

des in den entsprechenden Bereichen überprüft werden, inwieweit der Einbezug hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik begründet ist.

Dazu wurde auf der Grundlage der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungser-

fordernisse das folgende Kriterium festgelegt:

Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Son-

derpädagogik kann erst dann hinreichend begründet werden, wenn ein Einfluss der Hochbe-

gabung auf die Beeinträchtigungen der Entwicklung angenommen werden kann.

Die Überprüfung erfolgt mit Rückgriff auf empirische Befunde aus der Hochbegabungsfor-

schung zu verschiedenen Formen des hochbegabungsbezogenen Misfits. Im Einzelnen wird

zwischen hochbegabungsbezogenen Formen des internen (Kapitel 4.2.2) und des externen

Misfits (Kapitel 4.2.3) unterschieden.
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4.2.2. Interner Misfit

Nach dem Ansatz des internen Misfits wird die Entwicklung des Kindes nicht nur wesentlich

durch die individuellen Kompetenzen und Bedürfnisse, sondern insbesondere durch das Zu-

sammenwirken der verschiedenen Kompetenzen und Bedürfnisse bestimmt (vgl. Largo 1993;

1999). Beeinträchtigungen der kognitiven, sozialen und/oder emotionalen Entwicklung kön-

nen dann auftreten, wenn einzelne Entwicklungsbereiche stark dissoziiert sind (Largo 1999;

Römer et al. 2001). Ein interner, hochbegabungsbezogener Misfit liegt vor, wenn eine Disso-

nanz zwischen den individuellen Kompetenzen und Bedürfnissen oder zwischen einzelnen

Formen von Kompetenzen bzw. Bedürfnissen eines Kindes besteht. Dessen Folgen sind nach

dem Prinzip der Kontingenz zu betrachten: Eine solche Dissonanz kann, muss aber nicht zu

Entwicklungsbeeinträchtigungen führen. Entwicklungsbeeinträchtigungen treten nur dann auf,

wenn es dem Kind über einen längeren Zeitraum nicht gelingt, eine Passung zwischen den

verschiedenen Kompetenz- und Bedürfnisbereichen herzustellen.

In Anwendung des Ansatzes auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler beinhaltet ein inter-

ner Misfit eine Diskrepanz zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und ver-

gleichsweise beeinträchtigt entwickelten sozialen, emotionalen oder motorischen Kompeten-

zen bzw. Bedürfnissen des Lernens und Verhaltens. In der Folge wirkt der personale Umgang

mit der Hochbegabung bzw. der Fähigkeit, Anforderungen des Unterrichts schneller und/oder

besser bewältigen zu können als die Mehrheit der Gleichaltrigen, beeinträchtigend auf die

individuelle Entwicklung.

Mit Verwendung dieser Annahmen und mit Rückgriff auf entsprechende empirische Befunde

aus der Hochbegabungsforschung können drei Formen eines hochbegabungsbezogenen inter-

nen Misfits zur Interpretation von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler dargestellt werden, mit denen der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik begründet werden kann:

- Beeinträchtigender Perfektionismus (Kapitel 4.2.2.1);

- mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit (Kapitel 4.2.2.2);

- kognitiv-motorische Dissonanz (Kapitel 4.2.2.3).
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4.2.2.1. Beeinträchtigender Perfektionismus

Perfektionismus und eine damit verbundene Unzufriedenheit mit den eigenen schulischen

Leistungen wird in der Hochbegabungsforschung mancherorts als charakteristisches Merkmal

hochbegabter Schülerinnen und Schüler dargestellt (vgl. Fels 1999). Dabei wird Perfektio-

nismus definiert als Fähigkeit zu erkennen, was geleistet werden könnte, in Verbindung mit

einer gleichzeitig auftretenden hohen emotionalen Intensität, die dazu führt, dass unrealistisch

hohe Erwartungen an sich selbst gestellt werden (Webb 1994; Silverman 1995). Gleichzeitig

wird diese Fähigkeit wiederholt mit Beeinträchtigungen der sozio-emotionalen Entwicklung

in Beziehung gesetzt (vgl. Anderholt-Elliot 1987; Baker 1996; Fels 1999).

Sowohl die Mutmassung einer hohen Prävalenz perfektionistischen Verhaltens bei hochbe-

gabten Schülerinnen und Schülern als auch die implizit oder explizit vorgenommene Patholo-

gisierung des Perfektionismus halten jedoch einer näheren Überprüfung nicht stand. Vielmehr

finden sich Belege für die folgenden Annahmen:

1. Es können verschiedene Formen von Perfektionismus – entwicklungshemmende und

entwicklungsförderliche – unterschieden werden. 

Der Themenbereich des Perfektionismus wird vielfach in pauschalisierender Weise und mit

negativen Konnotationen besetzt in die Diskussion um Schulschwierigkeiten hochbegabter

Schülerinnen und Schüler eingebracht. Die empirische Hochbegabungsforschung stützt diese

Gewichtung jedoch nicht. Vielmehr sind verschiedene Formen des Perfektionismus mit je-

weils unterschiedlichen Auswirkungen auf die individuelle Entwicklung zu unterscheiden. In

einer Untersuchung von Parker (1997) mit 820 hochbegabten Kindern der 6. Klasse wird der

'gesunde' perfektionistische Typus vom 'dysfunktionalen' perfektionistischen Typus abge-

grenzt. Diese Unterteilung findet sich auch in vergleichbaren Untersuchungen (Rice &

Mirzadeh 2000; Stumpf & Parker 2000). In manchen Untersuchungen wird sogar ein Zusam-

menhang zwischen perfektionistischem Verhalten und leistungsförderlichen Persönlichkeits-

merkmalen wie Aufgabenengagement oder Beharrlichkeit vermutet (Chan 1996; Dai, Moon

& Feldhusen 1998).

Hemmend wird der Einfluss von Perfektionismus auf die individuelle Entwicklung erst dann,

wenn die Dissonanz zwischen den Lernbedürfnissen und den Kompetenzen, mit denen die

angestrebten Lernziele erreicht und die Bedürfnisse befriedigt werden sollen, so gross wird,

dass über eine längere Zeit keine Passung mehr hergestellt werden kann. Perfektionismus geht
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in diesem Fall häufig mit anderen, entwicklungsbeeinträchtigenden Merkmalen einher. Häufi-

ge Korrelate von dysfunktionalem Perfektionismus sind ein negativ ausgeprägtes akademi-

sches Selbstkonzept (Hanses & Rost 1998), entwicklungshemmende Formen der Attribuie-

rung (Heller & Ziegler 1996) sowie, mit der Zeit, geringe Bildungsaspirationen (Colangelo et

al. 1993). Sozial vermittelte Faktoren wie Leistungserwartungen können dysfunktionalen Per-

fektionismus zusätzlich fördern: So konnten Ablard & Parker (1997) in einer Studie nachwei-

sen, dass hochbegabte Kinder von ausgeprägt leistungsorientierten Eltern mit einer grösseren

Wahrscheinlichkeit dysfunktionales perfektionistisches Verhalten (Angst vor Misserfolg,

Handlungsunsicherheit, Anpassungsschwierigkeiten, Minderleistungen) zeigen als hochbe-

gabte Kinder von Eltern mit einer weniger stark ausgeprägten Leistungsorientierung.

2. Perfektionismus ist kein charakteristisches Merkmal hochbegabter Schülerinnen und

Schüler.

In der Frage der Prävalenz zeigen sich nach Parker und Mills (1996) keine statistisch bedeut-

samen Unterschiede in der Häufigkeit der einzelnen Typen im Vergleich von hochbegabten

und durchschnittlich begabten Schülerinnen und Schülern. So weisen in der bereits erwähnten

Studie von Parker (1997) 32.8% der hochbegabten Schülerinnen und Schüler keine Anzeichen

von Perfektionismus auf, 41.7% werden einem sich positiv auswirkenden Typ von Perfektio-

nismus und knapp ein Viertel (25.5%) einem dysfunktionalen Typ von Perfektionismus zuge-

ordnet. Andere Studien bestätigen dieses Ergebnis (Piirto 1994; Parker, Portesova & Stumpf

2001; Shafran & Mansell 2001). Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass Perfektio-

nismus, ungeachtet dessen Form, kein charakteristisches Merkmal hochbegabter Menschen

darstellt. Allenfalls wird dieser Eindruck durch anekdotenhafte Berichte über diesbezügliche

Verhaltensweisen hochbegabter Menschen nahegelegt, die sich letztlich jedoch nicht von den

Verhaltensweisen anderer Menschen unterscheiden und mehr das Produkt differentieller Be-

wertungsmuster desselben Verhaltens darstellen könnten (Parker & Mills 1996). Gleichwohl

werden Fälle hochbegabter Schülerinnen und Schüler beschrieben, bei denen Entwicklungs-

beeinträchtigungen mit einem dysfunktionalen Perfektionismus erklärt werden können.

Zusammenfassend beinhaltet ein dysfunktionaler, entwicklungsbeeinträchtigender Perfektio-

nismus einen Misfit zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und dazu dissonanten

Lernbedürfnissen. Diese Dissonanz kann zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen, wenn

sie so gross ist, dass über eine längere Zeit keine Passung mehr hergestellt werden kann.



125

4.2.2.2. Mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit

Erste Untersuchungen zur Frage einer mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfähigkeit

hochbegabter Schülerinnen und Schüler wurden von Leta S. Hollingworth, einer Psychologin

und Pionierin der US-amerikanischen Hochbegabungsforschung, inszeniert. Sie führte in den

1920er Jahren Fallstudien mit extrem hochbegabten (IQ von mindestens 160), sozial unange-

passten Kindern durch und fand bedeutende Unterschiede in der emotionalen Entwicklung

zwischen hochbegabten und extrem hochbegabten Schülerinnen und Schülern, die zu Ungun-

sten der Schülerinnen und Schüler mit der extrem hohen Intelligenz ausfielen (Hollingworth

1926; 1929; 1931). Hollingworth (ebd.) bezeichnete davon ausgehend Intelligenzquotienten

zwischen 122 und 155 als 'sozial optimale Intelligenz', derweil bei Werten über 160 die Diffe-

renz zu den gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern so gross sei, dass Beeinträchti-

gungen der sozio-emotionalen Entwicklung und eine soziale Isolation der extrem Hochbe-

gabten die Folge seien, insbesondere im Alter zwischen vier und neun Jahren. Die Entwick-

lungsbeeinträchtigung resultiert nach Hollingworth explizit nicht aus endogenen emotionalen

Störungen der hochbegabten Schülerinnen und Schülern oder aus der extrem hohen Intelli-

genz per se, sondern aus mangelnden individuellen Möglichkeiten der Interaktion mit Gleich-

altrigen (Hollingworth 1942; vgl. dazu auch Gross 1993). Nach Hollingworth führt damit eine

Dissonanz zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und individuellen Verhaltens-

kompetenzen zu einer mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfähigkeit.

Ähnliche Ergebnisse wurden, zeitgleich mit den Untersuchungen von Hollingworth, durch

Teiluntersuchungen zur sozialen Anpassung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern

mit einem IQ über 170 innerhalb der Terman-Studie berichtet. Burks, Jensen and Terman

(1930) verglichen die psychosoziale Entwicklung von extrem hochintelligenten Schülerinnen

und Schüler (IQ von mindestens 170) mit der Entwicklung der Gesamtgruppe hochbegabter

Schülerinnen und Schüler, mit dem Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem IQ

über 170 "allergrösste Schwierigkeiten der sozialen Anpassung aufweisen" (ebd, 265). Dies

wird in der Studie beispielsweise mit den Angaben belegt, wonach 60% der teilnehmenden

Knaben und 73% der teilnehmenden Mädchen lieber alleine arbeiten als mit ihren Mitschüle-

rinnen und Mitschülern. Eine solche abwehrende, sich selber isolierende Haltung wird in die-

sem Zusammenhang als mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit interpretiert. Nach

Terman führt damit eine Dissonanz zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und

individuellen Verhaltensbedürfnissen zu einer mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfä-

higkeit.
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Neueren Untersuchungen zu Folge kann sogar von einem sozio-emotionalen Vulnerabilitäts-

faktor einer extremen Intelligenz gesprochen werden: Eine extrem hohe Intelligenz birgt da-

nach per se eine erhöhte Vulnerabilität im Hinblick auf die soziale Anpassung in sich (Feld-

man 1992; Lovecky 1994). Zudem konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der Höhe

des Intelligenzquotienten und dem Auftreten sozialer Probleme nachgewiesen werden (Free-

man 1979; Schneider 1987). Allerdings sind auch diese Befunde unter dem Aspekt zu be-

trachten, dass sie in der Regel im Kontext des – in vielen Fällen mehrmaligen – Übersprin-

gens entstanden sind.

Eine mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit ist jedoch nicht ausschliesslich an

eine extrem hohe Intelligenz gebunden, sondern findet sich auch in Untersuchungen mit

hochbegabten Schülerinnen und Schülern. Dort können in der Tendenz zwei geschlechtsspezi-

fische Formen mangelnder sozio-emotionaler Anpassungsfähigkeit voneinander unterschie-

den werden. Bei hochbegabten Mädchen zeigt sich in der Regel eine übermässige Anpassung,

derweil bei hochbegabten Knaben eine mangelnde Anpassung zu beobachten ist:

– Hochbegabte Mädchen zeigen häufig ein starkes Normalitätsstreben und eine Nivellierung

ihrer schulischen Leistungen bzw. ihres Verhaltens, um sozial besser integriert zu sein

(vgl. Davis & Rimm 1998). Häufig geht dieses Bestreben mit entwicklungshemmenden

Formen des Selbstkonzept und Attribuierungen einher (Noble 1989; Callahan, Cunning-

ham & Plucker 1994; Davis & Rimm 1998).

– Hochbegabte Knaben weisen Formen der mangelnden Anpassungsfähigkeit auf, die zur

sozialen Isolation beitragen können. Häufig zeigen sich eine mangelnde sozio-emotionale

Anpassungsfähigkeit in Verbindung mit einer ausschliesslichen und exzessive Beschäfti-

gung mit eigenen Interessengebieten (vgl. Hollingworth 1942) oder mit verbalen Defiziten

(Böttcher 1994).

Zusammenfassend beinhaltet eine mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit einen

Misfit zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und dazu dissonanten Verhaltens-

kompetenzen oder -bedürfnissen. Insofern kann der personale Umgang mit der Fähigkeit,

schulische Anforderungen schnell und/oder besser als die Mehrheit der Gleichaltrigen bewäl-

tigen zu können, zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.
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4.2.2.3. Kognitiv-motorische Dissonanz

Untersuchungen zu motorischen Schwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler, die

im Hinblick auf ihren möglichen Einfluss auf Entwicklungsbeeinträchtigungen zu interpretie-

ren sind, wurden erst in den letzten zwanzig Jahren durchgeführt. Erste empirische Befunde

zum Bereich der physischen Entwicklung hochbegabter Schülerinnen und Schüler sind indes

bereits in der Terman-Studie zu finden (Terman 1926). Hierbei wurden verschiedene Indika-

toren notiert, die auf eine überdurchschnittliche physische Entwicklung der hochbegabten

Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu einer Kontrollgruppe durchschnittlich begabter

Schülerinnen und Schüler hinwiesen: So lernten die Hochbegabten der Studie im Durchschnitt

einen Monat früher laufen als die Vergleichsgruppe, und Symptome allgemeiner körperlicher

Mängel wurden für die Hochbegabten rund 30% weniger häufig berichtet als für die Ver-

gleichsgruppe. Einem leitenden Arzt der Studie, Dr. Moore, zufolge deuteten die Ergebnisse

auf einen positiven Zusammenhang zwischen intellektuellen Fähigkeiten und der physischen

Entwicklung hin: "Ich bin der festen Überzeugung, dass (...) bei den untersuchten Kindern ein

direkter Zusammenhang zwischen dem physischen Entwicklungsstand (physical health) und

dem mentalen Entwicklungsstand (mentality) besteht" (ebd., 251).

Diese Befunde – deren Zustandekommen zu wesentlichen Teilen mit dem Einfluss sozioöko-

nomischer Unterschiede der beiden Gruppen erklärt werden können (vgl. Freeman 1979) –

hemmten Untersuchungen zu motorischen Schwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und

Schüler. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten erschienen vermehrt Kasuistika hochbegabter

Schülerinnen und Schüler, die ihre individuellen Lernbedürfnisse aufgrund eines vergleichs-

weise beeinträchtigten (fein-)motorischen Entwicklungsstandes nicht angemessen befriedigen

konnten. Besonders im Vorschulalter, aber auch zu Beginn der Schulzeit können Befunde

zusammengetragen werden, die im Gesamt eine Dissonanz zwischen den kognitiven und

motorischen Entwicklungsvoraussetzungen vermuten lassen (Freeman 1979; Sebring 1983;

Webb & Kleine 1993). Allerdings sind fundierte Untersuchungen zur kognitiv-motorischen

Dissonanz hochbegabter Schülerinnen und Schüler nur vereinzelt zu finden.

Zusammenfassend kann eine kognitiv-motorische Dissonanz als Misfit zwischen überdurch-

schnittlichen Lernkompetenzen und vergleichsweise niedrigen (fein-)motorischen Kompeten-

zen betrachtet werden. Insofern kann der personale Umgang mit der Fähigkeit, schulische

Anforderungen schnell und/oder besser als die Mehrheit der Gleichaltrigen bewältigen zu

können, zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.
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4.2.3. Externer Misfit

Im Gegensatz zum internen Misfit mit der Beschränkung auf die Kompetenzen und Bedürf-

nisse des Kindes als dessen Konstituenten stellen die auf einem ökologischen Ansatz basie-

rende Betrachtung des Kindes in seiner Umwelt und die Fokussierung interaktionaler Zustän-

de die Grundlagen des externen Misfits dar. Die beiden Komponenten der Interaktion sind auf

einer ersten Differenzierungsebene das Kind und seine Entwicklungsvoraussetzungen auf der

einen Seite sowie die Sozialisationsbedingungen der schulischen Umwelt als Komplement.

Als Sozialisationspartnerinnen treten die Eltern, Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mit-

schüler in Erscheinung, je nach Entwicklungsstand in unterschiedlicher Weise und Bedeut-

samkeit. Der Interaktionsprozess beinhaltet das Zusammenspiel zwischen diesen beiden

Komponenten.

Auf einer zweiten Differenzierungsebene liegt ein externer Misfit vor, wenn eine Dissonanz

zwischen den Kompetenzen und Bedürfnissen des Kindes und den Erwartungen und Anforde-

rungen der schulischen Umwelt besteht. Bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern besteht

ein externer Misfit demnach aus einer Dissonanz zwischen überdurchschnittlichen Lernkom-

petenzen und den an sie gestellten Erwartungen und Anforderungen der schulischen Umwelt.

Insofern kann der soziale Umgang mit der Fähigkeit, schulische Anforderungen schneller

und/oder besser bewältigen zu können als die Mehrheit der Gleichaltrigen, Beeinträchtigun-

gen der Entwicklung der hochbegabten Schülerinnen und Schüler zur Folge haben.

Mit Verwendung dieses Ansatzes zur Interpretation von Entwicklungsbeeinträchtigungen

hochbegabter Schülerinnen und Schüler und in Anlehnung an die primären Sozialisations-

partnerinnen können mit Rückgriff auf empirische Befunde der Hochbegabungsforschung

zwei Bereiche eines hochbegabungsbezogenen externen Misfits dargestellt werden, mit denen

der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-

pädagogik begründet werden kann:

– Unterforderung im Unterricht (Kapitel 4.2.3.1);

– nicht-adäquate elterliche Bildungserwartungen und -anforderungen (Kapitel 4.2.3.2).
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4.2.3.1.  Unterforderung im Unterricht

Die Schlagwörter der 'schulischen Unterforderung' oder 'unterrichtlichen Unterforderung'

werden im deutschsprachigen Raum häufig als Ursache für Lernschwierigkeiten oder Ver-

haltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler genannt (vgl. Fels 1999; Hol-

ling & Kanning 1999; Jost 1999).69 In den meisten Fällen ist jedoch ein pauschalisierender

Gebrauch des Begriffs festzumachen, der in einen – mehr oder weniger losen – Zusammen-

hang mit dem Phänomen der Langeweile gestellt und kausal verbunden wird, ohne diesen

Zusammenhang, der sicherlich partiell in bestimmten Formen zu finden ist, konzeptuell über-

zeugend oder empirisch fundiert darzustellen. Eine systematische Auseinandersetzung mit

dem Begriff der Unterforderung fehlt jedoch darin ebenso wie eine nähere Überprüfung der

empirischen Grundlage.

Diese beiden Mängel sind zusammenhängend zu betrachten. Insbesondere die empirische

Umsetzung des Themengebiets der Unterforderung krankt an einer unzureichenden theoreti-

schen Vorlage dessen, was umgesetzt werden soll. So ist die empirische Untersuchung einer

Unterforderung im Unterricht erschwert, weil die unterrichtliche Unterforderung ein Kon-

strukt darstellt, für deren Beurteilung eine operationale Definition notwendig ist. Zudem ist

eine objektive Unterforderung – gemessen mit einer bestimmten, in der operationalen Defini-

tion formulierten Form der Diskrepanz – von einer subjektiven Unterforderung zu unterschei-

den. Diese beiden Formen müssen sich nicht entsprechen: Weder folgt aus einer objektiven

Unterforderung eines Kindes zwangsläufig dessen subjektives Gefühl einer Unterforderung,

noch bedingt das Vorhandensein dieses Gefühls eine objektive Unterforderungssituation.

Wegen der daraus resultierenden forschungsmethodischen Schwierigkeiten finden sich insbe-

sondere zwei Formen von Untersuchungen zur unterrichtlichen Unterforderung hochbegabter

Schülerinnen und Schüler: Zum einen und vor allem Untersuchungen, in denen eine Kompo-

nente der angenommenen Dissonanz zwischen Merkmalen des Kindes und Merkmalen des

Unterrichts untersucht und darauf aufbauend Annahmen zu möglichen Dissonanzen gefolgert

werden. Damit wird die Unterforderung indirekt erhoben. Zum andern werden Einzelfallstu-

dien, zumeist im Kontext des Überspringens, durchgeführt, in denen die hochbegabten Schü-

                                                
69 In der US-amerikanischen Hochbegabungsforschung ist kein Begriff auszumachen, der dem deutschsprachi-
gen Begriff der 'Unterforderung' entsprechen würde. In den meisten Fällen wird die Problematik unter dem Be-
griff der 'underachiever' subsummiert. Damit werden allerdings zwei Ebenen konfundiert: Eine unterrichtliche
Unterforderung kann, unter bestimmten Bedingungen, eine Beeinträchtigung der Entwicklung (wie z.B. eine
schulische Minderleistung) auslösen oder sie aufrecht erhalten, ist allerdings nicht mit ihr gleich zu setzen.
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lerinnen und Schüler explizit nach subjektiven Unterforderungen im schulischen Unterricht

befragt werden und so die Unterforderung direkt erhoben wird (vgl. Heinbokel 1996). Aller-

dings existieren kaum Studien zu personalen oder sozialen Charakteristika von hochbegabten

Schülerinnen und Schülern, die im schulischen Unterricht subjektiv über einen längeren Zeit-

raum unterfordert sind, sodass im vorliegenden Argumentationsgang nicht auf die direkte

Form der Erhebung zurückgegriffen wird.

In der Zusammenfassung des Forschungsstandes wird auf die erste, indirekte Form von Un-

tersuchungen Bezug genommen. Hierbei existieren zwei komplementäre Ansatzpunkte: Ei-

nerseits werden Untersuchungen zu den Lernvoraussetzungen hochbegabter Schülerinnen und

Schüler durchgeführt, andererseits unterrichtliche Anforderungen erhoben. Hinsichtlich der

interindividuellen Unterschiede der Lernvoraussetzungen wird zwischen dem Vorwissen und

der Lerngeschwindigkeit unterschieden:

– Zum einen werden Unterschiede im Vorwissen als mögliche Komponente einer Unterfor-

derung im Unterricht untersucht. Untersuchungen belegen, dass eine vergleichsweise hohe

Anzahl hochbegabter Kinder bereits vor dem Eintritt in die Schule über ein Wissen ver-

fügt, welches über die curricularen Anforderungen des ersten Schuljahres hinaus geht

(vgl. Grewe 1996; Heinbokel 1996). Die Studie von Stamm (1998) erhebt beispielsweise

aus einer Grundgesamtheit von 2'700 Schülerinnen und Schülern 23% Kinder, deren Wis-

sensvorsprung gemäss curricularen Anforderungen in den Bereichen Sprache und Mathe-

matik ein halbes Jahr beträgt sowie eine Gruppe von knapp 10%, deren Lernvorausset-

zungen mindestes den curricularen Zielen der ersten Klasse entspricht. Ein überdurch-

schnittliches Vorwissen und eine damit verbundene schnelle Erfüllung unterrichtlicher

Anforderungen können zu einer subjektiven Unterforderung im Unterricht beitragen.

– Zum andern werden Unterschiede in der Lerngeschwindigkeit untersucht. Ein genuines

Merkmal kognitiv hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist ihre Fähigkeit zur schnellen

und effizienten Informationsaufnahme und -verarbeitung. Hochbegabte Schülerinnen und

Schüler unterscheiden sich in ihren Lernvoraussetzungen insbesondere durch die Ge-

schwindigkeit der Informationsverarbeitung von durchschnittlich begabten Schülerinnen

und Schülern (vgl. Waldmann & Weinert 1990; Rost 2000). Eine überdurchschnittliche

Lerngeschwindigkeit und eine damit verbundene schnelle Erfüllung unterrichtlicher An-

forderungen können ebenfalls zu einer subjektiven Unterforderung im Unterricht beitra-

gen.
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Das Komplement zu den Untersuchungen hinsichtlich der Lernvoraussetzungen besteht in

Untersuchungen zur diagnostischen Kompetenz von Lehrpersonen. Darin wird insbesondere

die Kompetenz der Lehrpersonen untersucht, den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schülern

entsprechende unterrichtliche Anforderungen zu stellen. Untersuchungsergebnisse zeigen,

dass sich verschiedene Lehrpersonen deutlich hinsichtlich der Fähigkeit unterscheiden, die

Höhe der Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler korrekt vorherzusagen (Weinert &

Schrader 1986) und sie die tatsächlichen Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler häufiger

unterschätzen, als dass sie sie überschätzen (Hengartner & Röthlisberger 1995).

Diese Tendenz wird in Untersuchungen zu hochbegabten Schülerinnen und Schülern bestä-

tigt.70 Zur Illustration soll hier nur die Studie von Hanses und Rost (1998) angeführt werden.

In der Studie wurde untersucht, ob Lehrpersonen das Erkennen einer Hochbegabung (als

hochbegabt galten Schülerinnen und Schüler mit einem IQ von höher als 126) an das Erbrin-

gen überdurchschnittlicher Leistungen (gemessen an den Schulnoten) koppeln. Dazu wurden

die Lehrpersonen von über 7'000 Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse gebeten, die intel-

lektuelle Kompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Der Vergleich der Intelli-

genzwerte mit dem Urteil der Lehrpersonen bestätigte die Annahmen einer Koppelung: "Je

schlechter der Notendurchschnitt, desto schlechter die Identifikationsleistung" (ebd., 557). So

würden bei einer festgelegten Nominierungsquote von knapp 25% zwei Drittel der hochbe-

gabten Minderleister (IQ höher als 126, Schulnoten in der zweiten Hälfte aller Schülerinnen

und Schüler der Studie) nicht erkannt. Diese Befunde stützen die Vermutung, dass die unter-

richtlichen Anforderungen an hochbegabte Schülerinnen und Schüler, gemessen an deren in-

tellektuellen Voraussetzungen, in vielen Fällen zu niedrig sind.

Zusammenfassend kann eine Unterforderung im Unterricht als Misfit zwischen überdurch-

schnittlichen Lernkompetenzen und vergleichsweise niedrigen Anforderungen an das Lernen

betrachtet werden. Damit kann der soziale Umgang mit der Fähigkeit, schulische Anforderun-

gen schneller und/oder besser als die Mehrheit der Gleichaltrigen bewältigen zu können, zu

Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.

                                                
70 Diese Thematik wird vertiefend in Kapitel 5 behandelt.
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4.2.3.2. Inadäquate elterliche Bildungserwartungen und -anforderungen

Im Allgemeinen scheinen sich die Familien hochbegabter Schülerinnen und Schüler nicht von

denjenigen durchschnittlich begabter Schülerinnen und Schüler zu unterscheiden. So konsta-

tiert dies Tettenborn (1996) als Bilanz einer Teilstudie im Rahmen des Marburger Hochbe-

gabtenprojekts. Zumindest ein charakteristisches Merkmal scheinen Familien hochbegabter

Schülerinnen und Schüler dennoch zu besitzen, wie gleicherorts – wenn auch in Klammern –

angeführt wird: "Familien mit hochbegabten Kindern und Familien mit durchschnittlich be-

gabten Kindern (und vergleichbarem - eher überdurchschnittlichem - Bildungshintergrund)

sind sich offenbar ähnlicher, als es bisherige Ergebnisse der Hochbegabungsforschung ver-

muten lassen" (S. 174 - hervorgehoben DG). In anderen Untersuchungen wird dieses hochbe-

gabungsspezifische Charakteristikum eines überdurchschnittlichen familiären Bildungshinter-

grunds, oftmals etikettiert als 'Bildungsnähe' des Elternhauses, bestätigt (Tassel-Baska 1983;

Gross 1993).

Eingefügt in die Form des externen Misfits wird die Bildungsnähe als Einflussfaktor auf die

Erwartungen der Eltern konzeptualisiert, die indirekt über Faktoren wie das kulturelle Ange-

bot zuhause und den damit zusammenhängenden Bildungsanreizen vermittelt werden (vgl.

Hany in Vorb.). Ein überdurchschnittlicher Bildungshintergrund kann somit, manifestiert als

inadäquate Bildungserwartungen, Bestandteil eines beeinträchtigenden Misfits sein.71 Unter-

suchungen zeigen zudem, dass Eltern mit einer hohen Bildung, beruflichen Stellung und Lei-

stungsorientierung besonders am schulischen Erfolg ihrer Kinder interessiert sind (Marjori-

banks 1986; Hany in Vorb.). Verstärkte Bildungsinteressen manifestieren sich in der direkten

Interaktion und bilden die Grundlagen für explizit vermittelte Anforderungen der Eltern, de-

nen die Kinder nicht immer gerecht werden können und wollen. Dies belegen Einzelfallstudi-

en aus der Beratungspraxis und kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen (Bartenwer-

fer 1990). Ein überdurchschnittliches Bildungsinteresse kann somit, manifestiert als

inadäquate Bildungsanforderungen, Bestandteil eines beeinträchtigenden Misfits sein.

                                                
71 Die Aussage ist hier bewusst vorsichtig formuliert. Es existieren keine Untersuchungen, in denen der Einfluss
eines überdurchschnittlichen Bildungshintergrundes auf Entwicklungsbeeinträchtigungen explizit und auf for-
schungsmethodisch und konzeptuell überzeugenden Grundlagen untersucht wurde.
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Zusammenfassend können inadäquate elterliche Bildungserwartungen und -anforderungen als

Misfit zwischen überdurchschnittlichen Lernkompetenzen und dazu dissonanten Anforderun-

gen an das Lernen und Verhalten des Kindes betrachtet werden. Insofern kann der soziale

Umgang mit der Fähigkeit, schulische Anforderungen schneller und/oder besser als die Mehr-

heit der Gleichaltrigen bewältigen zu können, zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.
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4.2.4. Zusammenfassung: Zur Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik

Aus der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse folgt, dass der

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik begründet ist, wenn bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern ein Einfluss der

Hochbegabung bei der Entstehung von Entwicklungsbeeinträchtigungen angenommen werden

kann. Die Begründungskontrolle wurde in Form einer Analyse des Forschungsstandes zu ver-

schiedenen hochbegabungsbezogenen Misfits durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden

zwei Formen von Dissonanzen voneinander unterschieden, welche schwierigen Entwick-

lungsverläufen von Schülerinnen und Schülern zugrunde liegen können:

– Dissonanzen zwischen Bedürfnissen des Lernens und des Verhaltens, Kompetenzen des

Lernens und des Verhaltens oder zwischen Bedürfnissen und Kompetenzen gelten als in-

terne Misfits.

– Dissonanzen zwischen den Entwicklungsvoraussetzungen des Kindes und den Sozialisati-

onsbedingungen der Umwelt mit ihren jeweiligen Komponenten gelten als externe Misfits.

Die Überprüfung vermag zu zeigen, dass, bezogen auf die Breite, eine Reihe von Formen

hochbegabungsbezogener Misfits dargestellt werden kann, die den Einbezug hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik begründet nahe

legen: Es finden sich Untersuchungen zu den Themenbereichen des beeinträchtigenden Per-

fektionismus', der mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfähigkeit, der kognitiv-

motorischen Dissonanz, der Unterforderung im Unterricht sowie der inadäquaten elterlichen

Bildungserwartungen und -anforderungen. Indes liegen zu den einzelnen Formen, bezogen

auf die Tiefe, jeweils nur vereinzelte Studien vor. Insbesondere kann dabei eine starke Priori-

sierung des Bereichs der Unterforderung im Unterricht konstatiert werden, währenddem ande-

re Formen des Misfits, beispielsweise eine kognitiv-motorische Dissonanz, zwar konzeptuell

eine fundierte hochbegabungsbezogene Anwendung des Misfit-Ansatzes darstellen, jedoch

nur durch einzelne empirische Befunde gestützt werden. Hieraus ist ein dringendes For-

schungsdesiderat abzulesen.

Insgesamt ergibt die Kontrolle jedoch, dass der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik hinreichend begründet ist.
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Nicht beinhaltet ist im Ansatz des Misfits die normative Dimension mit der Frage, mit Bezug

auf welchen Massstab ein Entwicklungsverlauf als befriedigend bzw. als beeinträchtigt ange-

sehen wird und dementsprechend besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforder-

lich sind. Der Ansatz bezieht sich ausschliesslich auf die Interpretation eines bestimmten,

bereits als unbefriedigend oder beeinträchtigt beurteilten Entwicklungsverlaufs unter Berück-

sichtigung sowohl internaler als auch externaler Faktoren und deren Zusammenspiels.

Im Kontext der Erziehung und Bildung muss mit der Verwendung des Ansatzes des Misfits

aus diesem Grund zunächst ein normativer Rahmen festgelegt werden, mit dem ein bestimm-

ter Entwicklungsverlauf beurteilt werden kann, um auf dieser Grundlage den Ansatz des Mis-

fits anwenden zu können. Ein fiktives Beispiel aus dem Bereich der schulischen Minderlei-

stung mag dies verdeutlichen: Für eine hochbegabte Schülerin, die deutlich und bewusst we-

niger gute Leistungen erbringt, als sie ihren Fähigkeiten entsprechend in der Lage wäre (vgl.

Kapitel 4.2.2.2), bestünde eine mögliche Anwendung des Misfit-Ansatzes darin, eine Disso-

nanz zwischen ihren Lernkompetenzen und Verhaltensbedürfnissen anzunehmen. Danach

müsste sie sich, entgegen ihren Verhaltensbedürfnisse, in der Klasse positionieren und versu-

chen durchzusetzen, auch wenn die Reaktionen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler nicht

ihren Bedürfnissen nach Anerkennung und sozialer Eingliederung entsprechen. In diesem

Kontext erforderliche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen würden sich in ihrer normativen

Dimension auf die angehende Persönlichkeitsentwicklung bzw. auf das Erreichen bestimmter

Erziehungs- und Bildungsziele, z.B. im Bereich der Selbstkompetenz, beziehen und die Er-

ziehungs- und Bildungsmassnahmen auf dieser Grundlage legitimieren. Demgegenüber wäre

eine situative Passung von individuellen Bedürfnisse und sozialen Anforderungen vor diesem

argumentativen Hintergrund gerade nicht erstrebenswert. Würde man die Passung selber als

normative Kraft festlegen, wäre kein Misfit erkennbar und dementsprechend würden keine

besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich.

Die relationalen Begriffe der Konsonanz und Dissonanz müssen aus diesem Grund in einen

normativen Bezugsrahmen eingepasst und auf dieser Grundlage interpretiert werden. Mit

Rückgriff auf die Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse wäre dabei

das Erreichen bestimmter Erziehungs- und Bildungsziele als normativer Bezugsrahmen zu

verwenden. Damit wäre es dem Urteil der Lehrperson überlassen, ob eine diagnostizierte oder

prognostizierte Entwicklung als befriedigend oder beeinträchtigt bewertet wird. Dies gilt es in

der Überprüfung der Praxis des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik (Teil II) zu berücksichtigen.
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4.3. Hochbegabung als Themengebiet der schulischen Sonderpädagogik

Dieses Kapitel beinhaltet eine zusammenfassende Betrachtung der bisherigen Argumentation

und dient gleichzeitig als strukturierender Ausgangspunkt für Teil II der Arbeit, die Überprü-

fung der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei hochbegabten Schülerinnen

und Schülern in der Praxis.

Die primäre Zielstellung von Teil I der Arbeit bestand darin, theoretische Überlegungen zum

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik zu formulieren und den Einbezug mit Verwendung empirischer Befunde zu überprü-

fen. Dazu musste in einem ersten Schritt der Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und

insbesondere dessen Reichweite dargelegt werden. Als Ausgangspunkt diente der Ansatz der

'special needs' bzw. seiner deutschsprachigen Rezeptionen, aus deren vergleichender Be-

trachtung eine Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse entwickelt

wurde.

Nach der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse beschäftigt sich

die schulische Sonderpädagogik mit der Erziehung und Bildung von Schülerinnen und Schü-

lern, bei denen aufgrund einer diagnostizierten und/oder prognostizierten Beeinträchtigung

der Entwicklung das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist.

Deshalb werden besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen als erforderlich erachtet.

Diese Formulierung des Auftrags der schulischen Sonderpädagogik war die Resultante der

theoretischen Überlegungen zur Sonderpädagogik. Davon ausgehend konnten zwei Kriterien

zur empirischen Überprüfung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik formuliert werden:

1. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist plausibel, wenn bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern ei-

ne Beeinträchtigung der Entwicklung diagnostiziert oder prognostiziert werden kann.

2. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ist begründet, wenn ein Einfluss der Hochbegabung auf die Beein-

trächtigung der Entwicklung angenommen werden kann.
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Die Legitimation des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik erfolgt über den normativen Bezugsrahmen. Im Fall der Kon-

zeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse steht der normative Bezugsrahmen

in Relation zur besonderen Problemstellung der schulischen Sonderpädagogik, weil das Errei-

chen bestimmter Erziehungs- und Bildungsziele durch Beeinträchtigungen der Entwickung

gefährdet ist. Die Legitimation folgt daraus, dass nach den theoretischen Überlegungen Ent-

wicklungsbeeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern gleichzeitig Kriterien der Ge-

fährdung des Erreichens von Erziehungs- und Bildungszielen sind. Insofern ist mit der Dia-

gnose oder Prognose von Beeinträchtigungen der Entwicklung notwendigerweise die Legiti-

mation des Erfordernisses besonderer Erziehungs- und Bildungmassnahmen verbunden.

Die Voraussetzung zur Überprüfung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler

in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik ist die Verwendung eines sonderpädago-

gisch relevanten Begriffs der Hochbegabung. Nach einer vergleichenden Analyse verschiede-

ner Konzeptionen der Hochbegabung unter sonderpädagogischer Perspektive werden unter

einer Hochbegabung überdurchschnittliche Lernkompetenzen im Sinne einer überdurch-

schnittlichen intellektuellen Intelligenz verstanden. Dies beinhaltet namentlich die Fähigkeit,

schulische Anforderungen schneller und/oder besser erfüllen zu können als die Mehrheit der

Gleichaltrigen. Die intendierte Überprüfung des Verhältnisses zwischen Sonderpädagogik und

Hochbegabung erfolgt mit Rückgriff auf empirische Befunde der Hochbegabungsforschung.

Im Einzelnen muss eine Analyse des Forschungsstands zu Lernschwierigkeiten und Verhal-

tensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler als Grundlage für die Plausibili-

tätskontrolle sowie zu verschiedenen Formen des hochbegabungsspezifischen Misfits als

Grundlage für die Begründungskontrolle durchgeführt werden.

Die Kontrollen ergeben, dass der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den

Auftrag der schulischen Sonderpädagogik sowohl plausibel als auch begründet ist. Dabei

stützt sich die Plausibilität insbesondere auf empirische Befunde zu Lernschwierigkeiten

hochbegabter Schülerinnen und Schüler, weniger auf deren Verhaltensauffälligkeiten. Die

Begründungskontrolle zeigt eine breite Basis von Studien zum beeinträchtigenden Einfluss

der Hochbegabung auf die individuelle Entwicklung auf, krankt jedoch an der mangelnden

Dichte in den einzelnen Formen. Trotzdem kann der Einbezug hochbegabter Schülerinnen

und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik mit Rückgriff auf die empiri-

schen Befunde hinreichend begründet werden.
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Zusammenfassend können damit die in Teil I vorgetragenen theoretischen Überlegungen zum

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik in den folgenden Aussagen gebündelt werden:

1. Die wiederholt vorgebrachte Begründung, wonach hochbegabte Schülerinnen und

Schüler in den Auftrag der Sonderpädagogik einzubetten wären, weil sie special needs

aufwiesen, beinhaltet eine Tautologie. Special needs bezeichnen lediglich den Um-

stand, dass besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind.

2. Dennoch kann der Ansatz der special needs als Grundlage für die theoretischen Über-

legungen verwendet werden. Der Einbezug basiert jedoch auf den Komponenten, wel-

che die Konzeptionen der special needs konstituieren, und nicht auf der argumentati-

ven Verwendung des Begriffes selbst. Aus einer vergleichenden Analyse verschiede-

ner Konzeptionen der special needs konnte eine Konzeption besonderer Erziehungs-

und Bildungserfordernisse entwickelt werden, die als Grundlage für den Einbezug

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik dient.

3. Nach dieser Konzeption befasst sich die schulische Sonderpädagogik mit der Erzie-

hung und Bildung von Schülerinnen und Schülern, bei denen aufgrund einer diagnosti-

zierten oder prognostizierten Beeinträchtigung der Entwicklung das Erreichen vorge-

gebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist. Aus diesem Grund sind besonde-

re Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich. In diesen Auftrag der schuli-

schen Sonderpädagogik können hochbegabte Schülerinnen und Schüler einbezogen

werden.

4. Empirische Befunde aus der Hochbegabungsforschung zu Lernschwierigkeiten und

Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler belegen, dass der

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Son-

derpädagogik plausibel ist.

5. Empirische Befunde aus der Hochbegabungsforschung zu verschiedenen Formen

hochbegabungsbezogener Misfits, die beeinträchtigend auf die Entwicklung der

Schülerinnen und Schüler wirken können, belegen, dass der Einbezug hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik begründet

ist.
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Nach den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler

in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und deren empirischer Überprüfung ist Teil

II der Arbeit auf die Praxis ausgerichtet. Dies soll anhand der bereits vor Teil I dargelegten

Graphik der Struktur der Arbeit verdeutlicht werden.

Konzeption der
besonderen Erziehungs-

und Bildungserfordernisse

Sonderpädagogik

Hochbegabung

Sonderpädagogik und
Hochbegabung

Hochbegabung als Auftrag der
schulischen Sonderpädagogik

THEORIE DER PRAXIS

Teil I

Teil III

Sonderpädagogik und
Hochbegabung

Hochbegabung als Auftrag der
schulischen Sonderpädagogik

(Kapitel 7 und 8)

PRAXIS

Zuschreibung besonderer
pädagogischer Bedürfnisse

durch Lehrpersonen

(Kapitel 5)

Teil II
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TEIL II - ZUR PRAXIS DES EINBEZUGS HOCHBEGABTER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN

DEN AUFTRAG DER SCHULISCHEN SONDERPÄDAGOGIK

5. Grundlage der Zuschreibung besonderer besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei

hochbegabten Schülerinnen und Schüler72

Im Zentrum von Teil II steht die Frage, auf welcher argumentativen Grundlage den hochbe-

gabten Schülerinnen und Schüler in der schulischen Praxis von den Lehrpersonen besondere

pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben werden. Als Grundlage der Bearbeitung der Frage

dient die Konzeption besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse (vgl. Kapitel 2.4).

Aus ihr geht dreierlei hervor:

1. Besondere Erziehungs- und Bildungserfordernisse werden von einer oder mehreren

Person(en) festgestellt.

2. Besondere Erziehungs- und Bildungserfordernisse sind gleichbedeutend mit der Indi-

kation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen, weil diese als erforderlich

erachtet werden.

3. Gemäss den theoretischen Überlegungen basiert die Indikation besonderer Erziehungs-

und Bildungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler auf drei krite-

rialen Komponenten:

– Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist plausibel,

wenn Beeinträchtigungen der Entwicklung hochbegabter Schülerinnen und

Schüler diagnostiziert oder prognostiziert werden können.

– Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist begrün-

det, wenn ein beeinträchtigender Einfluss der Hochbegabung auf die Entwick-

lung angenommen wird.

– Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist legitim,

wenn bei den hochbegabten Schülerinnen und Schülern das Erreichen vorgege-

bener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist.

                                                
72 Im empirischen Teil wird an Stelle des Begriff der 'besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse' derje-
nige der 'besonderen pädagogischen Bedürfnisse' verwendet. Dies darum, weil sich die Lehrpersonen in der
Vorstudie auf diesen Begriff beziehen: In weiten Teilen der Schweiz, beispielsweise auch in den Kantonen, in
denen die Untersuchung durchgeführt wurde, ist von 'besonderen pädagogischen Bedürfnisse' die Rede (vgl.
Kapitel 2.2.4). Dagegen wird in allen Passagen, die ausschliesslich auf theoretische Überlegungen bezogen sind,
der Begriff der 'besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse' verwendet.
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Zunächst wird der erste Punkt aufgenommen, wonach besondere Erziehungs- und Bildungser-

fordernisse von einer oder mehreren Person(en) festgestellt werden. Dabei handelt es sich

nicht um das Feststellen bzw. Erkennen objektiver Gegebenheiten, deren Richtigkeit über-

prüft werden könnte, sondern um subjektive Wahrnehmungen einer Situation im Kontext der

Erziehung und Bildung. Die Feststellung besonderer pädagogischer Bedürfnisse basiert auf

einer bestimmten, in ihrem Inhalt zu untersuchenden diagnostischen Kompetenz der Lehrper-

sonen. Insofern besteht die leitende Fragestellung hinsichtlich der Praxis des Einbezugs hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik darin,

diejenigen Komponenten der diagnostischen Kompetenz der Lehrpersonen in ihrem Inhalt

darzustellen, auf deren Grundlage die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse

hochbegabter Schülerinnen und Schüler erfolgt.

Diese Fragestellung soll im empirischen Teil dieser Arbeit im Rahmen einer Vorstudie geklärt

werden. Zunächst sind jedoch zwei vorstrukturierende Komponenten darzustellen. Zum einen

ist zu prüfen, inwiefern die Ausrichtung auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler einen

Einfluss auf die zu erfragenden Grundlagen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Be-

dürfnisse vermuten lässt. Neben der diagnostischen Kompetenz, welche die Grundlage der

Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse im Allgemeinen darstellt, ist damit auch

im Besonderen die hochbegabungsdiagnostische Kompetenz in der Klärung der leitenden

Fragestellung zu berücksichtigen. Einleitend wird aus diesem Grund der Forschungsstand zur

hochbegabungsdiagnostischen Kompetenz von Lehrpersonen dargelegt (Kapitel 5.1). Zum

andern ist zu klären, in welcher Form die Grundlagen der Zuschreibung besonderer pädagogi-

scher Bedürfnisse erhoben werden sollen. Im Hinblick auf den forschungsmethodischen Zu-

gang wird Anleihe an die Form der subjektiven Konzeption von Lehrpersonen genommen und

damit insbesondere geklärt, inwieweit Komponenten und insbesondere Kriterien aus den theo-

retischen Überlegungen in den Teil der Überprüfung der Praxis übernommen werden können.

Dieser Zugriff muss begründet werden (Kapitel 5.2). Das Kapitel schliesst mit der Darstellung

der Fragestellungen, die im Rahmen der Vorstudie untersucht werden. Die Fragestellungen

beziehen sich auf Komponenten der Grundlage der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler (Kapitel 5.3).

Zunächst gilt es zu prüfen, inwieweit die hochbegabungsdiagnostische Kompetenz von Lehr-

personen bestimmte Akzentuierungen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnis-

se vermuten lässt.
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5.1. Forschungsstand zur hochbegabungsdiagnostischen Kompetenz von Lehrpersonen

Die Beurteilung des Forschungsstandes zur hochbegabungsdiagnostischen Kompetenz von

Lehrpersonen ist im Kontext bestimmter Schwerpunktsetzungen im Bereich der Hochbega-

bungsforschung zu betrachten. Untersuchungen zur hochbegabungsdiagnostischen Kompe-

tenz von Lehrpersonen wurden in den USA in den 1960er Jahren im Rahmen der Errichtung

verschiedener spezifischer Förderprojekte für hochbegabte Schülerinnen und Schüler initiiert.

Angeregt durch den Sputnik-Schock vom Jahre 1957 und darauf folgenden Intensivierungen

im Bereich der Elitebildung, wurden in diesen Jahren zahlreiche Spezialprojekte zur Hochbe-

gabtenförderung ins Leben gerufen. Nach der Schaffung des Angebots ging es in einem näch-

sten Schritt darum, die entsprechenden Schülerinnen und Schüler zu rekrutieren, deren Lern-

voraussetzungen diesem Angebot am besten entsprachen. Die Verfahren zur Rekrutierung der

Zielgruppen hatten ökonomischen und validen Standards zu genügen und bestanden zunächst

im wesentlichen aus den Intelligenztests, die in der Grundform bereits der Terman-Studie in

den 1920er Jahren als Selektionsinstrument dienten.

Insbesondere aus ökonomischen Gründen stellte sich bald die Frage nach einer Optimierung

des Identifikationsprozesses. Insbesondere sollte untersucht werden, ob bzw. inwieweit die

Lehrpersonen eine Hochbegabung erkennen und damit in einer noch festzulegenden Weise in

den Identifikationsprozess integriert werden könnten. Der Einbezug der Lehrpersonen in diese

Selektionsprozeduren war aus diesen Beweggründen erwünscht, aus Zweifel an der Reliabili-

tät und vor allem der Validität des Urteils der Lehrpersonen aber von Anfang an stark um-

stritten. Aus diesen Bedenken heraus wurde in verschiedenen Studien in den nachfolgenden

Jahren untersucht, wie gut die Identifizierungsquote der Lehrpersonen ist (vgl. Pegnato &

Birch 1959; Jacobs 1971; Gear 1976). Im deutschsprachigen Raum setzten die bildungspoliti-

sche Diskussion und entsprechende Untersuchungen zur hochbegabungsdiagnostischen Kom-

petenz der Lehrpersonen in den späten 1980er Jahren ein (vgl. Wild 1991).

Das Erkenntnisinteresse der diesbezüglichen Forschung zur hochbegabungsdiagnostischen

Kompetenz von Lehrpersonen war auf die Qualität des Urteils der Lehrpersonen ausgerichtet

und mündete ein in die Fragestellung, wie stark deren subjektives Urteil über die Intelligenz

der Schülerinnen und Schüler mit den objektiven Ergebnissen von Intelligenztests überein-

stimmte. Die Höhe der Übereinstimmung zwischen dem Lehrerurteil und den Ergebnissen des

Intelligenztests bestimmte dabei die Güte des Lehrerurteils, wobei die Güte in Kriterien der

Effektivität (Anzahl korrekt nominierter Schülerinnen und Schüler, gemessen an der Anzahl
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in der Bezugspopulation 'tatsächlich' vorhandener hochbegabter Schülerinnen und Schüler)

und Effizienz (Anzahl korrekt nominierter Schülerinnen und Schüler, gemessen an der Ge-

samtzahl nominierter Schülerinnen und Schüler) gemessen wurde. Je höher dieser Zusam-

menhang ausfallen würde, desto höher war die Qualität des Urteils der Lehrpersonen bzw.

ihre hochbegabungsdiagnostische Kompetenz einzuschätzen. Ziel war, bezogen auf den Kon-

text der Initiierung, nicht die Substitution der Intelligenztests durch das Urteil der Lehrperso-

nen, sondern die Einbettung der Lehrpersonen als erste Selektionsinstanz  in einem mehrstufi-

gen Verfahren des Prozesses der Identifikation hochbegabter Schülerinnen und Schüler.

Zur Überprüfung der Güte des Lehrerurteils wurden Vergleiche zwischen den Lehrernomina-

tionen für spezifische Förderprogramme und den Ergebnissen der nominierten Schülerinnen

und Schüler in den Intelligenztests vorgenommen. Die Befunde der vorliegenden Studien zur

Güte des Urteils der Lehrpersonen fallen heterogen aus, stellen dem Urteil der Lehrpersonen

in der Tendenz aber ein mässiges bis schlechtes Zeugnis aus, insofern in diesen Studien nur

schwache bis mässige Zusammenhänge zwischen den subjektiven Einschätzungen der Lehr-

personen und den objektiven Messwerten gefunden wurden (Pegnato & Birch 1959; Jacobs

1971; Gear 1976; zusammenfassend vgl. Wild 1991; 1993).73 Lehrpersonen schienen dem-

nach nicht oder nur ungenügend in der Lage zu sein, eine durch einen bestimmten Intelli-

genzwert festgelegte Hochbegabung effektiv und effizient identifizieren zu können: Zum ei-

nen wurden zu wenige Schülerinnen und Schüler, die in den Tests einen hohen Intelligen-

zquotienten erzielten, von den Lehrpersonen als 'hochbegabt' erkannt (mangelnde Effektivi-

tät), zum andern wiesen bei den von den Lehrpersonen Nominierten zu wenige einen hohen

Intelligenzquotienten auf (mangelnde Effizienz).

Die negative Evaluation des Lehrerurteils ist jedoch in enger Anlehnung an die forschungs-

methodische Grundlage der betreffenden Studien zu rezipieren (vgl. Hoge & Cudmore 1986;

Wild 1991; Gagné 1994). In den meisten dieser Studien wurden den nominierenden Lehrper-

                                                
73 In diesem Zusammenhang wird fälschlicherweise immer wieder dasselbe Zitat von Lewis S. Terman zur Illu-
stration der mangelnden Güte des Lehrerurteils verwendet: "Um das intelligenteste Kind in einer Klasse von 30
bis 50 Schülerinnen und Schüler zu identifizieren, nimmt man besser die Klassenliste der Geburtstage als
Grundlage der Identifikation als das Urteil der Lehrperson" (Terman et al. 1926, 33). Diese Worte sind jedoch
vor dem Hintergrund des verwendeten Nominationsverfahrens der Terman-Studie zu betrachten. Darin mussten
die Lehrpersonen die drei ihrer Meinung nach intelligentesten Kinder der Klasse sowie das jüngste Kind der
Klasse angeben. Die nachfolgenden Intelligenztests ergaben, dass die jüngsten Kinder vergleichsweise hohe
Ergebnisse erzielten, was nicht weiter erstaunt, da diese Kinder in vielen Fällen bereits eine oder mehrere Klas-
sen übersprungen hatten. Terman verlieh mit der oben genannntem Aussage damit lediglich in pointierter Weise
der Tatsache Ausdruck, dass die Nomination des jeweils jüngsten Kindes der Klasse äusserst effizient sei. Eine
Kritik am Urteil der Lehrpersonen war mit dieser Aussage nicht verbunden.
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sonen keine Kriterien des zu beurteilenden Merkmals ("Hochbegabung"), die als Grundlage

der Identifikation dienen sollten, vorgegeben. In den wenigen Studien, in denen den Lehrper-

sonen die entsprechenden Kriterien der zum Vergleich herangezogenen Intelligenztests zur

Verfügung gestellt wurden, wurden weitaus höhere Korrelationen zwischen dem Lehrerurteil

und den Werten der Intelligenztests gefunden (Ashman & Vukelich 1983; Egan & Archer

1985).

Unabhängig von dieser möglichen Verzerrung kann der Hauptbefund der Untersuchungen zur

hochbegabungsdiagnostischen Kompetenz von Lehrpersonen – die Diskrepanz zwischen der

subjektiven Einschätzung der Intelligenzhöhe der Schülerinnen und Schüler aus der Sicht der

Lehrpersonen und dem gemessenen Intelligenzquotienten – in zweierlei Richtungen interpre-

tiert werden. Dazu muss zunächst die objektive, als Korrektiv dienende Komponente des In-

telligenzquotienten betrachtet und die Frage beantwortet werden, welche Eigenschaften ein

Intelligenztest misst. Der Intelligenzquotient gilt als Mass der allgemeinen Intelligenz eines

Menschen. Diese beinhaltet im wesentlichen die Fähigkeit, abstrakt zu denken, Probleme zu

lösen und Informationen schnell zu verarbeiten (vgl. Gottfredson 1999; Neisser et al. 1999).

Die in den Studien ausgewiesene mässige Korrelation zwischen subjektivem Urteil der Lehr-

personen und objektiven Testergebnissen lässt damit zwei Interpretationsmöglichkeiten zu:

Entweder sind die Lehrpersonen nicht in der Lage, eine hohe Ausprägung von abstraktem

Denken, Problemlösen und Informationsverarbeitung bei ihren Schülerinnen und Schülern zu

erkennen, oder aber ihr Urteil basiert auf anderen oder erweiterten subjektiven Indikatoren der

hohen Intelligenz oder Hochbegabung.

Zur Klärung dieser Frage werden Ergebnisse von Studien zu den subjektiven Indikatoren ei-

ner Hochbegabung aus der Sicht von Lehrpersonen herangezogen. Damit erst kann in einem

zweiten Schritt interpretiert werden, warum zur Güte des Urteils der Lehrpersonen die darge-

stellt mässige bis schlechte Befundlage vorliegt. Die Ergebnisse dieser Studien können in

zwei Aussagen zusammengefasst werden, wobei die zweite Aussage aus der ersten hervor-

geht:

1. Aus der Sicht der Lehrpersonen sind sowohl intellektuelle Merkmale (wie z.B. eine

'schnelle Auffassungsgabe' oder 'abstrakt-logisches Denkvermögen') als auch motiva-

tionale Faktoren Indikatoren einer Hochbegabung.

2. Lehrpersonen identifizieren nicht nur die intellektuelle Kompetenz einer Person, son-

dern auch und insbesondere deren leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale.
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Die erste Aussage ist die Resultante aus Untersuchungen, in denen Lehrpersonen aus vorge-

gebenen Listen diejenigen Merkmale angeben mussten, die für sie typische Indikatoren einer

Hochbegabung darstellten. Nach verschiedenen Untersuchungen umfassen die subjektiven

Indikatoren der Hochbegabung aus der Sicht der Lehrpersonen zwei Merkmalskomplexe (vgl.

Busse et al. 1986; Guskin et al. 1988; Dahme & Eggers 1988; Hany 1999). Das erste Indikato-

renbündel kann mit dem Begriff der 'intellektuellen Merkmale' etikettiert werden und bein-

haltet überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten wie eine erhöhte Bearbeitungsge-

schwindigkeit, grössere Verarbeitungskapazität oder aussergewöhnliches logisches Denken.

Dies sind Merkmale, die in einem Intelligenztest gemessen werden. Die subjektiven Indikato-

ren der Lehrpersonen umfassten jedoch noch einen zweiten, motivationalen und volitionalen

Indikatorenbündel. Dieser beinhaltet beispielsweise eine überdurchschnittliche Leistungsmo-

tivation, intellektuelle Neugierde oder ein ausserordentliches Interesse an einer bestimmten, in

der Regel schulisch relevanten, Domäne. Insgesamt summieren sich diese Indikatoren der

Hochbegabung mit diesen beiden Bündeln zu stark leistungsorientierten subjektiven Konzep-

tionen der Hochbegabung und belegen, dass Lehrpersonen, wie in der zweiten Aussage er-

wähnt, nicht nur die intellektuelle Kompetenz einer Person identifizieren, sondern auch und

insbesondere deren leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale.

Diese Aussage wird durch Untersuchungen zum Gebiet der Underachiever zusätzlich gestützt.

Im Gegensatz zur Identifikation der Gruppe hochintelligenter Schülerinnen und Schüler mit

überdurchschnittlichen Schulleistungen scheinen Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler mit

überdurchschnittlichen Intelligenzwerten, aber nur durchschnittlichen Schulleistungen nur

mässig gut, solche mit unterdurchschnittlichen Schulleistungen praktisch nicht zu erkennen

(Whitmore 1980; Hany & Bittner 1997; Hanses & Rost 1998; Rost & Hanses 1998). Analog

dazu stellt Rost (2000) im Rahmen des Marburger Hochbegabtenprojekts fest, dass Lehrper-

sonen ihre Schülerinnen und Schüler eher nach den gezeigten Leistungen als nach dem, was

sie leisten könnten, beurteilen. Rost und Hanses (1998) zeigen die Abhängigkeit der Effekti-

vität der Identifikation einer Hochbegabung von den Schulnoten auf. Demnach setzt eine be-

trächtliche Anzahl von Lehrpersonen eine Hochbegabung mit der manifestierten Hochleistung

gleich (vgl. auch Koch 1999; Rost 2000). Damit wird die zweite Aussage, wonach Lehrperso-

nen nicht nur die intellektuelle Kompetenz einer Person, sondern auch und insbesondere deren

leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale identifizieren, unterstützt.
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Im Hinblick auf die Interpretation der in zahlreichen Untersuchungen ausgewiesenen mässi-

gen Korrelation zwischen subjektivem Urteil der Lehrpersonen und objektiven Testergebnis-

sen wird mit diesen Ergebnissen die zweite Variante der Interpretation gestützt, wonach das

Urteil der Lehrpersonen, verwendet man eine hohe Intelligenz als Korrektiv, auf erweiterten

subjektiven Indikatoren der Hochbegabung basiert. Insofern ist auf der Grundlage der Ergeb-

nisse zu den Indikatoren einer Hochbegabung aus der Sicht der Lehrpersonen zu vermuten,

dass in vielen der zitierten Untersuchungen zur Diskrepanz zwischen dem Urteil der Lehrper-

sonen und den Werten in den Intelligenztests keine Aussagen über die Güte des Urteils der

Lehrpersonen vorgenommen werden können, sondern lediglich eine Aussage darüber, inwie-

fern und inwieweit die subjektiven Indikatoren, auf welchen die Nominationen der Lehrper-

sonen basierten, mit den Konstrukten der jeweiligen Testverfahren übereinstimmen.

Eine Beurteilung dieser Befundlage aus sonderpädagogischer Sicht führt zur Klärung der Fra-

ge, ob bzw. inwiefern die Ausrichtung auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler einen Ein-

fluss auf die zu erfragenden Grundlagen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürf-

nisse vermuten lässt. Die referierte Befundlage lässt einen derartigen Einfluss zumindest plau-

sibel erscheinen: Würden die Lehrpersonen besonders denjenigen hochbegabten Schülerinnen

und Schülern besondere pädagogische Bedürfnisse zuschreiben, die leistungsförderliche Per-

sönlichkeitsmerkmale aufweisen und in der Regel überdurchschnittliche Leistungen erbrin-

gen, könnte sich dies in entsprechender Weise in den Entscheidungskomponenten der Indika-

tion besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen manifestieren:

- Es wäre erstens anzunehmen, dass die besondere Problemlage der hochbegabten Schüle-

rinnen und Schüler mit zugeschriebenen besonderen pädagogischen Bedürfnissen insbe-

sondere darin bestünde, die unterrichtlichen Anforderungen schneller und/oder besser er-

füllen zu können als die Mitschülerinnen und Mitschüler.

- Es wäre zweitens anzunehmen, dass die Entstehung der besonderen Problemlage – wie-

derum aus der Sicht der Lehrpersonen – eng mit einer unterrichtlichen Unterforderung

interpretiert würde.

- Es wäre drittens anzunehmen, dass der normative Bezugsrahmen auf die angestrebte Lei-

stungsentwicklung des hochbegabten Kindes ausgerichtet wäre.

Die Überprüfung dieser Annahmen erfolgt in Kapitel 7. In einem nächsten Schritt ist zunächst

zu klären, in welcher Form die Grundlagen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Be-

dürfnisse erhoben werden sollen.



147

5.2 Subjektive Konzeptionen von Lehrpersonen als Grundlage der Zuschreibung beson-

derer pädagogischer Bedürfnisse

Auf welcher argumentativen Grundlage schreiben Lehrpersonen hochbegabten Schülerinnen

und Schülern besondere pädagogische Bedürfnisse zu? Worauf beziehen sie sich, wenn man

sie nach den Gründen der Zuschreibung befragt? Und inwieweit entspricht die Argumentation

der Lehrpersonen den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen

und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik, die in Teil I ausgeführt worden

sind? Die Klärung der letzten Frage ist abhängig vom Verhältnis der (Argumentations-)-

Struktur der Lehrpersonen und der (Argumentations-)Struktur theoretischer Überlegungen

und damit der Frage, inwieweit diese beiden Systeme kompatibel und damit vergleichbar

sind. Insofern ist zu klären, inwieweit die Struktur der theoretischen Überlegungen in den Teil

der Überprüfung der Praxis übernommen werden kann.

Um diese Fragen klären zu können, ist es erforderlich, die Grundlagen der Zuschreibung be-

sonderer pädagogischer Bedürfnisse in einen Rahmen theoretischer Überlegungen zu Lehrer-

kognitionen zu stellen. Wird die Zuschreibung als pädagogische Handlung von Lehrpersonen

betrachtet, ist eine Abfolge von Eingrenzungen notwendig, mit welchen das Erkenntnisinter-

esse eingeordnet werden kann (vgl. Wittrock 1986; Bromme 1992; Herzog 2002):

– Handlungen von Lehrpersonen basieren auf bestimmten Kompetenzen. Bezogen auf das

Handeln in pädagogischen Situationen ist gewöhnlich von der pädagogischen Handlungs-

kompetenz die Rede.

– Die pädagogische Handlungskompetenz von Lehrpersonen setzt sich aus verschiedenen

Komponenten zusammen: Aus Wissenskompetenzen, aber auch aus anderen Kompetenz-

formen wie der Fähigkeit, Ambiguität zu ertragen oder der Fähigkeit zu situativem Lernen

(Herzog 2002). Für die Klärung der leitenden Fragestellungen wird hierbei eine erste Ein-

grenzung auf Wissenskompetenzen vorgenommen. Im Zentrum des Interesses steht damit

nicht die Frage, wie die Lehrpersonen im Unterricht de facto handeln, sondern die Frage,

mit Rückgriff auf welche argumentativen Wissensinhalte sie ex post facto ihr Handeln be-

gründen.

– Auch die Wissenskompetenz von Lehrpersonen wird als Oberbegriff eingesetzt, unter den

verschiedene Wissensformen subsummiert werden. In einem allgemeinen und extensiven

Sinn kann dafür der Begriff des professionellen Wissens eingesetzt werden: "Professio-

nelles Wissen bezeichnet die einmal bewusst gelernten Fakten, Theorien und Regeln, so-

wie die Erfahrungen und Einstellungen des Lehrers. Der Begriff umfasst also auch Wert-
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vorstellungen, nicht nur deskriptives und erklärendes Wissen" (Bromme 1992, 10). Ent-

scheidend für die Frage nach der Grundlage der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse ist, davon ausgehend, nicht die Unterscheidung verschiedener Wissensformen

wie zwischen theoretischem Wissen und praktischem Handlungswissen (vgl. Dick 1994;

Kennedy 1999), sondern die Trennung von explizitem und der Reflexion damit zur Verfü-

gung stehendem Wissen von einem impliziten Wissen, welches nicht bewust verfügbar ist

(Polanyi 1985; Raths & McAninch 1999; Sternberg & Horvath 1999). Letzteres leitet das

pädagogische Handeln mit an, ist aber für die Frage der argumentativen Grundlage der

Zuschreibung nicht von Priorität. Wesentlich für die Überprüfung der Grundlage der Zu-

schreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse ist der Rückgriff auf Wissensformen,

die der Reflexion vergleichsweise gut zugänglich sind.

Im Zentrum der Überprüfung steht die Klärung der Frage, welche Inhalte des professionellen,

expliziten Wissens der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse zugrunde liegen.

Zudem muss geklärt werden, inwieweit die theoretischen Überlegungen zu den besonderen

Erziehungs- und Bildungserfordernissen als Grundlage der Überprüfung des Inhalts des pro-

fessionellen Wissens der Lehrpersonen verwendet werden können, sie also mit ihnen kompa-

tibel sind. Mit der Intention der Herstellung der Kompatibilität wird in den weiteren Ausfüh-

rungen auf die Fom der 'subjektiven Konzeptionen' von Lehrpersonen Bezug genommen. In

Anlehnung an Bromme (1992) wird davon ausgegangen, dass Lehrpersonen innerhalb ihres

professionellen Wissens auch über subjektiv-theoretische Wissensbestände hinsichtlich ver-

schiedener Themenbereiche verfügen – beispielsweise, angewendet auf den vorliegenden Ar-

gumentationsgang, auch über Bedingungen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Be-

dürfnisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern. Diese Wissensbestände werden als

subjektive Konzeptionen oder subjektive Theorien bezeichnet.74 Genauerhin werden unter

subjektiven Konzeptionen relativ stabile, teilweise der Reflexion zugängliche, handlungslei-

tende, -begleitende und -rechtfertigende kognitive Strukturen bezeichnet (vgl. Dann 1994),

wobei sie sich jeweils auf einen bestimmten thematischen Inhalt beziehen. Vor diesem Hin-

tergrund ist es möglich, die subjektiven Konzeptionen der Lehrpersonen zur Zuschreibung

besonderer pädagogischer Bedürfnisse auf der Grundlage der Systematik der theoretischen

Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik zu erheben.

                                                
74 In der Regel herrscht die Bezeichnung 'subjektive Theorien' vor. Mit dem Ziel der grösstmöglichen Kompati-
bilität zu den theoretischen Überlegungen in Teil I der Arbeit und insbesondere zur Konzeption besonderer Er-
ziehungs- und Bildungserfordernisse wird im Folgenden die Bezeichnung der 'subjektiven Konzeptionen' ver-
wendet.
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Allerdings geschieht diese Ausrichtung in Verbindung mit einigen vorgenommenen Be-

schränkungen und Akzentuierungen, ohne deren Darstellung einer fehlerhaften Interpretation

der Vorstudie Vorschub geleistet werden würde. Alle Akzentuierungen sind in den Problem-

kreis des Theorie-Praxis-Bezugs einzuordnen und sollen diesen konturieren. Insbesondere

basiert die Vorstudie auf zwei Überlegungen im Hinblick auf die Verwendung subjektiver

Konzeptionen:

1. Subjektive Konzeptionen sind zum Teil impliziter Natur. Damit sind sie aber partiell

dem Bewusstsein der Handelnden zugänglich, sodass sie protokolliert werden können.

Nicht jede Handlung von Lehrpersonen basiert auf wissenschaftlichem, propositionalem und

dem Bewusstein in dieser Form zugänglichen Wissen. Die Expertiseforschung – sie befasst

sich unter anderem mit den Besonderheiten des Wissens von Experten – zeigt auf, dass gerade

Handlungen von Experten, auch in anderen wie den traditionellerweise untersuchten Domä-

nen wie Schach oder Musik, oftmals intuitiv und unbewusst erfolgen. Das Phänomen der

schnellen, unmittelbaren Reaktion auf eine gegebene Problemsituation wird mit dem Begriff

des 'impliziten Wissens' ('tacit knowledge'; vgl. Polanyi 1985; Sternberg & Horvath 1999)

etikettiert.75 Dennoch sind zumindest Teile subjektiver Konzeptionen durch reflexive Vor-

gänge dem Bewusstsein zugänglich, damit mit einer entsprechenden forschungsmethodischen

Anlage protokollierbar und als eine Grundlage des Lehrerhandels verwendbar und interpre-

tierbar (vgl. dazu Wahl 1991). – Subjektive Konzeptionen zur Zuschreibung besonderer päd-

agogischer Bedürfnisse sind damit überprüfbar.

2. Subjektive Konzeptionen besitzen zum Teil ähnliche strukturelle Eigenschaften wie wis-

senschaftliche Theorien. Insbesondere beinhalten sie eine ähnliche Argumentationsstruk-

tur.

Zwischen wissenschaftlichem Wissen und praktischem Handlungswissen besteht eine kon-

stitutive Differenz (vgl. Herzog 1999): Währenddem das wissenschaftliche Wissen allge-

meingültig, zeitlos und vergangenheitsorientiert ist, ist das praktische Handlungswissen parti-

kulär, zeitgebunden und zukunftsgerichtet. Trotz und in der strukturellen Differenz existieren

jedoch Möglichkeiten des partikulären Vergleichs, insofern das professionelle Wissen von

Lehrpersonen, wie oben dargestellt, zum Teil durch Elemente konstituiert ist, die strukturelle

Ähnlichkeiten mit Formen des propositionalen Wissens aufweisen. Dies bedeutet jedoch

                                                
75 In der philosophisch akzentuierten Debatte zur Beziehung zwischen Wissen, Können und Handeln – und oft
auch in den alltagspsychologischen Derivaten - wird in diesem Zusammenhang nach Ryle (1969) auf die be-
griffsanalytische Unterscheidung zwischen 'knowing that' und 'knowing how' zurückgegriffen.
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nicht, dass mit diesem Argumentationsstrang die Intention verbunden ist, die pädagogische

Praxis an Kriterien der Übereinstimmung mit der Theorie als mehr oder weniger angemessen

zu beurteilen. In Analogie zur dargelegten Unterscheidung zwischen der Güte des Lehrerur-

teils und den subjektiven Indikatoren der Hochbegabung aus der Sicht der Lehrpersonen im

Bereich der hochbegabungsdiagnostischen Kompetenz ist es vielmehr das Ziel, die wesentli-

chen Inhalte der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse zu bestimmen. Insofern

werden Elemente der Praxis in das Prokrustebett der Theorie gezwängt, im Wissen darüber,

dass eine strukturelle und konstitutive Differenz zwischen Theorie und Praxis besteht, d.h. die

die Praxis anleitende Struktur nicht nur der hier abgebildeten Struktur pädagogischen Han-

delns entspricht: "In der Tat folgt das praktische Wissen von Lehrkräften weit eher der Logik

von Erzählungen als der hypothetisch-deduktiven Logik der Forschung" (Herzog 1999, 362).

– Subjektive Konzeptionen der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse sind, mit

den vorgetragenen Einschränkungen, mit entsprechenden theoretischen Überlegungen ver-

gleichbar.

Die Ausrichtung auf subjektive Konzeptionen erlaubt damit – und das ist der Kernpunkt der

Argumentation – die Übertragung der Systematik der theoretischen Überlegungen auf die

Überprüfung der Praxis des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik.
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5.3. Fragestellungen der Vorstudie

Die anschliessend aufgeführten Fragestellungen sollen in einer explorativ angelegten Vorstu-

die bearbeitet werden. Die Vorstudie ist Teil eines grösser angelegten Forschungsprojekts zur

Erziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher (vgl. Vorwort). Ihren explora-

tiven Charakter erhält die Vorstudie durch die Tatsache, dass die zu untersuchenden Frage-

stellungen bislang noch nicht bearbeitet wurden und kein hypothesengeleitetes Vorgehen ein-

gesetzt wird. In der Vorstudie werden die Grundlagen der Feststellung besonderer Erzie-

hungs- und Bildungserfordernisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern aus der Sicht

der Lehrpersonen untersucht. Die einzelnen Fragestellungen werden aus den theoretischen

Überlegungen von Teil I entnommen. Darauf bezugnehmend werden in der Vorstudie vier

Fragestellungen untersucht:

1. Welche Form der besonderen Problemlage weisen die hochbegabten Schülerinnen und

Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus der Sicht der Lehrpersonen

auf? – Inwiefern und inwieweit werden bei ihnen Beeinträchtigungen der Entwicklung

diagnostiziert und/oder prognostiziert?

2. Wie wird die Entstehung der besonderen Problemlage  bei hochbegabten Schülerinnen

und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen interpretiert? – Inwiefern

und inwieweit wird ein Einfluss der Hochbegabung auf diese Entwicklungsbeein-

trächtigungen zugeschrieben?

3. Auf welchen normativen Bezugsrahmen ist die Feststellung einer besonderen Pro-

blemlage bei hochbegabten Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen

Bedürfnissen ausgerichtet? – Inwiefern und inwieweit ist bei ihnen das Erreichen vor-

gegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet?

4. Können bei den Lehrpersonen der hochbegabten Schülerinnen und Schüler bestimmte

Konstellationen der drei genannten Komponenten – konzeptualisiert und etikettiert als

'subjektive Konzeptionen' – unterschieden werden?

Die Form der Datenerhebung (Kapitel 6.1) und der Datenauswertung (Kapitel 6.4) wird ent-

sprechend dieser Ausrichtung mit der Erhebung subjektiver Konzeptionen gestaltet. Daneben

beinhaltet der methodische Teil Angaben über die Zusammensetzung der Stichprobe (Kapitel

6.2) sowie die Durchführung der Vorstudie (Kapitel 6.3).
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6. Methodischer Teil

6.1. Messinstrument

Zur Erfassung der subjektiven Konzeptionen der Lehrpersonen zur Zuschreibung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler wurde im Rahmen der

vorliegenden explorativen Vorstudie ein schriftlicher Zugang gewählt. Dazu wurden die Teil-

nehmenden der Untersuchung gebeten, nach vorgegebenen Themenbereichen und Kriterien

einen Erfahrungsbericht zu erstellen, in dem sie ausführen sollten, warum sie dem hochbe-

gabten Kin in ihrer Klasse besondere pädagogische Bedürfnisse zuschrieben. Das Verfahren

des Erfahrungsberichts wurde der Durchführung von Interviews vorgezogen, weil die zentrale

Zielstellung dieser Vorstudie in der Erfassung möglichst vieler Daten bestand. In einem näch-

sten Schritt wäre es denkbar, die vorhandenen Befunde mit Interviews an den wesentlichen

Stellen zu vertiefen.

Die leitenden Fragestellungen wurden in Anlehnung an die theoretischen Überlegungen zum

Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik formuliert. In einem Leitfaden wurden den Lehrpersonen drei Themenbereiche mit

entsprechenden Fragestellungen vorgestellt, die sie im Erfahrungsbericht bearbeiten sollten:

Erscheinungsbild des Kindes

– Beschreibung des Verhaltens des Kindes im schulischen Unterricht

– Darstellung etwaiger Schwierigkeiten des Kindes in und mit der Schule

– Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern bezüglich der oben genannten Aussagen

Interpretation des Verhaltens

– Beschreibung der Bedingungen, unter denen sich etwaige Schwierigkeiten manifestieren

– Interpretation des Zustandekommens der Schwierigkeiten

– Einfluss der Hochbegabung auf die Entwicklung bzw. deren allfällige Beeinträchtigung

Erziehungs- und Bildungsziele

– Formulierung der subjektiv wesentlichen Erziehungs- und Bildungsziele

– Darstellung der Erziehungs- und Bildungsziele, deren Erreichen beim Kind gefährdet sind

Die Lehrpersonen wurden gebeten, ihre Ausführungen zu den einzelnen Themenbereichen in

einem Umfang von 3-5 A4-Seiten darzulegen. Insgesamt liegt Datenmaterial im Umfang von

162 Seiten bzw. 38‘813 Zeilen vor, verteilt auf 54 Erfahrungsberichte. Die Länge der Erfah-

rungsberichte erstreckt sich von 448 Zeilen bis 1'152 Zeilen. Es ergaben sich 1'253 Analyse-

einheiten.
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6.2. Stichprobe

An der Vorstudie nahmen 54 Lehrpersonen der Mittelstufe (33 Frauen und 21 Männer) im

Alter von 22 bis 49 Jahren (Mittelwert: 35;5 Jahre) teil. Alle unterrichteten Schülerinnen und

Schüler der 5. oder 6. Primarstufe. Die Stichprobe beinhaltet eine Untersuchungs- und einer

Kontrollgruppe. In der Untersuchungsgruppe sind 32 Lehrpersonen hochbegabter Schülerin-

nen und Schüler enthalten. Alle diese Kinder besuchten zum Zeitpunkt der Erhebung zusätz-

lich ein spezielles Förderprogramm für Hochbegabte, weil ihre Lehrpersonen ihnen besondere

pädagogische Bedürfnisse zuschreiben. Dieses Zuweisungskriterium wurde vor Beginn der

Pilotstudie nochmals validiert, indem alle Lehrpersonen der Untersuchungsgruppe die beson-

deren pädagogischen Bedürfnisse des von ihnen unterrichteten hochbegabten Kindes noch-

mals ausdrücklich konstatieren mussten. Gleichzeitig stellte die Zuschreibung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse bei den jeweiligen Förderprogrammen ein Zulassungskriterium

dar, ebenso die Ausweisung der Hochbegabung durch eine schulpsychologische Abklärungs-

stelle.

In der Kontrollgruppe sind 22 Lehrpersonen hochbegabter Schülerinnen und Schüler vertre-

ten. Diese Lehrpersonen unterrichteten zum Zeitpunkt der Untersuchung ebenfalls ein von der

Schulpsychologie abgeklärtes hochbegabtes Kind, waren aber der Auffassung, dass dieses

Kind keine besonderen pädagogischen Bedürfnisse aufweise. Dementsprechend besuchte das

Kind auch kein spezielles Förderprogramm, obwohl die Möglichkeit für einen Besuch vor-

handen gewesen sein musste. Aus diesem Grund unterrichtete die zweiten Gruppe von Lehr-

personen in der gleichen Region wie die erste Gruppe.

6.3. Durchführung der Untersuchung

Die 54 Lehrpersonen wurden schriftlich gebeten, einen Erfahrungsbericht über das jeweilige

hochbegabte Kind zu verfassen. Sie wurden durch schriftliche Anweisungen in die Zielstel-

lung und die Gliederung der Erfahrungsberichte eingeführt. Die Anweisungen wurden posta-

lisch an die Lehrpersonen verschickt und auch in dieser Form von ihnen ausgefüllt retourniert.

Der erste Erfahrungsbericht wurde nach drei Tagen retourniert, der Letzte nach 93 Tagen. Im

Durchschnitt trafen die Erfahrungsberichte 15 Tage nach dem Versand wieder beim Autor

ein. Von den 58 ursprünglich in die Untersuchung aufgenommenen Lehrpersonen zogen vier

Lehrpersonen ihre Zusage im Verlauf der Studie aus Zeitgründen zurück.
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6.4. Auswertung der Daten

Ziel der Analyse ist es, die Argumentation der Lehrpersonen, auf die sie die Zuschreibung der

besonderen pädagogischen Bedürfnisse abstützen, darstellen zu können. Dazu wurden Kom-

ponenten der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bzw. der Indikation beson-

derer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler er-

fasst und systematisch zueinander in Bezug gestellt. Die schriftlichen Erfahrungsberichte der

Lehrpersonen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse, in Anlehnung an Mayring (2000a,

b), ausgewertet. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine Verfahrensweise zur systematischen

Textanalyse dar, wobei das Material nach bestimmten inhaltsanalytischen Regeln ausgewertet

wird. Aufgrund der Form des vorliegenden Datenmaterials und dem Ziel des Auswertungs-

prozesses wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse durchgeführt. Sie zielt darauf ab, eine

bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Dazu wird ein theoriegeleitetes Katego-

riensystem verwendet, mit Hilfe dessen das Material analysiert und versucht wird, bestimmte

Inhalte aus dem Material zu extrahieren und zusammenzufassen. Dieser Vorgang wird als

inhaltliche Strukturierung bezeichnet (vgl. Mayring 2000a, 89f.). Nach der Bearbeitung des

Textes mit dem Kategoriensystem wird das extrahierte Material pro (Unter-)Kategorie im

Sinne der Fragestellungen zusammengefasst.

Der gesamte Auswertungsprozess mittels inhaltlicher Strukturierung kann mit folgendem

Ablaufschema dargestellt werden (nach Mayring 2000a):

Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten

Schritt 2: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

Schritt 3: Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet); Zusammenstellung des Kategoriensystems

Schritt 4: Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen

Kategorien

Schritt 5: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

Schritt 6: Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Schritt 7: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition

Schritt 8: Paraphrasierung des extrahierten Materials

Schritt 9: Zusammenfassung pro Kategorie

Schritt 10: Zusammenfassung pro Hauptkategorie

Dieses Verfahren der inhaltlichen Strukturierung soll im Folgenden mit Bezug auf die Inhalte

der durchgeführten Vorstudie kurz illustriert werden.
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Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten

Als Auswertungseinheit wurde der einzelne Erfahrungsbericht bestimmt. Die Kodiereinheit

als kleinster Textbestandteil, der einer Kategorie zugeordnet werden kann, wurde so festge-

legt, dass bereits eine Proposition einen minimalen Bedeutungsträger darstellen kann. Als

Kontexteinheit gilt das gesamte Datenmaterial zu den einzelnen Punkten. Es wurde nur der

manifeste Inhalt berücksichtigt.

Schritt 2: Theoriegeleitete Festlegung der inhaltlichen Hauptkategorien

Durch theoriegeleitet entwickelte Dimensionen wird in diesem Schritt der Datenauswertung

festgelegt, welche Inhalte aus den Erfahrungsberichten extrahiert werden sollen. Im Zentrum

des Verfahrens steht der Ansatz der deduktiven Kategorienanwendung (Mayring 2000a, b).

Dabei werden theoretisch begründete Auswertungsaspekte in Form deduktiv gewonnener

Kategorien an das Datenmaterial herangetragen und den damit korrespondierenden Textstel-

len zugeordnet. Für die vorliegende Vorstudie wurde dazu die Konzeption besonderer Erzie-

hungs- und Bildungserfordernisse und ihre hochbegabungsbezogene Anwendung als struktu-

relle Grundlage verwendet. Als Hauptkategorien ergaben sich daraus (1) die besondere Pro-

blemlage der hochbegabten Schülerinnen und Schüler, (2) die Entstehung der besonderen

Problemlage der hochbegabten Schülerinnen und Schüler sowie (3) der normative Bezugs-

rahmen der besonderen Problemlage der hochbegabten Schülerinnen und Schüler.

Schritt 3: Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet); Zusammenstellung des 
Kategoriensystems

Die drei Hauptkategorien der Strukturierung werden mit Bezug auf die theoretischen Überle-

gungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik weiter ausdifferenziert. Danach können die folgenden Ausprägungen der

drei Hauptkategorien festgelegt werden (vgl. Tabelle 3):
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Tabelle 3: Kategoriensystem für die Vorstudie

Hauptkategorien Kategorien Unterkategorien

 relative Minderleistung
 Lernschwierigkeiten

 absolute Minderleistung

 soziale Isolation

 Störungen des Unterrichts Verhaltensauffälligkeiten

 Depression

 arbeitet schneller als andere

 bearbeitet Themen tiefer als andere

  besondere Problemlage der
  hochbegabten Schülerinnen und
  Schüler

 keine Form der
 Beeinträchtigung

 ist an anderen Themen interessiert

Perfektionismus

mangelnde soziale Anpassungsfähigkeit interner Misfit

kognitiv-motorische Dissonanz

unterrichtliche Unterforderung

  Entstehung der besonderen
  Problemlage der hochbegabten
  Schülerinnen und Schüler

 externer Misfit
inadäquate elterliche Bildungserwartungen

Sachkompetenz

Sozialkompetenz
 Gefährdung des Erreichens
 von Erziehungs- und
 Bildungszielen Selbstkompetenz

bisherige Massnahmen unbefriedigend

  normativer Bezugsrahmen der
  besonderen Problemlage der
  hochbegabten Schülerinnen und
  Schüler

 anderer Bezugsrahmen
Potential des Kindes nicht ausgeschöpft

Schritt 4: Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den

einzelnen Kategorien

Das Kernstück dieses Schrittes ist die präzise Definition der vorgegebenen Kategorien, die

Bestimmung von Ankerbeispielen sowie die Festlegung von Regeln (sog. Kodierregeln),

wann diesen Kategorien eine Textstelle zugeordnet werden kann. Aus der Darstellung der

Ergebnisse (vgl. Kapitel 7) wird ersichtlich werden, wie dieser Schritt in der Vorstudie gelei-

stet wurde.
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Schritte 5 und 6: Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung, Bearbeitung und 

Extraktion der Fundstellen

Mit einem ersten Durchgang durch das Datenmaterial wurde erprobt, ob und inwieweit die

festgelegten Kategorien eine eindeutige Zuordnung der Daten erlauben. Dazu wurden diejeni-

gen Textstellen, in denen eine Kategorie angesprochen wurde, markiert (Schritt 5) sowie im

Sinne der Ausprägung bearbeitet und extrahiert (Schritt 6). Diese Schritte sollen hier nicht

exemplarisch dargestellt werden.

Schritt 7: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und

Kategoriendefinition

Eine Überarbeitung des Kategoriensystems war lediglich an einer Stelle nötig: Als Unterkate-

gorie von Lernschwierigkeiten wurden von den Lehrpersonen metakognitive Schwierigkeiten

genannt. Weil keine entsprechenden Befunde vorliegen, sind diese nicht in den theoretischen

Überlegungen aufgeführt. Sie wurden deshalb zusätzlich ins Kategoriensystem aufgenommen.

Schritt 8: Paraphrasierung des extrahierten Materials

In diesem Schritt werden die einzelnen Kodereinheiten in eine knappe, nur auf den wesentli-

chen Inhalt beschränkte Form umgeschrieben.

Schritte 9 und 10: Zusammenfassung pro Kategorie und Hauptkategorie

Das in Paraphrasien extrahierte Material wird pro Kategorie zusammengefasst. An dieser

Stelle der Datenauswertung wurde in Form einer Häufigkeitsauszählung eine quantitative

Auswertung der einzelnen Kategorien durchgeführt, um die Ausprägung in den einzelnen

Kategorien darzustellen.

Die Darstellung der Ergebnisse folgt im nächsten Kapitel.
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7. Darstellung der Ergebnisse

Im siebten Kapitel werden die Aussagen der Lehrpersonen zu ihrer Grundlage der Zuschrei-

bung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler darge-

stellt. Die Gliederung der Ergebnisse lehnt sich an die theoretischen Überlegungen von Teil I

und näherhin an Komponenten der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungser-

fordernisse an (vgl. Kapitel 2.4): Zunächst folgt die Darstellung der besonderen Problemlage,

auf deren Grundlage den hochbegabten Schülerinnen und Schülern von ihren Lehrpersonen

besondere pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben werden (Kapitel 7.1); nachfolgend wird

die Entstehung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse aus der Sicht der Lehrpersonen

skizziert (Kapitel 7.2); und drittens wird der Massstab der Zuschreibung der besonderen päd-

agogischen Bedürfnisse, den die Lehrpersonen der Handlung zugrunde legen, ausgeführt (Ka-

pitel 7.3). Die Aussagen zu diesen Komponenten werden den Erfahrungsberichten der Lehr-

personen entnommen. Abgeschlossen wird die Ergebnisdarstellung mit der Unterscheidung

verschiedener Konstellationen subjektiver Konzeptionen zur Zuschreibung besonderer päd-

agogischer Bedürfnisse an hochbegabte Schülerinnen und Schüler, wobei sich die subjektiven

Konzeptionen aus den drei vorher dargestellten Komponenten zusammensetzen (Kapitel 7.4).

7.1. Kriterien der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter

Schülerinnen und Schüler – aus der Sicht ihrer Lehrpersonen

In diesem Kapitel wird die Frage beantwortet, mit Bezug auf welche Kriterien die Lehrperso-

nen den hochbegabten Schülerinnen und Schülern besondere pädagogische Bedürfnisse zu-

schreiben bzw. welches die besondere Problemlage der Kinder ist. Als strukturierender Be-

zugspunkt dient dabei die Konzeption der besonderen  Erziehungs- und Bildungserfordernis-

se, wonach eine diagnostizierte und/oder prognostizierte Beeinträchtigung der Entwicklung

ein Kriterium der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für hochbe-

gabte Schülerinnen und Schüler darstellt. In einem ersten Schritt werden davon ausgehend die

Kriterien der Zuschreibung, welche in den Erfahrungsberichten aufgeführt wurden, dargestellt

und insbesondere untersucht, inwiefern und inwieweit von den Lehrpersonen Beeinträchti-

gungen der Entwicklung der hochbegabten Schülerinnen und Schüler diagnostiziert und/oder

prognostiziert werden.
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Die Darstellung der Ergebnisse beschränkt sich auf eine deskriptive Häufigkeitsauszählung in

den jeweiligen Kategorien und Unterkategorien. Dabei werden zwei Gruppen von Lehrperso-

nen voneinander unterschieden und vergleichend betrachtet: Aussagen von Lehrpersonen ,

denen sie besondere pädagogische Bedürfnisse zuschreiben (n=32), werden den Aussagen

von Lehrpersonen gegenübergestellt, die ebenfalls ein hochbegabtes Kind unterrichten, ihm

aber keine besonderen pädagogischen Bedürfnisse zuschreiben (n=22). Die zweite Gruppe

wird als Kontrollgruppe benutzt und nur in der Bearbeitung dieser Fragestellung verwendet.

Sie dient insbesondere der Überprüfung, ob Entwicklungsbeeinträchtigungen vor dem darge-

legten Hintergrund ein trennscharfes Kriterium für die Zuschreibung besonderer pädagogi-

scher Bedürfnisse sind. Dies ist nicht der Fall, wenn sie nicht nur bei hochbegabten Schüle-

rinnen und Schülern mit zugeschriebenen besonderen pädagogischen Bedürfnissen diagnosti-

ziert werden, sondern bei allen hochbegabten Schülerinnen und Schülern, oder wenn auch bei

den hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

nicht gehäuft Entwicklungsbeeinträchtigungen diagnostiziert werden.

Im Einzelnen werden in diesem Kapitel drei Fragestellungen beantwortet:

(I) Inwieweit und inwiefern werden bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern, denen

besondere pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben werden, Beeinträchtigungen der

Entwicklung diagnostiziert und/oder prognostiziert?

(II) Inwieweit und inwiefern werden bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern, denen

keine besonderen pädagogischen Bedürfnisse zugeschrieben werden, Beeinträchtigun-

gen der Entwicklung diagnostiziert und/oder prognostiziert?

(III) Inwiefern unterscheiden sich diese beiden Gruppen hinsichtlich des Kriteriums der

diagnostizierten und/oder prognostizierten Entwicklungsbeeinträchtigungen?

Dazu wird eine inhaltsanalytische Auswertung der Erfahrungsberichte der Lehrpersonen

durchgeführt. Als Grundlage des Kategoriensystems dienen die theoretischen Überlegungen

zu den verschiedenen Formen von Entwicklungsbeeinträchtigungen. Auf einer ersten Ebene

werden mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zwei Formen von Entwick-

lungsbeeinträchtigungen voneinander unterschieden. Auf einer zweiten Ebene werden sowohl

Lernschwierigkeiten (absolute Minderleistung, relative Minderleistung) als auch Verhaltens-

auffälligkeiten (soziale Isolation, Störungen des UnterrichtsDepression) weiter abgestuft.
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(I) Inwieweit und inwiefern werden bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern, denen

besondere pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben werden, Beeinträchtigungen der

Entwicklung diagnostiziert und/oder prognostiziert?

Die Häufigkeitsauszählung dieser Gruppe (n=32) zeigt zunächst, dass knapp ein Drittel, 11

der 32 Lehrpersonen, keine Beeinträchtigung der Entwicklung diagnostiziert. Von diesen 11

Lehrpersonen prognostizieren 4 Lehrpersonen – ausschliesslich Lehrpersonen der 6. Primar-

stufe – relative Minderleistungen, falls die unterrichtlichen Anforderungen nach dem Übertritt

nicht signifikant höher werden, derweil 7 Lehrpersonen auch keine Beeinträchtigungen der

Entwicklung prognostizieren. Etwa zwei Drittel, 21 der 32 Lehrpersonen, stellen bestimmte

Entwicklungsbeeinträchtigungen fest. Davon diagnostizieren 11 Lehrpersonen sowohl Lern-

schwierigkeiten als auch Verhaltensauffälligkeiten des hochbegabten Kindes ("Bei ihm ver-

binden sich Frustrationen, die er nur schlecht verarbeiten kann, mit unzuverlässigem und

fehlerhaftem Arbeiten." / E-06, Z23-24). 10 Lehrpersonen berichten von einer Kategorie, wo-

von je 5 Lehrpersonen Lernschwierigkeiten und 5 Lehrpersonen Verhaltensauffälligkeiten

schildern. Am häufigsten werden im Bereich der Lernschwierigkeiten relative Minderleistun-

gen ("In allen genannten Fächern ist sie knapp im oberen Drittel anzusiedeln, wobei für mich

klar ist, dass dies nicht annähernd ihrem Potential entspricht, v.a. im Sprachunterricht." /

E16, Z23-25abelle 4). Im Bereich der Verhaltesauffälligkeiten sind eine soziale Isolation ("Sie

befindet sich in einer eindeutigen Sonderstellung in der Klasse und fühlt sich vom Rest der

Klasse nicht verstanden. ... Dies hat zur Folge, dass sie immer mehr ausgeschlossen wird." /

E02, Z41-45) und Störungen des Unterrichts ("... und dann ist er nur noch albern, klinkt sich

aus und beschäftigt sich damit, alle aus dem Tritt zu bringen." / E38, Z91-92) die am häufig-

sten genannten Formen von Entwicklungsbeeinträchtigungen.

(II) Inwieweit und inwiefern werden bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern, denen

keine besonderen pädagogischen Bedürfnisse zugeschrieben werden, Beeinträchtigun-

gen der Entwicklung diagnostiziert und/oder prognostiziert?

Diejenigen Lehrpersonen (n=22), die beim hochbegabten Kind in ihrem Unterricht keine be-

sonderen pädagogischen Bedürfnisse festgestellt haben, diagnostizieren kaum Entwicklungs-

beeinträchtigungen. Im Gegenteil werden harmonische Entwicklungsverläufe der Schülerin-

nen und Schüler geschildert. Lediglich drei der 22 Lehrpersonen stellen Beeinträchtigungen

der Entwicklung in Form relativer Minderleistungen fest, und zwei Lehrpersonen berichten

von Störungen des Unterrichts. Für über die Hälfte der Lehrpersonen besteht die besondere

Problemlage darin, dass das hochbegabte Kind die unterrichtlichen Anforderungen schneller

und/oder besser erfüllt als seine Mitschülerinnen und Mitschüler.
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Tabelle 4: Die besondere Problemlage hochbegabter Schülerinnen und Schüler aus der Sicht ihrer
Lehrpersonen

Hochbegabte Kinder
mit besonderen
Bedürfnissen (n=32)

Hochbegabte Kinder
ohne besondere
Bedürfnisse (n=22)

   Kategorien Unterkategorien Anzahl

Aussagen

Prozenta Anzahl

Aussagen

Prozentb

relative Minderleistung 12 38% 3 14%

absolute Minderleistung   5 16% — —   Lernschwierigkeiten

metakognitive Schwierigkeitenc   3   9% — —

Störungen des Unterrichts   9  28% 2   9%

soziale Isolation   6  19% — —

Depression   2   6% — —

   Verhaltensauffälligkeiten

Aggressionc   2   6% — —

arbeitet schneller als andere 15 47% 13 59%

bearbeitet Themen tiefer als andere   2   6% 4 18%   keine Form der Beeinträchtigung

ist an anderen Themen interessiert   7   22% 5  23%

a  bezogen auf Gesamtzahl (n=32)
b  bezogen auf Gesamtzahl (n=22)
c  Werden nicht in den theoretischen Überlegungen (Teil I) aufgeführt.

(III) Inwiefern unterscheiden sich diese beiden Gruppen hinsichtlich des Kriteriums der

diagnostizierten und/oder prognostizierten Entwicklungsbeeinträchtigungen?

Insgesamt werden bei den hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen von den jeweiligen Lehrpersonen häufiger Entwicklungsbeeinträchti-

gungen geschildert als bei der Kontrollgruppe der hochbegabten Schülerinnen und Schüler

ohne besondere pädagogische Bedürfnisse. Bei letzterer werden kaum Entwicklungsbeein-

trächtigungen festgestellt. Deren besondere Problemlage besteht aus der Sicht der Lehrperso-

nen insbesondere darin, dass sie im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern

schneller arbeiten und/oder an anderen Themenbereichen interessiert sind, die in der Regel

nicht im Curriculum aufgeführt sind. Gleichwohl ist eine vergleichsweise grosse Anzahl

hochbegabter Schülerinnen und Schüler zu konstatieren, denen zwar besondere pädagogische

Bedürfnisse zugeschrieben werden, die jedoch keine Beeinträchtigung der Entwicklung auf-
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weisen. Innerhalb der Gruppe der hochbegabten Schülerinnen und Schüler mit besonderen

pädagogischen Bedürfnissen gibt es demnach zwei Subgruppen, die sich darin unterscheiden,

ob bei ihnen Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnostiziert oder harmonische Entwick-

lungsverläufe beschrieben werden.

Diese Zweiteilung wird der weiteren Auswertungen zugrunde gelegt. Etikettiert werden die

Gruppen einerseits als Gruppe der Hochleister (hochbegabte Schülerinnen und Schüler ohne

Beeinträchtigungen der Entwicklung) und als Gruppe der Schulversager (hochbegabte Schü-

lerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen der Entwicklung). Die Gruppe der Hochleister

umfasst 11 Schülerinnen und Schüler und ist dadurch charakterisiert, dass in der Regel har-

monische Entwicklungsverläufe wahrgenommen werden, insbesondere auch bezogen auf die

Entwicklung schulischer Leistungen. Die dazu konträre Gruppe der Schulversager umfasst 21

Schülerinnen und Schüler. Dazu gehören sowohl Schülerinnen und Schüler mit beiden For-

men der Beeinträchtigung – Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten –, als auch

diejenigen mit einer der genannten Formen (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Zweiteilung der Gruppe der hochbegabten Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen für die nachfolgenden Auswertungsschritte

hochbegabte Schülerinnen und Schüler

mit zugeschriebenen besonderen
pädagogischen Bedürfnissen (n=32)

Schulversager (n=21) Hochleister (n=11)

Beeinträchtigung der Entwicklung

(des Lernens und/oder Verhaltens)
wird diagnostiziert

keine Form der

Beeinträchtigung
der Entwicklung

besondere
Problemlage
der Kinder
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Zusammenfassend können die folgenden Ergebnisse zu den Kriterien der Zuschreibung be-

sonderer pädagogischer Bedürfnisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer

besonderen Problemlage aus der Sicht der Lehrpersonen festgehalten werden:

– Bei  den hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit zugeschriebenen besonderen päd-

agogischen Bedürfnissen werden in ca. zwei Dritteln aller Fälle Beeinträchtigungen der

Entwicklung diagnostiziert, gleichermassen in Form von Lernschwierigkeiten und Ver-

haltensauffälligkeiten.

– Bei den hochbegabten Schülerinnen und Schülern ohne zugeschriebene besondere päd-

agogische Bedürfnisse werden kaum Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnostiziert

oder prognostiziert. Deren besondere Problemlage besteht in der Regel darin, dass sie die

unterrichtlichen Anforderungen schneller und/oder besser erfüllen als ihre Mitschülerin-

nen und Mitschüler.

– Die beiden Gruppen unterscheiden sich gesamthaft in der Häufigkeit der diagnostizierten

Beeinträchtigungen der Entwicklung voneinander, jedoch nicht in markanter, sondern in

moderater Weise.

– Die Ergebnisse legen nahe, dass markante Unterschiede innerhalb der Gruppe der Schüle-

rinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen die nur moderaten Unter-

schiede zwischen den beiden Gruppen nivellieren, sodass die erste Gruppe in eine Sub-

gruppe der Schulversager (mit Beeinträchtigung der Entwicklung) und eine der Hochlei-

ster (ohne Beeinträchtigung der Entwicklung) zweigeteilt werden kann.

Auf dieser Grundlage der Bildung zweier Subgruppen der Gruppe der hochbegabten Schüle-

rinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wird im nächsten Kapitel die

Entstehung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse bei diesen beiden Gruppen aus der

Sicht der Lehrpersonen dargestellt.
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7.2. Entstehung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und

Schüler – aus der Sicht ihrer Lehrpersonen

Thema dieses Kapitels ist die Frage nach der Entstehung der besonderen pädagogischen Be-

dürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler aus der Sicht der Lehrpersonen, insbeson-

dere unter dem Aspekt des Einflusses der Hochbegabung. In diesem Kapitel wird davon aus-

gehend die Frage bearbeitet, ob und inwiefern die Lehrpersonen einen Einfluss der Hochbe-

gabung auf die Entstehung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse des hochbegabten

Kindes, welches sie unterrichten, interpretieren. In der Auswertung werden die beiden im

letzten Kapitel gebildeten Gruppen der Hochleister und Schulversager miteinander vergli-

chen. Folgende Fragestellungen werden im Einzelnen beantwortet:

(I) Inwiefern wird die Entstehung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei der Gruppe

der Schulversager mit dem Einfluss der Hochbegabung interpretiert?

(II) Inwiefern wird die Entstehung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei der Gruppe

der Hochleister mit dem Einfluss der Hochbegabung interpretiert?

(III) Inwiefern und inwieweit unterscheiden sich die beiden Gruppen?

Dazu werden in Analogie zur Untersuchung der ersten Fragestellung die Erfahrungsberichte

der Lehrpersonen inhaltsanalytisch auf der Grundlage des Kategoriensystems ausgewertet.

Als zugrunde liegende Kategorien dienen der interne und der externe hochbegabungsbezoge-

ne Misfit. Beide Formen werden, den theoretischen Überlegungen zu möglichen Formen des

Einflusses einer Hochbegabung auf Entwicklungsbeeinträchtigungen folgend, auf der zweiten

Differenzierungsebene in Unterkategorien aufgeteilt: Beim internen Misfit können ein beein-

trächtigender Perfektionismus, eine mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähigkeit und

eine kognitiv-motorische Dissonanz unterschieden werden, beim externen Misfit die Unter-

kategorien der Unterforderung im Unterricht sowie der inadäquaten elterlichen Bildungser-

wartungen und -anforderungen. Die Ergebnisse werden mittels einer Häufigkeitsauszählung

deskriptiv dargestellt.76

                                                
76 Ein vorab zu erwähnender Befund ist der Umstand, dass manche Lehrpersonen im Erfahrungsbericht die Be-
arbeitung dieses Aspektes nicht oder nur moderat geleistet haben. Dies kann als forschungsmethodisches Deside-
rat aufgefasst werden, diese Angaben in weiteren Untersuchungen in der mündlichen Form zu erheben, um die
Möglichkeit der präzisierenden Nachfrage wahrnehmen zu können.
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(I) Inwiefern wird die Entstehung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei der Grup-

pe der Schulversager mit dem Einfluss der Hochbegabung interpretiert?

Insgesamt beziehen sich die meisten Aussagen zur Entstehung der besonderen pädagogischen

Bedürfnisse bei der Gruppe der Schulversager (n=21) auf die Hochbegabung als deren Be-

standteil. Dabei werden beide Formen des Misfits gleichermassen herangezogen (Tabelle 5).

Innerhalb der Kategorie des internen Misfits werden zwei Unterkategorien vergleichsweise

häufig erwähnt: Zum einen wird bei sechs Schülerinnen und Schülern eine Form von Perfek-

tionismus beschrieben, die aus der Sicht der Lehrpersonen für die Entwicklung des Kindes

beeinträchtigend wirkt ("Wenn einmal eine Arbeit, z.B. im mathematischen Bereich, nicht

ihrer Vorstellung entspricht, wird sie sehr ungeduldig und wütend auf sich selber." / E20,

Z66-67). Zum andern wird in fünf Fällen eine mangelnde sozio-emotionale Anpassungsfähig-

keit beschrieben ("Sie will auf keinen Fall mit ihrer Hochbegabung speziell hervorstechen. ...

Dies führt zur Verkrampfung und Gereiztheit ihren Mitschülern gegenüber." / E05, Z32-34).

Aussagen, die dem Ansatz des externen Misfits zugeordnet werden können, beschränken sich

weitgehend auf eine Unterkategorie: Die meisten Lehrpersonen berichten von einer wahrge-

nommenen Unterforderung des Kindes im schulischen Unterricht, die in der Folge zu schuli-

schen Minderleistungen, seltener zu Verhaltensauffälligkeiten führt ("Oft klinkt sie sich auch

dann aus, wenn sie sich im Unterricht unterfordert fühlt. Das merkt man ebenfalls ihrem Ge-

sichtsausdruck an." / E33, Z85-86). Einige Lehrpersonen schildern zudem Schulschwierig-

keiten, bei deren Entstehung ihrer Meinung nach die Hochbegabung keinen Einfluss ausübt

("Ich glaube nicht, dass diese Probleme mit seiner Hochbegabung in Zusammenhang stehen.

... Er ist halt einfach auch noch hochbegabt." / E17, Z107-109).

(II) Inwiefern wird die Entstehung besonderer pädagogischer Bedürfnisse bei der Gruppe

der Hochleister mit dem Einfluss der Hochbegabung interpretiert?

Bei der Gruppe der Hochleister (n=11) werden vorwiegend Formen des externen Misfits be-

obachtet, wobei insbesondere Unterforderungen im Unterricht und inadäquate elterliche Bil-

dungsanforderungen ("Hingegen stelle ich fest, dass seine Eltern sehr viel – meiner Meinung

nach manchmal zuviel – von ihm fordern. Er ist kein Wunderkind." / E41, Z92-93) zur Inter-

pretation der besonderen Problemlage herangezogen werden. Formen des internen Misfits

werden kaum erwähnt. Zudem werden Verhaltensweisen beschrieben, welche als Perfektio-

nismus etikettiert werden können, auf der Grundlage der theoretisch angeleiteten Unterschei-

dung zwischen beeinträchtigendem und förderlichen Perfektionismus (vgl. Kapitel 4.2.2.1)

aber dem förderlichen Perfektionismus zugeordnet werden können und sogar als wesentliches

Charakteristikum der Gruppe der Hochleister dienen.
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(III) Inwiefern und inwieweit unterscheiden sich die beiden Gruppen?

Die beiden Gruppen unterscheiden sich in zweierlei Hinsicht: Zum einen werden bei der

Gruppe der Schulversager auch Interpretationen der Entstehung der besonderen Problemlage

geleistet, in denen nicht auf eine Hochbegabung zurückgegriffen wird, währenddem bei der

Gruppe der Hochleister die Hochbegabung als Einflussfaktor in allen Fällen eingeschlossen

wird. Zum andern verweisen die Lehrpersonen der Gruppe der Schulversager insgesamt auf

alle Formen des hochbegabungsbezogenen Misfits, derweil die besondere Problemlage der

Hochleister, die in den meisten Fällen darin besteht, die Anforderungen des Unterrichts

schneller bewältigen zu können als die Mitschülerinnen und Mitschüler, vorwiegend durch

eine Unterforderung im Unterricht erklärt wird.

Tabelle 5: Vergleich der Gruppen der Schulversager (n=21) und Hochleister (n=11) hinsichtlich
der Interpretation des Einflusses der Hochbegabung auf die besondere Problemlage, aus der
Sicht der Lehrpersonen

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit
besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Schulversager (n=21) Hochleister (n=11)

   Kategorien Unterkategorien
Anzahl

Aussagen
Prozent

Anzahl
Aussagen

Prozent

beeinträchtigender Perfektionismus 6 29% 1   9%

mangelnde sozio-emot. Anpassungsfähigkeit 5 24% — —

kognitiv-motorische Dissonanz 2 10% — —

 interner Misfit

andere Form 1   5% — —

Unterforderung im Unterricht 12   57% 8   73%

inadäquate elterliche Bildungserwartungen 3   14% 4   36%

ho
ch

be
ga

bu
ng

sb
ez

og
en

 externer Misfit

andere Form — — — —

 andere Form des Misfits 3 14% — —

 keine Angaben        4   19% 2   18%
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Zusammenfassend können die folgenden Ergebnisse zum Einfluss der Hochbegabung auf die

besondere Problemlage der hochbegabten Schülerinnen und Schüler aus der Sicht der Lehr-

personen festgehalten werden:

– Beeinträchtigungen der Entwicklung innerhalb der Gruppe der Schulversager werden so-

wohl mit einem internen (v.a. mit einem beeinträchtigenden Perfektionismus oder einer

mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfähigkeit) als auch mit einem externen Misfit

(v.a. Unterforderung im Unterricht) interpretiert. Die besonderen pädagogischen Bedürf-

nisse entstehen demnach bei einigen Schülerinnen und Schülern aufgrund diskrepanter

Anforderungen im Unterricht, bei anderen weitgehend unabhängig von der jeweiligen

pädagogischen Situation. In manchen Fällen treten Entwicklungsbeeinträchtigungen zu-

sammen mit der Hochbegabung auf, werden aber nach Meinung der Lehrpersonen nicht

von ihr herbeigeführt.

– Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen bei der Gruppe der Hochleister insbeson-

dere durch eine Unterforderung im Unterricht.

– Die beiden Gruppen unterscheiden sich in der Akzentuierung einzelner Formen des Mis-

fits: Währenddem bei der Gruppe der Hochleister die besondere Problemlage fast aus-

schliesslich mit einer Unterforderung im Unterricht interpretiert wird, greifen die Lehrper-

sonen der Gruppe der Schulversager auf verschiedene Formen des Misfits zurück.

Im nächsten Kapitel werden die zugrunde liegenden normativen Bezugsrahmen der Lehrper-

sonen dargestellt und die Frage beantwortet, inwiefern aus der Sicht der Lehrpersonen bei den

hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen das

Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist.
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7.3. Massstab der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter

Schülerinnen und Schüler

Thema dieses Kapitels ist die Frage nach dem Massstab, welcher der Zuschreibung der be-

sonderen pädagogischen Bedürfnisse im Einzelfall zugrunde liegt. Nach der Konzeption der

besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse ist die Gefährdung des Erreichens vorge-

gebener Erziehungs- und Bildungsziele ein Kriterium der Indikation besonderer Erziehungs-

und Bildungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Wie in den beiden vor-

ausgehenden Kapiteln wird die Gruppe der Schulversager mit der Gruppe der Hochleister

verglichen. Dazu werden drei Fragestellungen beantwortet:

(I) Mit Bezug auf welchen Massstab schreiben die Lehrpersonen der Gruppe der Schul-

versager besondere pädagogische Bedürfnisse zu?

(II) Mit Bezug auf welchen Massstab schreiben die Lehrpersonen der Gruppe der Hochlei-

ster besondere pädagogische Bedürfnisse zu?

(III) Inwiefern unterscheiden sich die beiden Gruppen?

Dazu werden wiederum die Erfahrungsberichte der Lehrpersonen inhaltsanalytisch ausge-

wertet. Im Kategoriensystem werden zwei Akzentuierungen der Erziehungs- und Bildungs-

ziele voneinander unterschieden, wobei diese beiden Akzentuierungen nicht sich gegenseitig

ausschliessend zu denken sind:77

– Die Ausrichtung auf den normativen Bezugsrahmen der Gefährdung des Erreichens vor-

gegebener Erziehungs- und Bildungsziele, wobei mit den Erziehungs- und Bildungszielen

das Erreichen bestimmter, üblicherweise in den Curricula als Sach-, Sozial- und Selbst-

kompetenz etikettierter Entwicklungsziele verstanden wird.

– Die Ausrichtung auf einen anderen normativen Bezugsrahmen, der insbesondere eine er-

schwerte Begabungsentwicklung akzentuiert. In einer Variante dieser Kategorie wird der

normative Bezugsrahmen auf die bisherigen, ungenügenden Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen ausgerichtet.

Die inhaltsanalytische Betrachtung mündet ein in eine deskriptive Darstellung der Häufigkeit

der jeweiligen Akzentuierungen in den Erfahrungsberichten der Lehrpersonen.

                                                
77 Die jeweilige Zuteilung bedeutet nicht, dass die Erziehungs- und Bildungsziele der Lehrpersonen ausschliess-
lich auf eine der beiden Komponenten ausgerichtet sind, sondern lediglich, dass die Argumentation im gegebe-
nen Kontext der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen sich prioritär darauf bezieht.
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(I) Mit Bezug auf welchen Massstab schreiben die Lehrpersonen der Gruppe der Schul-

versager besondere pädagogische Bedürfnisse zu?

In Bezug auf die Gruppe der Schulversager richten sich die Lehrpersonen im wesentlichen auf

die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus, wenn sie besondere pädagogische Bedürfnis-

se zuschreiben (Tabelle 6). Genauerhin verwenden die Lehrpersonen den Massstab des Errei-

chens bestimmter Entwicklungskompetenzen im Sinne vorgegebener Erziehungs- und Bil-

dungsziele. Danach ist insbesondere das Erreichen von Erziehungs- und Bildungszielen in den

Bereichen der Selbstkompetenz ("Er hat auch nie gelernt, mit schulischem Erfolg oder Miss-

erfolg umzugehen. Hier sehe ich beträchtliche Defizite und Förderbedarf." / E04, Z78-79)

und der Sozialkompetenz ("Vor allem fällt er damit auf, dass er keine Rücksicht auf andere

nimmt und es noch nicht gelernt hat, zusammen mit anderen Kindern zu arbeiten und dabei

die Regeln einzuhalten." / E15, Z 42-44) gefährdet. Der Massstab der gefährdeten Bega-

bungsentwicklung wird vergleichsweise wenig angeführt.

(II) Mit Bezug auf welchen Massstab schreiben die Lehrpersonen der Gruppe der Hochlei-

ster besondere pädagogische Bedürfnisse zu?

Hingegen verwenden die Lehrpersonen der Gruppe der Hochleister vorwiegend den Massstab

der Begabungsentwicklung für die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse. Ins-

besondere wird das vorzeitige Erfüllen curricularer Anforderungen als Indikator einer Ge-

fährdung des Erreichens der Bildungsziele betrachtet ("Ich kann seinen Bedürfnissen in dieser

Klasse nicht gerecht werden. ... Das zeigt sich daran, dass ihm oftmals langweilig ist, weil er

schneller fertig ist als die anderen." / E33, Z23-25). Eine Hochbegabung wird in diesem Ar-

gumentationsrahmen als Potential verstanden, welches durch unterrichtliche Anforderungen

entwickelt werden muss ("Jeder hat doch das Recht auf eine angemessene Begabungsent-

wicklung. Bei ihr wird nicht das ganze Potential entwickelt."/ E50, Z62-64). Besondere Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen sind indiziert, wenn die individuellen Fähigkeiten nicht

angemessen entwickelt werden können. Die Gefährdung des Erreichens vorgegebener Erzie-

hungs- und Bildungsziele wird vergleichsweise selten als Massstab der Zuschreibung der be-

sonderen pädagogischen Bedürfnisse verwendet. Am ehesten wird diesbezüglich noch auf die

Erziehungs- und Bildungsziele im Bereich der Sozialkompetenz Bezug genommen.
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(III) Inwiefern unterscheiden sich die beiden Gruppen?

Die beiden Gruppen unterschieden sich in beträchtlicher Weise: Lehrpersonen der Gruppe der

Schulversager verwenden mehrheitlich den Massstab der Gefährdung des Erreichens curricu-

lar festgeschriebener Erziehungs- und Bildungsziele, derweil der Grossteil der Lehrpersonen

der Gruppe der Hochleister ihren Massstab auf die erschwerte Begabungsentwicklung aus-

richtet. Pointiert formuliert werden den Schulversagern wegen einer Beeinträchtigung der

Entwicklung, den Hochleistern wegen einer Erschwerung der Erziehung und Bildung beson-

dere pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben.

Tabelle 6: Massstab der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse – Vergleich zwischen der
 Gruppe der Schulversager und der Hochleister

Schulversager (n=21) Hochleister (n=11)

   Kategorien Unterkategorien
Anzahl

Kinder

Prozent
Anzahl

Aussagen

Prozent

Sachkompetenz 5   24% 1   9%

Sozialkompetenz 12   57% 3 27%
   Erreichen von Erziehungs- und
   Bildungszielen ist gefährdet

Selbstkompetenz 10   48% 1   9%

bisherige Massnahmen unbefriedigend 4   19% 9   82%

Potential des Kindes nicht ausgeschöpft 2   10% 5   45%   anderer Bezugsrahmen

keine Angaben 4   19% 2   18%

Zusammenfassend können die folgenden Ergebnisse zum verwendeten Masstab bei der Zu-

schreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse festgehalten werden:

- Die Lehrpersonen der Gruppe der Schulversager beziehen sich vorwiegend auf die Ge-

fährdung des Erreichens von Erziehungs- und Bildungszielen im Bereich der Persönlich-

keitsentwicklung, insbesondere der Selbst - und Sozialkompetenz.

- Die Lehrpersonen der Gruppe der Hochleister beziehen sich vorwiegend auf die Gefähr-

dung im Bereich der Begabungsentwicklung und verweisen insbesondere darauf, dass die

bisherigen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für die Begabungsentwicklung nicht

ausreichend sind und deshalb besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen als erfor-

derlich erachtet werden.
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7.4. Subjektive Konzeptionen der Lehrpersonen zur Zuschreibung besonderer pädagogi-

scher Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler

In diesem Kapitel wird die Frage nach den Grundlagen der Zuschreibung besonderer pädago-

gischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler zusammenfassend bearbeitet und

in Form subjektiver Konzeptionen der Lehrpersonen abgebildet. Im Gegensatz zu den vorhe-

rigen Auswertungen werden hier nicht die theoretisch angeleiteten Komponenten als Bezugs-

punkt verwendet, sondern die einzelnen Lehrpersonen. In den subjektiven Konzeptionen wird

die argumentative Grundlage der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse zu-

sammengefasst. In einer weiteren Komprimierung der Ergebnisse wird untersucht, ob sich

vergleichbare subjektive Konzeptionen zu Konstellationen zusammenfassen lassen. Dazu

wird die Auswertung zunächst auf die Inhalte der drei Komponenten aus den vorherigen

Analyseschritten ausgerichtet:

Komponente 1: Welches sind die Kriterien der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse bei den hochbegabten Schülerinnen und Schülern?

Komponente 2: Wie entstehen besondere pädagogische Bedürfnisse, unter besonderer

Berücksichtigung des Einflusses der Hochbegabung?

Komponente 3: Welcher Massstab liegt der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse zugrunde?

Zur vergleichenden Darstellung werden Konstellationen gebildet, die aus jeweils identischen

Bezugspunkten der drei Komponenten bzw. derselben inhaltlichen Ausprägung der drei Krite-

rien bestehen. Weisen drei oder mehr Lehrpersonen vergleichbare Ausprägungen auf, wird

diese subjektive Konzeption typenhaft als Konstellation dargestellt.78 Die verschiedenen Ty-

pen werden mittels einer Häufigkeitsauszählung dargestellt. Auf dieser Grundlage können

fünf verschiedene Konstellationen subjektiver Konzeptionen der Zuschreibung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler voneinander unterschie-

den werden. Sie werden in Abbildung 13 in Form eines Ablaufschemas dargestellt, um den

Charakter des Entscheidungsprozesses der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürf-

nisse abbilden zu können.

                                                
78 Der Schwellenwert von drei Personen für die Zusammenführung in eine Konstellation beruht auf dem Gedan-
ken, dass damit mindestens 10% der gesamten Stichprobe (n=32) einer Konstellation zugeordnet werden können.
Zwei subjektive Konzeptionen konnten keiner Konstellation zugeordnet werden, sodass in der Auswertung 30
Lehrpersonen als Richtlinie dienen.
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Abbildung 13: Subjektive Konzeptionen der Lehrpersonen (n=30) zu besonderen pädagogischen
Bedürfnissen hochbegabter Schülerinnen und Schüler
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Konstellation 1 ist auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit zum Teil erheblichen Ver-

haltensauffälligkeiten (v.a. einer sozialen Isolation), aber auch mit Lernschwierigkeiten (v.a.

relativen Minderleistungen) ausgerichtet. Die Schwierigkeiten resultieren insbesondere aus

kind-internen, von der pädagogischen Situation weitgehend unabhängigen Gründen wie einer

mangelnden sozio-emotionalen Anpassungsfähigkeit. In diesen Fällen wirkt der eigene, per-

sonale Umgang mit der Hochbegabung beeinträchtigend auf die individuelle Entwicklung.

Konstellation 2 ist auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten (v.a.

absoluten Minderleistungen), aber auch mit Verhaltensauffälligkeiten ausgerichtet. Wie bei

den Schülerinnen und Schülern in Konstellation 1 sind erhebliche Schulschwierigkeiten ihr

zentrales Charakteristikum. Ihre besondere Problemlage resultiert insbesondere aus einer Un-

terforderung im Unterricht, seltener durch einen beeinträchtigenden Perfektionismus.

Konstellation 3 ist auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten,

die sich insbesondere in Form eines störenden Verhaltens im Unterricht äussern, ausgerichtet.

Die Entstehung und Aufrechterhaltung der besonderen Problemlage steht jedoch nicht in Zu-

sammenhang mit der Hochbegabung, gleichwohl bei diesen Schülerinnen und Schülern eine

hohe Intelligenz diagnostiziert worden ist.

Konstellation 4 ist auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler ohne diagnostizierte Beein-

trächtigungen der Entwicklung ausgerichtet. Da sie im Unterricht teilweise stark unterfordert

sind und damit ihre Begabungsentwicklung gehemmt wird, werden jedoch Schwierigkeiten in

Form relativer schulischer Minderleistungen prognostiziert. Deshalb werden aus präventiven

Gründen besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich. In diese Form sind

vergleichsweise viele hochbegabte Mädchen einzuordnen.

Konstellation 5 ist auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit einer harmonischen Ent-

wicklung ausgerichtet. Zudem erbringen diese Schülerinnen und Schüler überdurchschnittli-

che bis herausragende schulische Leistungen. Deren besondere Problemlage besteht in erster

Linie darin, dass sie schulische Anforderungen schneller und/oder besser als ihre Mitschüle-

rinnen und Mitschüler bewältigen und oftmals im Unterricht unterfordert sind. Der Massstab

der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse ist auf die ungenügenden bisherigen

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ausgerichtet – die Erziehung und Bildung ist er-

schwert. Deshalb wird den Schülerinnen und Schülern ein Bedürfnis nach besonderen Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen zugeschrieben.
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8. Interpretation der Ergebnisse

Die in Kapitel 7 dargelegten Ergebnisse der Vorstudie dienen zur Überprüfung der Praxis des

Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonder-

pädagogik. Sie werden in diesem Kapitel auf der Grundlage der theoretischen Überlegungen

zum Verhältnis von Sonderpädagogik und Hochbegabung (Teil I) interpretiert. In Kapitel 7

wurden die subjektiven Konzeptionen der Lehrpersonen zur Zuschreibung besonderer päd-

agogischer Bedüfnisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern dargestellt und damit die

Grundlagen der Entscheidung, warum im Einzelfall besondere Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen als erforderlich erachtet werden, betrachtet. Das Ziel dieses Kapitels ist es, in

Analogie zu den theoretischen Überlegungen, die Plausibilität, Begründung und Legitimation

der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen in der Praxis zu beurteilen.

Als Grundlage der Beurteilung dienen die aus der Konzeption besonderer Erziehungs- und

Bildungserfordernisse hervorgehenden Kriterien der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse:

- Die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und

Schülern bzw. die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist plau-

sibel, wenn eine Beeinträchtigung der Entwicklung diagnostiziert oder prognostiziert wird

(Kapitel 8.1).

- Die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und

Schülern bzw. die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist be-

gründet, wenn ein Einfluss der Hochbegabung auf die Beeinträchtigung der Entwicklung

angenommen werden kann (Kapitel 8.2).

- Die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und

Schülern bzw. die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ist legi-

tim, wenn das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist (Ka-

pitel 8.3).

Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Unterscheidung verschiedener Formen der Indika-

tion besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und

Schüler (Kapitel 8.4). Sie gehen aus den fünf Konstellationen der Zuschreibung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse hervor.
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8.1. Plausibilität der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für

hochbegabte Schülerinnen und Schüler

Die Plausibilität der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für hoch-

begabte Schülerinnen und Schüler muss in Zusammenhang mit der Diagnose und/oder Pro-

gnose von Beeinträchtigungen der Entwicklung beurteilt werden. Die Kontrolle der Plausibi-

lität erfolgt, bezugnehmend auf die Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungser-

fordernisse, mittels der Überprüfung, ob und inwieweit die Lehrpersonen beim hochbegabten

Kind Entwicklungsbeeinträchtigungen diagnostizieren oder prognostizieren. Davon ausge-

hend werden Abstufungen der Höhe der Plausibilität unterschieden: Die Plausibilität ist

- hoch, wenn Entwicklungsbeeinträchtigungen diagnostiziert werden,

- moderat, wenn Entwicklungsbeeinträchtigungen prognostiziert, jedoch nicht diagnostiziert

werden und

- gering, wenn eine harmonische Entwicklung diagnostiziert und prognostiziert wird.

Zur Beurteilung werden verschiedene Formen von Entwicklungsbeeinträchtigungen hochbe-

gabter Schülerinnen und Schüler herangezogen. Sie wurden in den theoretischen Überlegun-

gen ausgeführt (vgl. Kapitel 4.1). Auf einer ersten Ebene wurden die Formen der Lernschwie-

rigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten dargestellt. Die Aussagen der Lehrpersonen zu den

Kriterien der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse wurden dahingehend aus-

gewertet, inwieweit Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten diagnostiziert

und/oder prognostiziert werden. Im Vergleich dazu sollen an dieser Stelle nochmals die Be-

funde zur Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik aus den theoretischen Überlegungen dargelegt werden (vgl.

Kapitel 4.1.3). Eine Analyse relevanter empirischer Befunde der Hochbegabungsforschung

zeigte, dass Lernschwierigkeiten hochbegabter Schülerinnen und Schüler ausschliesslich auf

einen Forschungsstrang, denjenigen der hochbegabten Minderleister, beschränkt sind, derweil

eine grosse Anzahl von Untersuchungen zu verschiedenen Formen von Verhaltensauffällig-

keiten zu finden ist, denen es allerdings an Präzision in der Beschreibung der jeweiligen Form

mangelt.

Zunächst wird die Gruppe der hochbegabten Schülerinnen und Schüler mit zugeschriebenen

besonderen Bedürfnissen im Gesamt hinsichtlich dieser Kriterien beurteilt. Die Ergebnisse

zeigten, dass bei insgesamt zwei Dritteln dieser Gruppe bestimmte Formen von Entwick-

lungsbeeinträchtigungen diagnostiziert wurden, derweil bei einem Drittel der Gruppe erwar-
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tungswidrig keine Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnostiziert und nur bei einem klei-

nen Teil Entwicklungsbeeinträchtigungen prognostiziert wurden. Diese Ergebnisse stehen

jedoch den theoretischen Überlegungen entgegen, wonach mit der Zuschreibung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse notwendigerweise eine Form der Entwicklungsbeeinträchtigung,

ob diagnostiziert oder prognostiziert, als Kriterium der besonderen Problemlage des Kindes

verbunden ist. Damit ist die Plausibilität der Indikation besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen für diese Gruppe insgesamt lediglich als moderat zu beurteilen.

Mit Berücksichtigung der Unterschiede innerhalb dieser Gruppe wurde in der Folge eine

Zweiteilung der Gruppe in eine Subgruppe der Schulversager mit diagnostizierter Beeinträch-

tigung der Entwicklung und eine Subgruppe der Hochleister mit harmonischer Entwicklung

vorgenommen. Dadurch wurden die einzelnen Beurteilungen kontrastiert: Währenddem die

Plausibilität der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse für die Gruppe der

Schulversager aufgrund der beeinträchtigten Entwicklung hoch ist, muss sie bei der Gruppe

der Hochleister als gering beurteilt werden, da diese Schülerinnen und Schüler harmonische

Entwicklungsverläufe zeigen und es daher nicht als plausibel erscheint, dass bei diesen Kin-

dern besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sind.

Der Vergleich zwischen den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und dem Umgang mit

der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse in der Praxis zeigt somit dreierlei:

1. In der Tendenz können die theoretischen Überlegungen, aus denen eine relativ hohe

Plausibilität des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der

schulischen Sonderpädagogik resultiert, in der Praxis bestätigt werden.

2. Insgesamt muss die Plausibilität der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungs-

massnahmen bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern in der Praxis jedoch als äu-

sserst unterschiedlich betrachtet werden. Sie reicht von einer hohen Ausprägung bei

der Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit diagnostizierten Beeinträchtigungen

der Entwicklung bis zur allenfalls geringen Plausibilität bei der Gruppe von Schülerin-

nen und Schülern mit als harmonisch beschriebenen Entwicklungsverläufen.

3. Mit den Ergebnissen der Praxis wird die bereits aus den theoretischen Überlegungen

hervorgehende Verwässerung der Reichweite des Auftrags der schulischen Sonder-

pädagogik verdeutlicht: Es scheint, dass hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit

den unterschiedlichsten Verhaltensweisen und Merkmalen besondere pädagogische

Bedürfnisse zugeschrieben werden.
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8.2. Begründung der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für

hochbegabte Schülerinnen und Schüler

Die Begründung der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen muss in

Zusammenhang mit der Interpretation des Einflusses der Hochbegabung auf die Entwicklung

des Kindes und deren allfällige Beeinträchtigung betrachtet werden. Die Beurteilung der Be-

gründung erfolgt aus diesem Grund mittels der Überprüfung, inwiefern der Hochbegabung ein

Einfluss auf die Entstehung der Entwicklungbeeinträchtigung zugeschrieben wird. Dazu wur-

de in den theoretischen Überlegungen zwischen hochbegabungsbezogenen und nicht auf die

Hochbegabung bezogenen Begründungen der Indikation besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen unterschieden. Die diesbezügliche Grundlage liefert der Ansatz des Mis-

fits, mit dem der Einfluss der Hochbegabung auf Beeinträchtigungen der Entwicklung syste-

matisch beurteilt werden kann. Er wurde in den theoretischen Überlegungen ausgeführt (vgl.

Kapitel 4.2). Dabei werden die Formen eines internen und eines externen Misfits voneinander

unterschieden und der folgenden Interpretation zugrunde gelegt.

Zunächst deuten die Ergebnisse der Vorstudie darauf hin, dass Lehrpersonen Schwierigkeiten

aufweisen, wenn sie die Entstehung von besonderen Problemlagen interpretieren müssen.

Diese Schwierigkeiten treten verstärkt auf, wenn explizit nach dem Einfluss der Hochbega-

bung auf den Entwicklungsverlauf gefragt wird. Für diese Schwierigkeiten sind zwei Mög-

lichkeiten der Deutung denkbar: Zum einen könnte im betreffenden Fall kein hochbegabungs-

bezogener Misfit vorliegen; zum andern lassen sich mangelnde hochbegabungsdiagnostische

Kompetenzen der Lehrpersonen vermuten. Für beide Annahmen finden sich Belege: Zum

einen werden in der Auswertung Konstellationen der Zuschreibung besonderer pädagogischer

Bedürfnisse ersichtlich, in denen die hochbegabten Schülerinnen und Schüler zwar Beein-

trächtigungen der Entwicklung aufweisen, die Betrachtung aller Umstände aber annehmen

lässt, dass die Entstehung und Aufrechterhaltung der Entwicklungsbeeinträchtigungen nicht in

Zusammenhang mit der Hochbegabung stehen. Zum andern ist die hochbegabungsdiagnosti-

sche Kompetenz der Lehrpersonen vornehmlich auf das Erkennen einer Hochbegabung und

nicht auf die Interpretation des Einflusses der Hochbegabung auf die Entwicklung der Schüle-

rinnen und Schüler, zumal auf Formen deren Beeinträchtigung, ausgerichtet (vgl. Kapitel 5.1).

Wie im vorherigen Kapitel sollen auch an dieser Stelle die theoretischen Überlegungen zur

Begründung des Einbezugs hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schuli-

schen Sonderpädagogik vorangestellt werden (vgl. Kapitel 4.2). Es konnte eine Reihe von
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Formen hochbegabungsbezogenen Misfits dargestellt werden, die diesen Einbezug begründet

nahelegen. Jedoch lagen zu den einzelnen Formen nur wenige Studien vor. Zudem konnte

eine starke Priorisierung des Bereichs der schulischen Unterforderung konstatiert werden.

Diese Tendenz wird in der Praxis der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse,

insbesondere bei hochleistenden Schülerinnen und Schülern, bestätigt.

Die Ergebnisse zur Begründung der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse zei-

gen insgesamt eine primäre Ausrichtung auf Formen des externen Misfits. Insbesondere wird

eine Unterforderung im Unterricht als hochbegabungsbezogene Interpretation für das Vorlie-

gen von Beeinträchtigungen der Entwicklung angeführt. Formen des internen Misfits werden

nur bei stark beeinträchtigten Entwicklungsverläufen mit entsprechend starker Plausibilität

interpretiert. Im Einzelnen unterscheiden sich jedoch die beiden Gruppen der Schulversager

und Hochleister voneinander:

- Bei der Gruppe der Schulversager werden gleichermassen interne und externe Misfits zur

Interpretation ihrer Problemlage herangezogen. Dabei sind die Misfits nicht immer, aber

in der Regel, auf die Hochbegabung bezogen. Insbesondere werden neben der Unterforde-

rung im Unterricht ein beeinträchtigender Perfektionismus und eine mangelnde sozio-

emotionale Anpassungsfähigkeit als mögliche Gründe für die Beeinträchtigung der Ent-

wicklung angeführt.

- Bei der Gruppe der Hochleister wird zumeist ein externer Misfit in Form unterrichtlicher

Unterforderung als möglicher Grund für die Beeinträchtigung der Entwicklung angeführt.

Der Vergleich zwischen den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und dem Umgang mit

der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse in der Praxis zeigt somit zweierlei:

1. Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für hochbegabte

Schülerinnen und Schüler in der Praxis ist, im Sinne der Kriterien aus der Konzeption

besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse, hinreichend begründet.

2. Jedoch ist sowohl den theoretischen Überlegungen als auch der Praxis folgend das

Desiderat der verstärkten Thematisierung bzw. Berücksichtigung des Einflusses der

Hochbegabung auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und deren Beein-

trächtigung zu konstatieren.
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8.3. Legitimation der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen für

hochbegabte Schülerinnen und Schüler

Die Legitimation der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen muss in

Zusammenhang mit der Gefährdung des Erreichens vorgegebener Erziehungs- und Bildungs-

ziele betrachtet werden: Eine Legitimation der Indikation besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler liegt den theoretischen Überle-

gungen zu Folge vor, wenn dargelegt werden kann, dass das Erreichen dieser Erziehungs- und

Bildungsziele gefährdet ist.

In der Vorstudie wurde untersucht, auf welchen normativen Rahmen sich die Lehrpersonen

beziehen, wenn sie besondere pädagogische Bedürfnisse zuschreiben. In Bezug auf die vorge-

gebenen Erziehungs- und Bildungsziele liessen sich zwei Akzentuierungen unterscheiden: Die

Akzentuierung der Persönlichkeitsentwicklung sowie die Akzentuierung der Begabungsent-

wicklung. Verwendet man die theoretischen Überlegungen als Grundlage, ist die Legitimation

der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nur mit einer Akzentuierung

auf die Persönlichkeitsentwicklung und der damit verbundenen Gefährdung des Erreichens

von Erziehungs- und Bildungszielen, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung beziehen,

gewährleistet. Die Argumentation vieler Lehrpersonen richtete sich jedoch auf eine er-

schwerte Begabungsentwicklung, die häufig mit einer Erschwerung der Erziehung und Bil-

dung verbunden war, insofern die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen

nicht den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes entsprachen und die Entwicklung seines

Potentials gefährdeten.

Die Ergebnisse deuten indes auf ein zweigeteiltes Bild hin:

– Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen wird bei hochbegabten

Schülerinnen und Schülern mit diagnostizierter Beeinträchtigung der Entwicklung (Grup-

pe der Schulversager) mit Ausrichtung auf die Persönlichkeitsentwicklung legitimiert.

– Die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen wird bei hochbegabten

Schülerinnen und Schülern ohne bzw. mit prognostizierten, nicht aber diagnostizierten

Entwicklungsbeeinträchtigungen (Gruppe der Hochleister) mit Ausrichtung auf die Er-

schwerung der Begabungsentwicklung legitimiert.
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Mit der zweiten Argumentationslinie und der Reduzierung des normativen Bezugsrahmen auf

eine normative Kraft des Faktischen ist jedoch keine Legitimation der Indikation besonderer

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen verbunden. Vielmehr ist damit allenfalls und unter

bestimmten Umständen legitimiert, dass über das Übliche hinausgehende Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen erforderlich sind.

Der Vergleich zwischen den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und dem Umgang mit

der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse in der Praxis zeigt zweierlei:

1. Insgesamt kann, vor dem Hintergrund der Konzeption besonderer Erziehungs- und

Bildungserfordernisse, eine sonderpädagogisch relevante Legitimation der Indikation

besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nur bei einem Teil der hochbegab-

ten Schülerinnen und Schüler konstatiert werden.

2. Mit der ausschliesslichen Ausrichtung auf die Erschwerung der Erziehung und Bil-

dung ist keine Legitimation besonderer, sondern allenfalls von über das Übliche hin-

ausgehenden Erziehungs- und Bildungsmassnahmen verbunden.

Aufgrund dieser Ergebnisse ist es notwendig, aber auch möglich, eine Differenzierung ver-

schiedener Formen der Indikation von Erziehungs- und Bildungsmassnahmen vorzunehmen.
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8.4. Verschiedene Formen der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men für hochbegabte Schülerinnen und Schüler

Aus den theoretischen Überlegungen geht hervor, dass die Einordnung des Themenbereichs

der Hochbegabung in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik unter den folgenden drei

Bedingungen vorgenommen werden kann: Erstens muss eine Beeinträchtigung der Entwick-

lung des hochbegabten Kindes diagnostiziert oder prognostiziert werden; zweitens muss die

Hochbegabung einen beeinträchtigenden Einfluss auf diesen Entwicklungsverlauf ausüben;

drittens muss das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet sein. Erst

wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, ist die Einordnung der Hochbegabung als Themen-

gebiet der schulischen Sonderpädagogik legitimiert.

Davon zu unterscheiden sind Bedingungen der Indikation besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler bzw. der Zuschreibung beson-

derer pädagogischer Bedürfnisse: In Abhängigkeit davon, welcher Art die Erziehungs- und

Bildungsmassnahmen sind, die als erforderlich erachtet werden, basiert die Indikation auf

unterschiedlichen Bedingungskomponenten. So müssen drei verschiedene Formen der Indi-

kation von Erziehungs- und Bildungsmassnahmen, die in der Praxis der Zuschreibung beson-

derer pädagogischer Bedürfnisse unterschieden werden: (1) Die Indikation besonderer, hoch-

begabungsspezifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen; (2) die Indikation besonderer,

hochbegabungsunspezifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen; und (3) die Indikation

zusätzlicher, hochbegabungsspezifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen.

Für die Indikation besonderer, hochbegabungsspezifischer Erziehungs- und Bildungsmass-

nahmen ist die Erfüllung aller drei im ersten Abschnitt genannter Kriterien notwendig. Diese

Indikation ist zu unterscheiden von der Indikation besonderer, jedoch hochbegabungsunspezi-

fischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen. Eine solche Indikation liegt vor, wenn bei

hochbegabten Schülerinnen und Schüler zwar Beeinträchtigungen der Entwicklung diagnosti-

ziert oder prognostiziert werden können, jedoch nicht begründet angenommen werden kann,

dass diese in kausalem Zusammenhang mit der Hochbegabung stehen. In diesem Fall sind

besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich. Sie sind jedoch nicht hochbe-

gabungsspezifisch begründet und legitimiert und dementsprechend auch nicht in erster Linie

hochbegabungsspezifisch auszurichten. Schliesslich muss davon die Form der Indikation zu-

sätzlicher Erziehungs- und Bildungsmassnahmen unterschieden werden. Zusätzliche, hochbe-

gabungsspezifische Erziehungs- und Bildungsmassnahmen sind erforderlich, wenn eine Er-
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schwerung der Erziehung und Bildung vorliegt, beispielsweise im Falle einer Unterforderung

im Unterricht, jedoch das Erreichen der Erziehungs- und Bildungsziele nicht gefährdet ist.

Zentrales Kriterium für diese Form der Indikation sind unbefriedigende herkömmliche Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen. Zusätzliche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen sind im

Zuständigkeitsbereich der Pädagogik anzusiedeln und von besonderen Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen zu unterscheiden.

Die Ergebnisse zeigen denn auch, dass diese Kriterien in den subjektiven Konzeptionen der

Lehrpersonen in unterschiedlicher Weise erfüllt worden sind. In den fünf Konstellationen der

Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse sind die verschiedenen Formen der Indi-

kation abgebildet:

– Die Konstellationen 1, 2 und 4 dienen als Grundlage der Legitimation besonderer, hoch-

begabungsspezifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen;

– die Konstellation 3 dient als Grundlage der Legitimation besonderer, jedoch in erster Linie

hochbegabungsunspezifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen;

– die Konstellation 5 dient als Grundlage der Legitimation zusätzlicher, hochbegabungsspe-

zifischer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen.

Mit diesen verschiedenen Formen kann nun begründet werden, warum die Zuschreibung be-

sonderer pädagogischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler in der darge-

stellten Heterogenität vorgenommen wird: Die Konstellationen weisen lediglich die Gemein-

samkeit auf, dass auf ihrer Grundlage über das Übliche hinausgehende Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen für die hochbegabten Schülerinnen und Schüler erforderlich sind, diver-

gieren aber sowohl in den Bezugspunkten der Begründung und Legitimation als auch in der

Art und Weise der erforderlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen. Trotzdem werden

alle Konstellationen verbreitet als Begründungs- und Legitimationsbasis des Einbezugs hoch-

begabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik verwen-

det (vgl. auch Kapitel 2.1). Insofern besteht die Möglichkeit, die theoretischen Grundlagen

des Verhältnisses von Sonderpädagogik und Hochbegabung und insbesondere die als Schar-

nier dienende Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse mit dem

Prüfstein der Hochbegabung zu konturieren. Dies wird, zusammen mit weiteren Konsequen-

zen der Betrachtung der Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht, in Teil III geleistet.
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TEIL III - SYNOPSE

9. Hochbegabung als Auftrag der schulischen Sonderpädagogik – Skizzierung

ausgewählter Auswirkungen

In der Einleitung dieser Arbeit wurden drei Tendenzen in der Auseinandersetzung mit der

Thematik der Hochbegabung aufgeführt, die sich in den letzten Jahren abzeichneten. Sie wer-

den an dieser Stelle wieder aufgegriffen und deshalb zusammengefassend dargestellt:

- Die Pädagogisierung der Hochbegabung ist Ausdruck einer zunehmenden Akzentuierung

der Praxis der Erziehung und Bildung hochbegabter Schülerinnen und Schüler, wobei

gleichzeitig mit dieser pragmatischen Ausrichtung theoretische Überlegungen zur Erzie-

hung und Bildung vernachlässigt werden. Dazu zählen die psychologischen Grundlagen

der Hochbegabung ebenso wie theoretische Überlegungen zum Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik, auf deren Grundlage die Indikation besonderer Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler basiert.

- Die Pathologisierung der Hochbegabten ist Ausdruck der Tendenz, hochbegabte Schüle-

rinnen und Schüler zunehmend im Kontext von Schulschwierigkeiten zu thematisieren,

wobei unter diesem pauschalisierenden Begriff eine Anhäufung unterschiedlichster Phä-

nomene subsummiert wird. Die Gemeinsamkeit in der Argumentation bildet die intuitive

Herstellung eines Kausalzusammenhangs zwischen der Hochbegabung und Schulschwie-

rigkeiten. In praxi führt dies zu einer inflationären Feststellung besonderer Erziehungs-

und Bildungserfordernisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schüler.

- Die Konfundierung von Hochbegabung und Begabung ist Ausdruck einer schleichenden

Veränderung des Forschungsgegenstandes, derweil die Etikettierung mit der 'Hochbega-

bung' bestehen bleibt. Folge dieser fehlenden Kontrastierung ist eine Ausweitung der un-

ter dem Siegel der Hochbegabung geführten Zielgruppe mit der Folge, dass in der Praxis

der schulischen Sonderpädagogik vermehrt der Umgang mit begabten und hochbegabten

Schülerinnen und Schülern gefordert wird, sei dies in Form zusätzlicher oder besonderer

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen.

In diesem Kapitel werden drei Ansatzpunkte ausgeführt, die auf das Ziel des Aufbrechens

dieser Tendenzen ausgerichtet sind: Die Verwendung der Hochbegabung zur Kontrastierung

der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse (Kapitel 9.1), die

Thematisierung der Hochbegabung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Kapitel 9.2) sowie

Forschungsdesiderate aus der Sicht der Sonderpädagogik (Kapitel 9.3).
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9.1. Hochbegabung als konturierender Faktor für die Konzeption besonderer Erziehungs-

und Bildungserfordernisse

Das primäre Ziel dieser Arbeit war die Darlegung theoretischer Überlegungen zum Einbezug

hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik so-

wie die Überprüfung des Einbezugs mit Rückgriff auf empirische Befunde der Hochbega-

bungsforschung (Teil I). Nachfolgend wurde überprüft, auf welcher argumentativen Grundla-

ge hochbegabten Schülerinnen und Schülern in der schulischen Praxis besondere pädagogi-

sche Bedürfnisse zugeschrieben werden (Teil II). In diesem Kapitel soll der zirkulär angelegte

Argumentationsgang geschlossen werden, indem skizziert wird, inwiefern der Themenbereich

der Hochbegabung als konturierender Faktor für die Konzeption besonderer Erziehungs- und

Bildungserfordernisse verwendet werden kann.

Hintergrund dieser Überlegungen ist die Heterogenität der Zuschreibung besonderer pädago-

gischer Bedürfnisse hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Sie weist auf Unterschiede zu

den theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik hin. Diese Diskordanz bezieht sich auf be-

stimmte Komponenten der theoretischen Überlegungen, die mit der Anwendung auf hochbe-

gabte Schülerinnen und Schüler hervorgehoben werden können. Im Einzelnen können die

folgenden Komponenten mit dem Prüfstein der Hochbegabung geschärft diskutiert werden:

– Der Prüfstein der Hochbegabung wirkt konturierend in der Frage, in welchen Fällen her-

kömmliche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht mehr ausreichend sind. Denn mit

dem Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik kann verdeutlicht werden, warum aus individuellen Bedürfnissen nicht

auf pädagogische Erfordernisse geschlossen werden kann.

– Der Prüfstein der Hochbegabung wirkt konturierend in der Unterscheidung zwischen be-

sonderen und zusätzlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen. Denn mit dem Einbe-

zug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpäd-

agogik kann verdeutlicht werden, warum die Gefährdung des Erreichens vorgegebener

Erziehungs- und Bildungsziele eine conditio sine qua non für die Indikation besonderer

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen darstellt.
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1. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ermöglicht eine Kontrastierung zwischen Bedürfnissen und Erforder-

nissen.

Eine Kontrastierung zwischen zwei Komponenten zielt darauf ab, die Inhalte der beiden

Komponenten besser voneinander abzugrenzen und damit ihre Relation zu differenzieren. Im

vorliegenden Fall kann der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag

der schulischen Sonderpädagogik die Unterschiede zwischen individuellen Bedürfnissen und

pädagogischen Erfordernissen verdeutlichen. Diese beiden Begriffe werden sowohl in ver-

schiedenen Konzeptionen der special needs als auch im Umgang mit den special needs in der

Praxis konfundiert oder in eine kausale Relation zueinander gestellt.

Zur Verdeutlichung des Unterschieds dient das Beispiel hochbegabter Schülerinnen und

Schüler, bei denen keine besondere Problemlage im Sinne einer Beeinträchtigung der Ent-

wicklung vorliegt, aber in der Praxis aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Lernvorausset-

zungen und schulischen Leistungen besondere Erziehungs- und Bildungserfordernisse festge-

stellt werden. Aus sonderpädagogischer Sicht ist diese kausale Argumentationskette zu ent-

flechten: Zum einen kann aus den überdurchschnittlichen Kompetenzen eines Kindes nicht

auf seine Bedürfnisse, zumal auf besondere, geschlossen werden; zum zweiten gehen aus den

individuellen Bedürfnissen des Kindes allein keine pädagogischen Erfordernisse hervor.

Vielmehr sind die Erfordernisse, die beispielsweise in der Klärung der Frage, ob herkömmli-

che Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ausreichend sind, ihren Ausdruck findet, von ver-

schiedenen Einflussfaktoren abhängig. So werden individuelle Bedürfnisse des Kindes nicht

nur durch Kompetenzen, sondern auch durch andere Entwicklungsvoraussetzungen, z.B. mo-

tivationaler oder volitionaler Art, sowie durch Sozialisationsbedingungen bestimmt, sodass

aus einer hohen Intelligenz allein weder das Bedürfnis nach einer bestimmten Förderung noch

das Erfordernis bestimmter Erziehungs- und Bildungsmassnahmen abgeleitet werden kann.

Vielmehr sind pädagogische Erfordernisse neben der Berücksichtigung der Entwicklungsvor-

aussetzungen und der Sozialisationsbedingungen des Kindes insbesondere von der Beurtei-

lung der Entwicklung im Hinblick auf vorgegebene Erziehungs- und Bildungsziele abhängig.

Das Beispiel hochbegabter Schülerinnen und Schüler mit harmonischen Entwicklungsverläu-

fen vermag damit zu zeigen, dass pädagogische Erfordernisse immer vor dem Hintergrund der

jeweiligen pädagogischen Situation bestimmt werden müssen, wenngleich sie auch, aber nicht

nur, von den individuellen Bedürfnissen abhängig sind.
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2. Der Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen

Sonderpädagogik ermöglicht eine Kontrastierung zwischen besonderen und zusätzli-

chen Erziehungs- und Bildungserfordernissen.

Die Konzeptionen der special needs beinhalten als zentrale Komponente der Indikation be-

sonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen eine Erschwerung der Erziehung und Bil-

dung. Danach sind die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen in irgendeiner

Form nicht ausreichend. Mit dem Beispiel der Hochbegabung kann gezeigt werden, dass

hierbei Erziehungs- und Bildungsmassnahmen ausserhalb des üblichen Kontextes indiziert

sind, jedoch zwischen zusätzlichen, in den Verantwortungsbereich der Pädagogik fallenden,

und besonderen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen unterschieden werden muss.

Zur Verdeutlichung des Unterschieds dient das Beispiel hochbegabter Schülerinnen und

Schüler, die aus der Sicht der Lehrpersonen ihr Potential nicht ausschöpfen und denen deshalb

besondere pädagogische Bedürfnisse zugeschrieben werden. Wesentlich in diesem Zusam-

menhang ist, dass bei diesen Schülerinnen und Schülern keine besondere Problemlage im

Sinne der theoretischen Überlegungen vorliegt und das Erreichen vorgegebener Erziehungs-

und Bildungsziele nicht gefährdet ist. Eine erschwerte Erziehung und Bildung ist demnach

hinreichend für die Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen. Diese sind

jedoch nur als erforderlich zu erachten, wenn das Erreichen vorgegebener Erziehungs- und

Bildungsziele gefährdet ist. Sind die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen

nicht ausreichend, jedoch das Erreichen der vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele

nicht gefährdet, können zusätzliche, über das Übliche hinausgehende Erziehungs- und Bil-

dungsmassnahmen erforderlich sein. Deren Durchführung fällt in den Aufgabenbereich der

Pädagogik. Deshalb sind beispielsweise eine Unterforderung im Unterricht und eine allenfalls

daraus hervorgehende Langeweile per se keine hinreichende Grundlage für die Begründung

oder Legitimation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen. Indes können aufgrund

dessen, dass die herkömmlichen Erziehungs- und Bildungsmassnahmen nicht ausreichend

scheinen, zusätzliche Erziehungs- und Bildungsmassnahmen erforderlich sein.

Die theoretischen Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik werden im Rahmen der Lehrerinnen- und

Lehrerbildung vermittelt. In einem nächsten Schritt wird dargestellt, inwiefern ausgewählte

Erkenntnisse und Überlegungen in Form themenspezifischer Schwerpunkte in die Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung einfliessen könnten.
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9.2. Hochbegabungsspezifischer Kompetenzerwerb und -erweiterung von Lehrpersonen

in pädagogischen und sonderpädagogischen Arbeitsfeldern

Die Aufteilung in pädagogische und sonderpädagogische Arbeitsfelder ist weder im Bereich

der Praxis der Erziehung und Bildung hochbegabter Schülerinnen und Schüler noch in der

diesbezüglichen Lehrerinnen- und Lehrerbildung trennscharf geregelt – zumindest nicht im

Rahmen der Möglichkeiten, in denen eine derartige Trennschärfe angestrebt werden kann.

Wie einleitend dargestellt hat dies zu einer vermehrten Übertragung hochbegabungsspezifi-

scher Aufgabenbereiche an die Profession der schulischen Sonderpädagogik geführt. Die Dif-

ferenzierung der Arbeitsfelder basiert zudem, nimmt man entsprechende Konzeptionen der

special needs als Bezugsrahmen, auf dem Prinzip der Subsidiarität. Danach ist die Erziehung

und Bildung dann Aufgabe der schulischen Sonderpädagogik, wenn herkömmliche Erzie-

hungs- und Bildungsmassnahmen als nicht mehr ausreichend beurteilt werden. Damit regu-

liert die normative Kraft des Faktischen die jeweiligen Arbeitsfelder, mit der Folge, dass die

im jeweiligen Arbeitsfeld benötigten Kompetenzen der Lehrpersonen nicht mehr hinreichend

voneinander abzugrenzen sind und in den meisten Fällen konfundieren.

Im Gegensatz dazu stehen im vorliegenden Argumentationsgang die notwendigen fachlichen

Kompetenzen der Lehrpersonen im Zentrum der Überlegungen und insbesondere die Frage,

welche Themenbereiche Gegenstand und Grundlage eines auf die Hochbegabung ausgerich-

teten Kompetenzerwerbs und einer entsprechenden Kompetenzerweiterung sind. Mit Ver-

wendung der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse wird die

Aufgabentrennung auf die Grundlage theoretischer Überlegungen gestellt. Kernpunkt der

Argumentation sind die unterschiedlichen Zielgruppen der Pädagogik und Sonderpädagogik.

In einem ersten Schritt werden diese, in Bezug auf hochbegabte Schülerinnen und Schüler,

dargestellt. Davon ausgehend können die jeweiligen Aufgabenfelder bestimmt werden. Diese

bilden schliesslich, im letzten argumentativen Schritt, die Basis für die entwurfartige Darstel-

lung der Themenfelder, die im jeweiligen Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung aus der

Sicht der Sonderpädagogik Inhalt des Curriculums sein müssten.

Der Kompetenzerwerb wird in der Grundausbildung angesiedelt und ist auf pädagogische

Arbeitsfelder ausgerichtet, derweil eine Kompetenzerweiterung im Rahmen der Fort- und

Weiterbildung erarbeitet wird und in der vorliegenden Gliederung als sonderpädagogisches

Arbeitsfeld etikettiert wird.
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Die Zielgruppe in pädagogischen Arbeitsfeldern besteht nach der Konzeption der besonderen

Erziehungs- und Bildungserfordernisse aus hochbegabten Schülerinnen und Schülern, bei

denen keine Beeinträchtigung der Entwicklung diagnostiziert oder prognostiziert werden

kann, jedoch unter Umständen in Folge einer erschwerten Erziehung und Bildung zusätzliche

Erziehungs- und Bildungsmassnahmen indiziert sein können. Bei diesen hochbegabten Schü-

lerinnen und Schüler ist primär die Indikation als auch die Planung und Durchführung zusätz-

licher, individualisierender Massnahmen zu leisten. Daneben obliegt den Lehrpersonen jedoch

auch die Aufgabe der Indikation besonderer Erziehungs- und Bildungsmassnahmen und damit

die Identifizierung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern, bei denen durch Lern-

schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten das Erkennen überdurchschnittlicher Fähig-

keiten im schulischen Unterricht erschwert ist. Mit diesem Verständnis der Zielgruppe und

der daraus hervorgehenden Aufgabenbereiche sind die folgenden Themenbereiche notwendi-

ge Bestandteile des Kompetenzerwerbs in der Grundausbildung:79

– Im Bereich der besonderen Problemlage hochbegabter Schülerinnen und Schüler (1) die

Variabilität der Entwicklungsverläufe hochbegabter Schülerinnen und Schüler in Abhän-

gigkeit des Alters, Geschlechts und Schulfachs; (2) die Diagnose der jeweiligen Lern- und

Leistungsvoraussetzungen vor diesem differenzierenden Hintergrund; (3) Möglichkeiten

der Beeinträchtigung der Entwicklung auf einer groben Differenzierungsebene mit der

Unterscheidung von Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten hochbegabter

Schülerinnen und Schüler, deren Diagnose und insbesondere Prognose.

– Im Bereich der Entstehung der besonderen Problemlage hochbegabter Schülerinnen und

Schüler (1) die Folgen dieser Lern- und Leistungsvoraussetzungen im Hinblick auf eine

Erschwerung der Erziehung und Bildung; (2); Möglichkeiten der Entstehung der Erschwe-

rung der Erziehung und Bildung auf einer groben Differenzierungsebene, unter besonderer

Berücksichtigung der Unterforderung im Unterricht; (3) methodisch-didaktische Möglich-

keiten der hochbegabungsspezifischen Förderung vorwiegend auf Klassen-, aber auch

Gruppenebene, die sich aus der Entstehung der besonderen Problemlage ergeben.

– Im Bereich des normativen Bezugsrahmens die Reflexion der eigenen Unterrichtspraxis

vor dem dargestellten theoretischen Hintergrund. Dazu gehören insbesondere die Reflexi-

on der Einstellung und zum Umgang mit der Heterogenität von Lern- und Entwicklungs-

voraussetzungen sowie die Reflexion vorgegebener Erziehungs- und Bildungsziele.

                                                
79 Es werden in den folgenden Überlegungen nur Themenfelder dargestellt, die sich aus diesen Überlegungen
und damit aus sonderpädagogischer Sicht heraus begründen lassen. Andere Themenfelder wie beispielsweise die
Kenntnis verschiedener Konzeptionen und Modelle der Hochbegabung sind in den folgenden Ausführungen
nicht enthalten, gehören aber zweifellos zur hochbegabungsspezifischen Grundausbildung.
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Die Zielgruppe in sonderpädagogischen Arbeitsfeldern besteht nach der Konzeption der be-

sonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse aus hochbegabten Schülerinnen und Schü-

lern, bei denen eine Beeinträchtigung der Entwicklung diagnostiziert oder prognostiziert wer-

den kann und die Erziehung und Bildung erschwert ist. Darunter werden in Anlehnung an die

theoretischen Überlegungen hochbegabte Schülerinnen und Schüler verstanden, bei denen

Formen von Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten diagnostiziert und/oder

prognostiziert werden und dementsprechend besondere Erziehungs- und Bildungsmassnah-

men erforderlich sind. Die primäre Funktion im Umgang mit dieser Gruppe hochbegabter

Schülerinnen und Schüler besteht in deren schulischer Förderung. Dahinter steckt die An-

nahme, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Hauptzahl der Fälle in sonderpäd-

agogischen Arbeitsfeldern bereits als solche erkannt sind und dementsprechend die Förder-

planung im Zentrum der Aufgabe steht. Mit diesem Verständnis der Zielgruppe und der dar-

aus hervorgehenden Aufgabenbereiche sind die folgenden Themenbereiche notwendige Be-

standteile der Kompetenzerweiterung in der sonderpädagogischen Ausbildung:

– Im Bereich der besonderen Problemlage hochbegabter Schülerinnen und Schüler (1) das

Wissen um spezifische Entwicklungsverläufe hochbegabter Schülerinnen und Schüler

verschiedener Risikogruppen (hochbegabte Schülerinnen und Schüler, die früh lesen oder

rechnen können, aus einen bildungsfernen Elternhaus stammen, fremdsprachig sind, be-

hindert, minderleistend und/oder hochbegabte Mädchen); (2) das Wissen um verschiedene

Formen der Beeinträchtigung der Entwicklung; (3) das Erkennen einer Hochbegabung

unter erschwerten Bedingungen (z.B. in sonderpädagogischen Settings).

– Im Bereich der Entstehung der besonderen Problemlage hochbegabter Schülerinnen und

Schüler (1) die Folgen dieser Lern- und Leistungsvoraussetzungen im Hinblick auf Be-

einträchtigungen der Entwicklung; (2) Möglichkeiten des Einflusses einer Hochbegabung

auf die Beeinträchtigung der Entwicklung auf einer feinen Differenzierungsebene, so bei-

spielsweise in Anlehnung an die in den theoretischen Überlegungen aufgeführten hochbe-

gabungsbezogenen Misfits; (3) methodisch-didaktische Möglichkeiten der hochbega-

bungsspezifischen Förderung vorwiegend auf Gruppen- und Einzelebene.

– Im Bereich des normativen Bezugsrahmens sind keine Unterschiede zu den erforderlichen

Kompetenzbereichen in pädagogischen Arbeitsfeldern anzustreben. Indes ergeben sich

aufgrund der verschiedenen Aufgabenfelder andere Bezugspunkte der Reflexion.
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Die Einbindung dieser Themenbereiche in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung erfordert die

Möglichkeit des Zugriffs auf theoretische Überlegungen und empirische Befunde im jeweili-

gen Gebiet. Die Ausarbeitung des diesbezüglichen Forschungsstandes (Kap. 4) mag illustriert

haben, dass in manchen Gebieten ein dringender Bedarf an Untersuchungen konstatiert wer-

den kann. Im letzten Kapitel werden ausgewählte Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns in

Form von Forschungsdesideraten dargestellt.
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9.3. Forschungsdesiderate aus sonderpädagogischer Sicht

Untersuchungen aus der Sonderpädagogik zur Erziehung und Bildung hochbegabter Schüle-

rinnen und Schüler liegen keine vor. Dies liegt darin begründet, dass die deutschsprachige

Sonderpädagogik bislang aufgrund ihres traditionellen Selbstverständnisses keine Fragen an

die Hochbegabungsforschung richtete. Die Formulierung des Erkenntnisinteresses aus der

Sicht der Sonderpädagogik ist jedoch sowohl die Grundlage einer angemessenen Rezeption

vorliegender Ergebnisse der Hochbegabungsforschung als auch für die Erarbeitung von For-

schungsdesideraten aus sonderpädagogischer Sicht.

Die Dringlichkeit der Desiderate kann daran abgelesen werden, dass im Zuge der Überprü-

fung theoretischer Überlegungen zum Einbezug hochbegabter Schülerinnen und Schüler in

den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik und namentlich der in diesem Rahmen durch-

geführten Plausibilitäts- und Begründungskontrolle ein Mangel an relevanten empirischen

Befunden konstatiert werden muss (vgl. Kapitel 4). Mit Rückgriff auf das erforderliche Er-

kenntnisinteresse aus der Sicht der Sonderpädagogik sowie der referierten Befundlage werden

die nachfolgenden Forschungsdesiderate in Anlehnung an diesen sonderpädagogischen Zu-

gang gegliedert. Dabei ist nur die Erarbeitung der Desiderate an die Disziplin der Sonderpäd-

agogik gebunden. Die Klärung dieser Fragestellungen kann nur in einer interdisziplinären

Auseinandersetzung geleistet werden. Im Hinblick auf das vorliegende Erkenntnisinteresse ist

diese insbesondere im Schnittfeld von Psychologie und Sonderpädagogik anzusiedeln.

Auf der Grundlage der Konzeption der besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse

gehen verschiedene Forschungsdesiderate hervor, die in drei Bereiche unterteilt werden kön-

nen:

(I) Erkenntnisse über beeinträchtigte Entwicklungsverläufe hochbegabter Schülerinnen

und Schüler und deren Konstituenten;

(II) Erkenntnisse über die Entstehungsbedingungen beeinträchtigter Entwicklungsverläufe

unter besonderer Berücksichtigung möglicher Einflüsse der Hochbegabung;

(III) Erkenntnisse über die Grundlage der Feststellung von besonderen Erziehungs- und

Bildungserfordernissen bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern durch die Lehr-

personen.
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 (I) Beschreibung besonderer Problemlagen hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Ein wesentliches Forschungsdesiderat ist die präzise Darstellung besonderer Problemlagen

hochbegabter Schülerinnen und Schüler. Es liegen kaum systematische, auf einer sonderpäd-

agogischen Grundlage basierende Untersuchungen zu Entwicklungsvoraussetzungen von

hochbegabten Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen der Entwicklung vor. Der-

weil zum Themenbereich der schulischen Minderleistung eine vergleichsweise grosse Anzahl

von Untersuchungen, besonders im US-amerikanischen Raum, durchgeführt wurden, ist im

Bereich der Verhaltensauffälligkeiten ein Mangel an fundierten Studien zu konstatieren, der

in einem beträchtlichen Missverhältnis zur Signifikanz des Themenbereichs in populärwissen-

schaftlichen Publikationen steht. Insbesondere fehlen dazu Longitudinalstudien.

Diesbezügliche Untersuchungen beinhalten beispielsweise die Fragestellungen, (1) in welchen

Entwicklungsvoraussetzungen sich hochbegabte Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchti-

gungen der Entwicklung von denjenigen ohne Beeinträchtigung der Entwicklung im Verlauf

einer gewissen Zeitspanne unterscheiden, (2) wie die Beeinträchtigungen der Entwicklung auf

der Grundlage einer Klassifizierung hochbegabungsspezifischer Formen der Beeinträchtigung

eingeordnet werden können oder (3) wie sich Verlaufsformen von Entwicklungsbeeinträchti-

gungen unter Berücksichtigung der Erziehung und Bildung in verschiedenen Settings, insbe-

sondere in pädagogischen und sonderpädagogischen Lernumgebungen, unterscheiden.

(II) Zur Entstehung besonderer Problemlagen hochbegabter Schülerinnen und Schüler

Womöglich das dringendste Desiderat der Hochbegabungsforschung ist aus sonderpädagogi-

scher Sicht die systematische Analyse der hochbegabungsbezogenen Entstehung von beson-

deren Problemlagen. Hierbei eignet sich der Ansatz des Misfits als theoretische Grundlage der

Planung weiterführender Untersuchungen. Mit der Unterscheidung zwischen internem und

externem Misfit können zwei Forschungsstränge begründet werden. Im Gegensatz zur Be-

schreibung besonderer Problemlagen hochbegabter Schülerinnen und Schüler, die vornehm-

lich mit einer quantitativen Forschungsmethodik bearbeitet wird, bieten sich in den folgenden

drei Forschungssträngen auch und insbesondere qualitativ ausgerichtete Möglichkeiten der

Untersuchung an. Dargestellt werden Desiderate zu den Themenbereichen des (a) Perfektio-

nismus', (b) zu inadäquaten elterlichen Bildungserwartungen und -anforderungen sowie (c) zu

Unterforderungen im Unterricht.
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(a) Im Bereich des Perfektionismus' sind Untersuchungen erforderlich, welche die Merkmale

und die aufrechterhaltenden Bedingungen eines beeinträchtigenden Perfektionismus analysie-

ren. Die Indikatoren und Einflussfaktoren wären mit denjenigen nicht beeinträchtigender

Formen des Perfektionismus' zu vergleichen. Insbesondere müsste in einer ersten differenzie-

renden Analyse geklärt werden, inwiefern und inwieweit personale und/oder soziale Merk-

male in diesem Bedingungsgefüge konzeptualisiert werden können.

(b) Bisherige Untersuchungen zum Bereich der Bildungserwartungen von Eltern hochbegab-

ter Schülerinnen und Schüler beziehen sich insbesondere auf die Frage, inwieweit sich der

sozio-ökonomische und -kulturelle Hintergrund hochbegabter Schülerinnen und Schüler un-

tereinander unterscheidet. Vor dem Hintergrund des Ansatzes des Misfits wäre aus sonder-

pädagogischer Sicht in einem ersten Schritt jedoch vielmehr zu klären, inwiefern und inwie-

weit die Eltern hochbegabter Schülerinnen und Schüler in ihren schulbezogenen Erwartungen

sich von anderen Eltern unterscheiden und in einem zweiten Schritt, inwieweit die Kinder

diesen Erwartungen der Eltern gerecht werden können und wollen. Ein Misfit würde dann

vorliegen und damit besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen in ihrer Planung und

Durchführung anleiten, wenn aus den erhobenen Entwicklungsmerkmalen Kompetenzen und

Bedürfnisse abgeleitet werden könnten, welche diskrepant zu den elterlichen Bildungserwar-

tungen sind, wobei diese systematische Ableitung nach ausgewiesenen entwicklungstheoreti-

schen Zugängen erfolgen müsste.

(c) Ein weiteres Desiderat hinsichtlich möglicher Untersuchungen zum Misfit bezieht sich auf

den schulischen Unterricht und die Frage, inwiefern und inwieweit die unterrichtlichen An-

forderungen in Diskrepanz zu den Lern- und Leistungsvoraussetzungen der hochbegabten

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen der Entwicklung stehen. Ein Misfit würde

beispielsweise dann vorliegen, wenn die Kompetenzen der hochbegabten Schülerinnen und

Schüler signifikant höher wären als die an sie gestellten Anforderungen im Unterricht. Aus

sonderpädagogischer Sicht wäre dabei insbesondere zu untersuchen, in welchen personalen

und/oder sozialen Merkmalen sich die hochbegabten Schülerinnen, bei welchen zugleich eine

objektive und subjektive Unterforderung diagnostiziert werden kann, von denjenigen hochbe-

gabten Schülerinnen und Schülern unterscheiden, bei denen zwar eine objektive, jedoch keine

subjektive Unterforderung festgestellt werden kann.
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(III) Zum normativen Bezugsrahmen der Lehrpersonen bei der Feststellung besonderer 

Erziehungs- und Bildungserfordernisse

Ein drittes Desiderat aus sonderpädagogischer Sicht stellt die vertiefte Untersuchung der ar-

gumentativen Grundlagen der von den Lehrpersonen vorgenommenen Feststellung besonde-

rer Erziehungs- und Bildungserfordernisse bei hochbegabten Schülerinnen und Schülern dar.

Vorarbeiten zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden in der explorativen Vorstudie dieser

Arbeit geleistet. Davon ausgehend wären in weiterführenden Untersuchungen die Entschei-

dungsprozesse der Feststellung besonderer Erziehungs- und Bildungserfordernisse zu unter-

suchen. Dies wäre insofern von Bedeutung, als diese in einem darauf folgenden Schritt mit

den jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen der betreffenden hochbegabten Schülerinnen

und Schüler verglichen werden könnte. Damit würde schliesslich ein Bezug zu den beein-

trächtigten Entwicklungsverläufen der hochbegabten Schülerinnen und Schüler, dem ersten

Desiderat, hergestellt werden.

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen – die zum Teil im erwähnten Nationalfondsprojekt

zur Erziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher geleistet wird (vgl. Vor-

wort) – dient zusammen mit den vorgelegten Überlegungen zum Einbezug hochbegabter

Schülerinnen und Schüler in den Auftrag der schulischen Sonderpädagogik letztlich auch da-

zu, den einleitend aufgeführten Tendenzen in der Erziehung und Bildung hochbegabter

Schülerinnen und Schüler entgegenzuwirken: Die Pädagogisierung der Hochbegabten wird

komplementiert, indem theoretische Überlegungen zur Erziehung und Bildung hochbegabter

Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden, insbesondere in Bezug zu denjenigen mit

besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernissen; die Pathologisierung der Hochbegabung

wird relativiert, indem beeinträchtige Entwicklungsverläufe hochbegabter Schülerinnen und

Schüler in ihrer Prävalenz, ihren Entstehungsbedingungen und insbesondere ihrer Hochbega-

bungsspezifität dargestellt werden; und die Konfundierung von Hochbegabtenförderung und

Begabungsförderung wird entflochten, indem auf der Grundlage der Konzeption der besonde-

ren Erziehungs- und Bildungserfordernisse und darauf basierenden Untersuchungen die Ziel-

gruppe hochbegabter Schülerinnen und Schüler innerhalb des Auftrags der schulischen Son-

derpädagogik konturiert wird.
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der Universität Zürich (Forts. von 1995), Lizentiat

Tätigkeiten in Forschung und Beruf

1995 – 1997: Lehrtätigkeit an der öffentlichen Primarschule (Kleinklasse)

seit 2000: Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Sonderpädagogik der

Universität Zürich, Studienbereich Allgemeine Sonderpädagogik

(Prof. Dr. U. Hoyningen-Süess).

2001 - 2004 Mitarbeit im Nationalfondsprojekt zur "Erziehung und Bildung

hochbegabter Kinder und Jugendlicher" (Projektleitung: Prof. Dr. U.

Hoyningen-Süess)


